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VERORDNUNGSBLATT-
FÜR DEN DIENSTBEREICH DES BUNDESMINISTERIUMS 

FÜR UNTERRICHT· 
Jahrgang 1963 Wien, am 1. Juli 1963 Stück 7a 
48. Verordnung: Lehr läne der Volks-, Haupt- und Sonderschulen. 

48. Verordnung des Bundesministeriums 
für Unterricht vom 4. Juni 1963, mit welcher 
die Lehrpläne der Volksschule, der Haupt-
schule und der Sonderschulen erlassen wer-
den; Bekanntmachung der Lehrpläne für den 

Religionsunterricht an diesen Schulen. 
(Aus BGB!. Nr. 134 ex 1963) 

Artikel 1. 

Auf Grund des Schulorganisationsgesetzes, 
BGB!. Nr. 242/1962, insbesondere dessen §§ 6, 
10, 16 und 23, wird verordnet: 

§ 1. Für die Volksschule wird der in der An-
lage A enthaltene Lehrplan (mit Ausnahme der 
darin im vierten Teil wiedergegebenen Lehrpläne 
für den Religionsunterricht) mit 1. September 
1963 in Kraft gesetzt. 

§ 2. Für die Hauptschule wird der in der An-
lage B enthaltene Lehrplan (mit Ausnahme der 
darin im vierten Teil wiedergegebenen Lehrpläne 
für den Religionsunterricht) mit 1. September 
1963 in Kraft gesetzt. 

§ 3. (1) Für die Allgemeine Sonderschule wird 
der in der Anlage C/1, für die Sonderschule für 
taubstumme Kinder der in der Anlage C/2, für 
die Sonderschule für blinde Kinder der in der An-
lage C/3 und für die Sonderschule für schwerst-
behinderte Kinder der in der Anlage C/4 ent-
haltene Lehrplan (mit Ausnahme der darin je-
weils im vierten Teil wiedergegebenen Lehrpläne 
für den Religionsunterricht) mit 1. September 
1963 in Kraft gesetzt. 

(2) Für die Sonderschule für körperbehinderte 
Kinder gilt je nach dem Alter und der Bildungs-
fähigkeit der Schüler der Lehrplan der Volks-
schule, der Hauptschule oder einer Sonderschule 
anderer Art. Ober die in der jeweiligen Stunden-
tafel vorgesehene Gesamtstundenzahl hinaus wer-
den für die 1. bis 4. Schulstufe vier, für die 5. bis 
7. Schulstufe drei und für die 8. Schulstufe zwei 
Wochenstunden für therapeutische und funktio-
nelle Übungen, die der Behinderung der Schüler 
entsprechen, festgesetzt. Als solche kommen in 
Betracht: 
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a) Bewegungstherapie: Zur Anbahnung der 
lebensnotwendigen Bewegungen, Erhöhung 
der motorischen Kraft, Vergrößerung 
des Bewegungsumfanges behinderter Ge-
lenke, Koordination der Bewegungsabläufe. 

b) Unterwassertherapie: Zur Schulung und 
Förderung des Bewegungsablaufes bei be-
stimmten Gebrechen unter Ausnützung der 
besonderen Wirkung des warmen Wassers. 

c) Spezielle Übungstherapie für Handgeschä-
digte: Zur Schulung der kranken Hand, 
zum Erwerb und zur Automatisierung der 
Greifbewegung und der Zusammenarbeit_ 
beider Hände, zur Pflege kombinierter Be-
wegungsformen. 

d) Von den für therapeutische und funktio-
nelle Übungen vorgesehenen Wochenstun-
den in der 5. und 6. Schulstufe können je 
zwei Wochenstunden und in der 7. und 
8. Schulstufe je eine Wochenstunde für den 
Unterricht in Maschinschreiben verwendet 
werden, 

(3) Für die Sonderschule für sprachgestörte 
Kinder gilt je nach dem Alter und der Bildungs-
fähigkeit der Schüler der Lehrplan der Volks-
schule, der Hauptschule oder einer Sonderschule 
anderer Art. Ober die in der jeweiligen Stunden-
tafel vorgesehene Gesamtstundenzahl hinaus wer-
den zwei Wochenstunden je Schulstufe für. ~prach­
therapeutische Übungen festgesetzt. 

(4) Für die Sonderschule für schwerhörige Kin-
der gilt je nach dem Alter und der Bildungsfähig-
keit der Schüler der Lehrplan der Volksschule, der 
Hauptschule oder einer Sonderschule anderer Art 
mit der Maßgabe, daß in der 1. bis 4. Schulstufe 
an die Stelle des Pflichtgegenstandes „Musik-
erziehung" der Pflichtgegenstand „Ablesen" tritt 
und in der 5. und 6. Schulstufe das Wochenstun-
denausmaß des Pflichtgegenstandes „Musikerzie-
hung" eine Wochenstunde zu betragen hat, wäh-
rend die zweite Wochenstunde für den Pflicht-
gegenstand „Ablesen" zu verwenden ist. Ferner 
werden über die in der jeweiligen Stundentafel 
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vorgesehene Gesamtstundenzahl hinaus für die 
1. bis 4. Schulstufe je drei und für die 5. bis 
8. Schulstufe je zwei Wochenstunden für thera-
peutische und funktionelle Übungen festgesetzt. 
Als solche kommen in Betracht: 

a) Übungen zur systematischen Hörerziehung 
mit Hilfe elektro-akustischer Hörprothesen 
(individuelle Hörgeräte, Trainergeräte, 
Hör- und Sprechanlagen und ähnliches); 

b) Übungen zur Verbesserung fehlerhafter 
Artikulation; 

c) Übungen zum Abbau behinderungsbeding-
ter Leistungsrückstände. 

(5) Für die Sonderschule für sehgestörte Kinder 
gilt je nach dem Alter und der Bildungsfähigkeit 
der Schüler der Lehrplan der Volksschule, der 
Hauptschule oder einer Sonderschule anderer Art. 
über die in der jeweiligen Stundentafel vorge-
sehene Gesamtstundenzahl hinaus werden für die 
5. bis 7. Schulstufe je zwei Wochenstunden und 
für die 8. Schulstufe eine Wochenstunde für den 
Pflichtgegenstand „Maschinschreiben" festgesetzt. 

(6) Für die Sondererziehungsschule gilt der 
Lehrplan der Volksschule, der Hauptschule oder 
einer Sonderschule anderer Art. über die in der 
jeweiligen Stundentafel vorgesehene Gesamtstun-
denzahl hinaus wird eine Wochenstunde je Schul-
stufe für besondere Erziehungsmaßnahmen (Ver-
fügungsstunde) festgesetzt. 

(7) Für ·die Heilstättensonderschule gilt der 
Lehrplan der Volksschule, der Hauptschule oder 
einer Sonderschule anderer Art mit der Maßgabe, 
daß an Stelle der darin jeweils vorgesehenen Stun-
dentafel das Stundenausmaß der einzelnen Unter-
richtsgegenstände vom Schulleiter auf Grund eines 
Gutachtens des behandelnden Arztes unter Be-
dachtnahme auf den Gesundheitszustand, das 
Alter und die Bildungsfähigkeit des Schülers zu 
bestimmen ist. Die im betreffenden Lehrplan für 
die einzelnen Schulstufen vorgesehene Gesamt-
wochenstundenzahl darf dabei nicht überschritten 
werden. 

(8) Für Sprachheilkurse an Volks-, Haupt- und 
Sonderschulen sowie an polytechnischen Lehr-
gängen. . wird das Stundenausmaß mit zwei 
Wochenstunden je Kurs festgesetzt. 

§ 4. (1) Die Landesschulräte werden gemäß § 6 
Abs. 1 des Schulorganisationsgesetzes ermächtigt, 
im Rahmen der Bestimmungen der in den §§ 1 
bis 3 genannten Lehrpläne nach den örtlichen Er-
fordernissen zusätzliche Lehrplanbestimmungen 
zu erlassen. Insbesondere haben sie folgende An-
gelegenheiten zu regeln: 

a) Soweit in den Lehrplänen nur die Mindest-
und Höchstzahl des W ochenstundenaus-
maßes einzelner Unterrichtsgegenstände an-
gegeben ist, haben sie das Stundenausmaß 
im Rahmen der vorgesehenen Grenzen zu 
bestimmen; 

b) hinsichtlich der im Lehrplan der Volksschule 
vorgesehenen Freigegenstände und der für 
die Ausbauvolksschule vorgesehenen rela-
tiven Pflichtgegenstände haben sie das 
Wochenstundenausmaß in den einzelnen 
Schulstufen zu bestimmen und die Auftei-
lung des im Lehrplan angegebenen Lehr-
stoffes auf die einzelnen Schulstufen vorzu-
nehmen; 

c) für die geteilte einklassige Volksschule und 
für die geteilt geführte 1. Klasse der zwei-
klassigen Volksschule haben sie das Stun-
denausmaß der einzelnep Unterrichtsgegen-
stände im Rahmen der Bestimmungen des 

. Lehrplanes der Volksschule festzusetzen; 

d) für die einzelnen Hauptschulen haben sie zu 
bestimmen, welche der im Lehrplan vorge-
sehenen Fremdsprachen jeweils als Pflicht-
gegenstand zu führen ist; . 

e) hinsichtlich der im § 3 Abs. 2 bis 7 genann-
ten Sonderschulen und der im § 3 Abs. 8 
genannten Sprachheilkurse haben sie den 
Lehrstoff der therapeutischen und funktio-
nellen Übungen sowie der Pflichtgegen-
stände · „Maschinschreiben" und „Ablesen" 
zu bestimmen und auf die einzelnen Schul-
stufen aufzuteilen; 

f) für die Sonderschulen für mehrfach behin-
derte Kinder haben sie Lehrpläne zu er-
lassen, wobei die Bestimmungen der nach 
den Behinderungsarten in Betracht kom-
menden Sonderschullehrpläne soweit als 
möglich heranzuziehen sind. Die Gesamt-
stundenzahl in den einzelnen Schulstufen 
darf hiebei die höchste in den in Betracht 
kommenden Sonderschullehrplänen vorge-
sehene Gesamtstundenzahl nicht überschrei-
ten. 

(2) Bezüglich der Übungsschulen (Volks-, 
Haupt- und Sonderschulen), die einer Pädagogi-
schen Akademie zum Zwecke lehrplanmäßig vor-
gesehener Übungen eirtgegliedert sind, ist für die 
im Abs. 1 genannten Maßnahmen das Bundes-
ministerium für Unterricht zuständig. 

Artikel II. 

B e k a n n t m a c h u n g. 

Die jeweils im vierten Teil der Anlagen wieder-
gegebenen Lehrpläne für den Religionsunterricht 
wurden von den betreffenden Kirchen und 
Religionsgesellschaften erlassen und werden hie-
mit gemäß § 2 Abs. 2 des Religionsunterrichts-
gesetzes in der Fassung der Religionsunterrichts-
gesetz-NoveHe 1962, BGB!. Nr. 243, bekannt-
gemacht. 
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Anlage A 

LEHRPLAN DER VOLKSSCHULE. 

ERSTER TEIL. 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND 
DIDAKTISCHE GRUNDSXTZE. 

A. Allgemeine Bestimmungen. 
1. Zusammenfassung der Schulstufen zu Lehrplan-

Hauptstufen. 
Die je einem Schuljahr entsprechenden Schul-

stufen werden im Lehrplan der VOiksschule zu 
drei Lehrplan-Hauptstufen zusammengefaßt, und 
zwar so, daß sich die Lehrplan-Unterstufe über 
die erste und zweite Schulstufe, die Lehrplan-
Mittelstufe über die dritte und vierte Schulstufe 
und die Lehrplan-Oberstufe über die fünfte bis 
achte Schulstufe erstreckt. Die Lehrplan-Unter-
stufe und die Lehrplan-Mittelstufe bilden zusam-
men den Lehrplan der Grundschule. 

Jede dieser Lehrplan-Hauptstufen hat ihr eige-
nes didaktisches Gepräge, das teils durch die ent-
wicklungspsychologische Eigenart der Altersstufe, 
teils durch die Funktion der Hauptstufe im 
Ganzen der Schulorganisation bestimmt ist. Die 
den einzelnen Hauptstufen im fünften Teil des 
Lehrplanes vorangestellte Charakteristik der be-
treffenden Altersstufen ist bei der Wahl, Anord-
nung und Betonung des Lehrstoffes im einzelnen 
wie auch im Unterrichtsverfahren zu beachten. 

Innerhalb jeder der drei Lehrplan-Hauptstufen 
sind die angegebenen Jahresziele als Richtmaß 
anzusehen; erforderlichenfalls kann die Lehrer-
konferenz mit Zustimmung des Bezirksschulrates 
einzelne Teilaufgaben von einer Schulstufe auf 
die andere verlegen. 

2. Gliederung nach Unterrichtsgegenständen. 
Auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen 

(§§ 6 und 10 des Schulorganisationsgesetzes, BGB!. 
Nr. 242/1962) ist der Lehrstoff der Volksschule 
im Lehrplan nach Unterrichtsgegenständen ge-
gliedert. Die Unterrichtsgegenstände bedeuten 
verschiedene Aspekte bei der Begegnung mit ein 
und derselben Wirklichkeit oder verschiedene 
Weisen gestaltender Tätigkeit. 

Im Unterricht auf den ersten vier Schulstufen 
ist von einer strengen Scheidung des Lehrstoffes 
nach einem gefächerten Stundenplan im Unter-
richtsablauf Abstand zu nehmen (Gesamtunter-
richt). Auf der Oberstufe wird in der Regel nach 
einem gefächerten Stundenplan unterrichtet; es 
ist aber auch hier zweckmäßig, umfassendere Sinn-
ganzheiten, besonders wertbezogene Lebens-
gebiete, zusammenhängend zu behandeln. 

Innerhalb der einzelnen Unterrichtsgegenstände 
kommt es, unbeschadet des notwendigen sach-
logischen Aufbaues (vor allem im Rechnen und 
im elementaren Lesen und Schreiben), nicht auf 
lückenloses Aneinandergrenzen der behandelten 
Teilgebiete an. Die exemplarisch gebotenen, das 
heißt beispielhaft ausgewählten und zu hinrei-
chender Vertiefung geführten Teilgebiete sollen 
in ihrer Gesamtheit allen Bereichen des Menschen-
lebens gerecht werden. 

3. Mindestforderungen und Erweiterungsstoffe. 

Für einige Schulstufen und Unterrichtsgegen-
stände sind im Lehrplan Mindestforderungen her-
vorgehoben. Sie sollen im ganzen Bundesgebiet 
auch in Einzelheiten des Lehrstoffes weitgehende 
Übereinstimmung gewährleisten und dennoch die 
Anpassung an örtliche und personelle Umstände 
ermöglichen. 

In anderen Fällen sind Lehrstoffangaben durch 
das Wort „allenfalls" als Erweiterungsstoffe ge-
kennzeichnet, die nur unter günstigen Verhält-
nissen durchgenommen werden sollen, ohne die 
sichere Aneignung des übrigen Lehrstoffes zu ge-
fährden. 

4. Volksschuloberstufe. 

Die verhältnismäßig gleichartige Zusammen-
setzung der Schülerjahrgänge der ersten bis vier-
ten Schulstufe ist auf der Oberstufe der Volks-
schule nicht mehr gegeben. Der übertritt von 
Schülern in Hauptschulen und in allgemeinbil-
dende höhere Schulen bedingt sehr veränderte 
Leistungssituationen, besonders im Zusammen-
hang mit den verschiedenen Organisationsformen 
der weniggegliederten Schulen. Diese reichen von 
leistungsstarken Volksschuloberstufen abgelegener 
Schulorte bis zu Volksschuloberstufen im Pflicht-
sprengel zweizügig geführter Hauptschulen. 

Aus diesen Grühden ist für die Oberstufe der 
Volksschule nur der Lehrstoff der fünften Schul-
stufe gesondert angeführt, während er für die 
sechste bis achte Schulstufe gemeinsam dargestellt 
ist. Die Aufteilung des Lehrstoffes auf die einzel-
nen Schulstufen entsprechend den örtlichen Erfor-
dernissen wird den Landesschulräten übertragen. 
In Klassen, die mehrere Schulstufen in sich ver-
einigen, ist der Lehrstoff soweit als möglich in 
gleichgewichtigen Jahreswechselfolgen durchzu-
nehmen. Auf diese Weise soll ein Zersplittern des 
Unterrichts vermieden werden. Das Lehrgut ist 
dabei so aufzuteilen, daß die jeweils neu hinzutre-
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tende Schülergruppe den Anschluß an den jeweili-
gen Abschnitt der Wechselfolge ohne Schwierig-
keiten finden kann. 

Die Landesschulräte werden außerdem ermäch-
tigt, wenn es notwendig ist, für die ein und zwei-
klassigen Volksschulen Stoffgruppen des Sach-
unterrichtes von der vierten Schulstufe auf die 
fünfte beziehungsweise von der fünften Schul-
stufe auf die sechste zu verlegen. 

Im Hinblick auf eine abgerundete Bildung kön-
nen zur Behandlung einzelner Bildungseinheiten 
alle Entlassungsschüler zeitweise zusammengefaßt 
werden. 

In ähnlid1er Weise ist auf der achten Schulstufe 
für die Förderung begabter Schüler, besonders im 
Hinblick auf den übertritt in weiterführende 
Schulen, zu sorgen. 

5. Schuleigene Lehrstoffverteilungen. 

Innerhalb der vom Lehrplan (einschließlich der 
vom Landesschulrat erlassenen zusätzlichen Be-
stimmungen) gezogenen Grenzen ist die Auswahl 
und die zeitliche Verteilung des Lehrstoffes und 
die Entscheidung für einen bestimmten Lehrvor-
gang dem pflichtgemäßen Ermessen des Lehrers 
anheimgestellt. Diese Entscheidung gibt dem Leh-
rer Freiheit, legt ihm aber in hohem Maße Ver-
antwortung auf. 

Die Art der Aufzählung von Teilaufgaben im 
Lehrplan innerhalb einer Schulstufe bedeutet 
keine verpflichtende Reihenfolge für den Unter-
rimt. 

Die Stoffangaben im Unterrichtsgegenstand 
Leibesübungen sind ein Verzeichnis altersstufen-
gemäßer Übungen, unter denen jede Schule nach 
ihren örtlichen Verhältnissen eine Auswahl tref-
fen muß. Immer ·aber muß eine vielseitige Aus-
bildung gewährleistet sein. Das Erlernen des 
Schwimmens ist, wenn nötig, durm Einrichtung 
von Nichtschwimmerlehrgängen (auch durch Zu-
sammenziehung von Smülern aus mehreren 
Klassen) anzustreben. Die Durchführung jugend-
gemäßer Wettkämpfe (auch Vergleichskämpfe 
zwismen Schulen) und von Turn- und Spielfesten 
ist zu fördern. Ab der fünften Schulstufe ist der 
Unterricht in Leibesübungen für Knaben und 
Mädchen getrennt zu führen. 

Um eine gut geplante Arbeit aller Lehrer und 
eine sinnvolle Weiterführung des Unterrichts in 
den aufeinanderfolgenden Klassen zu ermög-
limen, hat in jeder Klasse eine ausführliche und 
den örtlichen Gegebenheiten angepaßte Lehr-
stoffverteilung aufzuliegen. Für ihre Erstellung 
ist der Leiter der Smule verantwortlich. 

In erster Linie sind. zu berücksichtigen: 
a) die geographische, soziale, wirtschaftliche 

und kulturelle Umwelt der ganzen Klasse 

oder einer größeren Schülergruppe (Land-, 
Kleinstadt-, Großstadtmilieu; Berufsmilieu 
der Eltern; lebendiges Brauchtum; konfes-
sionelle Verhältnisse; Mundarten; fremd-
sprachige Minderheiten und ähnliches); 

b) die Zusammensetzung der Klasse narn Ge-
schlechtern ; 

c) die voraussimtlime Schulbahn und Berufs-
ausbildung größerer Schülergruppen. 

Die Anpassung des Lehrstoffes an solche Um-
stände schließt aber auch die Aufgabe in sich, in 
den Schülern das Verständnis für die Eigenart 
anderer Menschengruppen zu wecken und zu 
fördern. 

Die Unterlagen für einen der l:Jmwelt der 
Schüler angepaßten und bei verschiedenen 
Themen und Gelegenheiten an sie anknüpfenden 
Unterricht sollen in einer ortskundlichen Stoff-
sammlung bereitgestellt werden. Sie bedeutet 
insbesondere für Lehrer, die an eine Schule neu 
zugewiesen werden, eine wertvolle Hilfe. 

Die Lehrstoffverteilungen sind durm die 
Lehrerkonferenz aufeinander abzustimmen. 

6. Gelegenheitsunterricht. 

Wenn ein unvorhergesehenes Ereignis einem 
Teil des Lehrstoffes eine voraussichtlich nirnt 
bald wiederkehrende Aktualität verleiht, ist es 
gerechtfertigt und ratsam, das Thema in den 
Unterricht einzubauen. 

B .. Didaktisrne Grundsätze. 

1. Gemeinsmaftserziehung. 

Eine auf Vertrauen gegründete Erziehungs-
gemeinschaft, zu der auch die erzieherische 
Autorität des Lehrers gehört, ist die Voraus-
setzung jeder tieferen erzieherischen Wirkung. 
Die von mitmensrnlicher Verantwortung geleitete 
Erziehung wird sirn daher um die Steigerung 
der Gemeinschaftsfähigkeit und Gemeinsrnafts-
bereitschaft der Smüler bemühen. Die Srnüler 
sollen sich als Glieder einer gemeinsam arbeiten-
den und zusammen lebenden Schulklasse oder 
Schülergruppe fühlen, sollen in deren Ordnung 
hineinwachsen und selbst erfahren, wie ver-
pflichtende Ordnungen entstehen. 

Die Gemeinschaft der Schule ergänzt und er-
weitert die Gemeinschaft der Familie und be-
reitet auf die größeren Sozialgebilde des Lebens 
vor. Hilfeleistungsgemeinschaft, Aussprache- und 
Arbeitsgemeinschaft, Spiel- und Feiergemein-
schaft. und die gemeinsame Bewältigung einfacher 
Verwaltungsaufgaben sind Weisen des sozialen 
Lebens, durm die die Schule die sozialen Erleb-
msse der frühen Kindheit erweitert, ausgestaltet 



und bereichert. Hiebei werden auch gute Ver-
haltensweisen und Umgangsformen (einfache 
Anstandsregeln) wie auch Formen der Konflikt-
bewältigung erlebt und geübt. 

Auf höheren Schulstufen werden zunehmend 
sozialkundliche Bildungsstoffe die mitmenschliche 
und staatsbürgerliche Erziehung fördern. Die Ge-
meinschaftserziehung weist aber auch über die 
Grenzen unseres Staates hinaus und zielt auf die 
Mitwirkung an den gemeinsamen Aufgaben der 
Menschheit in Freiheits- und Friedensliebe hin. 

2. Rücksicht auf die Eigenart der Schüler und auf 
ihre Entwicklungsstufe. 

Jede Erziehungs- und Unterrichtsarbeit wird 
umso wirksamer sein, je mehr sie der individuel-
len Eigenart jedes Schülers und dem Gesetz seiner 
Entwicklung angepaßt ist. Dies verlangt bei allen 
Schülern eine entsprechende Berücksichtigung der 
seelischen, geistigen und körperlichen Anlagen, 
der Konstitutionstypen, der Geschlechtsunter-
schiede, der Milieuverhältnisse und, zur Motiva-
tion der Lernarbeit, der altersgemäßen Inter-
essen. 

Ferner ist innerhalb der Altersgruppe den 
verschiedenen Entwicklungsstufen der Anlagen 
und ihrer Streuung, der Entwicklungsbeschleuni-
gung (Akzeleration) und Entwicklungsverzöge-
rung (Retardation), besonders auch dem unter-
schiedlichen Entwicklungsrhythmus der Knaben 
und der Mädchen im beginnenden Reifealter, Be-
achtung zu schenken. 

Dies erfordert eine entsprechende Auswahl von 
Bildungsgütern und Bildungswegen, sodaß Ver-
frühungen und Verspätungen im Bildungsprozeß 
ausgeschaltet und die Echtheit der Bildung ge-
sichert werden. 

Der verständnisvollen und planmäßigen 
Lösung dieser Aufgaben dient auch der Erzie-
hungsbogen (Klassenbogen). Der Lehrer wird bei 
seinen erziehlichen und unterrichtlichen Maß-
nahmen auf die Eintragungen im Erziehungs-
bogen (Klassenbogen) Bezug nehmen. 

3. Heimat- und Lebensnähe; Anschaulichkeit des 
Unterrichts. 

Der Unterricht hat von der anschaulichen Er-
lebniswelt der Schüler, von deren Gemütsbezie-
hungen zu Personen und Dingen und den son-
stigen sachlichen Bezügen auszugehen. Die Erleb-
niswelt des Kindes ist zunächst seine Umwelt, 
dann die engere und die weitere Heimat und das 
Leben der Gegenwart. Hier sind dem Schüler 
Personen, Dinge und Vorgänge in ihrer unge-
teilten Bedeutsamkeit gegeben, und er fühlt sich 
darin geborgen. 
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Der Unterricht soll sich soweit wie möglich 
immer wieder auf die heimatliche Erlebniswelt 
zurückbeziehen. Die Forderung der Heimat- und 
Lebensnähe besagt, daß der Unterricht in der 
Erlebniswelt, in der Heimat und im Leben der 
Gegenwart wurzeln soll, bedingt aber nicht, daß 
er an den Grenzen der Heimat haltmacht. Auf 
eine angemessene Verknüpfung von Heimatver-
bundenheit und Weltaufgeschlossenheit ist hin-
zuarbeiten. 

Das Prinzip der Heimat- und Lebensnähe ver-
langt auch, daß der Lehrstoff in unmittelbarer 
oder mittelbarer Anschauung (Lehrausgang, Mo-
dell, Bild, Film, Funk, Fernsehen) dargeboten 
werde. Auch die Aufgaben der sprachlichen und 
zahlenmäßigen Darstellung verlangen - der kon-
kreten Denkweise des Schülers bis in die Reife-
zeit ent~prechend - eine ausreichende anschau-
liche Fundierung. Ein Unterricht, in dem das 
Bildungsgut nur in sprachlicher Form geboten 
wird, genügt in den meisten Fällen nicht dem 
Anschauungsprinzip. 

Dem Schüler soll auch Gelegenheit zur Be-
gegnung mit einer Wirklichkeit geboten werden, 
die durch keine besondere pädagogische Planung 
und Vorbereitung hindurchgegangen ist (Gelegen-
heitsunterricht). 

4. Selbsttätigkeit der Schüler. 

Der Unterricht knüpft, wo immer möglich, an 
das dem Schüler eigene Tätigkeitsstreben an und 
führt ihn vom spielerischen Tun immer mehr zu 
bewußtem, planmäßigem Selbsttun, zur Arbeit 
aus eigenen Antrieben, mit eigenen Kräften und 
womöglich auf eigenen Arbeitswegen. Dabei kann 
in verschiedenen Sozialformen gearbeitet werden 
(Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Klassenarbeit; Still-
arbeit). Der Natur der Bildungsstoffe ent-
sprechend, wird es sich das eine Mal mehr um 
manuelle Arbeit, das andere Mal mehr um 
geistige Arbeit handeln. Entscheidend ist bei jeder 
Auseinandersetzung mit dem Bildungsgut die 
innere Beteiligung des Schülers. Bloße äußere 
Betriebsamkeit ist zu vermeiden. 

Die Schüler sind mit verschiedenen, ihrer 
Altersstufe entsprechenden Techniken der 
geistigen Arbeit und der Handarbeit vertraut zu 
machen, damit sie durch Sicherheit in der Anwen-
dung solcher Arbeitstechniken zu größtmöglicher 
Selbständigkeit bei der Arbeit gelangen. Sofern 
sich die Arbeit mit Erfolg oder Mißerfolg an den 
arbeitenden Schüler zurückwendet, beginnt 
dieser den kraftbildenden Wert der Arbeit all-
mählich zu ahnen und auf diese Weise Ansätze 
zu bewußter Selbsterziehung zu finden. Als 
pädagogisches Prinzip gilt der Grundsatz der 
Selbsttätigkeit für alle Unterrichtsformen und 
Arbeitsweisen. 
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5. Sicherung des Unterrichtsertrages. 

Da der Arbeitsgrundsatz der Steigerung des 
Bildungsertrages dienen soll, verlangt er auch 
Maßnahmen zur Sicherung dieses Ertrages. Der 
erlebniserfüllte Eindruck, die lustvolle Tätigkeit, 
aber auch die einprägsame Formung des Merk-
stoffes, sei es mündlich, sei es in Zeichnung oder 
Schrift, wie auch die Verwendung von Lehr-
büchern schaffen die Voraussetzungen für dauern-
des Behalten; sinnvolles üben, Wiederholen und 
Anwenden während des Unterrichtes sichert be-
reits einen gewissen Bestand an grundlegenden 
Kenntnissen und Fertigkeiten. Dazu kommen 
noch planmäßig gestellte mündliche und schrift-
liche Hausaufgaben, die der Übung, Festigung 
und dem überblick über das Gelernte dienen, 
aber auch - je nach Umständen - neue Er-
arbeitungsvorgänge anbahnen können. Die Schü-
ler sollen in einer ihrem Verständnis angepaßten 
Art in zweckmäßige Formen und Techniken des 
Lernens eingeführt werden. 

Der Schüler muß auch imstande sein, sein Wis-
sen und Können anzuwenden, wenn die Auf-
gaben in einer ungewohnten Formulierung oder 
in einer ungewöhnlichen Situation an ihn heran-
treten. 

6. Konzentration der Bildung. 
Die Schulerziehung hat den ganzen M~nschen 

zu bilden und darf keinen Seinsbereich, vom 
Körperlichen bis zum Seelisch-Geistigen, vernach-
lässigen. Besonders ist auch bei aller Außenwelt-
verbundenheit eine altersgemäße Innenweltver-
tiefung zu fördern; der Zerstreuung durch einen 
ungeregelten Konsum der Massenmedien (Bilder-
zeitschrift, Film, Funk, Fernsehen) soll eine 
pädagogische Führung auf diesem Gebiet ent-
gegenwirken. Die Schulerziehung soll jede Ober-
flächlichkeit bekämpfen, den Schüler in ange-
messener Weise an die Wertwelt heranführen 
und ihm helfen, ein persönliches Wertzentrum, 
seine Lebensmitte, zu finden. 

Im Hinblick auf das Bildungsgut der Schule 
bedeutet dies, daß der Stoff in größeren Sinn-
ganzheiten, unter Ausnützung aller Wechsel-
beziehungen, an den Schüler heranzubringen ist. 
Auf der ersten bis vierten Schulstufe wird über-
haupt Gesamtunterricht erteilt; von einer 
strengen Scheidung des Lehrstoffes nach be-
stimmten Unterrichtsgegenständen und Stunden 
ist also Abstand zu nehmen. Der Unterricht 
geht vom heimatlichen Sachunterricht aus, und 
er bringt das . Bildungsgut in Ausschnitten aus 
dem Leben der Heimat (in Sach-, Lebensgebieten) 
planmäßig an den Schüler heran. So lernt der 
Schüler das Bild seiner Umwelt und seines Erleb-
niskreises überschauen und gliedern. Dabei wird 
der Unterricht allmählich zum Verständnis für 
die Zusammenfassung und Unterscheidung von 

Gruppen gleichartiger Gegenstände, Vorgänge 
und Geschehnisse hinleiten. 

Auch die anderen Bildungsaufgaben (das Dar-
stellen in Sprache, Schrift, Zeichnung und in 
handwerklicher Form, das zahlenmäßige und 
räumliche Erfassen der Umwelt, das Rechnen und 
anderes) wad1sen aus dem Sachgebiet heraus. 
Ohne daß dieser natürliche Zusammenhang auf-
gegeben wird, ist bei der Aneignung und Festi-
gung des Lehrstoffes immer der dem Gegenstand 
angemessene Stufengang einzuhalten. So wird 
der Unterricht auf der dritten und vierten Sd1Ul-
stufe in allen Lehrgebieten schrittweise die fach- · 
liehe Betrachtung und Arbeitsweise vorbereiten. 
Von der fÜnften Schulstufe an ist der Unterricht 
in Jer Regel in gefächerter Form zu erteilen; da-
bei ist aber die engste Wechselbeziehung der 
Unterrichtsgegenstände geboten. 

Möglichkeiten zur Konzentration der Unter-
richtsgegenstände ergeben sich in verschiedener 
Weise. So sollen Anregungen, die von einem 
Unterrichtsgegenstand ausgehen und in einen 
anderen hinüberführen, in diesem auch ergriffen 
und ausgewertet werden; Stoffe des einen Unter-
rimtsgegenstandes, die Lehrgebieten eines anderen 
als Voraussetzung dienen, werden entsprechend 
früher durchzunehmen sein; Stoffe des einen wer-
den durch Stoffe des anderen ergänzt werden; ein 
Lehrgebiet kann von verschiedenen Unterrichts-
gegenständen aus beleuchtet werden; schließlich 
können Stoffe verschiedener Unterrichtsgegen-
stände nach Art des Gesamtunterrichts zusam-
mengeschlossen werden, damit sie in eine größere 
Einheit Einblick gewähren. 

Von den M.öglichkeiten des Epomalunterrichtes 
kann Gebrauch gemacht w~rden. 

Der Landessdmlrat hat zu entsmeiden, wo bei 
ausreichender Stoffplanung (Lehrstoffverteilung), 
die die Bewältigung der Bildungs- und Lehrauf-
gaben auch bei Aufhebung der Fächerung erwar-
ten läßt, Gesamtunterricht auch auf der Ober-
stufe der Volksschule geführt werden darf. Dabei 
ist auch das Neben- und Ineinanaer von Kern-
unterricht und Kursen zu ermöglichen. 

7. Methodenfreiheit und Methodengercchtheit. 
Bei Befolgung der dargelegten Grundsätze wird 

die Methode im einzelnen bestimmt: vom Ent-
wicklungs- und Leistungsstand der einzelnen 
Schüler und der Klasse in ihrer Gesamtheit; von 
der Struktur des Lehrgutes; vom besonderen 
Ziel des jeweiligen einzelnen Unterrichtsabschnit-
tes und von schulorganisatorischen und sachlichen 
Voraussetzungen des Unterrichts. 

Innerhalb dieser Grenzen ist die Wahl und 
Anwendung der Methode frei, sie beinhalte.t eine 
schopferische Leistung und eine verantwortungs-
volle Aufgabe des Lehrers. 
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ZWEITER TEIL. 

GESAMTSTUNDENZAHL UND STUNDENAUSMASZ DER PFLICHTGEGENSTXNDE. 

(Stundentafel.) 

Schulstufen und Wochenstunden 
1 

Pflichtgegenstand K M K M K M K M K M K M K M K M 
-----

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Religion .. . . 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 4 4 5 5 5 
Sachunterricht . 3 3 oder oder oder oder oder oder 

4 5 5 6 6 6 

6 7 7 7 6 5 5 5 
Deutsch, Lesen .. oder oder oder oder oder oder oder oder 

7 8 8 8 7 6 6 6 

Rechnen und Raum- 4 
lehre . .. . . 4 4 4 oder 5 5 5 5 

5 

1 1 1 1 
Musikerziehung oder oder oder oder 1 1 1 1 

2 2 2 2 

1 1 2 1 2 1 
. 

Bildnerische Erziehung oder oder oder oder oder oder 2 2 . 2 2 
2 2 3 2 3 2 

Schreiben . - - 1 1 1 1 1 1 

Knabenhandarbeit - - - - 2 1- 2 1- 2 1- 2 1-
1 3 3 2 2 

Mädchenhandarbeit • • - - oder - 3 - 3 - oder - oder - oder - oder 
2 4 4 3 3 

. 
1 1 2 Hauswirtschaft .. - - - - - - - 2 -

2 2 2 2 2 2 2 2 
Leibesübungen .. oder oder oder oder 3 oder 3 oder 3 oder 3 oder 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Gesamtwochen- 1 
stundenzahl •.. 20 1 22 23 124126126128127129127129127129 I 27129 

K=Knaben M=Mädchen 

Die Summe der Stundenausmaße der einzelnen 
Pflichtgegenstände muß mit der in der Rubrik 
„Gesamtwochenstundenzahl" angegebenen Stun-
denzahl übereinstimmen. Im übrigen bleibt es 
den Landesschulräten überlassen, das Stunden-
ausmaß für die einzelnen Unterrichtsgegenstände 
im Rahmen der in der Stundentafel angegebenen 
Grenzen den örtlichen Gegebenheiten entspre~ 
chend festzusetzen. Dabei darf jedoch im Stunden-
ausmaß für Knaben und Mädchen (mit Ausnahme 
von Bildnerisch.er Erziehung, Handarbeit und 
Leibesübungen) kein Unterschied gemacht wer-
den. 

In Klassen mit · mehreren Schulstufen gilt für 
jede Schulstufe die ihr in der Stundentafel zu-
gemessene Anzahl der wöchentlichen Unterrichts-
stunden. 

Für die geteilte einklassige Volksschule und für 
die geteilt geführte erste Klasse von zweiklassigen 
Volksschulen gilt die vorstehende Stundentafel 
nicht. Für sie ist das Stundenausmaß der einzel-
nen Unterrichtsgegenstände von den Landes-
schulräten zu bestimmen. Die Gesamtwochen-
stundenzahl für beide Gruppen (Untergruppe 
und Obergruppe) hat zusammen (ohne Religion) 
30 zu betragen. Das Ausmaß für Rechnen und 
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Raumlehre darf drei Wochenstunden auf der 
ersten bis vierten Schulstufe und vier Wochen-
stunden auf der fünften bis achten Schulstufe 
nicht unterschreiten. Das Stundenausmaß für 
Deutsch hat auf jeder Schulstufe mindestens fünf 
Wochenstunden zu betragen. 

Das Stundenausmaß für Religion beträgt für 
die Untergruppe und für die Obergruppe je zwei 
Wochenstunden. 

In gleicher Weise ist die ungeteilte einklassige 
Volksschule für den Religionsunterricht in zwei 
Gruppen mit je zwei Wochenstunden zu teilen. 

Die Festsetzung von Förderstunden bleibt einer 
gesonderten Regelung vorbehalten. 

DRITTER TEIL. 

ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL, BILDUNGS-
UND LEHRAUFGABEN DER EINZELNEN 

UNTERRICHTSGEGENSTÄNDE. 

Die Volksschule hat - wie alle österreichischen 
Schulen - im Sinne des § 2 des Schulorganisa-
tionsgesetzes, BGB!. Nr. 242/1962, die Aufgabe, 
an der Entwicklung der Anlagen der Jugend nach 
den sittlichen, religiösen und sozialen Werten 
sowie nach den Werten des Wahren, Guten und 
Schönen durch einen ihrer Entwicklungsstufe und 
ihrem Bildungsweg entsprechenden Unterricht 
mitzuwirken. Sie hat die Jugend mit dem für das 
Leben und den künftigen Beruf erforderlichen 
Wissen und Können auszustatten und zum selbst-
tätigen Bildungserwerb zu erziehen. 

Die jungen Menschen sollen zu gesunden, 
arbeitstüchtigen, pflichttreuen und verantwor-
tungsbewußten Gliedern der Gesellschaft und 
Bürgern der demokratischen und bundesstaat-
lichen Republik Österreich herangebildet werden. 
Sie sollen zu selbständigem Urteil und sozialem 
Verständnis geführt, dem politischen und welt-
anschaulichen Denken anderer aufgeschlossen 
sowie befähigt werden, am Wirtschafts- und 
Kulturleben Österreichs, Europas und der Welt 
Anteil zu nehmen und in Freiheits- und Friedens-
liebe an den gemeinsamen Aufgaben der Mensch-
heit mitzuwirken. 

Im Sinne des § 9 des Schulorganisationsgesetzes 
·hat die Volksschule im besonderen die Aufgabe, 
den Schülern eine grundlegende Allgemeinbildung 
zu vermitteln und sie für das praktische Leben 
und für den übertritt in weiterführende Schulen 
vorzubereiten. Sie hat in den ersten vier Schul-
stufen (Grundsclmle) eine für alle Schüler gemein-
same Elementarbildung, in der fünften bis achten 
Schulstufe (Oberstufe) eine erweiterte Bildung 
und in der Ausbauform der Volksschuloberstufe 
(Ausbauvolksschule) eine den örtlichen Gegeben-
heiten entsprechende ergänzende Bildung zu ver-
mitteln. 

Sachunterricht. 
In allen Zweigen dieses Unterrichtsgegen-

standes sollen die Schüler die sachgemäßen Ge-
sichtspunkte für die vielseitige Betrachtung der 
Wirklichkeit kennenlernen. Sie sollen ferner ein 
Grundwissen erwerben, das sie befähigt, sich über 
das Erlernte in angemessener Weise auszu-
drücken, und das ihnen die Vermehrung und 
Vertiefung ihres Wissens in weiterführenden 
Bildungseinrichtungen oder durch selbsttätigen 
Bildungserwerb ermöglicht. 

H e i m a t- u n d N a t u r k u n d e. 

Der Sachunterricht auf der Lehrplan-Unter-
stufe ist fast ausschließlich Umweltkunde und 
beschränkt sich somit auf die unmittelbare An-
schauung und auf das Erleben des Kindes in 
seiner nächsten Umgebung. 

Auf der Lehrplan-Mittelstufe wird der Sach-
unterricht auf den Heimatort und das Heimat-
land erweitert, und zwar mit dem Ziel, eine 
Anschauungsgrundlage für allgemeine Begriffe zu 
schaffen, konkretes Wissen über die Heimat zu 
vermitteln, verschiedene Betrachtungsweisen an 
Stoffganzheiten zu lehren und üben zu lassen und 
nicht zuletzt auch die Liebe zur Heimat zu 
wecken u~d zu stärken. 

G e s c h i c h t e u n d S o z i a 1 k u n d e. 

Bekannschaft mit großen Leistungen bedeuten-
der Menschen und Völker. Orientierung über das 
Typische wichtiger historischer Zeitabschnitte. 
Verständnis für die gegenwärtigen kulturellen 
und politischen Tatsachen auf Grund ihres 
Werdens. Bereitschaft, sich in Anschauungen 
anderer Zeiten, Völker und sozialer Gruppen 
hineinzudenken und sie zu achten. 

Geschichtliche Grundlagen für ein österreichi-
sches Staatsbewußtsein und für demokratische 
Gesinnung. Interesse für die Vorgänge im öffent-
lichen Leben und Vertrautheit mit dessen wich-
tigsten Einrichtungen. Verkehrserziehung. 

G e o g r a p h i e u n d W i r t s c h a f t s-
k und e. 

Kenntnis der für den Österreicher bedeutend-
sten Landschaften und Siedlungsräume seines 
Vaterlandes, Europas und der übrigen Welt. 
Kenntnis der wichtigsten wirtschaftlichen Bezie-
hungen Österreichs zu fremden Ländern. Übung 
im Gebrauch von Karten. 

Verwurzelung in der Heimat und im Vater-
land; Bewußtsein der Verbundenheit der Völker 
Europas und der Welt. Wecken des Verständ-
nisses für fremde Lebensweisen. 

Einsicht in die wirtschaftlichen Bedingungen 
von Landwirtschaft, Handwerk, Industrie, 
Handel und Verkehr. Verständnis für die Be-
deutung volkswirtschaftlich richtigen Verhaltens 
des einzelnen und der Gesamtheit. 



N a t u r g e s c h i c h t e u n d N a t u r 1 e h r e. 
a) Naturgeschichte. 

Bekanntschaft mit dem Bau des menschlichen 
Körpers, der Funktion seiner Organe und mit 
den Hauptforderungen der Gesundheitslehre. 

Kenntnis typischer Vertreter von Haupt-
gruppen des Tier- und Pflanzenreiches, besonders 
im Hinblick auf die heimatliche Umwelt. Her-
vorhebung des Verhältnisses zum Menschen. 
Einblicke in die Zusammenhänge zwischen 
Körperbau und Lebensweise und in die Bezie-
hungen der Pflanzen und Tiere zueinander, zu 
ihrer Umwelt und zum Menschen. 

Liebe zur Natur und zur heimatlichen Land-
schaft, Sinn für Naturschutz und für die Pflege 
von Pflanzen und Tieren, Ehrfurcht vor der 
Größe und dem Formenreichtum der Natur, vor 
dem Leben und dem Werden und Reifen des 
Menschen. 
b) Naturlehre. 

Verständnis für Geräte und technische Einridi-
tungen auf Grund der in ihnen wirksamen phy-
sikalischen Gesetze. Erster Einblick in chemische 
Vorgänge und Kenntnis einiger heimischer 
Bodenschätze. 
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Musikerziehung. 
Freude am Si~gen. Sdiulung des Gehörs, Pflege 

des Sinnes für gute Musik und veredelnde Ent-
wicklung der dadurch geweckten Gemütskräfte. 

Richtiges und ausdrucksvolles Singen ein- und 
mehrstimmiger Lieder nach Noten auf Grund 
planmäßiger Pflege des Tonsinnes, des rhyth-
mischen Gefühls und der Stimme. 

Erwerbung eines Schatzes guter Lieder. 
Einführung in einfadie musikalische Formen. 

Bildnerisdie Erziehung. 
Freude an bildschöpferischer Betätigung. Fähig-

keit zu bewußtem Schauen und zu bildnerisch 
durchformter wie audi zu sachlicher Darstellung. 
Gefühl für bildnerische Qualitäten. 

Bildnerisches Darstellen unter Beachtung der 
Formeinheit des Bildganzen. Nutzung der Aus-
druckswerte von Gestaltungs- und Darstellungs-
mitteln. Sachliches Darstellen in Hinsicht auf Bau, 
Struktur und Ausdruck. Im Zusammenhang mit 
den praktischen übungen Betrachtung von ent-
wicklungsmäßig geeigneten Werken bildender 
Kunst. 

Schreiben. 

Verständnis für die Bedeutung technischer Er- Besitz einer gut leserlichen, geläufigen und 
findungen im Hinblick auf die Wohlfahrt des gefälligen Schreibschrift (Lateinschrift). Sinn für 
Menschen und Hinweise auf die Gefahren der Ebenmaß der Schrift und für Gliederung und 
Technisierung des Lebens. Ordnung des Schriftfeldes. Vertrautheit auch mit 

D eh 1 den Formen der deutschen Schrift. Schreiben und 
euts • Anwenden ornamentaler Schrift. 

Die Schüler sollen dazu geführt werden, sich . 
mündlich und schriftlich in einer der gehobenen 1 Knabenhandarbeit. 
Umgangssprache möglichst nahekommenden 1 Freude an werklicher Betätigung in verschie-
Sprache klar und ejnfach auszudrücken. , denen Arbeitstechniken. Schöpferische Form-

Niederschriften sollen frei von groben Ver- 1 gestaltung unter Beachtung des Verwendungs-
stößen gegen Sprachrichtigkeit und Recht- zweckes wie auch der materialgemäßen, technisch 
schreibung sein. richtigen und handwerklich entsprechenden Aus-

Die Schüler sollen lernen, Gehörtes zu ver- führung. 
stehen, entwicklungsgemäßes Lesegut selbständig Sicherheit in der Handhabung der bei diesen 
zu erfassen und die Schönheit der Sprache zu Arbeiten gebräuchlichen Werkzeuge. Pflege von 
empfinden. Entwicklung des Geschmackes und Werkzeug und Arbeitsplatz. 
Förderung des kritischen Urteiles. Festigung der für die Handarbeit nötigen 

Das Lesen soll auch der mitmenschlichen Er- 1 Arbeitstugenden: Gewissenhaftigkeit und Aus-
ziehung dienen und die jungen Menschen den dauer, Ordnung und Sauberkeit, Sparsamkeit im 
Sinn des eigenen Lebens erkennen lassen. Hinblick auf Werkstoff und Zeit. Erziehung zu 

Zusammenarbeit und zu Verantwortung.-Unfall-
Redmen und Raumlehre, 1 verhütung. . . 

Zahlenmäßiges und räumliches Erfassen der 1 M-d..i.. h d b · • 
U 1 Sch 1 d · · K "f d a uien an ar ext. mwe t. u ung er geistigen :ra te an en 
Gesetzmäßigkeiten der Zahlen und der Raum- \ Im Unterricht sind jene Fertigkeiten und 
gebilde. Sicherheit im Zahlenrechnen und An- Fähigkeiten zu entwickeln,. die der Vorbereitung 
eignung grundlegender Kenntnisse aus der 1 auf die Aufgaben der Frau und Mutter dienen. 
Raumlehre. Fähigkeit, einfache Rechenaufgaben Einfache Werkstücke sind in verschiedenen 
des praktischen Lebens mit Verständnis zu er- Techniken selbständig anzufertigen und ge-
fassen und zu lösen. Wecken des Sinnes für schmackvoll zu gestalten, wobei das Verständnis 
zahlenmäßiges Erfassen wirtschaftlicher Zu- für materialgerechtes Arbeiten zu wecken und 
sammenhänge~ auch in ihrer erziehlichen Bcdeu- auf Sorgfalt und Ausdauer bei allen Arbeiten zu 
tung (Sparerziehung). achten ist. 
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Kenntnis und materialgerechte Verwendung 
gebräuchlicher Textilien. 

Handhabung und Pflege der einschlägigen 
Arbeitsbehelfe. 

Einblick in die Zusammenhänge von Mädchen-
handarbeit und Volkswirtschaft. 

Hauswirtschaft. 
Im Unterricht sind jene Fertigkeiten und Fähig-

keiten zu entwickeln, die der Vorbereitung auf 
die Aufgaben der Frau und Mutter dienen. 

Möglichst weitreichende Selbständigkeit beim 
Herstellen preiswerter, gesunder Speisen und 
Speisefolgen, bei richtiger Planung und bei 
Durchführung der praktischen Arbeiten des ein-
fachen Haushaltes. 

Eß- und Tischkultur. 
Arbeitswille, Ausdauer, Sorgfalt und Spar~am­

keit bei allen hauswirtschaftlichen Arbeiten. 
Einblick in die Zusammenhänge zwischen 

Einzelhaushalt und Volkswirtschaft (Haushalts-
budget)~ 

Leibesübungen. 
Setzen eines möglidm hohen Maßes an Ent-

wicklungsreizen zur Wahrung der Gesundheit 
und zur Erwerbung optimaler Leistungsfähigkeit. 

Erarbeiten einer biologisch einwandfreien 
Haltungs- und Bewegungsform als Grundlage für 
gute Haltung und Bewegung im Alltag und bei 
der Arbeit: Entwickeln des Sinnes für die Schön-
heit der Bewegung. Entfaltung der Freude an der 
Bewegung und Wecken eines gesunden Leistungs-
willens. 

Erziehen zur Selbstbeherrschung, zur Hilfs-
bereitschaft und zu verantwortungsbewußter 
Einordnung in die Gemeinschaft. Wecken des 
Willens zu gesunder Lebensführung. Hinführen 
zu Natur- und Heimatverbundenheit. Anbahnen 
des Verständnisses für wertvolle außerschulische 
Leibesübungen. · 

VIERTER TEIL. 
LEHRPLÄNE FOR DEN RELIGIONS-
UNTERRICHT AN VOLKSSCHULEN. 

(Bekanntmachung gemäß § 2 Abs. 2 des Reli-
gions un terrich tsgesetzes.) 

a) Katholischer Religionsunterricht. 
Lehrplan-Unterstufe: 

Lehr- und Bildungsziel: 

wahrheiten (Schöpfung, Sündenfall, Erlösungs-
werk, Gnadenleben, Kirche, Vollendung, Liebes-
gebot und Dekalog) soJlen durch biblische 
Berichte einsichtig gemacht werden. 

In das Gebetsleben (Kreuzzeichen, Gebets-
haltung, Verhalten in der Kirche) ist in anschau-
licher Weise einzuführen. Ein kleiner Gebets-
kanon: soll erarbeitet werden. 

Sofern es die Umstände ermöglichen, kann ein 
Erstbeicht- und Erstkommunionunterricht ein-
gebaut werden. 

Zweite V o 1ksschu1 stufe: 
Beicht-, Meß- und Kommunionunterricht auf 

biblischer Grundlage. (In jenen Fällen, in denen 
der Sakramentenempfang bereits im ersten Schul-
jahr durchgeführt wurde, ist dieser zu erweitern 
und zu vertiefen.) 

Das Christusbild ist durch Hereinnahme ent-
sprechender Evangelienabschnitte lebendig zu 
machen. 

Auf den Dekalog aufbauend, ist eine alters-
gemäße Darstellung des Sittengesetzes des Neuen 
Bundes zu geben. Die Gebetserziehung steht im 
Zusammenhang mit der Meßerziehung (Gebete 
und Lieder). 

Lehrplan-Mittelstufe: 
Lehr- und Bildungsziel: 
Festigung eines klaren Christusbildes und der 

Christusnachfolge an Hand von ausgewählten 
Berichten des Alten und Neuen Testamentes. 

Lehrstoff: 
Dritte Vo.lksschulstufe: 

Einführung in die Heilsgeschichte durch Bibel-
katechesen aus dem Alten und Neuen Testament. 

Vertiefung des Glaubenswissens und Bestär-
kung der Glaubenshaltung. Die Gebete und 
Lieder sollen auf das Kirchenjahr abgestimmt 
sein. 

Vierte V o 1ksschu1 stufe: 
Aufbau des christlichen Lebens aus der Kraft 

der Sakramente und in der Erfüllung des gött-
lichen Gesetzes. 

Die Darlegung der Sakramente und der christ-
lichen Lebensform ist auf biblischer Grundlage 
zu vollziehen. 

Sinndeutung der Heilswahrheiten für das Kind 
und Hinführung zu einem gläubigen Leben in Lehrplan-Oberstufe: 
Gott. Lehr- und Bildungsziel: 

Lehrstoff: 

Erste V o 1ksschu1 stufe: 
Religiöse Umweltdeutung unter Führung des 

Kirchenjahres. Die grundlegenden Offenbarungs-

In der Oberstufe der Volksschule sind die 
Glaubens- und Sittenwahrheiten syst·ematisch 
geordnet in anschaulicher Weise so darzulegen, 
daß sie die Ansätze zu einer persönlich über-
legenden Auseinandersetzung · bieten, eme 



Begriffsbildung ermöglid1en und auf das praktisch 
religiöse Leben in konkreter Weise hinführen. 
Dabei ist auf den Bibeltext aufzubauen. Die 
methodisch entsprechende Form ist die Katechese. 
Die religiöse Lebensführung ist deutlid1 erkenn-
bar zu machen. 

Der Bibelunterricht hat in einem systemati-
schen Aufbau, der erziehlichen Situation ent-
sprechend, auf der fünften Schulstufe das heils-
geschicht!idie Wirken Gottes im Alten Testa-
ment, auf der sedisten und siebenten Sdiulstufe 
das historische und heilsgeschidi tlidie Wirken 
im Neuen Testament darzulegen und seine 
Bedeutung erkennbar zu machen. Auf der 
achten Sdiulstufe soll eine Einführung zur per-
sönlidien Arbeit mit dem Neuen Testament 
' 'ermittelt werden. Die Gebetserziehung hat die 
persönlidie Gebetshaltung und das Gemein-
schaftsgebet unter reichlicher Verwendung des 
Diözesangebet- und -gesangbuches auf den ein-
zelnen Sdiulstufen weiterzuführen. Auf die 
Gestaltung der religiösen Übungen ist beson-
derer Wert zu legen. 

Lehrstoff: 
Fünfte V o 1 k s s c h u 1 stufe: 

Festigung und Vertiefung des Glaubenslebens 
und ein klarer überblick über die Heilsgesdiichte 
des Alten Bundes. 

Die Glaubenslehre hat in ihrer Darstellung auf 
den Gang des Kirchenjahres Rücksidit zu nehmen 
und diesen entsprechend einzubauen. In der 
Heilsgesdiidite des Alten Bundes sind die 
historisdien und heilsgeschicht!idien Zusammen-
hänge aufzuzeigen. 

In der liturgisdien Erziehung ist auf die Mit-
feier des Kirdienjahres ein besonderer Wert zu 
legen. Die Gebete und Lieder sind darauf aus-
zurid1ten. 

Sechste Volksschulstufe: 
Der systematisdie Aufbau der Sakramente und 

ihre Bedeutung für das Leben - das Erlösungs-
werk Christi und seine Heilslehre (Neues 
Testament I. Teil). 

Die Sakramente sind als gnadenspendende 
Gaben und als das Leben in Gott zu zeigen, und 
es ist auf ihren würdigen Empfang hinzuführen. 

Im Neuen Testament hat die Bibelkatechese 
das historische und heilsgeschichtlidie Wirken 
Christi so aufzuweisen, daß im Zusammenhang 
mit dem Lehrstoff der siebenten Sdiulstufe ein. 
Christusbild ersteht, welches im erhöhten 
Christus seine Vollendung erfährt. 

Die li turgisdie Erziehung hat ein besonderes 
Augenmerk auf das liturgische Verständnis der 
Sakramente und deren würdigen Empfang zu 
riditen. Die Gebetserziehung hat die richtige 
Mitfeier der hl. Messe zu fördern. 
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Sieben t e V o 1 k s s c h u 1 stufe: 
Die christliche Sittenlehre als die Nachfolge 

Christi und als Verpflichtung zu einem christ-
lichen Leben. 

Die Sittenlehre hat in positiver Darlegung die 
übernatürlidie und natürliche Verpfliditung zu 
einem Leben auf den Willen Gottes hin in der 
Gemeinsd1aft der Kirche aufzuweisen. 

Die Bibelkatediese aus dem Neuen Testament 
hat auf den erhöhten Christus und sein Handeln 
hinzuführen. 

In der Gebetserziehung ist das Beten mit der 
Kirche und in ihrem Geiste zu fördern. 

A c h t e V o 1 k s s c h u 1 stufe: 
Die auf dieser Altersstufe auftauchenden 

Lebensfragen sollen von der Botschaft Christi 
her eine Antwort finden. 

Dazu sind geeignete Absdinitte aus den 
Evangelien und den Apostelbriefen heranzu-
ziehen. Außerdem ist eine Einführung in die 
persönlidie Arbeit mit dem Neuen Testament 
zu geben. 

Durch Zeit- und Charakterbilder der Kirchen-
geschidite soll das Verständnis für ein tätiges 
christliches Leben und die Verantwortung in der 
I<.irche geweckt werden. Im religiösen Leben 
(Gebet, Sakramente, Meßfeier) ist der persönlich 
bewußte Vollzug anzustreben. 

Die Durchführung ein- oder mehrtägiger 
kirchlidier Schulentlaßfeiern hat dieses Sdiuljahr 
abzusdiließen. 

b) Evangelischer Religionsunterricht. 

Allgemeines Bildungsziel: 
Der Religionsunterricht in der Volksschule 

hat das Wort Gottes der Jugend der Evangeli-
schen Kirdie in der Form des Unterrichtes zu 
verkündigen. Die Verkündigung von Jesus 
Christus als dem Herrn seiner Gemeinde und die 
Einführung in das Leben der Kirche bilden in 
allen Schulstufen die lebendige Mitte. Der evan-
gelisdie Religionsunterricht soll in der Volks-
sdmle den Kindern helfen, in die Gemeinde 
hineinzuwadisen und ein Leben aus dem Geiste 
des Evangeliums zu führen. 

Lehrstoff: 
Lehrplan-Unterstufe: 
Er s t e und z w e i t e Sc h u 1 stufe: 

Der Unterridit geht von der Umwelt des 
Kindes aus und soll helfen, es zum Glauben an 
den lebendigen Gott hinzuführen. Die Kinder 
werden mit dem Wort Gottes in der Form der 
Erzählung biblischer Geschichten vertraut 
gemadit und sollen den Sinn der christlichen 
Feste erfassen. 
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Leitthema: Ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen, du bist mein (Jes. 43, 1). 

Biblische Geschichte, Altes Testament: Die Ur-
Kunde in einfacher Art (allenfalls die Geschichte 
Ruths und Samuels). 

Biblische Geschichte, Neues Testament: Das 
Leben und Wirken Jesu in leichtfaßlicher 
Form. 

Katechismus: Vaterunser, Gebote; Glaubens-
artikel, mindestens in einfachster Fassung. 

Kirchenkunde: Die drei hohen Feste der Kirche, 
Erntedank- und Reformationsfest, Gotteshaus 
und Gottesdienst. 

Sprüche, Gebete und Lieder im Anschluß an die 
Biblische Geschichte und die Festzeiten. 

Lehrplan-Mittelstufe: 
Dritte und vierte Schulstufe: 

Die eingehendere Behandlung der biblischen 
Geschichten des Alten und Neuen Testaments 
führt die Kinder in den heilsgeschichtlichen 
Zusammenhang von Verheißung und Erfüllung. 

D r i t t e S c h u 1 s tu f e: 
Leitthema: Des Herrn Rat ist wunderbar und er 

führt es herrlich hinaus (Jes. 28, 29). 
Biblische Geschichte, Altes Testament: Ur-Kunde, 

Erzväter, Josef, Moses, Josua (allenfalls Aus-
blicke auf die weiteren Schicksale des Volkes 
Israel). 

Biblische Geschichte, Neues Testament: Weih-
nachts-, Passions- und Ostergeschichten. 

Katechismus: Die Zehn Gebote. Der I. Glaubens-
artikel. 

Kirchenkunde: · Das Kirchenjahr in einfacher 
Form. Luther im Zusammenhang mit dem 
Reformationsfest. 

Sprüche, Gebete . und Lieder im Anschluß an die 
Biblische Geschichte und die Festzeiten. 

V i e r t e S c h u 1 s tu f e: 
Leitthema: Da aber die Zeit erfüllet ward, sandte 

Gott seinen Sohn (Gai. 4, 4). 
Biblische Geschichte, Neues Testament: Berufung 

der Jünger, Gleichnisse, Weihnachtsgeschichte, 
Kindheit Jesu, Johannes der Täufer, Taufe 
Jesu, Versuchung Jesu, Liebestaten; Leiden, 
Sterben und Auferstehen Jesu, die Erscheinun-
gen des Auferstandenen, Missionsbefehl, 
Himmelfahrt, Ausgießung des Heiligen Geistes, 
Urgemeinde und Ausbreitung des Evangeliums. 

Katechismus: ·Gebote mit Erklärungen. Das 
Glaubensbekenntnis. 

Kirchenkunde: Das Kirchenjahr. Aus dem Leben 
der Reformatoren. Die eigene Gemeinde. 

Sprüche, Gebete und Lieder im Anschluß an die 
Biblische Geschichte und die Festzeiten. 

Lehrplan-Oberstufe: 
Fünfte Schulstufe: 
. Die in früheren Schuljahren erarbeiteten 

Kenntnisse der Biblischen Geschichte des Alten 
Testamentes sind zu vervollständigep. und beson-
ders auch zu den Festzeiten mit den entsprechen-
den neutestamentlichen Stoffen zu verknüpfen. 
Leitthema: Ihr sollt mir ein priesterlich König-

reich und ein heiliges Volk sein (2. Mos. 19, 6). 
Bibelkunde und 
Biblisdi.e Geschichte des Alten Testaments, 

Wiederholung: Ur-Kunde bis Moses. Josua bis 
zum Ende des Alten Bundes, insbesondere die 
Propheten. 

Bibelkunde und 
Biblische Geschichte des Neuen Testaments: Im 

Ansdi.luß an die Festzeiten und in Ver-
knüpfung mit der Biblischen Gesdi.ichte des 
Alten Testaments. 

Katechismus: Gebote mit Erklärungen, das 
Glaubensbekenntnis. 

Kirchenkunde: Kirchenjahr, Gesangbuch und 
Psalter. 

Sprüche, Gebete, Lieder und Psalmen mit 
besonderer Berücksichtigung des Gemeinde-
gottesdienstes. 

5 e c h s t e b i s ach t e Sc h u 1 stufe: 
Die m früheren Schulstufen erarbeiteten 

Kenntnisse der Biblischen Geschichte des Alten 
und Neuen Testaments sind zu vervollständigen, 
zu erweitern und zu vertiefen. Im Anschluß 
daran führen Bilder aus der Kirchengeschichte 
die Kinder von der Urgemeinde bis in die 
Gegenwart, wobei besonders auf eine eingehende 
Kenntnis der Geschichte der eigenen Gemeinde 
und der Kirche in unserer Heimat zu achten ist. 

In der Oberstufe der Volksschule soll dem 
Kind Gelegenheit gegeben werden, wesentliche 
Fragen seines Glaubens und Lebens zu durch-
denken. 
Leitthema: Einen anderen Grund kann niemand 

legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist 
Jesus Christus (I. Kor. 3, 11). 

Bibelkunde und 
Biblische Gesdi.ichte des Alten Testaments: Ur-

geschichte (Glaubens- und Lebensfragen), 
Propheten. 

Biblische Gesdi.ichte des Neuen Testaments: Die 
Evangelien (Bergpredigt ausführlich, Lesen 
eines Evangeliums in Auswahl). 
Apostelgeschichte, Apostelbriefe in Auswahl. 

Kirdi.engeschichte: Von der Urgcmeinde bis zur 
Gegenwart, mit besonderer Berücksichtigung 
der Kirchengeschichte in Österreich, der )!:irch-
lidi.en Heimatkunde und der ökumenisd1en 
Bestrebungen. 



Katechismus: Vaterunser, Glaubensbekenntnis 
mit Erklärungen, Taufe und Abendmahl. 

Kird1enkunde: Gottesdienst und Gemeindeleben, 
die Evangelische Kirche in Österreich. 

Sprüche, Gebete und Lieder im Anschluß an die 
einzelnen Themenkreise. 

c) Altkatholischer Religionsunterricht. 
Allgemeine Bestimmungen und didaktische 

Grundsätze. 
1. Die allgemeinen Bestimmungen und die 

didaktischen Grundsätze der vorn Bundes-
ministerium für Unterricht durch Verordnung 
festgesetzten Lehrpläne für die allgemein-
bildenden Pflichtschulen sind nach gegebener 
Möglichkeit anzuwenden. 

2. Werden Schüler von mehreren Schulstufen zu 
einer Religionsunterrichtsgruppe zusammen-
gezogen, so kann eine entsprechende Wechsel-
folge der Lehrpläne einsetzen. 

3. Es liegt in der Verantwortung der Religions-
unterrichtsleitung und der Religionslehrkraft, 
die Lehrstoffverteilung jeweils unter Beobach-
tung des Stundenausmaßes, der Leistungsfähig-
keit und der Stufenzusammensetzung der 
Religionsunterrichtsgruppe zu erstellen. 

Allgemeines Bildungsziel. 
Das Ziel des altkatholischen Religionsunter-

richtes ist es, Persönlichkeiten heranzubilden, die 
sich ihrer Verantwortung vor Gott und den 
Menschen bewußt sind. Der Religionsunterricht 
hat daher die Aufgabe, die Schüler mit Kennt-
nissen und Werthaltungen auszustatten, die sie 
befähigen, ihr Leben nach christlichen Grund-
sätzen einzurichten sowie aktive und wertvolle 
Mitglieder ihrer Kirche, des Staates und der 
menschlichen Gesellschaft zu werden. 

Bildungs- und Lehraufgaben. 
Lehrplan-Unterstufe (erste und zweite Schul-

stufe): 
Lehrstoff: 
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Die christlich-sittliche Erziehung soll die 
Glaubens- und Sozialbeziehungen des Schülers 
berücksichtigen. 

In den Mittelpunkt des Unterrichtes ist zu 
stellen: 
Gott und die Schöpfung (Mensch, Tier und 

Pflanze, das Lebende in Gottes Welt). 
Das Heilighalten Gottes (der Sonntag, Feste des 

Kirchenjahres, der Kindergottesdienst und das 
„ Vaterunser"). 
In diesem Rahmen sind Gottes Gebote zu be-

handeln, ohne deren Wortlaut zum Gegenstande 
des Unterrichtes zu machen. 

Im Hinblick auf den umschriebenen Lehrstoff 
sind Geschichten aus dem Neuen Testament aus-
zuwählen. 

Ebenso ist in Verbindung mit dem Lehrstoff 
eine Auswahl von Gebeten und Liedern zu 
treffen. 

Lehrplan-Mittelstufe (dritte und vierte Schul-
stufe): 
Lehrstoff: 
Die Hauptaufgabe der Lehrplan-Mittelstufe 

ist es, den Schülern das Verständnis christlicher 
Glaubens- und Lebensgrundlagen an Hand der 
Bibel im allgemeinen zu vermitteln. Dabei sind 
die Feste und Festkreise des Kirchenjahres zu 
beachten. Eine Auswahl von Liedern und Ge-
beten ist in Verbindung mit dem Lehrstoff zu 
treffen. 

D r i t t e S c h u 1 s tu f e: 
Das Alte Testament in Auswahl, soweit es für 

die Darstellung der Glaubensumwelt von Jesus, 
dem Christus, und seinem Wirken von Bedeu-
tung ist. 

Der Kindergottesdienst in Einzelauswertung. 

Vierte Sc h u 1 stufe: 
Das Neue Testament in Auswahl. 
Gottes Gebote und Sakramente im Überblick. 

Lehrplan der Volksschuloberstufe. 

Die Einführung in den Religionsunterricht Für die Erteilung des Religionsunterrichte~ an 
soll vom Lebenskreis des Kindes, dem Eltern- der Volksschuloberstufe sind die Bildungs- und 
haus, sowie der Schule ausgehen und die Grund- Lehraufgaben der entsprechenden Hauptschul-
begriffe einer christlichen Persönlichkeitsbildung stufen nach Möglichkeit in Anwendung zu 
an das Kind herantragen. bringen. 

(Sofern Schüler der zweiten Schulstufe zu 
einer Religionsunterrichtsgruppe zusammen- d) Israelitischer Religionsunterricht. 
gezogen werden, ist nach den Bildungs- und Lehrziel: 
Lehraufgaben eine Vertiefung und Erweiterung Der israelitische Religionsunterrid1t an allen 
der in der ersten Schulstufe erworbenen Bildung Lehranstalten, in allen Klassen, bei allen Alters- · 
anzustreben.) stufen hat die Aufgabe, die jüdische Jugend 

Es soll der Schüler mit dem Beten (Anlaß, religiös-sittlich zu erziehen, sie zur Teilnahme am 
Form, Inhalt und Ort des Betens im allgemeinen religiösen Leben zu befähigen, von der Erhaben-
Smne) und der Kirche als Ort des gemeinsamen heit unseres Glaubens zu überzeugen, sie in ihrer 
Gottesdienstes vertraut gemacht werden. 1 Selbstachtung zu bestärken schon im Hinblick auf 

„ 
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die Größe unserer mehrtausendjährigen Ge-
schichte, auf den unüberbietbaren Opfermut und 
Opferwillen des jüdischen Volkes, dessen Men-
talität sich auch in unseren Tagen beim Werden 
des alt-neuen ISRAEL dokumentierte. 

Zur Erreichung dieses Lehrzieles dienen an der 
vierklassigen Volksschule die Unterweisung in 
der Biblischen Geschichte, in den wichtigsten 
Lehren des Judentums, die Einführung in das 
Verständnis des Gebetbuches durch Unterricht 
der hebräischen Sprache, durd1 Teilnahme am 
Jugendgottesdienst, durch Anschauungsunterricht 
biblischer Themen und der Aufbauarbeit im 
Lande ISRAEL. 

Lehrstoff: 

Die nachstehende Lehrstoffverteilung hat in 
vollem Ausmaße nur an jenen Lehranstalten 
Geltung, an denen der israelitische Religions-
unterricht klassenweise erteilt wird. In Ab-
teilungen, die infolge Schülermangels, zwei oder 
mehrere Klassengruppen umfassen, hat der Re-
ligionslehrer auf Grund der ihm von seiner 
Religionsbehörde erteilten Instruktion eine dem 
Schülermaterial entsprechende Auswahl zu treffen. 

Vierklassige Volksschule: 

Erste Klasse: 
a) Erzählungen aus der Biblischen Geschichte: 

1. Gott ist Schöpfer der Welt. Der Sabbat. 
2. Adam und Eva. Kain und Abel. 
3. Die Sintflut - Noah. 
4. Turmbau zu Babel. 
5. Abraham: seine Berufung. Abrahams 

Friedensliebe und Gastfreundlichkeit. 

b) Hebräisch: Bei Beginn des dritten Quartals: 
Leseübung in der Fibel - ungefähr die 
Hälfte der vorhandenen Leseübungen der 
Buchstaben. Memorieren des „Sch'ma-
Gebetes" bis „M'odecha" mit der Ober-
setzung. Einige Wortbegriffe aus dem 
jüdischen Leben. Segensspruch über Brot. 
Sprechübungen: die hebräische Benennung 
der Gegenstände im Schulzimmer. 

Zwei t e K 1 a s s e: 

a) Erzählungen aus der Biblischen Geschichte. 
Nach der Wiederholung des Lehrstoffes der 
ersten Klasse, wobei die Schöpfungs-
geschichte mit den einzelnen Tagen ange-
führt wird. 
1. Abrahams Menschenliebe, Untergang 

Sodoms. 
2. Abrahams Opferbereitschaft - Isaak. 

3. Sarahs Tod - Höhle Machpela. 
4. Elieser, der treue Diener - Rebekka. 
5. Esau und Jakob. 
6. Erzählungen aus dem· Leben Jakobs bis 

zu seiner Heimkehr. Der Name Israel -
jetzt auch der Name des Landes. 

b) Hebräisch: Wiederholung des Lehrstoffes 
der ersten Klasse. Beendigung der Lese-
übungen in der Fibel. Das „Sch'ma-Gebet", 
erster Abschnitt mit der Übersetzung. 
Segenssprüche beim Händewaschen und 
beim Genuß von Baum- und Erdfrüchten. 
Einige Anschauungsbegriffe aus dem reli-
giösen Leben, zum Beispiel Benennung der 
Feiertage, Hagadah, Seder, Thora. Sprech-
übungen aus dem durchgenommenen he-
bräischen Lehrstoff und Benennunu von 
Gegenständen im Elternhaus. " 

D r i t t e K 1 a s s e: 

a) Erzählungen aus der Biblischen Geschichte: 
Wiederholung des bisher durchgenom-
menen Lehrstoffes. Aus dem Lehrbuch 
„~iblische Geschichte" die Erzählungen der 
Bibel von „Joseph und seine Brüder" bis 
zum „Durchzug durch das Rote Meer". 

b) Hebräisch: Leseübungen aus dem Jugend-
gottesdienstbuch. Einzelne Stücke des 
Jugendgottesdienstes, und zwar Aschre" 
- die „Tefilla" (die ersten drei Be~ediktio­
nen). Tischgebet - erster Abschnitt. Die 
Chanuka - Segenssprüche, Wiederholung 
der Segenssprüche über Genußmittel. Wort-
begriffe und Sprechübungen aus dem durch-
genommenen Lehrstoff. 

Vierte Klasse: 

· a) Erzählungen aus der Biblischen Geschichte. 
Wiederholungen des bisher durchgenom-
menen Lehrstoffes. Aus dem Lehrbuch 
„Bibli.sche Geschi0te" die „Wanderung der 
Israeliten durch die Wüste" bis zum Tode 
Mosis", die Zehn Gebote. Die Fes;~ und 
Gedenktage sind jeweils vor dem Eintritte 
derselben in allen Klassen der Volksschule 
zu behandeln, ebenso ist der Anschauunus-

'ch "' u.ntern t .un.ter Benützung von Illustra-
t10nen biblischer und nachbiblischer 
Themen zu pflegen. 

b) Hebräisch: Wiederholung des bisher durch-
g7nommenen Lehrstoffes. Im Jugendgottes-

. d1e':1stbuch der Freitag-Abend-Gottesdienst 
an der Hand der deutsmen Obersetzung. 
Ei~übung ~er synagogalen Gesänge. 
Be1m Unterricht der Mädchen auch die 
Segenssprüche beim Anzünden der Sabbat-
und Feiertagslichter; bei den Knaben die 
Segenssprüche . beim Aufruf zur Thora. 
Erzählungen aus dem Lande Israel in 
biblischer und neuer Zeit. -



FÜNFTER TEIL. 

AUFTEILUNG DES LEHRSTOFFES DER 
PFLICHTGEGENSTÄNDE AUF DIE EIN-

ZELNEN SCHULSTUFEN. 

LEHRPLAN DER GRUNDSCHULE. 

Lehrplan-Unterstufe. 
(Erste und zweite Schulstufe.) 

Allgemeine Charakteristik der Sechs- bis Acht-
jährigen. 
Die erste und zweite Schulstufe der Volksschule 

sind dadurch charakterisiert, daß sie die Kinder 
während eines bedeutsamen Entwicklungsschubes 
aufnehmen und in eine neue Lebensform, 
nämlich die Welt der Schule, hinüberführen, die 
dann viele Jahre hindurch die Entwicklung des 
heranwachsenden Menschen mitbestimmt. 

Der Entwicklungsschub wird im körperlichen 
Erscheinungsbild als erster Gestaltwandel sichtbar. 
Im sozialen Verhalten nimmt die Bereitschaft, 
Aufgaben zu übernehmen und sich an die Ord-
nungsregeln größerer Gruppen zu halten, wesent-
lich zu. In der Auffassung der dinglichen Um-
welt werden Einzelheiten genauer beachtet, 
Regelmäßigkeiten bemerkt und festgehalten; das 
Verständnis für Symbole erweitert sich. Die 
Motorik wird besser beherrscht, insbesondere 
erlangt die Bewegung der Hände jenen Grad der 
Feinheit, der unter anderem das Erlernen des 
Schreibens ermöglicht. Neben diesen Fortschritten 
bleiben kleinkindliche Verhaltungsweisen beste-
hen, vor allem ein stark gefühlsbetontes Ver-
hältnis zum Lehrer, das leichte Abgleiten 
von der Arbeit ins Spiel, das Vorherr-
schen der unwillkürlichen Aufmerksamkeit, 
die phantasiemäßige Ergänzung der Lücken 
in Wahrnehmung und Erinnerungen, eben-
so die Neigung zu anthropomorpher Deutung 
des Naturgeschehens. Erst im zweiten Schuljahr 
pflegen diese Züge zu schwinden. 

Die Erziehung in der Schulklasse hat auf dieser 
Stufe vor allem die Aufgabe, das Kind von der 
triebhaften Ich-Bezogenheit zu lösen und es in 
die größere Gemeinschaft der Klasse und der 
Schule einzuordnen. Das Einfügen in die Ord-
nung des Klassenlebens, Gesprächsdisziplin und 
kleine Dienste an der Klassengemeinschaft sind 
nächstliegende Ziele, zu denen der Lehrer mit 
liebevoller Konsequenz hinzuführen hat. 

Das Sachfeld des Unterrichts deckt sich noch mit 
den Dingen und Vorgängen, denen das Kind von 
selbst begegnet, und beschränkt sich auf die 
Seiten des Gegenständlichen, die für das Tun 
und Lassen, für Freude und Leid des Kindes und 
seiner nächsten Umgebung unmittelbar von Be-
lang sind. Der Unterricht lehrt aber das Kind, 
diese Dinge und Vorgänge vom Erlebnisstrom 
abzuheben, sie zu benennen und zu unterscheiden 
wie auch da und dort das eigene Verhalten zu 
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verbessern. Das Kind klärt, berichtigt und be-
reichert seine Sprache, seine zeichnerischen Dar-
stellungen, · die Fertigkeiten seiner formenden 
Hand und seine gebärdenhaften und musikali-
schen Ausdrucksmöglichkeiten. Es lernt über-
schaubare Mengen erfassen, ordnen und gliedern. 

Der Schwerpunkt der Arbeit der Schule liegt 
im Erlernen des elementaren Lesens, Schreibens 
und Rechnens. Am Ende der Lehrplan-Unterstufe 
muß das Kind in diesen Fertigkeiten einen Grad 
der Sicherheit erlangt haben, der ihm den Blick 
frei werden läßt für die Anwendung dieser Tech-
niken in größerem Zusammenhang. 

Der Unterricht im Hinblick auf die Zukunft 
muß aber Raum lassen für die Bedürfnisse, die 
der Altersstufe selbst entsprechen, Abgesehen 
von der für außerschulisches Spiel nötigen Zeit, 
muß aud1 in der Gemeinschaft der Klasse Zeit 
für kindliches Tun, besonders für musisd1es 
Leben, bleiben. Dabei ist dem Bewegungsdrang 
entsprechend Rechnung zu tragen. 

Der Einführungs- und Umformung prozeß 
verläuft bei den Schülern sehr verschieden. Ab-
gesehen von Spätentwicklern, die mangels Schul-
reife vom Schulbesuch zurückzustellen sein wer-
den, gibt es nicht wenige Kinder, die erst gegen 
Ende des ersten oder im Laufe des zweiten 
Schuljahres die entscheidenden Entwicklungs-
schübe erleben. Aus diesem· Grunde enthält der 
Lehrplan für den Obergang auf die zweite Schul-
stufe keine streng begrenzten Leistungsforderun-
gen. Andererseits gibt es frühreife Kinder, denen 
scheinbar sehr bald die Bewältigung schwierigerer 
Aufgaben zugemutet werden kann. Trotzdem 
soll auch ihnen Zeit für ein ruhiges Ausreifen 
gelassen werden; sie dürfen jedoch nicht so unter-
fordert bleiben, daß sie den Unterricht langw<:ilig 
finden. Es bedarf also auf der ganzen Lehrplan-
Unterstufe, insbesondere aber a\lf der zweiten 
Schulstufe, einer Differenzierung der Aufgaben 
je nad1 dem augenblicklichen Reifezustand des 
einzelnen Schülers, aber innerhalb eines für die 
ganze Klasse gemeinsamen Arbeitsfeldes. 
- Der enge Zusammenhang der beiden Schul-

stufen verlangt, daß die Kinder, wenn irgend 
möglich, auf der Lehrplan-Unterstufe von dem-
selben Lehrer unterrichtet werden. Der Unter-
richt ist auf der Lehrplan-Unterstufe - wie auch 
nod1 auf der Lehrplan-Mittelstufe - als Ge-
samtunterricht zu erteilen. Dies besagt, daß die 
gesamte Unterrichtsarbeit mehrere Tage oder 
Wochen bei der Betrachtung eines Ausschnittes 
der Außenwelt (eines „Lebensgebietes") verweilt, 
ohne daß eine stundenplanmäßige Trennung von 
Unterrichtsgegenständen stattfindet. Die Schüler 
werden angeleitet, dieses Lebensgebiet in einigen 
wichtigen Bezügen, soweit diese der Altersstufe 
gemäß sind, zu durchdringen, es sprachlich, rech-
nerisch und zeichnerisch zu erfassen und womög-
lich auch musisch zu erleben. Die Begegnung mit 
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dem Lebensgebiet ist die Mitte, von 
unterrichtliche Geschehen ausgeht und 
wieder einmündet. 

der alles Erlebnis der Jahreszeiten und Feste. Dazu 
in die es kommen allfällige außerordentliche Ereignisse 

im Kindesleben. 
Es widerspricht der Idee des Gesamtunter-

richts, geplante formale Übungen in gekünstelter 
Weise mit einem ungeigneten Sachgebiet zu ver· 
knüpfen. Wenn eine formale Aufgabe mit Rück-
sicht auf einen stufenweisen Aufbau nicht früher 
oder später angesetzt werden kann, soll der 
Lehrer auf ein früher besprochenes Lebensgebiet 
zurückgreifen oder den sachlichen Hintergrund 
ohne Rücksicht auf das Hauptthema kurz vor 
Augen stellen. 

Lehrstoff: 
Sachunterricht. 

Heimat- und Naturkunde. 

Der Sachunterricht der Unterstufe beschränkt 
sich auf eine Umweltkunde, für die vor allem 
die subjektiven Gemüts- und Gebrauchsbeziehun-
gen im Umgang des Schülers mit Dingen und 
Personen maßgebend sind. Dadurch unterscheidet 
sich der Sachunterricht auf der Unterstufe in 
Auswahl und Behandlung des Stoffes grundsätz-
lich von dem der Mittel- und Oberstufe, auch 
wenn mitunter hier wie dort dasselbe Sachgebiet 
besprochen wird. 

Mehr als die einfache Beobachtung erschließt 
auf dieser Stufe das Hantieren mit den Dingen, 
die praktische Erfahrung mit ihnen, das rollen-
spielartige Nachahmen von Personen, die be-
fieelende (personifizierende) Einfühlung in Tier, 
Pflanze und Gerät, das staunende Betrachten und 
Belauschen fesselnder Erscheinungen wie auch das 
Hören von Geschichten, Gedichten und Liedern 
den Schülern Wege in die Umwelt. Auf der 
zweiten Schulstufe können Einzelheiten und 
Regelmäßigkeiten stärker betont werden. Neben 
der Beziehung ·der Dinge zum eigenen Ich wird 
deren Bede4tung für die anderen Kinder und 
für Erwachsene mehr und mehr erfaßt. Die Aus-
weitung der Umweltkunde nach beiden Richtun-
gen bahnt die objektivere Betrachtungsweise der 
Mittelstufe an. 

Das Beobachten und Beurteilen der Leistungen 
der Schüler stützt sich auf die Selbsttätigkeit, 
die Ansprechbarkeit und das Unterscheidungs-
vermögen bei der Begegnung mit der Umwelt. 
Die Auswahl der Themen hängt davon ab, wo in 
der konkreten Umwelt der Klasse fruchtbare 
Begegnungen zu erwarten sind. 

In erster Linie wird an die Schauplätze ·des 
kindlichen Alltagslebens zu denken sein: an die 
alltäglichen Verrichtungen, Arbeiten und Hilfe-
leistungen und an das dabei verwendete Gerät; 
an die . Erwachsenen, mit denen die Kinder 
d~heirri, in der Schule und anderswo unmittelbar 
zu tun haben; an Spiele und Spielsachen, Lieb-
linge unter den Tieren und Pflanzen; an das 

Beim Auswählen und Aneinanderreihen der 
Themen wird unter anderem auch die in der 
Klasse eingeführte Fibel, das Lesebuch 
oder anderer Lesestoff zu berücksichtigen 
sein. Da schon auf der Unterstufe viele 
Anschauungen erworben werden können, deren 
begriffliche Klärung der Lehrplan-Mittelstufe 
obliegt, ist die an derselben Schule für die dritte 
Schulstufe geltende Lehrstoffverteilung zu 
beachten. 

Deutsch, Lesen, Schreiben. 
a) Sprechen: 

Die Sprechübungen knüpfen an den Sprach-
gebrauch der Schüler an, wobei anfänglich auch 
die ihnen vertraute Mundart verwendet werden 
kann, soweit sie die Unbefangenheit und Bereit-
sd1aft des kindlichen Sprechens fördert. Die 
Schüler erzählen von eigenen Erlebnissen und Er-
fahrungen und sprechen über die Inhalte des 
Sachunterrichtes. Das Sprechen in der gepflegten 
Umgangssprache wird zunächst durch Kinderreim 
und Kinderlied geübt, wobei die Sprache des 
Lehrers Vorbild ist. Die sprachlichen Ausdrucks-
formen sollen durch Erzählen und Nacherzählen, 
Berichten, Fragen und Antworten, Memorieren 
und Dramatisieren geübt und durch Spielen, 
Formen und Zeichnen belebt werden. Auf richtige 
Lautbildung, natürlichen Sprechton und auf den 
Erwerb eines entwiddungsechten Wortschatzes 
ist Wert zu legen. 

b) Vorübungen zum Aufsatz : 
Die Pflege der Sprechfreude und die Ermuti-

gung zu selbständigem Berichten und Erzählen 
in entwicklungsgemäßer Sprache bilden die 
wichtigsten Voraussetzungen für den Aufsatz. An 
Erlebniserzählungen sollen die Schüler immer 
wieder erfahren, wie ein Satz in Wörter und wie 
eine Erzählung oder ein Bericht in Sätze ge-
gliedert und verständlich abgefaßt wird (satz-
technische und aufsatztechnische Übungen). Ein-
zelne Schüler können zu kurzen selbständigen 
Niederschriften (Einzelaufsätzen) ermutigt 
werden, wenn die Voraussetzungen im Recht-
schreiben dies gestatten. 

c) Rechts_chreiben: 
Erste Schulstufe 

Die Rechtschreibübungen sollen dazu führen, 
daß die Schüler Wörter, Wortgruppen und Sätze 
ohne wesentliche Fehler abschreiben, allenfalls 
bekannte und bearbeitete Texte aufschreiben 
könne~. Durch ausreichende, abwechslungsreiche 
Übung ist ein begrenzter Vorrat an Wortbildern 
aus dem aktiven Sprachschatz . der Schüler und 



aus dem Sachunterricht so fest zu verankern, daß 
er schließlich sicher wiedergegeben wird. Die 
Entwicklung des Willens zu fehlerfreier Leistung 
ist eine wichtige Erziehungsaufgabe des Recht-
schreibunterrichtes. 

Zweite Schulstufe 
Das Abschreiben wird allmählid1 zum Auf-

schreiben weiterentwickelt. Bekannte und bear-
beitete Texte werden aus dem Gedächtnis nieder-
geschrieben. Diktate können gelegentlich zur 
Erprobung der erworbenen Sicherheit im Recht-
schreiben verwendet werden, sie sollen aber nur 
bekannte und oftmals geübte Wörter enthalten. 

d) Lesen und Schreiben: 
Der Lese- und Schreibunterricht auf der ersten 

Schulstufe ist so einzurichten, daß der Schüler, 
unbeschadet der verwendeten Methode und Aus-
gangsschrift, am Ende der ersten Schulstufe die 
gemisdlte Antiqua {lateinische Druckschrift) lesen 
und spätestens einige Wochen nadl Beginn der 
zweiten Sdlulstufe seine Ausgangsschrift auch 
schreiben kann. Am Ende der zweiten Schulstufe 
soll der Schüler, unabhängig von der Ausgangs-
schrift, die lateinisdle Druckschrift geläufig lesen 
und die lateinische Schreibschrift (Österreichisme 
Sdrnlsdlrift) gut leserlich, gefällig und zusammen-
hängend schreiben können. 

Der Lehrer hat für natürliche Lesesituationen 
zu sorgen. Die Freude am Lesen guter Büc.lier 
- audl außerhalb der Schule - ist zu wecken. 

Dem sinnerfassenden und sinngestaltenden 
Lesen ist ebensoviel Aufmerksamkeit zu schenken 
wie dem üben der Fertigkeit im fließenden und 
ausdrucksvollen Lesen. 

e) Spramlehre: 
Die Übungen auf dem Gebiete der Sprachlehre 

beschränken sidl auf das Festigen richtiger 
Sprachformen durch Gewöhnung an ihren Ge-
brauch, namentlich zur Überwindung auffälliger 
mundartlidler Formen. Grammatische Übungen 
im eigentlichen Sinne sind nidlt vorgesehen. 

Rechnen und Raumlehre. 

Erste Schulstufe 
Auffassen, Darstellen, Ordnen, Gliedern, Ver-

gleichen, Gleidlmachen und Abzählen von 
Mengen zur Grundlegung rechnerischen Tuns 
und Denkens. Gewi,nnung der natürlichen Zahlen. 

Ansmließend anschauliche Einführung in den 
Sinn der verschiedenen Rechenoperationen im 
Zahlenraum bis 30: Zerlegen und Ergänzen; Zu-
zählen und Wegzählen (im allgemeinen ohne 
Zehnerliberschreitung und nur bis ±5); Verviel-
fachen von Mengen bis höchstens 5 als Vorberei-
tung auf das kleine Einmaleins (ohne Rücksicht 
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auf die Reihenfolge der Maisätzchen und auf die 
Vollständigkeit der Maireihen); Teilen von 
Mengen im Umfang der Zwei- und Vierteilung. 

Bei ganzheitlichem Rechnen können die 
Zahlenraumgrenzen in angemessener Weise über-
schritten werden. 

Im geeigneten Zeitpunkt Einführung der 
Ziffern und schriftliche Darstellung der Redlen-
operationen. 

Darstellen, Lösen und Sum.en von Aufgaben 
aus dem kindlidlen Erlebniskreis. Anschauliche 
Einführung der gebräuchlidlsten Maßeinheiten 
(S, kg, m, l) im Anschluß an den Sadlunterricht. 

Pflege der Raumansmauung durm Betrachten, 
Begreifen, Bewegen, Formen, Falten, Aussdrnei-
den und rimtiges Bezeichnen einfamster Raum-
gebilde und ihrer Eigenschaften (etwa: Kante, 
kantig; Ecke, eckig - dreieckig, viereckig; Spitze, 
spitzig; rund, kreisrund, kugelrund; auch in der 
Form von Gegensatzpaaren: gerade - krumm, 
eckig - rund, spitz - stumpf) einsmließlich ein-
fadler Raumbeziehungen (etwa: links - rechts, 
oben - unten, vorne - hinten). 

Zweite Schulstufe 
Anschauliche Erweiterung des Zahlenraumes 

bis 100 (Zehnerschritt). Auffassen und Darstellen 
einsdllägiger Mengen. 

Mündlidles Rechnen (ohne und mit An-
schreiben der Rechensätzchen): Zu- und Weg-
zählen (in fortschreitenden Smwierigkeitsstufen 
einsmließlich der verschiedenen Umkehrungan, 
ohne und mit Zehnerüberschreitung); Ver-
vielfadlen im Rahmen des kleinen Einmaleins 
(Erarbeiten und Festigen der Maireihen von 
10, 5; 2, 4; 3, 6, allenfalls 8); Messen ohne Rest 
als Umkehrung des kleinen Einmaleins (Er-
arbeiten und Festigen der In-Reihen mit 10, 5; 
2, 4; 3, 6, allenfalls 8); Teilen, womöglich ohne 
Rest, im Umfang der Zwei- und Vierteilung. 

Darstellen, Lösen und Sudlen von Aufgaben 
aus dem kindlichen Erlebniskreis. Anschauliche 
Einführung in folgende Maßbeziehungen 100 
zu 1: S-g, kg-dkg, m-cm, allenfalls hl-1, 
q-kg. 

Die gebräudllichsten Zeit- und Zählmaße: 
Jahr, Monat, Woche, Tag, Stunde, Minute; Stück, 
Paar, Dutzend. 

Übungen im Gebraudl eines Meßstreifens. 
Vertiefende und erweiternde Pflege der Raum-

anschauung durch Betrachten, Begreifen, Be-
wegen, Formen, Falten und Aussdlneiden; richti-
ges Bezeidlnen einfachster Raumgebilde und 
ihrer Eigenschaften einschließlidl einfadler Raum-
beziehungen. 

Musikerziehung. 
Aus dem Bewegungs- und aus dem Sprech-

rhythmus erwachsen die ersten rhythmisdl-me-
trischen Ansdlauungen und Begriffe. Lustbetonte 
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Übungen, auch im Nachahmen und Improvisie-
ren, führen zur Sicherheit im Zweier-, Vierer-
und Dreiertakt. Einfache Rhythmen werden ge-
übt und in einfacher Aufschreibung dargestellt. 

Aus der Sprachmelodie einfacher Kinderreime 
ergeben sich melodische Erfahrungen; dabei kön-
nen Motive und einfache Melt1dien von den 
Schülern selbst erfunden werden. 

Kinderlieder und Singbewegungsspiele im 
Stimmumfang d1 bis h1 sind durch Improvisation 
oder durch Vor- und Nachsingen zu erwerben. 
Am Ende der zweiten Schulstufe ist ein ange-
messenes Liedgut zu beherrschen. Auf gute Laut-
bildung und richtige Stimmfunktion ist stets zu 
achten. 

Allenfalls ist auch der Einzelgesang zu pflegen. 
Die Verwendung von Schlag- und Klanginstru-

menten kann die Freude am Musizieren erhöhen 
und das rhythmisch-formale Gefühl vertiefen. 
Das Spielen von Melodieinstrumenten läßt sich 
in den Unterricht planvoll einbauen. 

Bildnerische Erziehung. 
Lustbetontes freies Gestalten aus Bildvorstel-

lungen, zu denen der Erlebniskreis des Kindes 
Anlaß bietet, vor allem aus dem häuslichen Leben 
und im Zusammenhang mit Spiel, Fest und 
Feier. 

Materialien zum flächigen und räumlichen Ge-
stalten. Für das flächige Gestalten kommt Zeich-
nen, Malen, Reißen, Ausschneiden, Kleben und 
Flechten in Betracht; für das räumliche Gestalten 
vor allem Falten, Formen, Kneten und Bauen. 
Auf der zweiten Schulstufe stärkere Betonung 
des Aufgabendiarakters und bedachtsames Führen 
zur Erweiterung der Bildaussage. 

Gestaltung einfacher Rhythmen in Verbindung 
mit Schreiben und Handarbeit. 

In der Farbgestaltung ist dem persönlichen 
Farberleben des einzelnen Schülers Raum zu 
geben. 

Mädchenhandarbeit. 

Zweite Schulstufe 
Erfahrung sammeln im Umgang mit textilem 

Material versdiiedener Art und den entsprechen-
den Werkzeugen. 

Handgeschicklichkeitsübungen, wie Schnur-
schlingen. Anfertigen kleiner, einfadier Werk-
stücke in den Grundtechniken der Mädchenhand-
arbeit (Häkeln, Stricken, Nähen). 

Leibesübungen. 
Kräftigungs- und Schmeidigungsübungen, hal-

tungs- und bewegungsformende Übungen. 
Mannigfaltige Übungen in Spiel- und Zweck-

formen als Grundlage der Erziehung zu guter 
Haltung und Bewegung (Gewöhnung). 

Leistungsübungen. 

Laufen in Form von Fangspielen, Gruppen-
wettläufen und Einzelwettläufen; Laufübungen. 
Springen und Hüpfen in verschiedenen Formen, 
freie Sprünge, Springen mit der Springschnur 
und dem Schwungseil, einfache Stützsprünge über 
niedrige Geräte. Steigen auf schrägen und lot-
rechten festen Geräten. Klettern über brusthohe 
feste Geräte. Hangeln in einfachen Formen 
(viergriffig). Schwebegehen auf niedrigen breiten 
Geräten. Heben und Tragen von Geräten. 
Werfen und Fangen in mannigfaltigen Formen. 
Wälzen, Purzelbäume. 

Sdiwimmen: Spiele und Gewöhnungsübungen 
in knie- bis hüfttiefem Wasser. 

Rodeln, Schleifen, Eislaufen und Schilaufen. 

Spiele und Tänze. 
Einfache Formen von Lauf- und Ballspielen; 

Seherzspiele; Sing- und Tanzspiele. 
Wanderungen. 
Kleine Ausflüge mit reichlid1er Spielmöglich-

keit; einfache Beobachtungsaufgaben. 
Gesundheitspflege. 
Gewöhnen an Reinlichkeit des Körpers und 

der Kleidung. 

Lehrplan-Mittelstufe. 
(Dritte und vierte Schulstufe.) 

Allgemeine Charakteristik der Adit- bis Zehn-
jährigen. 
Die Lehrplan-Mittelstufe der Volksschule als 

zweite Hauptstufe des Lehrplanes der Grund-
schule kann mit Schülern rechnen, die in der 
Regel das für die Lehrplan-Unterstufe charakte-
ristische Herauswachsen aus dem Kleinkindtypus 
vollzogen haben. Diesen Kindern gelingt es schon, 
längere Zeit in der Arbeitshaltung auszuharren 
und willkürlich aufmerksam zu bleiben. Die 
Gefühlsbindung an den Lehrer verliert an Be-
deutung; sie wird abgelöst durch eine sachlich 
bedingte Haltung: Die Kinder haben - sofern 
nicht Fehlentwicklungen eingetreten sind - den 
Wunsd1, sich in der Schule und in der größeren 
Welt rid1tig zu benehmen; sie anerkennen die 
von Erwachsenen gemachten Vorsdiriften und 
die Ordnung der Klasse als gegebene Tatsachen. 

Das Interesse ist vor allem darauf gerichtet, 
die Welt der äußeren Dinge kennenzulernen. Es 
gilt, Zusammenhänge zu entdecken, die sidl nicht 
auf den ersten Blick darbieten. Man will wissen, 
wie man die Dinge rid1tig zu behandeln hat. 
Daneben zeigt sich auch ein zweckfreies Verlan-
gen nach Erweiterung des Tatsachenwissens. Die-
ses Streben führt zunächst zu einer bloß"en An-
häufung einzelner Tatsamen, allmählidl aber 



dodi zu Ansätzen einer begrifflidien Ordnung. 
Der erwadite Wirklidikeitssinn veranlaßt genaues 
Beobaditen von Einzelheiten, die entweder das 
Verstehen der Sadie ermöglidien oder eine Er-
klärung herausfordern. Zur Deutung dienen meist 
Analogiesdilüsse, wobei zwar äußere i\hnlidi-
keiten leidit zu Fehlsdilüssen verleiten, anthropo-
morphe Deutungen des Naturgeschehens aber 
nidit mehr befriedigen. 

Der Unterridit kommt den dieser Altersstufe 
entsprechenden natürlidien Bedürfnissen ent-
gegen, wenn er den Kindern bei der Erweiterung 
des Gesiditskreises und beim Erkennen der riditi-
gen Zusammenhänge hilft. 

Das gleiche gilt im Bereidie der Fertigkeiten, 
wenn dem Sdiüler das Erlebnis stets wadisenden 
Könnens gesdiaffen wird. Auf dieser Altersstufe 
messen die Kinder gern ihre Kräfte; sie beurtei-
len gern und streng das Können ihrer Kameraden 
und wollen ihr eigenes Können geredit beurteilt 
haben. Sie sind bereit, sidi durdi üben zu ver-
vollkommnen, und stellen die erworbene Ge-
sdiicklidikeit gern zur Sdiau, vorausgesetzt, daß 
diese natürlidien Antriebe nidit durdi entmuti-
gende Erlebnisse gelähmt werden. 

Auch auf der Lehrplan-Mittelstufe ist der 
Unterridit als Gesamtunterridit zu führen. Die 
diesbezüglidien Bemerkungen zur Lehrplan-
Unterstufe gelten ebenso für die Lehrplan-Mittel-
stufe. Die Sdiüler sollen jedodi allmählidi die 
Zusammengehörigkeit der gleidiartigen Arbeits-
und Betraditungsweisen erkennen und dadurch 
auf den gefädierten Unterridit beziehungsweise 
auf das Fadilehrersystem der folgenden Sdiul-
stufen vorbereitet werden. 

Außer den genannten Gesid1tspunkten ist im 
Unterricht auf der Lehrplan-Mittelstufe zu be-
achten, daß die Fähigkeit zur Formulierung und 
verständigen Anwendung abstrakter Regeln bei 
den meisten Schülern noch gering ist. Anschau-
liche Modellfälle tun daher einen besseren Dienst. 
Auf der vierten Sdiulstufe greift der Unterridit 
allmählich über das ansdiaulidi Erfahrbare hin-
aus; dieser Prozeß setzt sidi nach der Grund-
sdiule fort. Einzelnen Sdiülern können wohl auf 
dem Wege der Abstraktion etwas größere Sdiritte 
zugemutet werden; allen Sdiülern aber muß 
jenes Maß von Ansdiaulidikeit der Erkenntnis-
grundlagen gesichert bleiben, dessen sie auf 
Grund ihrer Reifestufe und Begabung bedürfen 
und das sie vor bloßem Nachsagen bewahrt. 

Lehrstoff. 

Sachunterricht. 

Heimat- und Naturkunde. 

Im Sachunterricht der Lehrplan-Mittelstufe 
lernen die Schüler das häuslidie, beruflidie und 
öffentliche Leben in der Heimat und die heimat-
liche Natur sachlidier als auf der Lehrplan-
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Unterstufe beobachten und verstehen; sie lernen 
dadurdi audi, sidi sadigerecht und gesellschaft-
lidi angemessen zu verhalten. Außerdem sucht 
der Unterridit oberflächlidie Wertungen durch 
bessere Einsicht zu beriditigen und die Liebe 
zur Heimat zu wecken. 

Der Heimatort, seine Umgebung und das 
Heimatland bieten dem Schüler die Anschauungs-
grundlage für Begriffe, wie sie zur gemeinver-
ständlichen Beschreibung des heimatlichen Lebens 
notwendig sind. Der so gewonnene Wort- und 
.Begriffsschatz soll fi.ir die höheren Sdiulstufen 
bereitstehen. Daneben sollen die Schüler ein 
konkretes Wissen über die Heimat erwerben. 
Das V ermitteln heimatkundlichen Spezialwissens 
ist jedoch nicht Aufgabe der Volkssdrnle. 

Auf der dritten Sdiulstufe ist grundsätzlich der 
Heimatort, auf der vierten das Bundesland, in 
dem sidi die Schule befindet, Gegenstand des 
Unterrichtes. Bei der räumlidien Begrenzung des 
Arbeitsfeldes ist nicht allein auf die politisdien 
Grenzen Bedacht zu nehmen, sondern audi auf 
die Reichweite des Lebensraumes der Sdiüler. 
Als Heimatort im Sinne des Lehrplanes ist ein 
Gebiet anzusehen, das von den Sdiülern inner-
halb weniger Stunden erwandert werden kann 
und sich dadurdi der unmittelbaren Beobaditung 
ersdiließt. In großen Städten beschränkt sidi der 
Unterricht auf der dritten Schulstufe räumlidi 
auf den Sdiulsprengel, den Stadtkern und aut 
einige bedeutende Bauten, Verkehrswege und 
Einrichtungen in den übrigen Stadtteilen. Für 
die Verteilung des Lehrstoffes auf die beiden 
Sdiulstufen gilt ferner als Regel, daß auf der 
dritten Schulstufe nur solche Stoffe zu behandeln 
sind, für die der Heimatort die Anschauungs-
grundlagen bietet und die dem kindlichen Ver-
ständnis leidit zugänglidi sind. 

Als Lebensgebiete im Sinne des Gesamtunter-
ridites bieten sidi an: Jahres- und Festzeiten; 
die widitigsten materiellen und ideellen Bedürf-
nisse des Menschen; Lebensräume von beson-
derem Gepräge (Wald, Hochgebirge und ähn-
lidies); erzieherische Einzelthemen (Gesund-
heitserziehung, Sparerziehung, Verkehrserziehung 
und ähnliches). 

Innerhalb der Lebensgebiete sind allmählidi 
jene Gesichtspunkte herauszuarbeiten, die den 
späteren Unterrichtsgegenständen zugrunde 
liegen. Es sind dies der erdkundlich-wirtschafts-
kundliche, der sozialkundlich-geschichtliche und 
der naturkundliche Gesichtspunkt. 

Bei der erdkundlichen Betrachtung stehen 
Siedlung und Landschaft als Lebensraum des 
Menschen im Vordergrund. Aber audi Sehens-
würdigkeiten, Naturdenkmäler und Beob-
achtungen des sdieinbaren Laufes der Gestirne 
werden einbezogen. Der wirtschaftskundlidie 
Aspekt erstreckt sich auf die Urproduktion 
(Landwirtschaft, Bergbau und anderes) und auf 
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die gewerblich-industrielle fertigung, auf Handel 
und Verkehr und auf die Bedürfnisse der 
Konsumenten (besonders Wohnung, Kleidung 
und Nahrung); er hebt die gegenseitige:: 
Abhängigkeit der Menschen hervor und weist 
auf die Abhängigkeit des Menschen von der 
Natur hin. Die erd- und wirtschaftskundliche 
Betrachtung wird durch mengenmäßige Erfassung 
und rechnerische Überlegungen konkretisiert, 
soweit die Rechenkenntnisse der Schulstufe dazu 
ausreichen. 

Der sozialkundlich-geschichtlichen Betrachtung 
tröffnen sich, der Reifungsstufe entsprechend, 
hauptsächlich die äußeren zwischenmenschlichen 
Beziehungen. Sozialkundlich weitet sich der Blick 
von der Familie, Verwandtschaft und Nachbar-
schaft wie auch von der Klassen- und Schul-
gemeinschaft zu den mannigfachen Verflechtun-· 
gen zwischen den Menschen in Gemeinde, Bezirk 
und Land, wie sie das wirtschaftliche Leben, das 
Streben nach gegenseitiger Hilfe und die Sorge 
für die staatliche Ordnung mit sich bringen. 
Einblicke in das geistige und religiöse Leben der 
Heimat gelten vor allem den volkstümlichen 
und kindertümlichen Kulturbereichen. Der 
geschichtliche Aspekt macht den Schülern 
bewußt, daß alles Bestehende ein Gewordenes 
ist. Neben Veränderungen, deren Zeugen die 
Schüler selbst sind, dienen dazu unter anderem 
die Erinnerungen der lebenden Generationen, 
Denkmäler und Bilder, Bräuche und Sagen aus 
älterer Zeit, aber auch einzelne technische Ent-
wicklungsreihen. Erzählungen über bedeutende 
Personen und Ereignisse aus der Geschichte der 
Heimat lassen die Schüler menschliche Größe und 
Schicksale erahnen. 

Die naturkundliche Betrachtung ergänzt die 
erd- und wirtschaftskundliche durch genaueres 
Kennenlernen der wichtigsten Nutztiere, Nutz-
pflanzen, Bodenschätze und Energiequellen der 
Heimat, der Bedeutung des Wassers, aber auch 
der Schädlinge im Tier- und Pflanzenreich und 
der Gefahren, die' durch Naturereignisse ent-
stehen. An Beispielen ist in einfachster Weise 
darzulegen, wie sich der Mensch der Gaben der 
Natur bedient und vor ihren Gefahren schützt. 
Einige für die heimatliche Landschaft charakte-
ristische Tiere und Pflanzen werden näher 
besprochen. Auch Beobachtungen über Witte-
rungserscheinungen sind anzustellen. Weiters 
sollen die Schüler die Schönheiten der Tier- und 
Pflanzenwelt (auch im Wechsel der Jahreszeiten) 
beachten und lieben lernen und einige Erfahrun-
gen in der Pflege von Pflanzen, allenfalls Tieren 
sammeln. Natur- und Landschaftsschutz. 

Im Zusammenhang mit den erd- und wirt-
schaftskundlichen Themen ist in den Gebrauch 
von Plänen und Karten einzuführen. 

Als verpflichtende Mindeststoffe sind im Laufe 
der beiden Schulstufen zu vermitteln: 

a) aus der Erdkunde: 
Orientierung auf der Karte des Bundeslandes 

(die großen Flußtäler und Becken, große Seen 
und Hauptlandsdiaften, die Gebirgszüge und 
c·inige Gipfel, die größeren Orte, Hauptverkehrs-
wege, für den Fremdenverkehr wichtige 
Plätze). - Richtige Anwendung der Bezeichnun-
gen für Geländeformen, für Arten der Gewässer, 
der Bodenbedeckung und der landwirtschaftlidien 
Nutzung, für einige heimatliche Siedlungsformen, 
für technische und kulturelle Bauwerke und für 
Verkehrswege. 

Beobachtung der jahreszeitlichen Anderung 
der scheinbaren Sonnenbahn; Liditgestalten des 
Mondes; Weltgegenden. 

b) aus der Wirtschaftskunde: 
An den Verhältnissen der Heimat gewonnene 

Vorstellungen von der Versorgung mit den 
wichtigsten Konsumgütern, von Ein- und Aus-
f11hr und vom Fremdenverkehr. 

c) aus der Sozialkunde: 
Schulen, Rettungswesen, Spitäler, Feuerwehr, 

Gendarmerie (Polizei), Gericht, Bundesheer, Post, 
Sparkassen; Bürgermeister, Bezirkshauptmann, 
Landeshauptmann und Landesregierung und ihre 
Mitarbeiter; Gemeinderat (Gemeindevertretung), 
Landtag. Regeln für das Verhalten des Fuß-
gängers im Straßenverkehr. 

Die wichtigsten Stätten der Erholung, des 
Sports, des kulturellen und religiösen Lebens. 
Bekanntschaft mit lebendigem Brauditum, mi t 
festen und Feiern. 

d) aus der Gesdiichte: 
Bildhafte Darstellung vergangener Epodien, 

besonders im Zusammenhang mit auffallenden 
Bauwerken, Kunstdenkmälern und Erinnerungs-
stätten. Die Grundzüge der Entwicklung des 
Verkehrswesens und der Nachrichtenüber-
rriittlung. Eindrucksvolle Veränderungen wäh-
rend der letzten Jahrzehnte. 

e) aus der Naturkunde: 
Die für das Heimatland wichtigsten Nutztiere, 

Nutzpflanzen und Zierpflanzen. Die Natur im 
Wechsel der Jahreszeiten. Einige Erfahrungen in 
der Pflege von Pflanzen. Naturschutz. - Ein-
fachste Kenntnisse vom Wasser, von der Elek-
trizität, von der Kohle, vom Erdöl und von den 
Bodenschätzen der Heimat. - Die gebräudi-
lichsten Namen für Witterungserscheinungen. 

f) Darstellungstcdiniken: 

Gebrauch von Plänen und Karten. Fahrplan-
lesen (einfache Strecken). 



Deutsch, Lesen. 
a) Sprechen: 

Durch Sprechübungen sollen die Schüler 
lernen, sich der gepflegten Umgangssprache l)hne 
wesentliche Anklänge an die Mundart gern und 
ohne Scheu zu bedienen. Die lebensvollen Zu-
sammenhänge zwischen Mundart und Gemein-
sprache sind dabei stets zu beachten. 

Bei den allmählich umfangreicher werdenden 
Berichten und Erzählungen ist das Hauptgewicht 
auf ein immer genauer werdendes Erfassen und 
Darstellen der Einzelheiten zu legen. Abschwei-
fungen sollen mehr und mehr bewußt vermieden 
werden. 

Umfangreichere, den Mitschülern unbekannte 
Lesestoffe werden vorgelesen und dann nach-
erzählt, geeignete Texte in Vers und Prosa aus-
wendig gelernt und vorgetragen. Die Schüler 
sollen lernen, ihre Meinung klar auszudrücken 
und über die Ergebnisse der Arbeit der Klasse 
(einer Schülergruppe) zu berichten. 

Auch das richtige Zuhören und die kritische 
Stellungnahme zu Gehörtem ist zu üben. 

b) Aufsatz: 
Die Aufsätze sollen einem echten Bedürfnis 

der Kinder entspringen, etwas mitzuteilen oder 
schriftlich festzuhalten. Zu pflegen sind vor 
allem Erlebnis- und Beobachtungsaufsätze und 
Berichte, außerdem Briefe aus konkreten An-
lässen, Phantasieaufsätze und Nacherzählungen 
kurzer Geschichten. 

Dritte Schulstufe 
Gemeinsamer Aufsatz: 
·Berichte über Erlebnisse und Beobachtungen 

werden in gemeinfamer Arbeit nach Sätzen ge-
gliedert. Das Abfassen und Ordnen der Sätze ist 
ebenso wie die Niederschrift immer mehr den 
einzelnen Schülern in Alleinarbeit zu überlassen. 

Einzelaufsatz: 
Immer mehr Schüler sollen dazu kommen, ihre 

Aufsätze einzeln abzufassen und niederzuschrei-
ben, sodaß gegen Ende des Schuljahres womög-
lich jeder Schüler seinen eigenen Aufsatz nieder-
schreiben kann. 

Durch genaueres Eingehen auf das Wesentliche 
und auf Einzelheiten soll der Umfang der Auf-
sätze allmählich erweitert und die Anschaulichkeit 
der Darstellung erhöht werden. Übungen zur 
Wortbedeutung und zur Wortbildung dienen 
diesen Aufgaben. 

Vierte Schulstufe 
Das selbständige Abfassen von Einzelaufsätzen 

ist die Regel. Aus dem Vergleich der Einzelauf-
sätze gewinnen die Schüler Anhaltspunkte zu 
immer mehr bewußter Gestaltung ihrer Aufsätze. 
Die Themen sind vor allem im Zusammenhang 
mit den Sachgebieten zu wählen; als besondere 
Aufsatzform ist auch die Bildgeschichte zu üben. 

21 

Gemeinsame Aufsätze sind nur noch aufsatz-
technische Übungen. Sie betreffen vor allem das 
Herausheben des Wesentlichen, das Ordnen der 
Gedanken, die Bereicherung der Einzelheiten und 
die Anschaulichkeit der Darstellung. 

c) Rechtschreiben: 
Durch die Rechtschreibübungen sollen die 

Schüler so weit geführt werden, daß sie ihren 
eigenen aktiven Schreibwortschatz im wesent-
lichen beherrschen, Unsicherheiten erkennen und 
sich im Zweifelsfall eines verläßlichen Lösungs-
weges bedienen. Diese Übungen haben sich dem 
Aufsatzunterricht und den sonstigen Nieder-
schriften anzuschließen. Die Schüler sollen gleich-
artige Formen zusammenstellen, ge.meinsame 
Merkmale der Schreibung beobachten und auf 
diese Weise einige Rechtschreibregeln selbständig 
gewinnen. Besonderes Augenmerk ist den Wör-
tern zuzuwenden, bei denen Laut- und Schrift-
bild wie auch schriftsprachliche und mundartliche 
Form voneinander abweichen. 

Bei allen Niederschriften sind fehlerfreie Lei-
stungen anzustreben. Die Sicherheit im Recht-
schreiben wird durch Übungen im Abschreiben 
und durch Niederschreiben aus dem Gedächtnis 
gefestigt und gelegentlich durch Diktate erprobt. 
Das Rechtschreibgewissen ist zu entwickeln. Auf 
der vierten Schulstufe (allenfalls schon auf der 
dritten Schulstufe) sollen die Schüler lernen, 
ein für den Unterrichtsgebrauch approbiertes 
Wörterbuch zu benützen. 

d) Lesen: 
Das ausdrucksvolle Lesen ist in möglichst 

lebensnahen Situationen zu pflegen und die Lese-
fertigkeit an stufengemäßem Lesegut zu steigern. 
Geeignete Lesestoffe sind Volks- und Kunst-
märchen, Sagen und Legenden, Anekdoten, Ge-
schichten über Tiere und Pflanzen, Fabeln, Dar-
stellungen aus dem Alltagsleben, lebensvolle Er-
zählungen zum Sachunterricht, lyrische und er-
zählende Gedichte und kurze dramatische Szenen. 

Neben dem lauten Lesen ist das stille Lesen zu 
pflegen und die Fähigkeit zu selbständiger Sinn-
entnahme zu entwickeln. Die Schüler sind in die 
Technik des Vorlesens einzuführen; dazu sollen 
auch Texte aus d'er Privatlektüre (altersgemäße 
Jugendliteratur) herangezogen werden. 

Für gelegentliches üben im Lesen von Texten 
in verschiedenen gebräuchlichen Druckschriften 
(auch Fraktur) ist zu sorgen. 

e) Sprachlehre: 
Dritte Schulstufe 
Alle Übungen auf dem Gebiet der Sprachlehre 

haben auf dieser Stufe noch vorbereitenden 
Charakter. Sie dienen in erster Linie der Be-
kämpfung leicht vermeidbarer Verstöße gegen 
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die Sprachridltigkeit (falsches Geschlecht ge-
bräuchlicher Hauptwörter, Mehrzahlformen, Fall-
fehler nach Vorwörtern, falsche Formen in Ver-
gangenheit und Mitvergangenheit usw.). 

Wiederholte Vergleiche und Beobachtungen 
am anschaulich vorliegenden Sprachgut führen 
schließlich zum Erfassen sprachlicher Erscheinun-
gen nach gemeinsamen Merkmalen: Geschlecht 
und Zahl des Hauptwortes und des bestimmten 
Artikels im ersten Fall; die Zeitwortformen der 
Gegenwart, der Vergangenheit, der Mitvergan-
genheit und der Zukunft; das Eigenschaftswort 
(ohne Steigerung) und die Funktion des persön-
lichen Fürwortes. 

Die grammatisd1en Fachausdrücke sind einzu-
führen, sobald die Wortarten und -formen nach 
ihrer funktionalen Eigenart auseinandergehalten 
werden können. 

Vierte Schulstufe 
Die Übungen zur Bekämpfung von Verstößen 

gegen die Sprachrichtigkeit werden fortgesetzt. 
In Sätzen aus dem Sprachgebrauch der Schüler 

sollen die Subjekts- und die Prädikatsgruppe 
erkannt und bezeichnet werden. 

Allenfalls kann ein Ausblick auf andere Satz-
teile ohne systematische Vollständigkeit versucht 
werden. 

Die Sprachbeobachtungen sollen zur sicheren 
Unterscheidung folgender Wortarten führen: 
bestimmter und unbestimmter Artikel, Haupt-
wort, Zeitwort, Eigenschaftswort, persönliches 
Fürwort und gebräuchlichste Fragewörter. Defi-
nitionen sind zu unterlassen und alle Grenzfälle 
auszuschließen. 

Von den Formen der biegungsfähi.gen Wort-
arten sollen die Schüler mit Sicherheit erkennen: 
die Fälle des bestimmten Artikels und des Haupt-
wortes in Ein- und Mehrzahl; die Steigerungs-
stufen des Eigenschaftswortes und die Personen-
formen des Zeitwortes in Ein- und Mehrzahl der 
Gegenwart, der Vergangenheit, der Mitver-
gangenheit und der Zukunft in tätiger Form. 

Einfache Übungen zur Wortbildung und zur 
Wortbedeutung an Haupt-, Zeit- und Eigen-
schaftswörtern fördern das Streben nach dem 
treffenden Ausdruck und kommen der Sid1erheit 
im Rechtschreiben zugute. 
f) Schularbeiten: 

Auf der vierten Schulstufe sechs Sdrnlarbeiten 
im Schuljahr. 

Rechnen und Raumlehre. 
Gewinnen und Lösen lebenswahrer Aufgaben 

aus dem Erlebniskreis der Schüler im Anschluß 
an den Sachunterricht. 

Dritte Schulstufe 
Anschauliche Erweiterung des Zahlenraumes 

bis 1000 (Hundertersmritt). 

Mündlimes Rechnen (ohne und mit Anschrei-
ben der Rechensätzmen): Zu- und Wegzählen; 
Vervielfachen im Rahmen des kleinen Einmal-
eins (Erarbeiten der no<ll fehlenden Maireihen 
von 8, 9 und 7; Festigen aller Mal reihen bis 10 
als Voraussetzung für das smriftliche Multipli-
zieren), Erweitetung auf das Vervielfachen zwei-
stelliger Zahlen; Messen als Umkehrung des 
kleinen Einmaleins (Erarbeiten der noch fehlen-
den In-Reihen mit 8, 9 und 7; Festigen aller In-
Reihen bis 10 - auch In-Sätze mit . Rest - als 
Voraussetzung für das smriftli<lle Dividieren) ; 
einfa<lles Teilen ohne und mit Rest. 

Einführung in das schriftlime Rechnen: Zu-
und Wegzählen zwei- und dreistelliger Zahlen; 
Vervielfa<llen solcher Zahlen mit einstelligem 
Multiplikator; Messen und Teilen solcher Zahlen 
mit einstelligem Divisor (ohne und mit Rest). 

Anschauliche Einführung folgender Maß-
beziehungen 1000 zu 1 : kg-g, m-mm, t-kg, 
km-m; außerdem folgende Maßreihe: m-
dm-cm-mm. 

Weiterbilden der Raumanschauung dur<ll an-
schauli<lles Erfassen, rimtiges Bezeidmen und 
wiederholtes Darstellen von Grundgebilden aus 
der Umgebung des Schülers (also durm Be-
tramten, Begreifen, Bewegen, Formen, Falten, 
Auss<llneiden, Aufeinanderlegen, Vergleichen, 
Messen); etwa: eckige - runde Körper, eckige -
runde Flädlen (dreieckig, viereckig, mehreckig; 
Dreieck, Viereck, Vieleck; Kreis); im besonderen 
anschauli<lles Erarbeiten von Redlteck und 
Quadrat (einschließlich der Beredrnung des Um-
fanges - ohne Formel). - Übungen im Ge-
braud1 des Lineals. 

Vierte Smulstufe 
Anschauliche Erweiterung des Zahlenraumes 

zuerst bis 10 000 (Tausenders<llritt), dann bis 
100 000 (Zehntausenderschritt), allenfalls bis zur 
Million. 

Pflege des mündlichen Rechnens; im beson-
deren Festigung des kleinen Einmaleins und des 
kleinen Eins-in-eins als Voraussetzung für das 
schriftli<lle Multiplizieren und Dividieren. 

Erweiterung des s<llriftlichen Re<llnens: Zu-
und Wegzählen mehrstelliger Zahlen; Verviel-
fachen sol<ller Zahlen mit ein- und zweistelligem 
Multiplikator; Messen und Teilen solcher Zahlen 
mit ein- und zweistelligem Divisor. 

Anschauliche Einführung in das Wesen der 
Bruchzahl im Rahmen der Bru<llfamilie: Ganze -
Halbe - Viertel - Achtel. 

Anschauliche Einführung folgender Maß-
einheiten und Maßbeziehungen: km2, ha, a, 
m2, dm2, cm2, allenfalls mm2, m2-dm2, 
dm2-cm2, allenfalls cm!-mm2• 

Außerdem Anwendung und Festigung, der 
smon bekannten Maßeinheiten, Maßbeziehungen 
und Maßreihen. · 



Vertiefung der Raumanschauung im Sinne der 
Lehraufgaben der vorhergegangenen Schulstufen; 
im besonderen Wiederholung von Rechteck und 
Quadrat (Länge, Breite; Seite - Seitengleich-
heit; Winkel - Winkelgleichheit; Berechnen der 
Fläche ohne Formel). - Übungen im Gebrauch 
des Lineals und des Meßstreifens. 

Schularbeiten: Auf der vierten Schulstufe sechs 
Schularbeiten im Schuljahr. 

Musikerziehung. 
Zum Kinderlied tritt das ein- und zweistim-

mige Volkslied und volkstümliche Lied. Ein-
stimmige und (auf der vierten Schulstufe) zwei-
stimmige Lieder sind nach Mögliclikeit aus dem 
Notenbild zu erarbeiten und stimmteclinisch 
richtig zu singen. 

Einüben und Festigen eines einfachen Lieder-
schatzes. Schwierige, dem Liedgut entnommene 
rhythmische Motive werden den Schülern bewußt 
gemaclit. 

An die Stelle der Improvisation und des Vor-
und Nachsingens tritt allmählicli das Ablesen 
einfacher Melodien und Lieder aus dem gegebenen 
Notenbild. 

Der Stimmumfang ist nach unten bis zum 
kleinen a, nach oben bis fo zu erweitern. Leimte 
Kanons zur Vorbereitung auf die Mehrstimmig-
keit. 

Der Einzelgesang ist zu pflegen, falsche Stimm-
funktionen sind zu verbessern. -

Anregungen zum bewußten Musikhören. Zur 
Unterstützung können Rundfunk, Schallplatte, 
Magnetophon und musikalische Hörstunden 
herangezogen werd~n. Die Sclilaginstrumente 
dienen auf dieser Stufe dem Improvisieren von 
Rhythmen. Ebenso kann das Spielen von Melo-
dieinstrumenten, soweit es Schüler im häuslichen 
Unterriclit gelernt haben, in den Unterricht 
planvoll eingebaut werden. Auf den Zusammen-
hang mit Leibesübungen soll geachtet werden. 

Bildnerische Erziehung. 
Bildhaftes Gestalten in verschiedenen Tech-

niken (Zeichnen, Malen, Falzen, Reißen, Schnei-
den, Kleben, Formen) in Verbindung mit dem 
übrigen Unterricht. 

Anregung zu stärkerem Differenzieren in Form 
und Farbe. Bereichern des Darstellens aus der 
Vorstellung durch Beobachten und durch Ver-
gleichen mit der Wirklichkeit. Beim freien schöp-
ferischen Gestalten sind technische und hand-
werkliche Erfordernisse stärker zu beachten. 

Gewissenhaftigkeit und Ausdauer, Ordnung 
und Sauberkeit, Sparsamkeit mit Werkstoff und 
Zeit sowie Bereitwilligkeit zur Zusammenarbeit 
und zur Verantwortung sind anzubahnen; ebenso 
das Verständnis für die Abhängigkeit der Form 
von Zweck und Material. 
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Als Werkstoff können verwendet werden: 
Papier, Pappe, Ton, allenfalls Stroh, Bast und 
Holz. 

Ornamentales Gestalten, insbesondere für das 
schmückende Zeichnen, soll gepflegt werden, wo-
bei Fest und Feier geeignete Anlässe geben. 

Altersgemäße Einführung in das Betrachten 
einfacher Kunstwerke. 

Schreiben. 
Im Hinblick auf die erhöhten Anforderungen 

im Schreiben ist der Geläufigkeit, der gefälligen 
Form und der sauberen Ausführung (Größe, 
Lage, zügiges Verbundensein der einzelnen Buch-
staben und Zeilenabstand) besondere Beachtung 
zu schenken. 

Bei allen schriftlichen Arbeiten ist auf Leser-
lichkeit und gefällige Anordnung des Sclirift-
feldes Wert zu legen. 

Auf der vierten Schulstufe Üben und Anwen-
den der Blocksclirift als einfache Sclimucksclirift. 

Besonders ist auf Verwendung des riclitigen 
Schreibgerätes und auf gute Körperhaltung zu 
achten. 

Mädclienhandarbeit. 
Herstellen einfacher Werkstücke m Grund-

techniken der Mädchenhandarbeit. 
Einfaclie Musterhäkelei; Rundhäkeln; Anwen-

den der Häkelschrift. 
Werkstücke mit einfachen Strickmustern (Strei-

fen- und Flächenmuster); Rundstricken; Anwen-
den der Strickschrift. 

Nähen: einfache Werkstücke unter Anwen-
dung von Grundstichen, Grundnähten (rand-
abschließende Naht, Steppnaht, gestürzte Naht) 
und Zierstichen verschiedener Art. 

Leibesübungen. 
Kräftigungs- und Schmeidigungsübungen, hal-

tungs- und bewegungsformende Übungen. 
Fortführen der Übungen in Zweck- und Spiel-

formen; soweit notwendig, Einbeziehen von 
Schulformen. Erreichen und Festigen guter 
Haltungs- und Atmungsgewohnheiten. 

Leistungsübungen (einschließlich Kunststücke). 
Laufen in den bisher geübten Formen mit ge-

steigerten Anforderungen; Wettläufe bis 30 m. 
Weiterführen der bisher geübten Sprünge; hock-
und hockwendeartige Sprünge, Grätschsprünge, 
einfache Hang- und Hangstützsprünge, leichte 
Sprungkünste mit der Springsclinur. Steigen auf 
schrägen und lotrechten Geräten. Klettern über 
kopfhohe feste Hindernisse, Kletterversuche an 
Tauen und anderen Geräten. Hangeln in ein-
fachen Formen (viergriffig). Schaukeln im Sitzen 
und Stehen. Schwingen. Schwebegehen auf höher-
gestellten breiten und niedrigen schmalen Gerä-
ten. Heben, Tragen, Ziehen und Schieben, aud1 
als Partnerübungen. Werfen und Fangen mit 
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gesteigerten Anforderungen an die Geschicklich-
keit; Ziel-, Hoch- und Weitwerfen. überdrehen 
an brust- bis schulterhohen Geräten. Purzel-
bäume, auch aneinandergereiht; Versuche 1m 
Handstehen und Radschlagen. 

Schwimmen: Erlernen einer Schwimmart. 
Rodeln, Eislaufen und Schilaufen. 

Spiele und Tänze. 
Weiterführen der Lauf- und Ballspiele, auch 

in kleinen Gruppen, als Vorbereitung für die 
Parteispiele. Seherzspiele. Sing- und 'f anzspiele 
mit stärkerer Führung durch die Musik, dazu 
auch Gehen, Laufen und Hüpfen nach gegebenen 
Rhythmen. 

Wanderungen. 
Gehleistung zwei bis drei Stunden, mit entspre-

chenden Ruhepausen und reichlicher Spielmög-
lichkeit. Leichte OrientiCrungsaufgaben. 

Gesundheitspflege. 
Gewöhnen an Reinlichkeit des Körpers und 

der Kleidung, unterstützt durch gelegentliche 
Belehrungen. 

LEHRPLAN DER VOLKSSCHULOBER-
STUFE. 

Allgemeine Charakteristik der Zehn- bis Vier-
zehnjährigen. 
Das Alter vorn elften bis vierzehnten Lebens-

jahr gehört entwicklungspsychologisch zwei 
Phasen an. Die Phase der Kindheit gelangt auf 
einen Höhepunkt („reife Kindheit"), die Phase 
des Jugendalters (die Pubertät) nimmt ihren An-
fang. Der Übergang setzt durchschnittlich im 
siebenten Schuljahr ein, doch bewirken das Ge-
schlecht, die individuelle Eigenart und Umwelt-
faktoren große Unterschiede in bezug auf den 
zeitlichen Verlauf und den Grad der Ausprägung. 

Im fünften und sechsten Schuljahr zeigen die 
Kinder im wesentlichen noch die Züge, die schon 
für die Lehrplan-Mittelstufe bezeichnend waren: 
das Verlangen, die äußere Wirklichkeit besser 
kennenzulernen und sie zu bewältigen; den 
Wunsch, das eigene Können zu vervollkommnen; 
die Bereitschaft, sich in kleinere und größere 
Gruppen einzuordnen und ihre Regeln anzuer-
kennen. Dazu kommen einige Fortschritte in 
bereits früher eingeschlagenen Entwicklungs-
richtungen: Die kindliche Motorik ist gut ent-
wid{elt und drängt zu Gesd1icklichkeitsleistun-
gen. Die Beobachtung wird genauer und immer 
mehr zielbewußt. Die Merkfähigkeit für Einzel-
tatsachen erreimt ihren Höhepunkt. Die Wiß-
begierde wendet sich dem Außerordentlichen und 
Extremen, dem Verborgenen, dem räumlich und 
zeitlich Entfernten zu. Die Gegenstände der 
Wahrnehmung und anschaulichen Vorstellung 

können unter verschiedenen Gesichtspunkten 
richtig geordnet, die zwischen ihnen bestehen-
den Beziehungen erkannt, die Einzelfälle (mit 
Hilfe allgemeinerer Zusammenhänge) erklärt 
werden. Bei theoretisch Begabten erfährt die 
Fähigkeit zum Erfassen abstrakter Zusammen-
hänge einen kräftigen Entwicklungsschub. Die 
zunehmende Kritikfähigkeit wird leicht zur 
Kritiklust gegenüber der Meinung von Alters-
genossen und von Erwachsenen. 

Noch wird die Schule - von Einzelfällen ab-
gesehen - positiv bewertet, weil sie ihrem Wesen 
nach das bietet, was der Entwicklungsstufe ent-
spricht. 

Der Beginn der Pubertät bringt in dieses 
günstige Gesamtbild Störungen. Der Körper ist 
durch die Umstellungen des zweiten Gestalt-
wandels anfälliger und leichter errnüdbar als vor-
her. Den Haltungsschwierigkeiten und Bewe-
gungshemmungen ist durch häufige, richtig be-
mess~ne Bewegungsreize entgegenzuwirken. Die 
Beunruhigung im Gefühls- und Willensleben be-
wirkt disziplinäre Schwierigkeiten; sie mindert 
den Lernwillen und die Lernfähigkeit. Die Schule 
mit ihren Anforderungen wird zeitweise als un-
wesentlich und lästig empfunden. Mißerfolge in 
der Schule werden bald gleichgültig hingenom-
men, bald als drückende Niederlagen erlebt. Die 
Bereitschaft zum mechanischen Lernen läßt nach; 
das an seine Stelle tretende verstandesmäßige 
Lernen gelingt vielen Kindern noch schlecht. 

Der Lehrer muß für die Verminderung der 
Leistungsfähigkeit Verständnis haben, dabei aber 
doch an einem zumutbaren Maß von Forderun-
gen festhalten. Dadurch wird dem Erfolg in den 
weiterführenden Schulen und im Beruf gedient 
und dem jungen Menschen geholfen, seine inneren 
Krisen zu überwinden. 

Die Entwicklung am Beginn der Pubertät darf 
man nicht nur negativ sehen. Auch in diesen 
Jahren nimmt die Spannweite des Denkens und 
die Fähigkeit zur Abstraktion zu. Ferner tritt 
nun das eigene und das fremde Seelenleben in 
den Kreis der Beachtung, zuerst in den gröberen 
Formen des Sensationellen (Abenteuer, Abscheu 
vor Bösewichten, Bewunderung von Helden), 
dann aber, besonders bei Mädchen, auch in den 
feineren Formen des Gemüthaften. Die kritische 
Haltung gegenüber den von Erwachsenen ge-
machten Vorschriften, ja die Auflehnung gegen 
sie, ist der Anfang einer jahrelangen Entwick-
lung, die zum freien Bejahen der Werte, beson-
ders der sozialen Ordnungen, notwendig ist. In-
folge dieser Fortschritte beginnen nun neue Bil-
dungsgüter literarischer und gesellschaftskund-
licher Art auf den Smüler einigermaßen wesens-
gemäß zu wirken. 

Im ländlichen Bereich, wo die Kinder früh-
zeitig in die elterlime Arbeitswelt einbezogen 
werden, wird das Interesse der Oberstufensmüler 
am leichtesten durch Themen zu gewinnen sein, 



die von unmittelbar lebenspraktischer Bedeutung 
sind. Allerdings muß gerade unter solchen Um·-
ständen ein Gegengewicht gegen die allzu feste 
Bindung an das Nützliche geschaffen werden, vor 
allem durch die musischen Unterrichtsgegen-
stände und durch die Leibesübungen. 

Volksschulen in der Nähe von Hauptschulen 
oder allgemeinbildenden höheren Schulen werden 
außerdem durch schulorganisatorische Umstände 
geprägt. Ihre Oberstufe setzt sich oft aus Schülern 
mit geringerer Fähigkeit zu abstraktem Denken 
zusammen und aus Kindern, deren Schulwillig-
keit erst gewonnen werden muß. Viele Schüler 
verlassen die Volksschule bereits nach der 
siebenten Schulstufe oder früher. Schließlich sind 
meistens mehrere Schulstufen in einer Klasse 
vereinigt. 

Aus diesen Besonderheiten ergibt sich, daß die 
Oberstufe der Volksschule von Fall zu Fall ein 
anderes Gepräge hat. Die Anpassung an die 
Zusammensetzung der Klasse erfordert deshalb 
in höherem Maße als in anderen Schularten und 
auf anderen Schulstufen besondere Oberlegungen 
des Lehrers. 

Lehrstoff. 
Fünfte Schulstufe. 

Sachunterrkht. 
Geschichte und Sozialkunde. 

Die in der Grundschule gewonnenen ersten 
Eindrücke von einst und jetzt sind durch einzelne 
Erzählungen über bedeutende Ereignisse aus der 
Geschi<hte des Bundeslandes und Österreichs zu 
ergänzen und zu vertiefen. Diese Erzählungen 
sollen die Abwehr von Bedrohungen des Landes, 
die Überwindung 'wirtschaftlicher, sozialer und 
anderer Notstände, den Wandel der sozialen und 
kulturellen Einrichtungen und bedeutende kul-
turelle Taten zum Inhalt haben. So ist eine 
einprägsame Reihe zu ordnen, die von der 
Gegenwart bis in die Vorgeschichte zurück-
reicht und mit Daten aus der engeren Heimat 
verknüpft wird. Allenfalls sollen die Schüler mit 
den Tatsachen und Umständen des Zusammen-
schlusses der Teile des Bundesgepietes vertraut 
gemacht werden. 

Die sozialkundlichen Einblicke in Gemeinde, 
Bezirk und Bundesland sind durch Hinweise auf 
die obersten Organe des Bundes und auf einzelne 
Verwaltungsaufgaben des Bundes, der Länder, 
der Bezirke und der Gemeinden zu ergänzen. 
Verkehrserziehung. 

Geographie und Wirtschaftskunde. 
Das in der Grundschule erworbene Wissen 

über das heimatliche Bundesland ist sowohl hin-
sichtlich der wichtigsten Einzeltatsachen als auch 
hinsichtlich des erd- und wirtschaftskundlichen 
Wortschatzes zu festigen. Diese Kenntnisse sind 
auf die Republik Ost~rr~i~h auszuweiten, und 
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zwar auf das Bundesgebiet als Ganzes und auf 
die Besonderheiten der einzelnen -Bundesländer. 

Als Unterrichtsstoffe kommen in Betracht: 
Lage und Bedeutung der Landeshauptstädte 

und anderer größerer Orte; Hauptverkehrswege 
und die von ihnen benützten Täler und Pässe, 
Verkehrsknotenpunkte; die Hauptgebirgszüge, 
bedeutende Gipfel und wichtige Gewässer; Boden-
schätze; Zentren der großen Wirtschaftszweige; 
Orte, in denen wid1tige Industrie- und Export-
güter hergestellt werden; beadltenswerte Gebiete 
und Stätten des Fremdenverkehrs. Sachgerechte 
Ausdrucksweise in Gesprächen über charakteristi-
~me Erscheinungen der Natur- und Kulturland-
>maft Österreichs. Das Lesen von Atlas- und 
Wandkarten ist zu üben. 

Der Unterricht soll aud1 bleibende Eindrücke 
von den landschaftlimen Smönheiten Österreichs 
vermitteln und zusammen mit dem Deutsch-
unterricht das Brauchtum und die Siedlungsweise 
in verschiedenen Teilen des Vaterlandes, nament-
lich auch im ländlichen Siedlungsgebiet, darstellen. 
Auf bedeutende Stätten österreichischer Ge-
sdiimte ist hinzuweisen. 

Bei Lehrausgängen sind in der Umgebung des 
Schulortes Plätze aufzusumen, an denen die 
Naturlandschaft und die durm Menschenwerk 
umgeformte Landschaft bedeutsame Erscheinun~ 
gen aufweisen oder an denen ein wichtiger 
Aussmnitt aus der wirtsmaftlichen Arbeit zu 
beobachten ist (Betriebe). 

An Wanderkarten oder Straßenkarten ist das 
Vergleichen von Karte und Wirklichkeit zu üben. 

Naturgeschichte und Naturlehre. 
Im Zusammhang mit der Geographie und 

Wirtschaftskunde sind wichtige Nutztiere und 
Nutzpflanzen Österreichs wie auch für die öster-
reimischen Landschaften charakteristische Tiere 
und Pflanzen zu bespremen. Dabei ist besonders 
auf wirtschaftlich bedeutsame Eigenschaften und 
auf die Gründe für gehäuftes Vorkommen in be-
stimmten Gegenden hinzuweisen, gegebenenfalls 
aum auf die Gefährdung durch Schädlinge und 
durch unbedachte menschliche Maßnahmen 
(Natur- und Landschaftsschutz). 

Einfache Hinweise auf Bau und Funktion des 
menschlichen Körpers und auf die Gesundheits-
pflege. 

Am Beispiel einiger Säugetiere und Vögel sind 
Grundzüge ihres Körperbaues und die Funktion 
ihrer wichtigsten Organe zu entwickeln. Beson-
derheiten einiger Arten von Säugetieren und 
Vögeln sind hervorzuheben und mit dem Aufent-
halt und der Lebensweise dieser Ti~re in Be-
ziehung zu bringen. 

Ebenso sind an einigen einfach gebauten Blü-
tenpflanzen der Bau, die Funktion und die Ent-
wicklung einzelner Pflanzenteile zu erarbeiten. 



26 

Abgesehen von den genannten Gesichtspunk-
ten, sollen die Schüler am Ende der Schulstufe 
imstande sein, eine angemessene Anzahl von 
Tieren und Pflanzen, die in der engeren Heimat 
häufig vorkommen, sicher zu erkennen und rich-
tig zu benennen. 

Kenntnis der geschützten Tiere und Pflanzen 
der Heimat. Pflege von Zimmer- und Garten-
pflanzen, allenfalls Schulgartenarbeit. 

Deutsch, Lesen. 
a) Sprechen: 

Die Sprechübungen bezwecken wie auf der 
Lehrplan-Mittelstufe, daß sich die Schüler der 
gepflegten Umgangssprache ohne wesentliche An-
klänge an die Mundart gern, ohne Scheu und mit 
zunehmender Gewandtheit bedienen. Dabei wird 
immer noch eine Laut- und Ausspracheschulung 
notwendig sein. Bei Schwierigkeiten im Finden 
des treffenden Ausdrucks soll gelegentlich auf die 
Mundart zurückgegriffen und von ihr aus die 
passende gemeinsprachliche Redewendung gesucht 
werden. Die Übungen haben vornehmlich die 
Form von Berichten und Gesprächen. Zum 
Gegenstand haben sie neben persönlichen Erleb-
nissen und Beobachtungen, den Veranstaltungen 
der Klassengemeinschaft und den Sachinhalten des 
Unterrichtes Themen aus dem Leben der Umwelt, 
das Brauchtum, profane und kirchliche Feste, die 
Jahreszeiten, den Tierschutz, den Verkehr, die 
Sparerziehung, gelegentlich auch Eindrücke aus 
der Lektüre, aus Film, Rundfunk und Fernsehen. 

Zu beachten ist das Festhalten am Thema, zu 
üben das richtige Zuhören und die kritische Stel-
lungnahme zum Gehörten. Geeignete Texte in 
Vers und Prosa werden auswendig gelernt und 
vorgetragen oder gespielt, gelegentlich auch als 
Stegreif spiel. 

b) Aufsatz: 
Sprech- und Aufsatzunterricht sollen in engem 

Zusammenhang stehen. In der Regel sind Einzel-
aufsätze selbständig abzufassen. Besonders soll 
noch immer der Erlebnisaufsatz gepflegt werden; 
daneben sind der Bericht, der Beobachtungsauf-
satz, die Nacherzählung, der Brief und allenfalls 
auch der Phantasieaufsatz zu üben. 

Gemeinsame Aufsätze sollen nur noch abgefaßt 
werden, wenn es darauf ankommt, beispielhafte 
Anregungen für Einzelaufsätze zu geben oder 
Mängel in Einzelaufsätzen deutlich zu machen. 
Solche Aufsatzübungen dienen vor allem der 
Richtigstellung unzutreffender Redewendungen 
und der Bereicherung des Vorrates an treffenden 
Ausdrücken. Ferner erstrecken sich die Übungen 
auf die Auswahl der Themen durch die Schüler 
innerhalb eines gegebenen Rahmens, auf die Be-
reicherung des Aufsatzes durch Einzelheiten ent-
sprechend ihrer Bedeutung für das Thema, auf 
die Möglichkeiten bildhafter Darstellung und auf 

die stilistischen Unterschiede zwischen den ver-
schiedenen Aufsatzarten. 

In gemeinsamer Arbeit sind auch Postkarten 
zu verschiedenen Anlässen und ähnliche formel-
hafte Niederschriften abzufassen. Das Anlegen 
einer Mustermappe, die in den folgenden Jahren 
weitergeführt wird, ist empfehlenswert. 

c) Rechtschreiben: 
Die Rechtschreibsicherheit im Bereich des akti-

ven Wortschatzes der Schüler ist durch Übungen 
zu festigen und durch kurze Diktate zu er-
proben. Die Übungen sollen die Fehler-
häufigkeit in den Aufsätzen und Nieder-
schriften berücksichtigen. Wegen der starken 
Ausweitung des Wortschatzes besonders 
durch den Sachunterricht - sind Übungen 
im sorgfältigen Abschreiben mit anschlie-
ßendem Niederschreiben aus dem Gedächtnis 
in kurzen, frei gewählten Wortgruppen oder 
Sätzen wichtig. Daneben darf für Schüler mit 
Rechtschreibschwächen die Automatisierung des 
richtigen Schreibens des alltäglichen Wortschatzes 
nicht zu kurz kommen. 

Aus der Zusammenstellung gleichartiger For-
men ergeben sich Anhaltspunkte für die Schrei-
bung weiterer Beispiele. Wichtige Redi.tschreib-
regeln sind zu erarbeiten. Die Schüler sollen dazu 
erzogen werden, in Zweifelsfällen ein für den 
Unterrichtsgebrauch approbiertes Wörterbuch zu 
verwenden. 

d) Lesen: 
Beim Vorlesen sind etwa nodi. vorhandene 

störende Lesegewohnheiten zu bekämpfen. Es ist 
aber auch das Vorlesen von Texten in gehobener 
Sprache oder mit reicher gegliederten Sätzen (nach 
vorherigem orientierendem Stillesen) zu üben. 

Daneben ist das Sti!lesen neuer Lesestoffe zu 
pflegen. Zur Sicherung der Sinnerfassung dient 
unter anderem die Aussprache über das Tatsäch-
liche im Text, die abschnittsweise Wiedergabe in 
ausführlicher oder verkürzter Form und das 
Finden von Überschriften zu einzelnen Text-
abschnitten. 

Als Lesestoff (Lesebuch, Ganzsduiften, Zeit-
schriften) eigen sich: Gedichte, auch solche er-
zählenden Inhalts; Volks- und Dichtermärchen; 
Volkssagen; Fabeln, Schwänke, Geschichten über 
Tiere und Pflanzen; Umwelterzählungen von er-
zieherischem Gehalt, Erzählungen aus vergange-
nen Tagen, aus der Arbeitswelt wie auch zu Ein-
kehr und Besinnung; einfache Volksspiele. 

Neben Texten, die sich in den Händen aller 
Schüler befinden, ist die Schul- oder die Klassen-
bücherei als Quelle von Lesestoff für einzelne 
Schüler oder kleine Schülergruppen heranzu-
ziehen. 

Dabei ist auch auf die Verwertbarkeit in an-
deren Unterrichtsgegenständen Bedacht zu neh-



men. Hauptsächlich aber soll durch die Lektüre 
altersgemäßer Jugendbücher der gute Geschmack 
geschult werden, sodaß das Lesen guter Bücher 
zur Gewohnheit wird. Allenfalls können Ge-
sichtspunkte zur bewußten Unterscheidung guter 
und minderwertiger Lesestoffe gefunden werden. 

e) Sprachlehre: 
Je nach den vorkommenden Fehlern sind für 

einzelne Gruppen oder für die ganze Klasse 
Übungen zur Verhütung von Verstößen gegen die 
Sprachrichtigkeit über die ganze Schulstufe zu 
verteilen. Im Hinblick auf das Erkennen von 
Sprachformen sind neben der Wiederholung und 
Festigung des Stoffes der Grundschule folgende 
neue Stoffe durchzunehmen: 

Satzlehre: 
Die Satzglieder in ihrer sinnhaften Beziehung 

zueinander: Subjekt, Prädikat (in verschiedenen 
Zeiten, mit Zeitwörtern in aktiver und passiver 
Form); Ergänzungen im dritten und vierten Fall, 
Umstände der Zeit, des Ortes, der Art und der 
Begründung; Beifügung. Erkennen des Neben-
satzes. Die direkte Rede. 

Bei der Behandlung der Satzlehre sind die deut-
schen und die lateinischen Bezeichnungen zu ver-
wenden. 

Wortlehre: 
Erkennen der Fallformen beim Hauptwort 

(mit und ohne Artikel) und beim hinweisenden 
und besitzanzeigenden Fürwort. Einfache Übun-
gen zur Wortbildung und Wortbedeutung. Sie 
sollen vor allem den treffenden Ausdruck und die 
Rechtschreibung fördern. 

Neben vorstehenden Grundstoffen kommen 
allenfalls als Erweiterungsstoffe in Betracht: 

Zeitwort: Hilfszeitwort, Mittelwort der Ver-
gangenheit und der Gegenwart, starke und schwa-
che Abwandlung, Gebrauch der Vorvergangen-
heit und der Vorzukunft. 

Hauptwort und Artikel: Vergleich der Ein-
und Mehrzahlformen, besondere Formen der 
Mehrzahl; 

Eigenschaftswort: regelmäßige und unregel-
mäßige Steigerung; 

Fürwort: persönliches, hinweisendes, rückbezüg-
liches, besitzanzeigendes Fürwort, das unpersön-
liche Fürwort „es"; 

Zahlwort: Grund- und Ordnungszahlwörter, 
unbestimmte Zahlwörter. 

Umstands-, Vor- und Bindewörter nach ihrer 
Aufgabe (ohne Untergruppen). Ausrufewörter. 
f) Schularbeiten: sechs im Schuljahr. 

Rechnen und Raumlehre. 

Stufenweise Erweiterung des Zahlenraumes 
über die Million hinaus mit besonderer Betonung 
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des Zehneraufbaues und des Stellenwertes. Lesen 
und Anschreiben vielstelliger Zahlen. Die römi-
schen Zahlzeichen. 

Festigung der vier Grundrechnungsarten mit 
ganzen Zahlen. Ständige Pflege des mündlichen 
Rechnens. 

Einführung in das Wesen der Dezimalzahl; an-
schließend die vier Grundrechnungsarten mit 
diesen Zahlen. 

Vorübungen für das Rechnen mit Bruchzahlen, 
hauptsächlich im Rahmen der Bruchfamilie: 
Ganze-Halbe-Viertel-Achtel. 

Lösen lebensnaher Sachaufgaben (mit vorher-
gehender Schätzung des zu erwartenden Ergeb-
nisses, unter Anbahnung des einfachen direkten 
Schlusses). 

Anwendung und Festigung der schon bekann-
ten Maßeinheiten, Maßbeziehungen und Maßrei-
hen; zusätzliche Erarbeitung der Maßreihen: t-
q-kg-dkg-g, km-m-dm-cm-mm, km2-
ha-a-m2-dm2-cm2-mm2, mS-dm3-cms-
mm3, Stunde-Minute-Sekunde (wobei die 
gegenseitige Umwandlung von Maßeinheiten -
besonders bei Flächen- und Raummaßen - im 
allgemeinen auf benachbarte Einheiten be-
schränkt bleiben soll). Allenfalls gebräuchliche 
alte Maße. 

Einführung in den Maßstab (Vergrößern und . 
Verkleinern). 

Rechnen mit mehrnamigen Zahlen. 

Geometrie: 
Weiterbildung der Raumanschauung durch Be-

trad1ten, Beschreiben, Begreifen, Abmessen und 
Anfertigen des Quaders und des Würfels (Netz). 

Erfassen und Bezeichnen der einzelnen Grund-
gebilde dieser Körper: Fläche, Kante, Ecke; Ebene, 
Strecke, Punkt; Winkel; Rechteck, Quadrat. Der 
Kreis mit seinen Grundelementen. 

Erkennen und Benennen der wichtigsten Eigen-
schaften dieser Gebilde: Seitengleichheit, Flächen-
gleichheit, Winkelgleichheit; parallel, normal; 
waagrecht (horizontal), lotrecht (vertikal); recht-
winklig; symmetrisch; Strecke, Strahl, Gerade. 

Berechnung des Umfangs und des Flächen-
inhalts von Rechteck und Quadrat sowie des 
Rauminhalts und der Oberfläche von Quader und 
Würfel (überwiegead sachgebunden und ohne 
Formel). 

Anleitung zum richtigen Gebrauch der Zeid1en-
geräte (Lineal, Dreieck, Zirkel, Winkelmesser). 

Schularbeiten: sechs im Schuljahr. 

Musikerziehung. 

Musikpflege: Festigung und Erweiterung des 
Liederschatzes (einstimmige Volkslieder und an-
dere Lieder der engeren und weiteren Heimat, 
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allenfalls zweistimmige; leichte Kanons). Allen-
falls Musizieren der Schüler im Ra}imen des 
Unterrichtes. 

Musikhören: Übungen im Erkennen von Takt, 
Rhythmus und Melodie an dem verwendeten 
Musikgut. Spielart, Tonbildung und Klang-
wirkung einiger Instrumente. 

Musikkuade: Die wichtigsten Zeichen und 
Symbole der Notenschrift. 

Bildnerische Erziehung. 

Pflege reichhaltiger, in Form und Farbe dif-
ferenzierter Arbeitsweisen unter Beachtung von 
Bildganzheit und Formeinheit. Entwicklung im 
Darstellen des Räumlichen durch Schulung im be-
wußten Schauen (kulissenartiges Hintereinander, 
Überschneidungen). 

Als Themen kommen unter anderem in Be-
tracht: Mensch und Tier, Pflanze und Landschaft, 
Haus und Gerät. Phantasiemäßiges Gestalten des 
Wunderbaren und Geheimnisvollen. 

Rhythmisch-dekoratives Darstellen in Verbin-
dung mit Fest und Feier und mit dem Hand-
arbeitsunterricht unter stetem Hinweis auf die 
Abhängigkeit der Schmuckform vom Zweck des 
Gegenstandes, vom Werkstoff und vom Arbeits-
gerät. 

Einfache Schmuckschrift und ihre praktische 
Verwendung. 

Kunstbetrachtung: Wecken des Interesses an ein-
facher bildnerischer Geformtheit. Erkennen eini-
ger wichtiger Mittel zur Gestaltung (Rhythmus, 
Gleichmaß, Gegensatz) an leichtfaßlichen Werken 
der bildenden Kunst; Besprechen von Kinder-
zeichnungen. 

Schreiben. 

Weiterentwicklung der Deutlichkeit, Leserlich-
keit, Geläufigkeit und Schönheit der Handschrift. 
Gefälliges Gestalten der schriftlichen Arbeiten. 
Wecken des Sinnes für rhythmische und harmoni-
sche Gesamtwirkung der Schrift. Schreiben mit 
verschiedenen Schreibgeräten; Beachten der Be-
ziehungen zwisd1en Schreibwerkzeug und Form 
der Zeichen. 

Einführung in die deutsche Schreibschrift. 
Ornamentale Schriften als Schmuckschriften 

(Schmuckblatt). 

Knabenhandarbeit. 

Gestalten in verschiedenen Arbeitsweisen unter 
Beachtung der Eigenart des Materials und der 
Möglichkeiten der verwendeten Tedinik. Vertiefen 
des Verständnisses für Beziehungen zwischen 
Zweck, Material und Form. Einführung in das 
Technisch-Handwerkliche. 

Tonarbeiten: formen nach der Phantasie und 
aus der an der Natur geklärten Vorstellung. 

Papier- und Pappearbeiten: Herstellen ein-
facher flächiger Gegenstände nach Anweisung 
oder nadi eigenen Entwürfen. Schneiden mit. 
Schere und Messer; Rändern, überziehen. 

Holzarbeiten: Spalten, Schneiden, Sägen, Scha-
ben, Putzen. Bemalen und Lackieren. 

Allenfalls Arbeit mit Stroh, Bast und ähn-
lichem. 

Altersgemäße Werkstoff- und Werkzeugkunde 
im Zusammenhang mit der Arbeit. 

Richtige Handhabung der Werkzeuge; Unfall-
verhütung, Pflege von Werkstoff, Werkzeug und 
Arbeitsplatz. 

Mädchenhandarbeit. 

Einfache Werkstücke in zeitgemäßer Strick-
technik; allenfalls auch zeitgemäße Häkelei; An-
wenden der Strickschrift, allenfalls auch der 
Häkelschrift. 

Einfache Ausbesserungsarbeiten, wie Stopfen, 
Annähen von Knöpfen und Aufhängern und 
ähnliches. 

Nähen: Einführung in das Maschinnähen. 
Mindestens ein einfaches Werkstück: Hand-

nähen und teilweise Anwendung des Maschin-
nähens. Verzierung der Werkstücke durch An-
wenden zeitgemäßer schmückender Techniken. 
Erarbeiten des Schnittes für das gewählte Werk-
stück. 

Leibesübungen. 

Kräftigungs-, Schmeidigungs- und Lösungs-
übungen. 

Übungen . zur Vorbeugung und Bekämpfung 
von Haltungs- und Fußschäden sowie zur Lei-
stungsverbesserung bei den Grundübungen und 
anderen. 

Haltungs- und bewegungsformende Übungen~ 
Haltungs- und Bewegungsformung durch man-

nigfaltige Bewegungsaufgaben (Tätigkeiten). Er-
ziehen zu guten Haltungs- und Atmungsgewohn-
heiten. 

Leistungsübungen (einschließlich Kunststücke). 
Grundübungen: Laufen in Form von Hinder-

nisläufen, Geländeläufen, Wettläufen, auch als 
Staffeln (bis 60 m). Laufsprünge, Hoch- und Weit-
sprünge aus dem Stand und mit Anlauf; Stütz-, 
Hang- und Hangstützsprünge in Zweckformen. 
Steigen auf lotrechten, schrägen, festen und schau-
kelnden Geräten. Klettern über kopfhohe Hin-
dernisse; Klettern an Tauen und anderen Geräten. 
Kletterschluß. Hangeln, Schaukeln und Schwingen 
in einfachen Formen, allenfalls auch mit Ab-
sprung am Ende des Rückschwunges. Schwebe-
gehen auf höher gestellten breiten und niedrigen 
schmalen Geräten. Fortführen der übungen im 
Werfen und Fangen; Schock- und Schlagwurf. 
Stoßen mit Schwerbällen und ·sonstigen geeigne-



ten Geräten. Heben, Tragen, Ziehen und Schie-
ben, auch in Form kleiner Wettkämpfe. Kleine 
Ringauf~aben (Knaben). 

Kunststücke: Einfache Formen des Bodentur-
nens (zum Beispiel Rolle, Rad, Handstand) und 
der Gerätekünste (zum Beispiel Winden, Ab-, 
Auf- und Unterschwünge, Hockwende, Hocke, 
Grätsche). Fortführen der Sprung-, Wurf- und 
Fangkünste. Schwebetragen. 

Schwimmen: Erlernen einer Schwimmart be-
ziehungsweise Verbessern des Schwimmkönnens. 
Schwimmleist1.1ng 25 m. Einfache Sprünge und 
Tauchübungen. 

Winterübungen: Rodeln. Lehrgang für Anfän-
ger im Eislaufen und Schilaufen. 

Spiele und Tänze. 
Spiele: Parteispiele mit einfachen Regeln (zum 

Beispiel Tag und Nacht, Fangball, Völkerball, 
Schnappball). Seherzspiele. Spiele zur Übung der 
Sinne (zum Beispiel Anschleichspiele). 

Tänze und tänzerisches Gruppenspiel (ein-
schließlich Vorformen): Singspiele und Tänze 
mit lebhafter Bewegung. Gehen, Laufen, 
Hüpfen und Springen nach einfachen Rhythmen 
und auch räumlich geordnet (Mädchen). 

Wanderungen. 
Gehleistung drei bis vier Stunden für eine 

Ganztagswanderung mit entsprechenden Ruhe-
pausen und reichlicher Spielmöglichkeit. Leichte 
Orientierungsaufgaben und Geländespiele. 

Gesundheitslehre. 
Belehrung über Körperpflege (Haut, Nägel, 

Zähne). Erziehen zur Nasenatmung. Bade- und 
Wanderregeln. Turn- und Badekleidung. 

Lehrstoff. 
Sechste bis achte Schulstufe. 

Sachunterricht. 
Geschichte und Sozialkunde. 

Der wichtigste Ertrag des Unterrichtes ist im 
Bekanntwerden mit den Leistungen und Gedan-
ken zu erblicken, die aus der Vergangenheit bis 
in die Gegenwart nachwirken. 

Der Wegfall des einen oder des anderen Ge-
schichtsbildes kann durch vertiefte Behandlung 
eines anderen ausgeglichen werden (exemplarische 
Behandlung). 

Einige eindrucksvolle Bilder aus der Geschichte 
des Orients, der Griechen und der Römer im Zu-
sammenhang mit der erdkundlichen Betrachtung 
des Mittelmeerraumes. 

Die Geschichte Osterreichs bis z1.1m Ende des 
Mittelalters: Bilder aus der Vorgeschichte mit 
Bezug auf die engere Heimat; Römerzeit; Be-
siedlung und Christianisierung; Entstehung der 
Grundherrschaft; das bäuerliche Wirtschaftsleben; 

29 

der Handwerkerstand; Klöster. Die Romanik. 
Die territoriale Herrschaft des betreffenden Bun-
deslandes; das Werden Österreichs im Mittelalter. 
Das Rittertum; die Kreuzzüge. Rudolf von Habs-
burg. Dorf und Stadt im Mittelalter. Die Gotik. 

Bilder aus der Geschichte Europas vom Beginn 
der Neuzeit bis zum Wiener Kongreß sollen das 
Verständnis für jene gesellschaftlichen, wirtschaft-
lichen, politischen, religiösen und kulturellen 
Wandlungen wecken, die für das Erfassen der 
Gegenwart wichtig sind, und einige sozialkund-
liche Modellvorstellungen gewinnen lassen. 

Erfindungen und Entdeckungen; das wirtschaft-
liche und soziale Leben, Geldwirtschaft und Bau-
ernkriege; Glaubensspaltung und Glaubenskriege; 
Absolutismus, Türkenkriege, Barock, Aufklärung; 
Maria Theresia und Joseph II.; die Gründung der 
Vereinigten Staaten von Nordamerika; die Fran-
zösische Revolution; Napoleon und die Be-
freiungskriege; der Wiener Kongreß. 

Bilder aus der Geschichte vom Wiener Kongreß 
bis zur Gegenwart dienen vor allem der Einfüh-
rung in das Werden der modernen Demokratie, 
des Rechts- und Wohlfahrtsstaates und in die 
Rechte und Pflichten des Staatsbürgers. 

Der Vormärz und das Jahr 1848. Die erste 
industrielle Revolution und ihre wirtschaftlichen 
Auswirkungen.Die österreichisch-ungarische Mon-
archie. Neue Entwicklungen in Wirtschaft und 
Gesellschaft (die Arbeiterbewegung, die Groß-
stadt, das Parlament und die politischen Parteien, 
moderne rechtsstaatliche Verwaltung). Imperialis-
mus, Kolonialismus und Welthandel. Die Bünd-
nispolitik. Der erste Weltkrieg und seine politi-
schen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen. Die 
weltgeschichtlichen Vorgänge nach dem ersten 
Weltkrieg; Völkerbund, europäische Staatenwelt, 
Kommunismus, Faschismus, Weltwirtschaftskrise. 
Die Erste Republik Österreich. Der National-
sozialismus und die Entfesselung des zweiten 
Weltkrieges. 

Die weltgeschichtlichen Vorgänge nach dem 
zweiten Weltkrieg: die Vereinten Nationen, der 
Wiederaufbau Europas, die Verselbständigung der 
ehemaligen Kolonien, die zweite industrielle Re-
volution, die Veränderungen in der ländlich-
bäuerlichen Welt, die führenden Weltmächte. 

Die Zweite Republik Österreich: Wiederein-
richtung des demokratischen Lebens, Wiederauf-
bau; der Staatsvertrag von 1955 und die Neu-
tralitätserklärung. 

Jugendschutz, einiges aus dem Jugendstraf-
recht. Verkehrserziehung. Wichtiges aus dem 
Arbeits- und Sozialrecht, dem Geldwesen (Bank-
und Sparkassenwesen) und der Wirtschaftsfüh-
rung. 

Geographie und Wirtschaftskunde. 
Auf jeder Schulstufe Wiederholung, Festigung 

und Vertiefung der Kenntnisse über Österreich. 
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Die Nachbarländer Osterreichs. Das übrige 
Europa einschließlich der außereuropäischen Län-
der um das Mittelmeer und des asiatischen An-
teiles der Sowjetunion in exemplarischer Behand-
lung. Gewinnung wirtschaftskundlicher Kennt-
nisse über Europa. 

Die außereuropäischen Erdteile; einiges über 
Entdeckungsreisen. Einblicke in die wirtschaft-
lichen Beziehungen dieser Länder zueinander und 
zu Osterreich. Im Zusammenhang damit Klärung 
weiterer wirtschaftskundlicher Grundbegriffe. 

überblick über die Erdteile, Weltmeere und 
Welthandelsgüter. Die Gestalt der Erde und ihre 
Darstellung durch den Globus. Das Gradnetz: 
geographische Länge und Breite. 

Die scheinbare Sonnenbahn in verschiedenen 
geographischen Breiten. Die Abhängigkeit des 
Klimas vom Sonnenstand und anderen Bedingun-
gen. Die Bedeutung des Klimas für die Menschen 
und für die Tier- und Pflanzenwelt. 

Die Erde als Planet. Die Lichtgestalten des 
Mondes; Sonnen- und Mondesfinsternisse. Die 
Entstehung der Jahreszeiten. Die Erde im Weltall. 

Übungen im Gebrauch von Atlanten, Karten 
Plänen und Nachschlagewerken. 

Zusammenfassung und Festigung der volks-
wirtschaftlichen Grundbegriffe hinsichtlich der 
Formen und Bedingungen der industriellen und 
landwirtschaftlichen Produktion, des Gewerbes, 
des Handels und Verkehrs und der Entwicklung 
des Lebensstandards. Zeichnen einfacher geo-
graphischer Skizzen. 

Naturgeschichte und Naturlehre. 
Aus den folgenden Stoffgebieten ist nach ört-

lichen Gegebenheiten und Erfordernissen eine 
Auswahl zu treffen. Dabei sollen die für das Ver-
stehen der biologischen, physikalischen und chemi-
schen Vorgänge in Haushalt und Umwelt, Wirt-
schaft und Te·chnik notwendigen Grundlagen ge-
sichert werden. 

a) Naturgeschichte 
Tiere und Pflanzen in ihren natürlichen und 

vom Menschen mitgeformten heimischen Lebens-
räumen (Gebirge, Gewässer, Wald, Wiese, Feld, 
Garten, Bauernhof). 

Von den Lebensbedingungen und Lebens-
vorgängen der Pflanzen. Von Schädlingen und 
Schmarotzern. Bakterien, Bazillen. Seuchen-
bekämpfung. 

Fremdländische Lebensräume und einige für sie 
charakteristische Tiere und Pflanzen; dabei soll 
ein eindrucksvolles Gesamtbild vom Formenreich-
tum der Natur, von der Anpassung an extreme 
Lebensbedingungen und von besonders auffallen-
den Verhaltsweisen entstehen. 

Bau und Funktion des menschlichen Körpers; 
Ernährung, Kleidung, gesunde Lebensführung. 
Erste Hilfe. 

Natur- und Landschaftssdrntz, Tier- und Pflan-
zenschutz. Pflege von Zimmer- und Gartenpflan-
zen; Küchenpflanzen und Heilkräuter; allenfalls 
Schulgartenarbeit. 

b) Naturlehre 

Physikalische Betrachtungen an Werkzeugen, 
Geräten, Maschinen und Fahrzeugen, die den 
Schülern im Alltag begegnen. 

Von Wärmeerscheinungen: natürliche u.nd 
künstliche Wärmequellen; der Ofen, die Zentral-
heizung; Ausdehnung der Körper durch Wärme; 
das Thermometer; vom Schmelzen, Erstarren und 
Gefrieren; Sieden, Verdampfen und Verdunsten; 
der Dampfdruck und seine technische Nutzung. 

Die Anziehungskraft der Erde, das Gewicht der 
Körper. Absolutes und spezifisches Gewicht; ver-
schiedene Waagen. 

Von der Luft und vom Luftdruck: die Atmo-
sphäre; Atmung und Verbrennung; der Luft-
druck; das Barometer; Luftverdichtung und -ver-
dünnung; Luftpumpe, Heber, Wasserpumpen, 
Windkessel, Spritzen. 

Vom Wasser und vom Wasserdruck: Grund-
und Quellwasser, Brunnen und Wasserleitung; 
Wasserkraft, Wasserräder und Turbinen. 

Magnetische Erscheinungen; der Kompaß. 
Von Wind und Wetter: Luftfeuchtigkeit, 

Nebel, Tau und Reif; Wolken, Wind und Nieder-
schläge; der Kreislauf des Wassers; vom Gewitter; 
Wetterbeobachtung, Wettervorhersage. 

Von Werkzeugen, mechanischen Einrichtungen 
und Maschinen: Hebel an verschiedenen Werk-
zeugen und Geräten; feste und bewegliche Rollen, 
Flaschenzug; Wellrad, Seilwinde, Kran und Grei-
fer; die schiefe Ebene; die Fliehkraft (Milchzentri-
fuge). 

Bekanntmachen mit dem Bau und der Funk-
tionsweise einiger wichtiger landwirtschaftlicher 
Maschinen, soweit sie im Schulort verwendet wer-
den. 

Von Fahrzeugen und vom Verkehr: Fahrrad, 
Motorrad, Auto und Traktor; Benzin- und 
Dieselmotoren; Flugzeug. 

Von elektrischen Einrichtungen, Geräten und 
Maschinen: die Taschenlampenbatterie; der Elek-
tromagnet; der Dynamo; das Kraftwerk; die 
Stromleitung; Spannung, Stromstärke, Wider-
stand; elektrische Beleuchtungskörper und Heiz-
geräte; der Elektromotor; der elektrische Weide-
zaun; Gewitter, Blitzschutz; Gefahren der Elek-
trizität; Erste Hilfe bei Stromunfällen. 

Vom Licht: Lichtquellen, Licht und Schatten, 
Sonnen- und Mondesfinsternis; Lichtbrechung 
und -zerlegung (Regenbogen). Von deh Linsen 
(Brille, Vergrößerungsglas, Fernglas). 



Chemische Grundbegriffe und Grundtatsachen: 
Die Luft und ihre Zusammensetzung; Oxyda-

tion; das Wasser, der Wasserstoff; von Säuren, 
Laugen und Salzen; einige wichtige Handelsdün-
ger; Kohlenstoff und Kohlenstoffverbindungen; 
Assimilation. 

Einige chemische Grundbegriffe: Grundstoffe 
und Verbindungen; Moleküle, Atome; Strahlun-
gen und Strahlenschutz. Zeichen und Formeln der 
Chemie. 

Wichtige heimische Bodenschätze: Gewinnung 
und Verwertung; Kalk und Ton, Granit und 
Quarz, Baustoffe; Eisenerz, Salz, Magnesit, Kohle 
Erdöl. 

Deutsch, Lesen. 
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silben, Biegungs- und Wortbildungsendungen, die 
Silbentrennung, die Groß- und Kleinschreibung 
wie auch hauptwörtlich gebrauchte Zeit- und 
Eigenschaftswörter zu üben sind. Richtiges Schrei-
ben einiger im Alltagsleben gebräuchlicher 
Fremdwörter. Im Zusammenhang mit der Satz-
lehre ist die Unterscheidung von „das" und „daß" 
und die Beistrichsetzung (unter Ausschaltung 
schwieriger Fälle) zu behandeln. 

d) Lesen: 
Das sinnerfassende und ausdrucksvolle Lesen 

ist weiter zu üben. Dazu sind Lesesituationen zu 
schaffen, in denen Kinder ihren Mitschülern 
Texte vorlesen, die den Zuhörern nicht bekannt 
sind. 

a) Sprechen: Gelegentlich sollen auch Proben aus der 
Die Sprechübungen, durch die der Gebrauch heimatlichen Mundart gelesen werden. 

der guten Gemeinsprache gesichert werden soll, Gruppen- und Einzellektüre sind unter Beach-
werden fortgesetzt. Zu Berichten und Ausspra- tung der individuellen Leseneigungen zu pflegen 
chen treten allmählich kurze Redeübungen zu be- (Klassen- und Eigenbücherei). Die literarische Er-
sonderen Anlässen im Klassenleben, Gedichtvor- ziehung führt vom Leseerlebnis zur Gewöhnung 
träge größeren Umfanges und die Vorführung an Lektüre und zur Bildung des Geschmacks und 
kurze Szenen und Stegreifspiele. Themen für die des Urteils (Lesetagebuch). 
Gespräche ergeben sich ferner aus der Lese- und Das Erfassen und die knappe Wiedergabe des 
der Filmerziehung wie auch aus der Verkehrs- 1 Inhaltes von Abschnitten aus Sachbüchern und 
erziehung. Nachschlagewerken ist zu üben. Auf der sieben-

b) Aufsatz: 
Der Beobachtungsaufsatz soll zu einer sprachlich 

geeigneten Darstellung von Sachverhalten und zu 
immer besserem Eindringen in die Einzelheiten 
des Geschehens führen. Im Einzelaufsatz soll da-
neben auch die Nacherzählung weiter gepflegt 
werden, wobei auf möglichst getreue Wiedergabe 
zu achten ist. Durch das Abfassen von Inhalts-
angaben wird die Fähigkeit zur Unterscheidung 
des Wesentlichen vom Nebensächlichen entwickelt. 
Stichwortartige Zusammenfassungen gehörter 
und gelesener Darstellungen sind im Hinblick auf 
den außerschulischen Bildungserwerb zu üben. 
Lebenspraktischer Schriftverkehr. 

Neue Aufsatzformen sind jeweils durch gemein-
same Übungen vorzubereiten. Außerdem ist zur 
Anreicherung und zur Förderung der Geschmei-
digkeit des Ausdruckes das Erweitern der Sätze 
(Umstandsbestimmungen, Beifügungen, Neben-
sätze) und das Unterscheiden sinnverwandter 
Ausdrücke zu pflegen. 

c) Rechtschreiben: 
Der Rechtschreibunterricht schließt an Auf-

sätze und sonstige Niederschriften der Schüler an. 
Die Sicherheit im Rechtschreiben ist durch regel-
mäßige Übungen zu festigen und an Hand von 
Diktaten zu erproben. 

Zu festigen sind insbesondere die bisher er-
kannten Regeln, wobei vor allem gleich- und ähn-
lichklingende Wörter, Dehnung und Schärfung, 
die S-Schreibung, die häufigsten Vor- und Nach-

ten und achten Schulstufe gewinnen auch die Be-
richte der Schüler (einzeln oder in Gruppen) über 
ihre häusliche Lektüre an Bedeutung. 

Schrifttum: 
Lyrik und Balladen; Volkserzählungen, Göt-

ter- und Heldensagen. Berichte und Schilderun-
gen, besonders aus dem Arbeits- und Berufsleben; 
anregende Erzählungen in Verbindung mit Ge-
schichte und Sozialkunde, vor allem Stoffe aus 
der Zeitgeschichte; lebensvolle Schilderungen im 
Zusammenhang mit Geographie und Wirtschafts-
kunde; naturkundliche Lesestoffe; aus dem Leben 
bedeutender Männer und Frauen; Schwänke und 
einfache dramatische Stücke. Im Anschluß an den 
Lesestoff einiges über die Dichter und Schrift-
steller. 

Allenfalls die wichtigsten Gattungen von 
Poesie und Prosa. Übungen im Erfassen des In-
haltes von Sachbüchern und im Gebrauch von 
Nachschlagewerken. 

e) Sprachlehre: 
Fortgesetzte Übungen zur Bekämpfung von 

Verstößen gegen die Sprachrichtigkeit. 
Übungen im Bauen und Gliedern des Haupt-

satzes, erweitert auf die früher nicht behandelten 
Satzteile. Satzverbindung und Satzgefüge, allen-
falls deren Arten. Die Leistung der Bindewörter. 
Allenfalls übersieht über die wichtigsten Kapitel 
der Satz- und Wortlehre, insbesondere für Schü-
ler der achten Schulstufe, die in weiterführende 
Schulen überzutreten beabsichtigen. Hinweise auf 
Wortbedeutung und Wortbildung. 
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f) Schularbeiten: 

Auf jeder Schulstufe sechs Schularbeiten 
Schuljahr. 

Fortsetzung der Übungen im Gebrauch der 
Zeichengeräte und der Meßbehelfe, auch des Win-

im kelmessers. Darstellen des Grund-, Auf- und 
Schrägrisses einfacher Körper. 

Rechnen und Raumlehre. 

Erweiterung des Zahlenraumes über die Million 
hinaus bei besonderer Betonung des Zehnerauf-
baues und des Stellenwertes. Festigung der vier 
Grundrechnungsarten mit ganzen Zahlen und 
Dezimalzahlen. Erarbeiten einfacher Rechenvor-
teile. Auf- und Abrunden von Zahlen, Schätzen 
von Red1energebnissen. Anwendung häufig auf-
tretender Maßeinheiten. Beständige Pflege des 
mündlichen Rechnens. 

Rechnen mit Bruchzahlen, wobei nur gebräuch-
liche Nenner zu verwenden sind. Teilbarkeit und 
Vielfacl1es von Zahlen, soweit sie beim Bruch-
rechnen benötigt werden. Beziehungen zwischen 
einfachen Bruchzahlen und Dezimalzahlen. 

Einführung in den Gebraum von Potenz- und 
Wurzeltafeln (als Ersatz für Quadrieren und 
Kubieren, Quadrat- und Kubikwurzelziehen). 

Schlußrechnen bei direkten und indirekten Ver-
hältnissen, auch angewandt auf einfame Prozent-
und Zinsenremnungen, allenfalls Umkehrungs-
aufgaben. Lösen lebenspraktisd1er Aufgaben in 
Querverbindung mit anderen Unterrichtsgegen-
ständen: landwirtschaftliche Rechnungen; Kauf-
mannsrechnung; Versicherungsrechnung; Steuer-
rechnung; Zinsenrechnung, allenfalls auch mit 
Hilfe der Zinseszinstafel (Sparerziehung). Ver-
hältnisredmung und Durchsdmittsrechnung. Ein-
fachste Buchführung im Haushalt und in der 
Landwirtschaft. 

Allenfalls die allgemeinen Zahlen, soweit es 
für das verständnisvolle Anwenden von Formeln 
nötig ist. 

Weiterbilden der Raumansduuung durch Be-
trachten, Beschreiben, Begreifen, Abmessen und 
allenfalls Anfertigen beziehungsweise Formen des 
Prismas (Ecksäule), des Zylinders (Rundsäule), 
der Pyramide und des Kegels (Spitzsäule) wie 
auch der Kugel und des Fasses. Erfassen und Be-
zeichnen der einzelnen Grundgebilde dieser 
Körper: eckige und runde Körper, ebene und 
gekrümmte Flächen, gerade und krumme Linien. 
Winkel, Dreieck, Viereck, Vieleck, Kreis; regel-
mäßige und unregelmäßige Figuren, im beson-
deren das regelmäßige Sed1seck; Winkel von 90, 
45, 60 und 30°. Pythagoräischer Lehrsatz. 

Berechnen des Umfanges und der Fläche von 
Rechteck, Quadrat, Dreieck, Viereck und Kreis; 
der Oberfläd1e und des Rauminhaltes von 
Quader, Würfel, Prisma, Zylinder, Pyramide, 
Kegel, allenfalls Kugel und Faß. Der Zahlenwert 
von 7t und der Rauminhalt von Pyramide, Kegel, 
Kugel und Faß sind auf dem Wege des Versuchs 
anschaulich zu bestimmen. 

Schularbeiten: Auf jeder Schulstufe sechs im 
Schuljahr. 

Musikerziehung. 
Musikpflege: Festigung des Liedgutes der vor-

angegangenen Schulstufen. Alte und neuere Lieder 
(Volks- und Kunstlieder), ein- und zweistimmig, 
aum mit Begleitung. Zwei-, allenfalls mehrstim-
mige Kanons. Auf den Zusammenhang mit der 
rhythmischen Erziehung (Leibesübungen) ist zu 
amten. 

Bei Knaben ist der Stimmwechsel zu berück-
sid1tigen. 

Musikhören: Erkennen und Erleben form-
bildender Elemente an Liedern und einfachen 
instrumentalen Formen. Weiterführung der 
Notenschrift. 

Das Singen nach Noten ist durch weitere Übun-
gen zu fördern. Allenfalls Hörerziehungsstunden 
(Sdrnlfunk, Fernsehen, Schallplatte und Magneto-
phon), aum unter Mitwirkung der Schüler 
(Instrumentalgruppen). 

Musikkunde: Aus dem Leben großer Meister 
der Musik (im Zusammenhang mit Musikhören 
und Musikpflege). 

Bildnerische Erziehung. 
Hinführen zu genauerem Beobachten der Um-

welt und zu reicherem Durmformen der bild-
nerischen Wiedergabe. Besondere Bedachtnahme 
auf die Farbe als Gestaltungsmittel. Eingehen auf 
Kontrast und Rhythmus und auf den Ausdrucks-
gehalt von Linie, Helligkeit und Farbe. Fort-
führen der Entwicklung räumlimen Gestaltens. 
Dekoratives Gestalten, ornamentale Schrift. 

Zusammenwirken von Bildnerischer Erziehung 
Lrnd Handarbeit. 

Kunstbetrachtung: Weiterführung der auf der 
fünften Schulstufe begonnenen Übungen. Wecken 
der Fähigkeit des Erlebens von Werken der 
bildenden Kunst (Interpretation und Deutung). 
Kunst und Heimkultur. Die Mode. 

Schreiben. 
Sorgsame Pflege der Schriften d.urch aus-

reichende Übungen zur Förderung der Geläufig-
keit und durch Vermeiden von Verkrampfung 
und schlemter Körperhaltung. 

Ornamentales Schreiben in dekorativer Form. 

Knabenhandarbeit. 
Systematisches Heranführen an das Technisch-

Handwerkliche der verschiedenen Arbeitsweisen, 
auch unter dem Gesichtspunkt des Musischen. 

Arbeitsausführung auf Grund einer Werk~eich­
nung. Verwendung der Normsclirift. 



Papier- und Pappearbeiten: Übergang zum 
Raumbau. überziehen und Schmücken. 

Holzarbeiten: Schneiden, Sägen, 
Raspeln, Feilen, Schrauben, Nageln, 
Putzen, Beizen, Streichen, Lackieren. 

Allenfalls einfadie Metallarbeiten. 

Bohren, 
Leimen, 

Allenfalls Arbeiten mit Ton, Flecht- und Web-
material, Holzschnitzen, Krippenbau, Einführung 
in den Flugmodell- und Schiffsmodellbau. 

Altersgemäße Werkstoff- und Werkzeugkunde 
im Zusammenhang mit der Arbeit. Hinweise auf 
handwerkliche und industrielle Berufe und auf 
die Berufshygiene. 

Mädchenhandarbeit. 

Herstellen von Werkstücken in den Grund-
techniken bei erhöhten Anforderungen hinsicht-
lich des Materials und der Musterung. 

Häkeln: Zeitgemäßes Werkstück; Anwenden 
der Häkelschrift. 

Stricken: Zeitgemäßes Werkstück, allenfalls 
Zweifarbenstrickerei; Stricken nach Sdmitt; Aus-
besserungsarbeiten an gestrickten Werkstücken. 

Schnittzeichnen: Erarbeiten der Schnitte für 
die gewählten Werkstücke nach persönlid1em 
Maß. 

Schnittabnahme aus Schnittbogen. 
Lagermaße für Bettwäsche. 
Hand- und Maschinnähen: Einfache Werk-

stücke unter Anwendung schmückender Tech-
niken (Wäschestücke, Kinder- oder Mädchen-
kleidung oder einfaches Dirndlkleid); allenfalls 
Verarbeiten von Trikot. Ausbesserungsarbeiten 
verschiedener Art. 

Werkstücke unter Anwendung der Kreuzstich-
stickerei oder einer anderen schmückenden Tech-
nik. 

Werkstück in einer Technik nach Wahl, wie 
Wehen, Netzen, Knüpfen und anderes. 

Werkarbeiten aus verschiedenem Material für 
den persönlichen Gebrauch und für Familie und 
Haus. 

Allenfalls Umgang mit einer elektrischen Näh-
maschine und emer einfachen Handstrick-
maschine. 

Vermitteln von Kenntnissen über die gebräuch-
lichen Textilien und deren materialgerechte Ver-
wendung. 

Ständiges üben der richtigen Handhabung und 
Pflege der Arbeitsbehelfe. 

Hauswirtschaft. 

Siebente und achte Schulstufe 
a) Hauswirtschaftliche Arbeiten: 

Einfadie Kochlehre (ausgehend vom prakti-
schen Kochen). 
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Praktisches Kochen: Zubereitung einfacher 
Speisen beziehungsweise von Speisefolgen gesun-
der, neuzeitlicher Ernährung. Erarbeiten der 
Grundrezepte. 

Übung im Tisdidecken, Anrichten und im ein-
fachen Servieren. 

Andere Haushaltsarbeiten: Bedienen der Herde 
und der Haushaltsgeräte; Handhabung, Pflege 
und Aufbewahrung des Koch- und Eßgeschirres, 
der Küchengeräte und der Küchenwäsche. Sach-
gemäße Aufbewahrung; Vorratswirtschaft. 

Reinigung der Schulküche und der dazugehöri-
gen Räume; fallweise gründliche Reinigung. 

b) Nahrungsmittelkunde und Grundbegriffe der 
Ernährungslehre: 
Gesunde Ernährung; zweckmäßiger Einkauf; 

Marktbesuch. 
Richtige Behandlung und Verwertung der ge-

bräuchlichsten Nahrungsmittel. 

c) Haushaltungskunde: 
Vermittlung der Kenntnis gebräuchlichster 

Materialien und Geräte zur Führung eines ein-
fachen Haushaltes. üben der richtigen Hand-
habung und Pflege der Haushaltsgeräte. 

Berechnung der Kosten von Einzelspeisen und 
Speisefolgen. . 

Hinweis auf Gefahren im Haushalt und deren 
Verhütung. 

d) Grundbegriffe der Säuglingspflege. 

Leibesübungen. 

Kräftigungs-, Schmeidigungs- und Lösungs-
übungen. 

Auswahl der Übungen im Hinblick auf die mit 
der zweiten Körperstreckung häufiger auftreten-
den Haltungsschwierigkeiten. Entwickeln einer 
Übungsgruppe zur täglichen Durcharbeitung des 
Körpers. 

Haltungs- und bewegungsformende Übungen: 
Anleitung zu bewußter und persönlich abge-

stimmter Arbeit an Haltung und Bewegung (An-
satz, Ablauf, Kraftausmaß und anderes). 

Leistungsübungen · (einschließlich Kunststücke). 
Grundübungen: Steigerung der Leistungsanfor-

derungen bei allen bisher gepflegten Übungen. 
Erreichen einiger Ausdauer beim Laufen im Ge-
lände; Wettläufe bis 60 m. Versuche im Stab-
springen. Klettern über kopfhohe Hindernisse; 
Wanderklettern. Schwebegehen über breite (bis 
schulterhohe) und schmale (bis hüfthohe) Geräte, 
auch mit verschiedener Aufgabenstellung. Wer-
fen und Fangen von Bällen über größere Ent-
fernungen und im Laufen; Schlagballweitwerfen. 
Stoßen mit verschiedenen Geräten (3 bis 5 kg). 

3 
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Heben, Tragen, Ziehen und Sd1ieben mit ange-
messener Leistungssteigerung. Ringaufgaben und 
Erlernen einfacher Ringergriffe (Knaben). 

Kunststücke: Fortführen des Bodenturnens 
(zum Beispiel Flugrolle, überschlag) und der 
Gerätekünste (zum Beispiel Aufgänge, Um-
schwünge, Flanke, Kehre), auch durch einfache 
übungsverbindungen. Gleichgewichtskünste an 
Geräten. Sprung-, Schwung-, Wurf- und Fang-
künste mit Handgeräten. 

Schwimmen: Erreichen von Sicherheit und 
Ausdauer, allenfalls Erlernen einer zweiten 
Schwimmart. Wettschwimmen bis 50 m, auch in 
Staffelform. Wenden, Startsprung, Tauchübun-
gen. Erwerben des Frei- oder Fahrtenschwimmer-
zeugnisses. 

Winterübungen: Rodeln. Eislaufen, allenfalls 
Vorbereitung des Schulelaufens und Tanzens. 
Vorbereitende Übungen für Eishockey (Knaben). 
Schilaufen: Grundsdrnle, .Wertungsfahrten, Halb-
tagswanderungen. 

Spiele und Tänze. 
Spiele: Schlagball, Korbball, Flugball und 

andere, einschließlich der Vorbereitungsspiele. Für 
l\.naben auch Handball und Fußball mit ver-
einfachten Regeln. 

Tänze und tänzerisches Gruppenspiel (ein-
smließlich Vorformen): Ausgewählte Volkstänze 
und einfache Gemeinschaftstänze. 

Für Mädchen: Bewegungsführung zeitlich und 
räumlich geordnet, auch mit Anpassung an die 
Partnerin und an die Gruppe. Schwünge mit 
Handgeräten. 

Wanderungen und Schikurse. 
Wanderungen: Gehleistung vier bis fünf Stun-

den für eine Ganztagswanderung. Fortführen der 
Orientierungsaufgaben und Geländespiele. An-
leiten zur Beobachtung der Besonderheiten des · 
Wandergebietes. 

Schikurse: Grundschule; Verhalten im Gelände 
und im Heim. 

Gesundheitslehre. 
Anleitung zu gesunder Lebensführung (Er-

nährung, Genußgifte, Kleidung, Arbeit und Ruhe, 
Freizeit). Einiges über Volksgesundheit. Einfache 
Aufgaben der Ersten Hilfe. 

SECHSTER TEIL. 

Lehrstoff: 
Die Verkehrsschrift in ungeteilter Form, er-

gänzt durch elf wahlfreie Abkürzungen für die 
Namen der österreichischen Bundesländer sowie 
für die Grundbezeichnungen der österreimischen 
Währung. 

Auf graphische und systemale Korrektheit im 
Schreiben und auf sicheres Lesen eigener, allen-
falls auch fremder Niederschriften ist besonderes 
Augenmerk zu lenken. Die mechanische Beherr-
sd1Ung der Kürzel ist durch gründliche Übungen 
zu sichern. 

Schularbeiten: drei im Schuljahr. 

Maschinschreiben. 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Beherrsd1Ung der Schreibmaschine im 10-
Finger-Blindschreiben (Grundstellung asdf-jklö); 
fehlerfreies und sauberes Schreiben ohne be-
stimmte Geschwindigkeit. Möglichst selbständiges 
Abfassen einfachster Schriftstücke für den Ge-
brauch im täglichen Leben. Erziehung zur pfleg-
lichen Behandlung der Schreibmaschine. 

Lehrstoff: 
Richtige Körper- und Handhaltung; metho-

dische Erarbeitung des Griffeides im 10-
Finger-Blindsdueiben (Grundstellung asdf-
jklö) einschließlid1 der Ziffern und Zeichen; 
Übungen im fehlerfreien und sauberen Ab-
schreiben und im Schreiben nach Diktat ohne 
bestimmte Geschwindigkeit; Anfertigen einfacher 
Schriftstücke, wie sie in der Praxis vorkommen. 

Das Hauptaugenmerk ist auf die Brauchbarkeit 
aller angefertigten Schriftstücke und nicht auf das 
Erzielen höherer Geschwindigkeiten zu lenken. 

Rid1tige Anwendung der Hervorhebungsarten 
(Unterstreichen, Sperrschrift, Mittestellen und 
Großschreiben); das Schreiben der Zahlen und 
der Zeichen; Anfertigen einfad1er Schriftstücke, 
die nicht genormt, aber in der Praxis wichtig sind 
(zum Beispiel Listen und Preisverzeichnisse) wie 
auch einfachster genormter Schriftstücke; Aus-
füllen von Vordrucken; allenfalls Anlegen einer 
Mustermappe. Anfertigen mehrerer Durch-
schläge; Schreiben auf Doppelbogen mit und 
ohne Durchschlag. 

Maschinenkunde: Bedienung aller Einrichtun-
gen der Schreibmaschine, die zur Anfertigung der 

BILDUNGS- UND LEHRAUFGABEN SOWIE genannten Arbeiten nötig sind; außerdem Tabu-
lator, Stechwalze, Walzenfreilauf; Gebrauch des 

LEHRSTOFF DER FREIGEGENSTXNDE. Kohlepapiers, Pflege der Schreibmaschine. 
Kurzschrift. l Schularbeiten: drei im Schuljahr. 

Bildungs- und Lehraufgabe: 1 Ch orgesang. 
Fehlerfreies und sauberes Schreiben nach dem B.ld d L h f b 

vom Bundesministerium für Unterricht allgemein 1 ungs- un e rau ga e: 
vorgeschriebenen System. Fähigkeit, Nieder- ! Durch den Chorgesang soll die Freude am 
schriften sid1er zu lesen und wortgetreu in die , Singen, das Verständnis für die Musik und die 
Normalschrift zu übertragen. 1 Liebe zu ihr geweckt und entwickelt werden. 
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Lehrstoff: SIEBENTER TEIL. 
In Verbindung mit dem im Pflichtgegenstand ERGÄNZENDER LEHRPLAN FÜR DIE 

Musikerziehung gepflegten Liedgesang ist das ein- 1 AUSBAUVOLKSSCHULE. 

Englisch. stimmige und das mehrstimmige Lied zu üben. 
Von der volkstümlichen Zweistimmigkeit und 1 

dem zwei- und dreistimmigen Kanon schreitet Bildungs- und Lehraufgabe: 
der Unterricht zu anspruchsvolleren vokalen Erwerbung eines Wort- und Phrasenschatzes 
S~tzen. (drei- und vierstimmige~ Kanon~, mehr-

1 
der es dem Schül~r e'.möglicht, sich in der Fremd~ 

st1m~1gen Volks- un~. Kunstliedern, emfachen J sprache zu verstand1gen. Von der Formen- und 
Choralen und Kunstchoren) fort. Satzlehre nur so viel, wie zur Bewältigung der 

Das Musik-Erleben kann durch Verbindung praktischen Aufgaben unentbehrlich ist. 
der vokalen mit der instrumentalen Jugend-, 
Haus- und Volksmusik gefördert werden. Die im Lehrstoff: 
Pflichtgegenstand Musikerziehung behandelten 
Stoffgebiete aus Musikkunde und Musikhören 
können - soweit für die Liedpflege von Bedeu-
tung - vertieft und zum Erlebnis gebracht wer-
den. 

Bei Fest- und Feiergestaltung soll der Chor zu 
sinnvoller Mitwirkung herangezogen werden. 

Spielmusik. 
(Instrumentalmusik.) 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Durch das gemeinsame Spielen auf Musik-

instrumenten soll die Freude am Musizieren ge-
weckt und gefördert werden. Neben dem Erler-
nen der erforderlichen Fertigkeit ist die gemein-
schaftsbildende Kraft des Musizierens besonders 
zu beachten. 

Lehrstoff: 
Das instrumentale Musizieren kann den Ge-

sangunterricht vielgestaltig durchdringen; es soll 
vom Gesang ausgefien und durch Begleitung wie 
auch durch Vor- und Nachspiele das Singen 
beleben, das musikalische Verständnis weiter-
entwickeln und die Schüler auf das Hören 
größerer Musikwerke vorbereiten. Die Auswahl 
der für den Instrumentalunterricht geeigneten 
Lehrwerke und Musikstücke trifft der Lehrer 
nach Maßgabe des musikalischen Könnens der 
Schüler, wobei Instrumentalstücke der guten 
Jugend- und Hausmusik sowohl alter wie neuer 
Meister ausgewählt werden sollen. Die gewählten 
Instrumente müssen sich zum Zusammenspiel 
eignen. 

Aus der Instrumentenkunde (akustische Grund-
lagen, Beschreibung, praktische Verwendung und 
Pflege) ist eine geeignete Auswahl zu treffen. 

Besonders zur Zeit des Stimmwechsels ist die 
Spielmusik eme geeignete Form musikalischer 
Tätigkeit. 

Bei Fest- und Feiergestaltung soll die Spiel-
musik sinnvoll eingebaut werden. 

Englisch. 
Wie im siebenten Teil. 

Einführung: 
Vorübungen zur Einführung in die Laut-

bildung und zur Überwindung der Aussprache-
schwierigkeiten. Schulung des Gehörs und der 
Sprechorgane durch Nachahmung. Inhaltlich 
gebundene Reihenübungen zum Erkennen einer 
gewissen Gesetzlichkeit in der Aussprache, Be-
achtung des Tonfalles; Hinweise auf das Verhält-
nis zwischen Laut- und Schriftbild; die wich-
tigsten Zeichen der internationalen Lautschrift 
als Merkhilfe. Nachsprechen (einzeln und im 
Chor); Beantworten und Stellen einfacher Fragen 
(auch in freier Rede); Einsetzübungen, Übungen 
zur Wortstellung; Auswendiglernen kurzer 
Texte, planmäßiger Aufbau eines Wort- und 
Phrasenschatzes. Leichte Lesestücke, Zwie-
gespräche. 

Sprachlehre: Artikel, Ein- und Mehrzahl des 
Hauptwortes, die gebräuchlichsten Fürwörter; 
Grundzahlwörter; to be und to have in Gegen-
wart und Mitvergangenheit (ohne Dauerform), 
Hauptzeitwörter in der Gegenwart (auch Dauer-
form). Frageformen und Verneinungen; die 
Hilfszeitwörter der Aussageweise. 

Nach Erlangung einer gewissen Fertigkeit im 
mündlichen Ausdruck Niederschreiben einfacher 
Sätze und schriftliches Beantworten von dik-
tierten Fragen. Abfassen einfacher Sätze ohne 
Hilfsmittel. 

Ausbau: 
Gründliche Wiederholung und Festigung des 

in der Einführung durchgenommenen Stoffes, 
Sprechübungen mit gesteigerten Anforderungen, 
besonders Zwiegespräche; Lesen einfacher Texte. 

Sprachlehre: Erweiterung der Ausdrucksmög-
lichkeit durch Vorwörter, Umstandswörter und 
durch Ordnungszahlwörter. Unregelmäßige 
Steigerung des Eigenschaftswortes; Mitvergan-
genheit und Zukunft des Hauptzeitwortes; ein-
fache Möglichkeitsformen, die in der Alltags-
sprache oft vorkommen. Einführung in den Ge-
brauch des Wörterbuches. 

Mündliches und schriftliches Beantworten von 
1 Fragen; übertragen kleiner Erlebnisse oder Be-
' richte in die erste Person der Ein- und der Mehr-
1 zahl, zunächst als Klassenübung. 
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Abschluß: 
Weitere Pflege und Vervollkommnung der 

Aussprache durch Erkennen von Gesetzmäßig-
keiten. Fortsetzung der Übungen im Gebrauch 
des Wörterbuches. Wiederholung, Erweiterung 
und Festigung des Wort- und Phrasenschatzes. 
Längere Zwiegespräche; Kurzvorträge. Einfache 
Berichte über Selbsterlebtes. 

Lesen umfangreicherer Stoffe. 
Sprachlehre: Übungen mit den Hilfszeitwör-

tern can, may, must, shall, will und ought to, 
mit Umschreibungen und Verneinungen. An-
wendung der Leideform. Hauptwörtlich ge-
brauchte Zeitwörter; Erkennen und Anwenden 
des Gerundiums. Einfache Bedingungssätze: Ge-
brauch der Möglichkeitsform. Angemessene 
Sicherheit im Erkennen der Satzglieder als Vor-
aussetzung für das übersetzen. 

Abfassen schriftlicher Mitteilungen für den 
alltäglichen Gebrauch. Als Sachgebiete kommen 
hauptsächlich in Betracht: Schule, Familie, 
Wohnung, Haus, Zeit (Uhr), Körper, Kleidung, 
Nahrung (Mahlzeiten), Verkehr, Reisen, Ferien, 
Wetter, Jahreszeiten, Festtage, Krankheit, Un-
fälle, Stadt und Land, Haushalt und Einkauf, 
das englische (nordamerikanische) Geld, Spiele 
und Sport, Post, Telephon, Film, Technik, Frem-
denverkehr; Einblick in das Leben englischer 
Altersgenossen. 

Schularbeiten: vier im ersten Schuljahr, sechs in 
jedem folgenden. 

Sdtriftverkehr. 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Bewältigung lebenspraktischer Schreibarbeiten 
auf dem Gebiete der brieflichen Verständigung, 
des Geld- und Zahlungsverkehrs, des Handels 
wie auch des Verkehrs mit Amtern und Behör-
den unter besonderer Bedachtnahme auf die 
äußere Form. 

Lehrstoff: 
Ausführliche Behandlung des privaten Schrift-

verkehrs. Ausfüllen von Formblättern für Post 
und Bahnverkehr und für den Verkehr mit 
Geldanstalten. Abfassen einfacher Schriftstücke 
für den geschäftlichen Verkehr (Anfragen, An-
gebote, Bestellungen, Abbestellungen, Beanstan-
dungen; Lieferscheine, Rechnungen und Emp-
fangsbestätigungen; Eingaben, Bewerbungen und 
Lebenslauf). Übungen im Ausfüllen gebräuch-
licher Fragebogen; Anlegen einer Sammlung von 
Beispielen wichtiger Schriftstücke und Formulare. 

Besprechen der im Handels- und Zahlungsver-
kehr gebräuchlichsten Ausdrucksformen und 
Fremdwörter unter Hinweis auf überholte Wen-
dungen. Aufklärung über Giroverkehr, Bar-
scheck, Wechsel, Ratengesetz und über die Rechts-
folgen einer Unterschrift. Einfachste Buch-
führung. 

Lebenspraktisdtes Rechnen. 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Sichere Bewältigung von .Rechenaufgaben, die 
im täglichen Leben oft vorkommen. Aufgaben 
aus dem Berufsrechnen. 

Lehrstoff: 

Ergänzende Behandlung und festigendes Oben 
einfacher und zusammengesetzter Schlußrech-
nungen, Bruchrechnungen, Verhältnisrechnungen, 
Prozent- und Zinsenrechnungen wie auch aller 
im Volksschullehrplan vorgesehenen Flächen-
und Körperberechnungen nach Maßgabe ihrer 
lebenspraktischen Bedeutung. Vielfältige An-
wendung dieser Rechenstoffe in wirklichkeits-
nahen Rechenaufgaben aus dem Bereich der 
Hauswirtschaft, der Land- und Forstwirtschaft, 
des Gewerbes und des Geld-, Versicherungs- und 
Steuerwesens. 

Ausgehend von den Raumlehreformeln Ein-
führung in das Rechnen mit allgemeinen Zahlen, 
soweit es zum Auflösen einfacher Gleichungen 
notwendig ist. 

Einführung in den Gebrauch von Zinsen-
tabellen, Lohnsteuertabellen, Potenz- und 
Wurzeltafeln und Holzmaßtabellen. 

Schularbeiten: vier in jedem Schuljahr. 

Werkzeichnen. 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Einführung in die Anfangsgründe technischer 
Darstellung, wobei das Ziel die richtige Hand-
habung der Zeichen- und Meßgeräte ist. An-
fertigen und Lesen einfacher maßstabgerechter 
Plan- und Werkzeichnungen. 

Lehrstoff: 

Erlernen und Oben des Gebrauches der not-
wendigen Zeichengeräte und Meßbehelfe an ein-
fachen Zeichnungen. Gebrauch der Normschrift; 
Stückliste. 

Flächenhafte Darstellung in Verbindung mit 
dem Rechen- und Sachunterricht. 

Zeichnen einfacher Lagepläne (Grundstücke). 
Grund-, Auf- und Kreuzriß, Schrägriß ein-

facher Körper. 
Werkzeichnungen im entsprechenden Maßstab 

in Verbindung mit Knabenhandarbeit (Holzver-
bindungen, Formeisen usw.). übung im An-
fertigen handwerklich-technischer Faustskizzen 
(Entwurfskizzen). 

Lesen einfacher, wirklichkeitsnaher Bau- und 
Werkpläne. 



Lebens praktische Naturlehre. 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Einsicht in wichtige Arbeitsvorgänge und tech-
nische Einrichtungen, vor allem im Bereich der 
Hauswirtschaft, der Landwirtschaft, des Hand-
werks und des Verkehrswesens. 

Lehrstoff: 

Aus der im folgenden angeführten Stoffüber-
sicht sind physikalische, chemische und technolo-
gische Erscheinungen, Gesetzmäßigkeiten und 
Grundbegriffe ergänzend und vertiefend zu be-
handeln. 

Aus der Mechanik: Hebel an verschiedenen 
Werkzeugen und Geräten. Von Kraft, Arbeit 
und Leistung. Feste und bewegliche Rollen und 
ihre technische Anwendung. Wellrad, Seilwinde, 
Hebekran, Obersetzung, Transmission und Ge-
triebe. Die goldene Regel der Mechanik; Bewe-
gung, Geschwindigkeit, Bewegungswiderstände. 

Aus der Wärmelehre: Wärmeleitung, -Strömung 
und -Strahlung; Heiztechnik. Der Dampfdruck 
leistet Arbeit. Der Benzinmotor (Zwei- und Vier-
takter), der Dieselmotor; das Triebwerk der 
Motorfahrzeuge. 
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Aus der Elektrizitätslehre: Batterie, Akkumu-
lator, Magnetismus, Elektromagnetismus. Elek-
trische Induktion. Der Dynamo, das Kraftwerk. 
Die Stromarten. Der Transformator. Strom-
leitung, -schaltung und -messung; elektrische 
Maßeinheiten, Sicherungen, Stromverbrauch. Der 
Elektromotor. Elektrische Beleud1tung und 
Heizung. Die Elektrolyse. Gefahren des elek-
trischen Stromes. 

Aus der Chemie: Von Grundstoffen und Ver-
bindungen, Molekülen und Atomen, chemischen 
Zeichen, Formeln und Gleichungen. Die Luft und 
ihre Zusammensetzung. Der Sauerstoff; Oxy-
dation. Das Wasser, der Wasserstoff. Von Säuren. 
Laugen und Salzen. Der Kohlenstoff; Kohlen-
stoffverbindungen. Erdöl. Organische Stoffe in 
Pflanze und Tier. Die wichtigsten Pflanzennähr-
stoffe und Düngesalze. Verwesung, Vermode-
rung, Fäulnis. Von der Gärung. Die chemische 
Verwertung des Holzes. 

Aus der Materialkunde: Die wichtigsten Bau-
und Kunststoffe und ihre Verwendung. 

Kurzschrift. 
Wie im sechsten Teil. 

Maschinschreiben. 
Wie im sechsten Teil. 
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Anlage B 

LEHRPLAN DER HAUPTSCHULE. 

ERSTER TEIL. 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND 
DIDAKTISCHE GRUNDSXTZE. 

A. Allgemeine Bestimmungen. 

1. Führung in Zügen. 
Das Schulorganisationsgesetz, BGBL Nr. 242/ 

1962, sieht vor, daß die Hauptschulen je nach 
den örtlichen Erfordernissen zweizügig oder ein-
zügig zu führen sind. Der Erste Klassenzug 
zweizügig geführter Hauptschulen ist gegenüber 
dem Zweiten Klassenzug durch erhöhte An-
forderungen gekennzeichnet. Einzügig geführte 
Hauptschulen sind wie ein Erster Klassenzug zu 
führen. 

Während im Ersten Klassenzug schon mit 
Rücksicht auf die im Schulorganisationsgesetz 
gegebenen Möglichkeiten des Übertrittes von 
Hauptschülern in die allgemeinbildenden höheren 
Schulen ein einheitliches Bildungsniveau gewahrt 
werden muß, schaffen die örtlichen Gegeben-
heiten für die Zweiten Klassenzüge verschiedene 
Leistungssituationen. 

Zur Vermeidung von Schwierigkeiten beim 
übertritt aus dem Zweiten in den Ersten Klassen-
zug ist der Lehrplan der ersten Klasse des 
Zweiten Klassenzuges im Lehrstoff dem des 
Ersten Klassenzuges im wesentlichen gleich. Der 
Unterschied betrifft auf dieser Stufe mehr die 
Sicherheit und die Geläufigkeit, welche die 
Schüler in der Jahresarbeit erreichen. 

Für die zweite bis vierte Klasse des Zweiten 
Klassenzuges gibt der Lehrplan Abweidrnngen 
vom Lehrplan des Ersten Klassenzuges an. Der 
Zweite Klassenzug ist über die angedeuteten 
Verschiedenheiten hinaus als eine Bildungsform 
mit eigenem Gepräge anzusehen. Der Schüler 
soll auch, hier im Unterricht so weit gefördert 
werden, daß er die Hauptschule mit einer abge-
rundeten Bildung verläßt. 

2. Gliederung nach Unterrichtsgegenständen. 
Der Lehrplan der Hauptschule ist nach Unter-

richtsgegenständen gegliedert; diese bedeuten 
verschiedene Aspekte bei der Begegnung mit ein 
und derselben Wirklichkeit oder verschiedene 
Weisen gestaltender Tätigkeit. 

Innerhalb des einzelnen Unterrichtsgegen-
standes kommt es, unbeschadet des notwendigen 
sachlogischen Aufbaues, nicht auf lückenloses 
Aneinandergrenzen der behandelten Teilgebiete 
an. Die exemplarisd1 gebotenen, das heißt bei-
spielhaft ausgewählten und zu hinreichender 

Vertiefung geführten Teilgebiete sollen in ihrer 
Gesamtheit allen Bereichen des Menschenlebens 
gerecht werden. 

3. Mindestforderungen und Erweiterungsstoffe. 
Für einige Klassen und Unterrichtsgegen-

stände sind im Lehrplan Mindestforderungen 
hervorgehoben. Sie sollen im ganzen Bundes-
gebiet auch in Einzelheiten des Lehrstoffes weit-
gehende Übereinstimmung gewährleisten und 
dennoch eine Anpassung an örtliche und per-
sonelle Umstände ermöglichen. 

In anderen Fällen sind Lehrstoffangaben durch 
das Wort „allenfalls" als Erweiterungsstoffe ge-
kennzeichnet, die nur unter günstigen Verhält-
nissen durchgenommen werden sollen, ohne die 
sichere Aneignung des übrigen Lehrstoffes zu 
gefährden. 

4. Schuleigene Lehrstoffverteilungen. 
Innerhalb der vom Lehrplan (einschließlich 

der vom Landesschulrat erlassenen zusätzlichen 
Bestimmungen) gezogenen Grenzen ist die Aus-
wahl und die zeitliche Verteilung des Lehrstoffes 
und die Entscheidung für einen bestimmten 
Lehrvorgang dem pflichtgemäßen Ermessen des 
Lehrers anheimgestellt. Diese Entscheidung gibt 
dem Lehrer Freiheit, legt ihm aber in hohem 
Maße Verantwortung auf. 

Die Art de"r Aufzählung von Teilaufgaben im 
Lehrplan innerhalb einer Klasse bedeutet keine 
verpflichtende Reihenfolge für den Unterricht. 

Die Stoffangaben im Unterrichtsgegenstand 
Leibesübungen sind ein Verzeichnis altersstufen-
gemäßer Übungen, unter denen jede Schule 
nach ihren örtlichen Verhältnissen eine Aus-
wahl treffen muß. Immer aber muß eine viel-
seitige Ausbildung gewährleistet sein. Das Er-
lernen des Schwimmens ist, wenn nötig, durch 
Einrichtung von Nichtschwimmerlehrgängen 
(auch durch Zusammenziehung von Schülern aus 
mehreren Klassen) anzustreben. Die Durch-
führung jugendgemäßer Wettkämpfe (auch Ver-
gleichskämpfe zwischen Schulen) und von Turn-
und Spielfesten ist zu fördern . Der Unterricht 
in Leibesübungen ist für Knaben und Mädchen 
getrennt zu führen. Die Leibesübungen der 
Mädchen sind grundsätzlich von Frauen zu 
leiten. 

Um eine gut geplante Arbeit aller Fachlehrer 
und eine sinnvolle Weiterführung des Unterrichtes 
in den aufeinanderfolgenden Klassen zu ermög-
lichen, hat in jeder Klasse für jeden Unterrichts-
gegenstand eine ausführliche und den örtlichen 



Gegebenheiten angepaßte Lehrstoffverteilung 
aufzuliegen. Für ihre Erstellung ist der Leiter 
der Schule verantwortlich. 

In erster Linie sind zu berücksichtigen: 
a) die geographische, soziale, wirtschaftliche 

und kulturelle Umwelt der ganzen Klasse 
oder einer größeren Schülergruppe (Land-, 
Kleinstadt- und Großstadtmilieu; Berufs-
milieu der Eltern; lebendiges Brauchtum; 
konfessionelle Verhältnisse; Mundarten; 
fremdsprachige Minderheiten und ähn-
liches); 

b) die Zusammensetzung der Klasse nach Ge-
schlechtern; 

c) die voraussichtliche Schulbahn und Berufs-
ausbildung größerer Schülergruppen. 

Die Anpassung des Lehrstoffes an solche Um-
stände schließt aber auch die Aufgabe in sich, 
in den Schülern das Verständnis für die Eigen-
art anderer Menschengruppen zu wecken und 
zu fördern. 

Die Unterlagen für einen der Umwelt der 
Schüler angepaßten und bei verschiedenen 
Themen und Gelegenheiten an sie anknüpfen-
den Unterricht sollen in einer ortskundlichen 
Stoffsammlung bereitgestellt werden. Sie bedeutet 
insbesondere für Lehrer, die einer Schule neu 
zugewiesen werden, eine wertvolle Hilfe. 

Die Lehrstoffverteilungen sind durch die 
Lehrerkonferenz aufeinander abzustimmen. 

5. Gelegenheitsunterricht. 

Wenn ein unvorhergesehenes Ereignis einem 
Teil des Lehrstoffes eine voraussichtlich nicht 
bald wiederkehrende Aktualität verleiht, ist es 
gerechtfertigt und 'ratsam, das Thema in den 
Unterricht einzubauen. 

39 

Entwicklungsrichtungen. Die kindliche Motorik 
ist gut entwickelt und drängt zu Geschicklich-
keitsleistungen. Die Beobachtung wird genauer 
und immer mehr zielbewußt. Die Merkfähigkeit 
für Einzeltatsachen erreicht ihren Höhepunkt. 
Die Wißbegierde wendet sich dem Außerordent-
lichen und Extremen, dem Verborgenen, dem 
räumlich und zeitlich Entfernten zu. Die Gegen-
stände der Wahrnehmung und der anschaulichen 
Vorstellung können unter verschiedenen Gesichts-
punkten richtig geordnet, die zwischen ihnen be-
stehenden Beziehungen erkannt, die Einzelfälle 
(mit Hilfe allgemeinerer Zusamm~nhänge) erklärt 
werden. Die Fähigkeit zum Erfassen abstrakter 
Beziehungen erfährt einen kräftigen Entwick-
lungsschub. Hier zeigen sich allerdings große 
individuelle Unterschiede; von ihnen hängt es 
zum Teil ab, ob für einen Schüler der Erste 
Klassenzug beziehungsweise die allgemeinbildende 
höhere Schule oder der Zweite Klassenzug be-
ziehungsweise das Verbleiben in der Volksschule 
als die geeignetere Schulbahn anzusehen ist. 

Die Schule wird in diesem Alter von der 
Mehrzahl der Schüler noch durchaus positiv be-
wertet. Die Kinder gehen gern in die Schule 
und setzen ihren Ehrgeiz in gute Erfolge. 

Der Beginn der Pubertät bringt in dieses Ge-
samtbild Störungen, die sich in der dritten und 
vierten Klasse oft stark bemerkbar machen. 

Der Körper ist durch die Umstellung des 
zweiten Gestaltswandels anfälliger und leichter 
ermüdbar als vorher. Den Haltungsschwierig-
keiten und Bewegungshemmungen ist durch 
häufige, richtig bemessene Bewegungsreize ent-
gegenzuwirken. Vom Gemüts- und Willensleben 
ausgehende Störungen bewirken nicht nur diszi-
plinäre Schwierigkeiten, sondern mindern auch 
den Lernwillen und die Lernfähigkeit. Die An-
forderungen der Schule werden zeitweise als un-

6. Eigenart der Zehn- bis Vierzehnjährigen. wesentlich und lästig empfunden. Mißerfolge in 
Die Zehn- bis Vierzehnjährigen gehören ent- der Schule werden bald gleichgültig hinge-

wicklungspsychologisch zwei Phasen an. Die nommen, bald als drückende Niederlagen erlebt. 
Phase der Kindheit gelangt auf einen Höhepunkt Die Freude am mechanischen Lernen läßt nach; 
(„reife Kindheit"), die Phase des Jugendalters das verstandesmäßige Lernen, das an seine Stelle 
(die Pubertät) nimmt ihren Anfang. Der Ober- tritt, gelingt vielen Kindern noch schlecht. Von 
gang setzt durchschnittlich im siebenten Schuljahr dieser Umstellung im Lernverfahren werden be-
der Kinder ein, doch bewirken das Geschlecht, · s0nders die Begabteren betroffen. 
die individuelle Eigenart und Umweltfaktoren Ungeachtet der .entwicklungspsychologisd1 be-
große Unterschiede in bezug auf den zeitlichen kannten Verminderung der Leistungsfähigkeit 
Verlauf und den Grad der Ausprägung. Im elften muß aber an einem zumutbaren Maß von For-
und zwölften Lebensjahr, das heißt. im allge- derungen festgehalten werden. Die Hauptschule 
meinen in der ersten und zweiten Klasse, zeigen dient dadurch dem Erfolg in weiterführenden 
die Kinder im wesentlichen noch die Züge, die Schulen wie auch im Beruf und hilft dem jungen 
schon für das neunte und zehnte Lebensjahr be- Menschen, seine inneren Krisen zu meistern. 
zeichnend waren: das Verlangen, die äußere Die Entwicklung am Beginn der Pubertät darf 
Wirklichkeit besser kennenzulernen und sie zu man aber nicht nur negativ sehen. Auch in 
bewältigen; den Wunsch, das eigene Können zu diesen Jahren nimmt die Spannweite des Denkens 
vervollkommnen; die Bereitschaft, sich in und die Fähigkeit zur Abstraktion zu. Ferner 
kleinere und größere Gruppen einzuordnen und tritt nun das eigene und das fremde Seelenleben 
ihre Regeln anzuerkennen. Dazu kommen einige in den Kreis der Beachtung, zunächst in den 
Fortschritte in bereits früher eingeschlagenen gröberen Formen des Sensationellen (Abenteuer, 
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Abscheu vor Bösewichten, Bewunderung von 
Helden), dann aber, besonders bei Mädchen, in 
den feineren Formen des Gemüthaften. Die 
kritische Haltung gegenüber den Vorschriften 
der Erwachsenen, ja die Auflehnung gegen sie, ist 
der Anfang einer jahrelangen Entwicklung, die 
zum freien Bejahen der Werte, besonders der 
sozialen Ordnungen, notwendig ist. Infolge 
dieser Fortschritte kommen nunmehr neue 
Bildungsgüter, etwa gesellschaftskundlicher und 
literarischer Art, zu angemessener Wirkung. 

B. Didaktische Grundsätze. 
1. Gemeinschaftserziehung. 

Eine auf Vertrauen gegründete Erziehungs-
gemeinschaft, zu der auch die erzieherische Auto-
rität des Lehrers gehört, ist die Voraussetzung 
jeder tieferen erzieherischen Wirkung. Die von 
mitmenschlicher Verantwortung geleitete Er-
ziehung wird sich daher auch um die Steigerung 
der Gemeinschaftsfähigkeit und Gemeinschafts-
bereitschaft der Schüler bemühen. Die Schüler 
sollen sich als Glieder einer gemeinsam arbeiten-
den und zusammen lebenden Schulklasse oder 
Schülergruppe fühlen, sollen in deren Ordnung 
hineinwachsen und selbst erfahren, wie verpflich-
tende Ordnungen entstehen. An zweizügig ge-
führten Hauptschulen ist auch das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl beider Klassenzüge zu pflegen. 
Vor allem sollen Anlässe im Schulleben, wie Spiel, 
Wanderungen und Schulfeiern, diesem Ziel 
dienstbar gemacht werden. 

Die Gemeinschaft der Schule ergänzt und er-
weitert die Gemeinschaft der Familie und bereitet 
auf die größeren Sozialgebilde des Lebens vor. 
Hilfeleistungsgemeinschaft, Aussprache- und Ar-
beitsgemeinschaft, Spiel- und Feiergemeinschaft 
und die gemeinsame Bewältigung einfacher Ver-
waltungsaufgaben sind Weisen des sozialen 
Lebens, durch die die Hauptschule die sozialen 
Erlebnisse der frühen Kindheit und der Grund-
schulzeit erweitert, ausgestaltet und bereichert. 
Hiebei werden auch gute Verhaltensweisen und 
Umgangsformen (einfache Anstandsregeln) sowie 
Formen der Konfliktbewältigung erlebt und 
geübt. 

Immer m~hr werden sozialkundliche Bildungs-
stoffe die mitmenschliche und staatsbürgerliche 
Erziehung fördern. Die Gemeinschaftserziehung 
weist aber aueh über die Grenzen unseres Staates 
hinaus und zielt auf die Mitwirkung an den ge-
meinsamen Aufgaben der Menschheit in Frei-
heits- und Friedensliebe hin. 

seiner Entwicklung angepaßt ist. Dies verlangt 
bei allen Schülern eine entsprechende Berücksich-
tigung der seelischen, geistigen und körperlichen 
Anlagen, der Konstitutionstypen, der Geschlechts-
unterschiede, der Milieuverhältnisse und, zur 
Motivation der Lernarbeit, der altersgemäßen 
Interessen. 

Ferner ist innerhalb der Altersgruppen den 
verschiedenen Entwicklungsstufen der Anlagen 
und ihrer Streuung, der Entwicklungsbeschleuni-
gung (Akzeleration) und Entwicklungsverzöge-
rung (Retardation), besonders auch dem unter-
schiedlichen Entwicklungsrhythmus der Knaben 
und der Mädchen im beginnenden Reifealter, Be-
achtung zu schenken. 

Dies erfordert eine entsprechende Auswahl von 
Bildungsgütern und Bildungswesen, sodaß Ver-
frühungen und Verspätungen im Bildungsprozeß 
ausgeschaltet und die Echtheit der Bildung 
gesichert werden. Der verständnisvollen und 
planmäßigen Lösung dieser Aufgaben dient der 
Erziehungsbogen (Klassenbogen). Die Fachlehrer 
werden bei ihren erziehlichen und unterricht-
lichen Maßnahmen auf die Eintragungen im Er-
ziehungsbogen (Klassenbogen) Bezug nehmen. 

3. Zeit- und Lebensnähe der Bildung; Rücksicht 
auf das praktische Leben. 
Um einen praktischen Bildungsertrag zu ge-

währleisten, hat der Unterricht vom Leben der 
Gegenwart auszugehen und an den Lebenskreis 
des Schülers anzuknüpfen. Der Lehrer wird 
daher in allen Unterrichtsgegenständen Bildungs-
gütern, die im praktischen Leben von Bedeutung 
sind, besondere Beachtung sd1enken. 

Die aus d~r Hauptschule austretenden Schüler 
sollen aber auch einen ihrer Fassungskraft ange-
messenen Einblick in die für das Weltbild der 
Gegenwart wichtigsten Erkenntnisse erhalten. 
Dabei muß von vornherein auf jede systematische 
Vollständigkeit verzichtet werden. Es gilt viel-
mehr, im Sinne des exemplarischen Lernens an 
den wichtigsten Sachverhalten die geistige Aus-
einandersetzung mit dem Bildungsgut anzu-
bahnen. Dadurch soll der junge Mensch auch 
besseres Verständnis für die Gegenwart und ihre 
Probleme gewinnen. 

Alles Lernen wird sich dabei auf eine breite 
unmittelbare und mittelbare Anschauung stützen 
(Lehrausgang, Modell, Bild, Film, Funk, Fern-
sehen), bei fernerliegenden Bildungsstoffen soweit 
als möglich die Beziehung zum Leben der Heimat 
herstellen und überall auf eine angemessene Ver-
knüpfung von Heimatverbundenheit und Welt-
aufgeschlossenheit hinarbeiten. 

2. Rücksicht auf die Eigenart und Entwicklungs- 4. Selbsttätigkeit der Schüler. 
stufe der Schüler. 
Jede Erziehungs- und Unterrichtsarbeit wird 

umso wirksamer sein, je mehr sie der indivi-
duellen Eigenart jedes· Schülers und dem Geset~ 

Der Unterricht knüpft, wo immer möglich, 
an das dem Schüler eigene Tätigkeitsstreben an 
und führt ihn immer mehr zu bewußtem, plan-
mäßigem Selbsttun, zur Arbeit. aus eigenen An-



trieben, mit eigenen Kräften und womöglich auf 
eigenen Arbeitswegen. Dabei kann in verschie-
denen Sozialformen gearbeitet werden (Einzel-
arbeit, Gruppenarbeit, Klassenarbeit). Der Natur 
der Bildungsstoffe entsprechend, wird es sich das 
eine Mal mehr um manuelle, das andere Mal 
mehr um geistige Arbeit handeln. Entscheidend 
ist bei jeder Auseinandersetzung mit dem Bil-
dungsgut die innere Beteiligung des Schülers. 
Bloße äußere Betriebsamkeit ist zu vermeiden. 

Wie schon in der Grundschule sind die Schüler 
mit verschiedenen, jeweils ihrer Altersstufe ent-
sprechenden Techniken der geistigen Arbeit und 
der Handarbeit vertraut zu machen, damit sie 
durch Sicherheit in der Anwendung dieser Ar-
beitstechniken zu größtmöglicher Selbständigkeit 
bei der Arbeit gelangen und das Rüstzeug zum 
späteren selbständigen Bildungserwerb erhalten. 
Die im Hauptschulalter bereits entwickelte Fähig-
keit, den Erfolg oder Mißerfolg eigener Arbeit 
abzuschätzen, läßt die Schüler den kraftbildenden 
Wert der Arbeit erkennen und weist ihnen so 
den Weg zu bewußter Selbsterziehung. Als päd-
agogisches Prinzip gilt der Grundsatz der Selbst-
tätigkeit für alle Unterrichtsformen und Arbeits-
weisen. 

5. Sicherung des Unterrichtsertrages. 
Da der Arbeitsgrundsatz der Steigerung des 

Bildungsertrages dienen soll, verlangt er auch 
Maßnahmen zur Sicherung dieses Ertrages. Der 
erlebniserfüllte Eindruck, die lustvolle Tätigkeit, 
das Streben, bewußt gewordene Bildungslücken 
auszufüllen, aber auch die einprägsame Formung 
des Merkstoffes, sei es mündlich, sei es in Zeich-
nung oder Schrift, wie auch die Verwendung 
von Lehrbüchern schaffen die Voraussetzungen 
für dauerndes Behalten; sinnvolles üben, 
Wiederholen und Anwenden während des Unter-
richtes sichert bereits einen gewissen Bestand an 
grundlegenden Kenntnissen und Fertigkeiten. 
Dazu kommen noch planmäßig gestellte münd-
liche und schriftliche Hausaufgaben, die der 
Übung, Festigung und dem überblick über das 
Gelernte dienen, aber auch - je nach Umstän-
den - neue Erarbeitungsvorgänge anbahnen 
können. Die Schüler sollen in einer ihrem Ver-
ständnis angepaßten Art in zweckmäßige For-
men und Techniken des Lernens eingeführt 
werden. 

Der Schüler muß auch imstande sein, sein 
Wissen und Können anzuwenden, wenn die 
Aufgaben in einer ungewohnten Formulierung 
oder in einer ungewöhnlichen Situation an ihn 
herantreten. 

6. Konzentration der Bildung. 
Die Schulerziehung hat den ganzen Menschen 

zu bilden und darf keinen Seinsbereich, vom 
Körperlichen bis zum Seelisch-Geistigen, ver-
nachlässigen. Besonders ist auch bei al1er Außen-
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weltverbundenheit eine altersgemäße Innenwelt-
vertiefung zu fördern; der Zerstreuung durch 
ungeregelten Konsum der Massenmedien (Bilder-
zeitschrift, Film, Funk, Fernsehen) soll eine 
pädagogische Führung auf diesem Gebiet ent-
gegenwirken. Die Schulerziehung soll jede 
Oberflächlichkeit bekämpfen, den Schüler in 
angemessener Weise an die Wertwelt heran-
führen und ihm helfen, ein persönliches Wert-
zentrum, seine Lebensmitte, zu finden. 

In stofflicher Hinsicht verlangt die Konzen-
tration trotz der notwendigen Fächerung des 
Lehrgutes ein Streben nach Einheit der Bildungs-
wirkung, sodaß es möglich wird, auch vom 
Bildungsstoff her Lebensganzheiten zu formen 
und eine seelisch-geistige Zersplitterung der 
heranwachsenden Persönlichkeit zu verhindern. 

Im Fachunterricht in der Hauptschule dürfen 
die Unterrichtsgegenstände nicht beziehungslos 
nebeneinanderlaufen. So ist es Aufgabe aller 
Lehrer, darauf zu dringen, daß sich die Schüler 
einer gepflegten Sprache und einer sauberen, 
gut leserlichen Schrift bedienen. Vor allem muß 
vermieden werden, daß der Schüler an Stelle 
eines sich nach und nach erweiternden Gesamt-
bildes der Welt und ihrer Kultur nur ein Wissen 
auf einzelnen Gebieten erwürbe, das er selbst 
in keinen Zusammenhang zu bringen vermöchte 
und das daher leicht dem Vergessen anheim-
fiele. Nur eine möglichst umfassende, von 
mehreren Seiten eingelei~ete Behandlung des 
Bildungsgutes ermöglicht jene geistige Vertie-
fung, die eine Voraussetzung für jede Integra-
tion des Bildungsgutes im Schüler ist. 

Möglichkeiten zur Konzentration der Unter-
richtsgegenstände ergeben sich in verschiedener 
Weise. So sollen Anregungen, die von einem 
Unterrichtsgegenstand ausgehen und in einen 
anderen hinüberführen, in diesem auch ergriffen 
und ausgewertet werden; Stoffe des einen Unter-
richtsgegenstandes, die Lehrgebieten eines ande-
ren als Voraussetzung dienen, werden entspre-
chend früher durchzunehmen sein; ein Lehr-
gebiet kann von verschiedenen Unterrichts-
gegenständen aus beleuchtet werden; schließlich 
können Stoffe verschiedener Unterrichtsgegen-
stände zusammengeschlossen werden, um Ein-
blick in eine größere Einheit zu gewähren. 

Diese Forderung nach Konzentration der 
Unterrichtsgegenstände wird nur dort eine ge-
wisse Einschränkung erfahren, wo in den einzel-
nen Unterrichtsgegenständen begründete sach-
logische Entwicklungsreihen nicht ohne Schaden 
für den Gesamterfolg unterbrochen werden 
können und die Eigengesetzlichkeit der Stoffe 
berücksichtigt werden muß. 

Trotzdem soll der Lehrer nach Möglichkeit 
versuchen, organische Bildungseinheiten aufzu-
bauen, die eine oder mehrere Wochen hindurch 
in verschiedenen Unterrichtsgegenständen be-
handelt werden. Solche Bildungseinheiten sollen 
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nicht nur von ihren eigenen Bildungswerten 
getragen werden, sondern können den Schülern 
auch andere Wertideen in geeigneter Weise nahe-
bringen. 

7. Methodenfreiheit und Methodengerechtheit. 
Bei Befolgung der dargelegten Grundsätze 

wird die Methode im einzelnen bestimmt: vom 
Entwicklungs- und Leistungsstand der einzelnen 
Schüler und der Klasse in ihrer Gesamtheit; von 
der Struktur des Lehrgutes; vom besonderen 
Ziel des jeweiligen einzelnen Unterrichts-
abschnittes und von schulorganisatorischen und 
sachlichen Voraussetzungen des Unterrichtes. 

Eine echte Konzentration des Bildungsgutes 
kann im Fachunterricht nur durch wohldurch-
dachtes Zusammenwirken aller an der Bildungs-
arbeit beteiligten Lehrer erzielt werden. Eine 
Voraussetzung dazu wird sein, daß in jeder 
Hauptschulklasse eine möglichst geringe Anzahl 
von Lehrern unterrichtet. Auf diese Weise wird 
auch die erziehliche Beeinflussung der Schüler 
leichter und einheitlicher werden. 

Innerhalb dieser Grenzen ist die Wahl und 
Anwendung der Methode frei; sie beinhaltet 
eine schöpferische Leistung und eine verantwor-
tungsvolle Aufgabe des Lehrers. 

ZWEITER TEIL. 
GESAMTSTUNDENZAHL UND STUNDEN AUSMASZE. 

(Stundentafel.) 

Klassen und Wochenstunden 

Erster Klassenzug 
Pflichtgegenstand 

Zweiter Klassenzug 

K 
1. M l-K-2_._M_I K 3. M ,_K __ 4._M_,_K_l_._M_I K 2. M 1 K 3. M 1 K 4. M 

Religion 2 2 2 2 2 2 2 2 

Deutsch 5 5 4 4 6 5 5 5 
--------- - ------1-----------/-----·-----·------- 1----1----
Lebende Fremdsprache . 

Geschichte und Sozial-
kunde. 

Geographie unJ Wirt-
schaftskunde 

5 4 3 3 

2 2 2 

2 2 2 2 

2 2 2 

2 2 2 2 
---------·-----1----------------1-----1--------11----
Mathematik 5 4 4 4 . 6 5 4 4 

Geometrisches Zeichen . 1 21- 21- - l -~- 2 
---------1--· - ----- /---'---/-- 1-
Naturgeschichte . 2 2 2 2 2 2 2 2 
---------11----------1---- 1------1-----1-----1-----1----
Physik und Chemie . - 2 3 3 - 2 3 3 

Musikerziehung 2 1 1 1 2 2 1 1 
---------1----1-------/----l----ll----l-----1-----1----
Bildnerische Erziehung, 

Schreiben 2 2 2 2 2 3 2 2 
----------·1--:--1--~-1--~------1-----1----·i---- ----

2 I - 2 1 - 21- 2/- 3/- 3 1- 31- 3 1 -Knabenhandarbeit . 

Mädchenhandarbeit 2 2 

Hauswirtschaft 

Kurzschrift . 

2 
- oder -

3 

2 
oder -
~ 

- 1 2 

2 

3 3 3 3 

- 1 2 - 1 2 

2 -------· - --------1----1-----·----1----1----1----
Leibesübungen 3 3 

2 
3 oder 3 

3 

2 
oder 

3 
3 3 3 3 

---------11----- ------1---'--1---'--•-----1----1----·1-----
Gesamtwochen-

stundenzahl 

K=Knaben 

31 

M= Mädchen 

32 32 34 30 31 31 .33 
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Klassen und Wochenstunden 

Erster Klassenzug Zweiter Klassenzug 
Freigegenstand 

~~1 K M 1-~1- K M K M 1 K__ __ ~ 1 ~-~1 K M 

!. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 
1 

Latein . - 1 - 5 5 ·- - - -
---- ---- ----- -·---

Lebende Fremdsprache - - - - 5 3 2 2 
---·-· -----·- - --- - ---- ----- ----

Maschinschreiben - - - 2 - - · - 2 
- - ·--- ----

1 1 1 1 1 1 1 1 
Chorgesang oder oder oder oder oder oder oder oder 

2 2 2 2 2 2 2 2 
·---- ---

1 1 1 1 1 1 1 1 
Spielmusik . oder oder oder oder oder oder oder oder 

2 2 2 2 2 2 2 2 

K =Knaben M=Mädchen 

Den Landesschulräten bleibt es überlassen, organisationsgesetzes, BGB!. Nr. 242/1962, die 
das Stundenausmaß für Mädchenhandarbeit und Aufgabe, an der Entwicklung der Anlagen der 
für Leibesübungen für Mädchen in der dritten Jugend nach den sittlichen, religiösen und sozialen 
und vierten Klasse des Ersten Klassenzuges im Werten sowie nach den Werten des Wahren, 
Rahmen der in der Stundentafel angegebenen Guten und Sdiönen durch einen ihrer Ent-
Grenzen festzusetzen, wobei jedodi die Summe wicklungsstufe und ihrem Bildungsweg ent-
der Stundenausmaße der einzelnen Pfliditgegen- sprechenden Unterricht mitzuwirken. Sie hat die 
stände mit der in der Rubrik „Gesamtwochen- Jugend mit dem für das Leben und den zukünf-
stundenzahl" angegebenen Stundenzahl über- tigen Beruf erforderlichen Wissen und Können 
einstimmen muß. auszustatten und zum selbständigen Bildungs-

In der dritten und vierten Klasse des Ersten erwerb zu erziehen. 
Klassenzuges können Mädchen zwischen Geo- Die jungen Menschen sollen zu gesunden, ar-
metrisdiem Zeichnen und Hauswirtschaft als beitstüchtigen, pflichttreuen und verantwortungs-
alternativen Pflichtgegenständen wählen. bewußten Gliedern der Gesellschaft und Bürgern 

Für Schüler des Ersten Klassenzuges, die Latein der demokratischen und bundesstaatlichen Repu-
als Freigegenstand wählen, entfällt der Unter- blik Osterreidi herangebildet werden. Sie sollen 
riebt im Geometrischen Zeichnen und in Kna- zu selbständigem Urteil und sozialem Verständnis 
benhandarbeit (bei Knaben) beziehungsweise in geführt, dem politischen und weltanschaulichen 
Bildnerischer Erziehung und Mädchenhandarbeit Denken anderer aufgeschlossen sowie befähigt 
(bei Mäddien). werden, am Wirtschafts- und Kulturleben Oster-

Für Schüler des Zweiten Klassenzuges, die eine reichs, Europas und der Welt Anteil zu nehmen 
lebende Fremdsprache als Freigegenstand wäh- und in Freiheits- und Friedensliebe an den ge-
ien, hat der Landesschulrat nach den örtlichen meinsamen Aufgaben der Menschheit mitzuwir-
Gegebenheiten eine entsprechende Kürzung des., ken. 
Stundenausma0es in De.utsch, ~athematik un~ Im Sinne des§ 15 des Schulorganisationsgesetzes 
Knaben~. bez1ehungswe1s~ ~adchenha~darbe1t hat die Hauptschule im besonderen die Auf-
~u verfug~n. Der Un:erncht m H~usw~rtschaft gabe, den Schülern eine über das Lehrziel der 
1~ ~er ~ntten und vierten_ Klasse ist v1:rzehn- Volksschule hinausreichende Allgemeinbildung zu 
taghch 1m Au~maß von vier Stunden m der vermitteln und sie für das praktische Leben und 
Woche zu erteilen. für den Eintritt in berufsbildende Schulen zu be-
.. Von d.en _Dnt.errichtsstunden für. Leibes- fähigen. überdies soll sie geeigneten Schülern den 
ubungen ist eme m der Regel nachmittags zu übertritt in allgemeinbildende höhere Schulen 
halten und bei günstigem Wetter zu einem ermöglichen. 
zweistündigen Freiluftnachmittag zu erweitern. 

Deutsch. 
DRITTER TEIL. 

ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL, BILDUNGS-
UND LEHRAUFGABEN DER EINZELNEN 

UNTERRICHTSGEGENST~.NDE. 

Die Hauptsdiule hat - wie alle österreichi-
schen Schulen - im Sinne des § 2 des Schul-

Die Schüler sollen dazu geführt werden, ihre 
Gedanken mündlich und schriftlich in einer ihrer 
Entwicklungsstufe entsprechenden, dem guten 
Gemeindeutsdi möglichst nahekommenden und 
dem Sprechanlaß angepaßten Sprache auszudrük-
ken, sich dieser Sprache gern und sicher zu be-
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dienen und sid1 im Gespräch richtig zu verhalten. 
Niedersmriften sollen frei von Verstößen gegen 
Sprachrichtigkeit und Rechtschreibung sein. Hie-
zu ist auch die Kenntnis der Grundzüge der 
Sprachlehre notwendig. Die Schüler sollen lernen, 
Gehörtes zu verstehen, entwicklungsgemäße5 
Lesegut zu erfassen und dazu .sachlich Stellung zu 
nehmen. Der Lesestoff ist so auszuwählen und der 
Leseunterricht so zu gestalten, daß die Schüler das 
Bud1 als Quelle der Lebensfreude und der Le-
benshilfe und als Helfer zur Formung des Welt-
bildes erleben können. 

Die Arbeitsthemen sind dem gesamten Erlebens-
und Erfahrungskreis der Schüler zu entnehmen, 
sodaß im Deutschunterricht das Wissen und 
Können, das die Schüler in den verschiedenen Un-
terrichtsgegenständen und außerhalb der Sdrnle 
erworben haben, in lebendige Beziehung gebracht 
werden kann. 

Lebende Fremdsprache. 
Angemessene mündliche und smriftliche Be-

herrschung der Fremdsprache durch planmäßigen 
Aufbau eines Wort- und Phrasenschatzes. Kennt-
nis der Formen- und Satzlehre, soweit sie zur 
Erfüllung der praktischen Bildungsaufgaben 
erforderlich ist. 

Wecken des Verständnisses für die Eigenart 
fremder Menschen und Völker, besonders derer, 
die die betreffende Sprache sprechen, und Erken-
nen des allen Menschen Gemeinsamen. Erschlie-
ßen formaler Bildungswerte durch Erziehung zum 
bewußten Gebrauch der Sprache - auch der 
Muttersprache -, zum erarbeitenden Lernen und 
zum ordnenden Denken. 

Geschichte und Sozialkunde. 
Der Unterricht soll in den Ablauf des Welt-

geschehens einführen, Einsicht in historische Zu-
sammenhänge eröffnen, Verständnis für das Zeit-
geschehen anbahnen, Achtung für die großen 
Leistungen einzelner Menschen und ganzer 
Völker erwecken und mit den Einrichtungen des 
öffentlichen Lebens vertraut machen. 

Die Schüler sollen, ihrem Alter entsprechend, 
zu selbständigem Denken und eigener Stellung-
nahme, zu positiver Kritik und objektiver 
Geisteshaltung befähigt werden. 

Auf Grund der gewonnenen Einsichten sollen 
die Schüler zu einem den Mitmenschen und der 
Gemeinschaft gegenüber verantwortungsbewuß-
ten Handeln gelangen. 

Auf die Erziehung zu demokratischer Gesin-

schaftsstruktur Österreid1s. Einblick in die wirt-
schaftlichen Möglichkeiten dieses Landes auf dem 
europäischen und auf dem Weltmarkt. 

Geographische Zusammensmau Europas als 
eines wichtigen Kultur- und Wirtschaftsraume~. 

überblick.artige Kenntnis der Erde mit Berück-
simtigung der weltgeschichtlichen und weltwirt-
schaftlichen Bedeutung der einzelnen Länder, be-
sonders auch der Entwicklungsländer. Die Erde 
im Sonnensystem und im Weltall. 

Wecken des Heimat- und Weltverständnisses 
und des Bewußtseins, daß der Schüler zugleich 
Osterreim, Europa und der Welt angehört. An-
bahnung des Verständnisses für die Zusammen-
hänge zwischen Landsmaft, Klima, Wirtschaft, 
Besiedlung und Kultur (Natur- und _Kulturland-
schaft). 

Einsicht in die wirtschaftlichen Bedingungen 
von Landwirtschaft, Handwerk, Industrie, Han-
del und Verkehr. Einfame Einführung in die 
Probleme des Wirtschaftsablaufes und der Wirt-
schaftsordnung. Verständnis für die Bedeutung 
volkswirtschaftlich richtigen Verhaltens des ein-
zelnen und der Gesamtheit. 

Entwicklung des Raum- und Orientierungs-
sinnes; Kenntnis der Landkarte und ihrer 
Benützung. 

Mathematik. 

Schulung der geistigen Kräfte an den Gesetz-
mäßigkeiten der Zahlen un<l der Raumgebilde. 

Anbahnung des funktionellen Denkens. 
Ausbildung des geometrischen Vorstellungs-

vermögens. . · 
Simerheit und Geläufigkeit im Zahlenrechnen. 
Wirts-chaftsrechnen und Sparerziehung. 
Remnen mit allgemeinen Zahlen, Auflösung 

von einfachen linearen Gleichungen in versd1ie-
denen Anwendungen. 

Erarbeitung und Aneignung grundlegender 
Kenntnisse der ebenen und räumlichen Geo-
metrie. 

Gewinnung einer 
lmearen Zeichnen. 

gewissen Fertigkeit 

Geometrisches Zeichnen. 

Im 

Einfache Konstruktionen aus dem Gebiete der 
Planimetrie. Darstellung einfacher Körper in 
gebräuchlichen Projektionsarten. Sauberes und 
genaues Zeimnen. Sicherheit im Gebrauch der 
Zeimenbehelfe. Einfaches Werkzeichnen. 

Naturgeschichte. 
nung und zu _ österreichischem Staatsbewußtsein I Bekanntschaft mit dem Bau des menschlichen 
ist besonderer Wert zu legen. Körpers, mit dessen Organen und deren Funk-

Geographie und Wirtschaftskunde. 
Kenntnis Österreichs und seiner Nachbarländer 

in erdkundlicher Hinsicht. Anbahnung des Ver-
ständnisses für das Wirtschaftsoleben und die Wirt-

tion und mit den Hauptforderungen der 
Gesundheitslehre. 

Kenntnis typischer Vertreter der Haupt-
gruppen des Tier~ und Pflanzenr~iches auf Grund 
unmittelbarer Anschauung und Beobachtung. 



Besonders zu beachten sind Nutztiere wie auch 
Nutz- und Heilpflanzen. Einige Einsicht in die 
Beziehungen zwischen Körperbau, Lebensweise 
und Aufenthalt und in die Beziehung der 
Pflanzen und Tiere zueinander, zum Menschen 
und zu ihrer Umwelt. Anbahnung des Verständ-
nisses für Einteilung und Zusammenfassung im 
Tier- und Pflanzenreich. 

Kenntnis einiger für Wirtschaft und Technik 
wichtiger Minerale und Gesteine aus dem heimat-
lichen Bereich und einiges über Bau und Ent-
stehung der heimatlichen Landschaft. 

Liebe zur Natur, Sinn für Naturschutz und für 
die Pflege von Pflanzen und Tieren. Ehrfurcht 
vor der Größe und dem Formenreichtum der 
Natur, vor dem Leben und vor dem Werden 
und Reifen des Menschen. 

Erster Einblick in den Anteil der Biologie am 
naturwissenschaftlichen Weltbild der Gegenwart. 

Physik und Chemie .• 
Verständnis für physikalische und chemische 

Vorgänge in der Umwelt auf Grund von Beob-
achtungen und Versuchen; für den ursächlichen 
Zusammenhang der Naturerscheinungen; für die 
Ausnützung der Naturkräfte und der Boden-
schätze im praktischen Leben; für die Bedeutung 
technischer Erfindungen im Hinblick auf die 
Wohlfahrt des Menschen und für die Gefahren 
der Technisierung des Lebens (Unfallverhütung, 
Verkehrserziehung, Strahlenschutz und ähn-
liclles ). 

Erster Einblick in den Anteil der Physik und 
Chemie am naturwissenscllaftlichen Weltbild der 
Gegenwart. 

Musikerziehung. 
Anbahnung eines musikalischen Verständnisses 

ciurcll lustbetontes Singen, Musizieren und 
Musikhören. Sichere Beherrsdrnng eines aus-
reichenden Liedgutes. Planmäßige Pflege des 
Tonsinnes, des rhythmischen Gefühls und der 
Stimme. Einführung in einfaclle musikalische 
Formen. Kenntnis einiger Werke des europäi-
schen, besonders aber des österreichischen Musik-
schaffens und seiner großen Meister. Gewinnung 
eines persönlidlen Verhältnisses zu einfacllen, 
der Fassungskraft der Schüler entsprechenden 
Musikwerken. 

Bildnerische Erziehung. 
Freude an bildsdlöpferischer Betätigung, zu-

nächst aus der Vorstellung. Fähigkeit zu 
bewußtem Scllauen und zu bildnerisch durch-
formter wie auch zu sachlicher Darstellung. 
Gefühl für bildnerische Qualitäten. 

Bildnerisclles Darstellen unter Beachtung der 
Formeinheit des Bildganzen. Nutzung der Aus-
druckswerte von Gestaltungs- und Darstellungs-
mitteln. Ornamentales Gestalten; Verständnis 
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für die Beziehung zwischen Form, Zweck, Werk-
stoff und Werkzeug. Einfühlende und ver-
gleichende Betrachtung von entwicklungsmäßig 
geeigneten Werken bildender Kunst. 

Schreiben. 
Besitz einer gut leserlichen, geläufigen und 

persönlichen Handschrift. Sinn für Sauberkeit, 
für das Ebenmaß der Schrift und für die 
Gliederung des Schriftfeldes. Beherrschung und 
Anwendung ornamentaler Schrift. 

Knabenhandarbeit. 
Freude an werklicher Betätigung; Geschicklich-

keit. Schöpferische, geschmackvolle Formgestal-
tung unter Beachtung des Verwendungszweckes 
und der materialgemäßen, technisch richtigen und 
handwerklich entsprechenden Ausführung. 

Fähigkeit, einfache Gegenstände aus Ton, 
Papier, Pappe, Holz, Metall oder anderen Werk· 
stoffen, auch nach Werkzeichnungen, selb-
ständig herzustellen. 

Sicherheit in der Handhabung der bei diesen 
Arbeiten gebräud1lichen Werkzeuge. 

Festigung der zur Handarbeit nötigen Arbeits-
tugenden: Gewissenhaftigkeit und Ausdauer, 
Sinn für Ordnung und Sauberkeit, Sparsamkeit 
im Hinblick auf Werkstoff und Zeit. Erziehung 
zu Zusammenarbeit und zu Verantwortung. Un-
fallverhütung. 

Mädchenhandarbeit. 
Im Unterricht sind jene Fertigkeiten und 

Fähigkeiten zu entwickeln, die der Vorbereitung 
auf d~e Aufgaben der Frau und Mutter dienen. 

Fähigkeit, einfaclle Werkstücke in verschie-
denen Tedmiken selbständig anzufertigen und 
geschmackvoll zu gestalten. 

Arbeitswille, Sorgfalt, Ausdauer, Sparsamkeit 
und Freude am sdlöpferischen Gestalten bei allen 
Werkstücken. 

Richtige Handhabung und Pflege der einschlä-
gigen Arbeitsbehelfe. 

Kenntnis und materialgeredlte Verwendung 
gebräuclllicher Textilien. 

Einblick in die Zusammenhänge von Mädchen-
handarbeit und Volkswirtscllaft. 

Hauswirtschaft. 
Im Unterricht sind jene Fertigkeiten und 

Fähigkeiten zu entwickeln, die der Vorbereitung 
auf die Aufgaben der Frau und Mutter dienen. 

Möglichst weitreicllende Selbständigkeit beim 
Herstellen preiswerter, gesunder Speisen und 
Speisefolgen, bei richtiger Planung und bei 
Durchführung der praktischen Arbeiten des ein-
fachen Haushaltes. 

Eß- und Tischkultur. 
Arbeitswille und Ausdauer, Sorgfalt und Spar-

samkeit bei allen hauswirtschaftlichen Arbeiten. 
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Einblick in die Zusammenhänge zwischen Ein·· / Die Gebetserziehung hat die persönlid1e Ge-
zelhaushalt und Volkswirtschaft (Haushalts- betshaltung und das Gemeinschaftsgebet unter 
budget). reid1licher Verwendung des Diözesangebet- und 

Kurzschrift. 
Fehlerfreies und sauberes Schreiben nach dem 

vom Bundesministerium für Unterricht allgemein 
vorgeschriebenen System. Fähigkeit, Nieder-
schriften sicher zu lesen und wortgetreu in die 
Normalschrift zu übertragen. 

Leibesübungen. 
Setzen eines möglichst hohen Maßes an Ent-

wicklungsreizen zur Wahrung der Gesundheit 
und zur Erwerbung optimaler Leistungsfähig-
keit. 

Erarbeiten einer biologisch einwandfreien Hal-
tungs- und Bewegungsform als Grundlage für 
gute Haltung und Bewegung im Alltag und bei 
der Arbeit. Entwickeln des Sinnes für die Schön-
heit der Bewegung. 

Entfaltung der Freude an der Bewegung und 
Wecken eines gesunden Leistungswillens. 

Erziehung zur Selbstbeherrschung, zur Hilfs-
bereitschaft und zu verantwortungsbewußter 
Einordnung in die Gemeinschaft. Einsicht in die 
biologische, kulturelle und soziale Bedeutung der 
Leibesübungen. Wecken des Willens zu gesunder 
Lebensführung. Hinführen zu Natur- und 
Heimatverbundenheit. Anbahnen des Verständ-
msses für wertvolle außerschulische Leibesübun-
gen. 

VIERTER TEIL. 
LEHRPLÄNE FÜR DEN RELIGIONS-
UNTERRICHT AN HAUPTSCHULEN. 

(Bekanntmachung gemäß § 2 Abs. 2 des Reli-
gionsunterrichtsgesetzes.) 

a) KathÖlischer Religionsunterricht. 
Lehr- und Bildungsziel. 

-gesangbuches auf den einzelnen Schulstufen wei-
terzuführen. Auf die Gestaltung der religiösen 
Übungen ist besonderer Wert zu legen. 

Lehrstoff: 
1. Haupts ·chulklasse: 

Festigung und Vertiefung des Glaubenslebens 
und ein klarer überblick über die Heilsgeschidm 
des Alten Bundes. 

Die Glaubenslehre hat in ihrer Darstellung auf 
den Gang des Kirdlenjahres Rücksicht zu neh-
men und diesen entsprechend einzubauen. 

In der Heilsgeschichte des Alten Bundes sind 
diie historisdlen und heilsgesdlidltlidien Zusam-
menhänge aufzuzeigen. In der liturgisdlen Er-
ziehung ist auf die Mitfeier des Kirchenjahres ein 
besonderer Wert zu legen. Die Gebete und Lie-
der sind darauf auszurichten. 

2. Haupts c h u l k 1 a s s e: 
Der systematische Aufbau der Sakramente und 

ihre Bedeutung für das Leben - das Erlösungs-
werk Christi und seine Heilslehre (Neues Testa-
ment 1. Teil). 

Die Sakramente sind als gnadenspendende 
Gaben und als das Leben in Gott zu zeigen, und 
es ist auf ihren würdigen Empfang hinzuführen. 

Im Neuen Testament hat die Bibelkatedlese 
das historisdle und heilsgesdlichtlidle Wirken 
Christi so aufzuweisen, daß im Zusammenhang 
mit dem Lehrstoff der dritten Hauptschulklasse 
ein Christusbild ersteht, welches im erhöhten 
Christus reine Vollendung erfährt. 

Die liturgische Erziehung hat ein besonderes 
Augenmerk auf das liturgische Verständnis der 
Sakramente und deren würdigen Empfang zu 
richten. Die Gebetserziehung hat die richtige 
Mitfeier der hl. Messe zu fördern. 

In der Hauptschule sind in den ersten drei 3. Ha u p t s c h u J k 1 a s s e: 
Klassen die Glaubens- und Sittenwahrheiten 
systematisch geordnet (Glaubenslehre, Sakramen-
ten- und Gnadenlehre, Sittenlehre) so darzubie-
ten, daß sie Ansätze zu einer persönlich über-
legenden Auseinande·rsetzung bieten und eine 
Begriffsbildung ermöglidlen. Dabei ist audl im 
Katechismusunterricht die Kat·echese auf dem 
Bibeltext aufzubauen. Die religiöse Lebensver-
pflichtung ist erkennbar zu machen. 

Der Bibelunterricht hat in der ersten Klasse 
das historisd1e und heilsgeschichtliche Wirken 
Gottes im Alten Testament, in der zweiten und 
dritten Klasse das historische und heilsgeschidlt-
liche Wirken im Neuen Testament darzulegen 
und seine Bedeutung erkennbar zu machen. Da-
für ist in Form und Aufbau die Bibelkatedme 
anzuwenden. 

Die christliche Sittenlehre als die Nachfolge 
Christi und als Verpflichtung zu einem christ-
lichen Leben. 

Die Sittenlehre hat in positiver Darlegung die 
übernatürliche und natürliche Verpflidltung zu 
einem Leben auf den Willen Gottes hin in der 
Gemeinschaft der Kirche aufzuweisen. 

Die Bibelkatedlese aus dem Neuen Testament 
hat auf den erhöhten Christus und sein Handeln 
hinzuführen. 

In der Gebetserziehung ist das Beten mit der 
Kirche und in ihrem Geiste zu fördern. 

4. Haupts c h u 1 k lass e: 
Die auf dieser Altersstufe auftauchenden Le-

bensfragen sollen von der Botschaft Christi her 
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eine Antwort finden. Dazu sind geeignete Ab- 2. Haupts c h u 1k1 a s s e: 
schnitte aus den Evangelien und den Apostel- Leitthema: Jesus Christus gestern und heute 
briefen heranzuziehen. Außerdem ist eine Ein- und derselbe auch in Ewigkeit (Hehr. 13, 8). 
führung in die persönliche Arbeit mit dem Bibelkunde und Biblische Geschichte des Neuen 
Neuen Testament zu geben. Testamentes: Das Leben Jesu, sein Wirken, 

Durch Zeit- und Charakterbilder der Kirchen- die Lehre des Heilandes und die Wiederkunft 
geschichte soll das Verständnis für ein :ätiges Christi; neutestamentliche Zeitgeschichte. 
christliches Leben und die Verantwortung m der Katechismus: Vaterunser mit Erklärungen (in 
Kirche geweckt werden. Im religiösen Leb.en Auswahl), der II. Glaubensartikel mit Erklä-
(Gebet, Sakramente, Meßfeier) ist der persönlich rung. 
bewußte Vollzug anzustreben. Kirchenkunde: Das Kirchenjahr. Gebet, Lied 

Die Durchführung ein- oder mehrtägiger kirch- und Psalm im evangelischen Gottesdienst. 
licher Schulentlaßfeiern hat dieses Schuljahr ab- Sprüche, Gebete und Lieder zu den einzelnen 
zuschließen. Themenkreisen. 

b) Evangelischer Religionsunterricht. 
Allgemeines Bildungsziel. 

Die in den früheren Sd1Uljahren erarbeiteten 
Kenntnisse der Biblischen Geschichte des Alten 
und Neuen Testamentes sind zu vervollstän-
digen, zu erweitern und zu verknüpfen. I~ An-
schluß daran führen Bilder aus der Kirchen-
geschichte die Kinder von der Urgemei~de ?is 
in die Gegenwart, wobei besonders auf eme em-
gehende Kenntnis der Geschichte der eigenen 
Gemeinde und der Kirche in unserer Heimat zu 
achten ist. 

Durch Einführung in das Kirchenjahr, Ein-
übung in die gottesdienstlichen Formen, Pflege 
des Kirchenliedes, durch Aneignung und Bespre-
chung des Katechismus wird eine lebendige An-
teilnahme am Leben der Gemeinde angebahnt 
und vorbereitet. Die Schüler sind in den Ge-
brauch der Heiligen Schrift, vor allem des Neuen 
Testamentes, einzuführen. Der Unterricht in der 
Hauptschule schließt mit der Hinführung des 
heranwachsenden Scliülers zu glaubens- und 
lebenskundlichen Themen. Er soll ihm helfen, 
ein lebendiges Glied seiner evangelischen Kirche 
und ein verantwortungsbewußter Christ in Be-
ruf, Heimat UI:d Welt zu werden. 

Lehrstoff: 
1. H a u p t s c h u 1 k 1 a s s e: 

Leitthema: Ihr sollt mir ein priesterlich König-
reich und ein heiliges Volk sein (2. Mos. 19, 6). 

Bibelkunde und Biblische Geschichte des Alten 
Testamentes: Wiederholung, Ur-Kunde bis 
Moses; Josua bis zum Ende des Alten Bundes, 
die Propheten Elia, Arnos, Jesaja, Jeremia, 
Hesekiel, J ona; die Bücher Daniel und Hiob. 

Bibelkunde und Biblische Geschichte des Neuen 
Testamentes: Im Anschluß an die Festzeiten 
und in Verknüpfung mit der Biblischen Ge-
schichte des Alten Testamentes. 

Katechismus: Die Zehn Gebote mit Beschluß 
und Erklärungen. Der erste Glaubensartikel 
mit Erklärung. 

Kirchenkunde: Kirchenjahr, Gesangbuch und 
Psalter. Sprüche, Gebete, Lieder und Psalmen 
zu den einzelnen Themenkreisen. 

3. H a u p t s c h u 1 k 1 a s s e: 

Leitthema: Ich schäme mich des Evangeliums 
von Christo nicht (Röm. 1, 16). 

Bibelkunde und Biblische Geschichte des Neuen 
Testamentes: Apostelgeschichte. Ausgewählte 
Stellen aus den Apostelbriefen. 

Kirchengeschichte: Von der Urgemeinde bis zur 
Reformation. 

Katechismus: Das Glaubensbekenntnis mit Er-
klärungen. 

Kirchenkunde: Vom Leben in der evangelischen 
Gemeinde. Sprüche, Gebete und Lieder zu den 
einzelnen Themenkreisen. 

4. Hau p t s c h u 1k1 a s s e: 
Leitthema: Wer nun mich bekennt vor den 

Menschen, den will ich auch bekennen vor 
meinem himmlischen Vater. Wer mich aber 
verleugnet vor den Menschen, den will ich 
auch verleugnen vor meinem himmlischen 
Vater (Matth. 10, 32/33). 

Bibelkunde: Ausgewählte Texte: Urgeschichte, 
prophetische Bücher und Bergpredigt als 
Grundlage zur Besprechung der kirchen-
geschicht!ichen Themen und als Anregung für 
Aussprachen über glaubens- und lebenskund-
liche Fragen; Lesen eines Evangeliums in Aus-
wahl. 

Kirchengeschichte: Von der Reformation bis zur 
Gegenwart, mit besonderer Berücksichtigung 
'der Kirchengeschichte in Osterreich, der 
kirchlichen Heimatkunde und der ökume-
nischen Bestrebungen. 

Katechismus: Taufe und Abendmahl. Gesamt-
wiederholung des Katechismus. 

Kirchenkunde: Die evangelische Kirche in Oster-
reich (Aufbau und Verfassung). 

Das evangelische Kirchenlied. 

c) Altkatholischer Religionsunterricht. 

Allgemeine Bestimmungen 
Grundsätze. 

und didaktische 

1. Die allgemeinen Bestimmungen und die 
didaktischen Grundsätze der vom Bundes-
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mm1sterium für Unterricht durdi Verord-
nung festgesetzten Lehrpläne für die all-
gemeinbildenden Pflichtschulen sind nach 
gegebener Möglichkeit anzuwenden. 

2. Werden Schüler von mehreren Schulstufen 
zu einer Religionsunterrichtsgruppe zusam-
mengezogen, so kann eine entsprechende 
Wechselfolge der Lehrpläne einsetzen. 

3. Es liegt in der Verantwortung der Religions-
unterrichtsleitung und der Religionslehrkraft, 
die Lehrstoffverteilung jeweils unter Beobach-
tung des Stundenausmaßes, der Leistungs-
fähigkeit und der Stufenzusammensetzung 
der Religionsunterrichtsgruppe zu erstellen. 

Allgemeines Bildungsziel. 
Der Religionsunterridit hat an die christlidi-

sittliche und soziale Bildung anzuschließen, die 
nach dem Lehrplan für den Religionsunterridit 
in der Grundschule erzielt wurde. Der weitere 
Ausbau soll in Verbindung mit Bildern aus dem 
Ablauf kirchlichen Gesdiehens aus der dirist-
lichen Vergangenheit bis zur Gegenwart so vor-
gesehen werden, daß eine abgerundete und 
lebensnahe Bildung erzielt wird. Bei der Ver-
mittlung von Bildungsgrundlagen und Kennt-
nissen ist dahingehend Bedacht zu nehmen, daß 
die Schüler sowohl für die Teilnahme am 
Religionsunterridit in berufsbildenden Sdiulen 
wie gegebenfalls in allgemeinbildenden höheren 
Schulen vorzubereiten sind. Zugleich soll damit 
eine allgemeine Bildungsgrundlage geboten 
werden, die die Schüler befähigt, in einer objek-
tiven Geistes- und Gesinnungshaltung ver-
antwortungsbewußt vor Gott und den Men-
schen als Glieder ihrer Kirche und der mensdi-
lichen Gesellschaft wie deren Ordnung zu leben 
und zu handeln. 

In Verbindung mit dem Lehrstoff ist jeweils 
eine entsprechende Auswahl von Gebeten und 
Liedern zu bieten. 

Bildungs- und Lehraufgaben. 
1. K 1 a s s e (1. und 2. Klassenzug): 

Der Schüler ist so weit in die Bibelkunde ein-
zuführen, als dies zum Verständnis der Bibel 
und ihrer einzelnen Teile erforderlich ist. 

Im Zusammenhange mit der Entstehung der 
wichtigsten Schriften des Alten Testamentes und 
mit der alttestamentlidien Umwelt ist die Ge-
schichte des israelitisch-jüdischen Volkes so weit 
zu behandeln, daß der Schüler eine entsprediende 
Grundlage zum Erfassen des Neuen Testamentes 
erhält. 

2. K 1 a s s e (1. und 2. Klassenzug): 
Unter Heranziehung der neutestamentlidien 

Zeitgeschichte ist dem Sdiüler Jesus Christus, sein 
Leben und seine Wirksamkeit nach der Darstel-
lung der Evangelien nahezubringen. Darauf auf-

bauend, ist der Sdiüler mit der Gesdiichte der 
Urgemeinden in Jerusalem und Antiochia und 
damit mit der Persönlid1keit des Paulus sowie 
mit den Fragen des Juden- und Heidenchristen-
tums bekanntzumadien. 

3. K 1 a s s e (1. und 2. Klassenzug): 
Im Unterricht sind Bilder aus der Kirdien-

geschichte zu bieten, soweit sie in das Verständ-
nis der heutigen christlichen Situation hinein-
führen: Die Kirche bis 313. - Ostlidies und 
westliches Christentum bis zur Trennung. - Die 
Entwicklung des Papsttums. - Kirchlicher Ver-
fall und Reformversuche (Reformation. - Die 
Anglikanische Kirdie. - Die Kirchenversamm-
lung zu Trient). - Die kirchlichen Verhältnisse 
im 18. und 19. Jahrhundert. - Die Entstehung 
der altkatholisdien Bewegung. 

4. K 1 a s s e (1. und 2. Klassenzug): 
Die Altkatholische Kirche: Von der gegenwär-

tigen kirchlichen Situation ausgehend, ist Lehre 
und Verfassung der Altkatholischen Kirche, ihr 
Verhältnis zur anglikanischen Kirchengemein-
schaft und zu den Ostkirchen und ihre Stellung 
in der Okumene zu behandeln. 

d) Israelitischer Religionsunterricht. 

Lehrziel: 
Der israelitisdie Religionsunterricht an allen 

Lehranstalten, in allen Klassen, bei allen Alters-
stufen hat die Aufgabe, die jüdische Jugend reli-
giös-sittlich zu erziehen, sie zur Teilnahme am 
religiösen Leben zu befähigen, von der Erhaben-
heit unseres Glaubens zu überzeugen, sie in ihrer 
Selbstaditung zu bestärken schon im Hinblick 
auf die Größe unserer mehrtausendjährigen Ge-
schichte, auf den unüberbietbaren Opfermut und 
Opferwillen des jüdischen Volkes, dessen Men-
talität sich auch in unseren Tagen beim Werden 
des alt-neuen ISRAEL dokumentierte. 

Zur Erreichung dieses Lehrzieles dienen an der 
Hauptschule: 
1. Der Unterricht in biblischer und nachbiblisdier 

Geschichte, die Einführung in die Literatur des 
Judentums der Vorzeit und der Gegenwart. 
Religions- und Sittenlehre in der Darstellung 
von G. Wolf. 

2. Der Unterridit im Hebräischen soll in das Ver-
ständnis der Bibel und des Gebetbuches ein-
führen, zur Teilnahme am öffentlichen Ge-
meindegottesdienst befähigen sowie die Vor-
aussetzungen zur Erlernung des Hebräischen 
als Umgangsspradie schaffen. 

3. Der Unterricht in der Religionslehre, der so-
wohl in systematischer Form als auch im An-
schluß an den Unterricht in der Geschidite und 
im Hebräisdien erteilt wird, soll die Grund-
gedanken des Judentums, den Gottesbegriff, 



die Lehren von der sittlidien Bestimmung des 
Mensd1en und seiner Pflichten entwickeln 
sowie die Jugend mit dem Werden des Staates 
ISRAEL vertraut madien. 

Lehrstoff: 

Die nachstehende Lehrstoffverteilung hat in 
vollem Ausmaße nur an jenen Lehranstalten 
Geltung, an denen der israelitische Religions-
unterricht klassenweise erteilt wird. In Abteilun-
gen, die infolge Sdiülermangels zwei oder 
mehrere Klassengruppen umfassen, hat der Reli-
gionslehrer auf Grund der ihm von seiner Reli-
gionsbehörde erteilten Instruktion eine dem 
Sdiülermaterial entsprediende Auswahl zu 
treffen. 

1. Haupts c h u 1k1 a s s e: 

a) Aus dem Lehrbudi der Biblischen Ge-
schimte „Josua" bis „Sauls Tod". Geo-
graphie des Landes Israel. 

b) Bibellektüre: Zweites Bum Moses, Kapitel 
20, 22, 23, Drittes Bum Moses, Kapitel 19. 

c) Hebräism: Im Jugendgottesdienstbum 
„Maariw und Minma für Sabbat"; lesen 
und übersetzen an Hand der beigefügten 
deutsmen Übersetzung. Erläuterung des 
durmgenommenen Stoffes mit beson-
derer Hervorhebung folgender Stellen: 
Echad Elohenu, L'cha adonaj, W'soss 
Hathora, ]'hallelu, Hodu, Hasmiwenu, 
Waj'mulu, Magen Awoth, Kedusma, 
W'smemru; ferner Hawdalah. Smehedie-
1anu. 

d) Spremübunge11 aus dem durmgenommenen 
Lehrstoff. Synagogale Melodien. Die 'Per-
sonalsuffixe, Gesmlemt und Zahl des 
Hauptwortes. 

2. Haupts c h u 1k1 a s s e: 
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d) Sprachlicl1es: Hinweis auf das Perfektum 
futurum und Waw konversivum. Sprech-
übungen aus dem durmgenommenen Lehr-
stoff. Synagogengesang. 

3. Haupts c h u l k 1 a s s e: 
a) Erzählungen aus der Biblismen Gesdiidite. 

Vom „Babylonismen Exil" bis zur „Zweiten 
T em pelzerstörung". 

b) Bibellektüre: Aus „Hiob", „Ezechiel" 18, 
37, Psalmen 137, 113 bis 118 (Auswahl). 

c) Hebräiscl1: Rosdi Hascl1anah: Maariw und 
Mussaf aus dem Gebetbum, mit besonderer 
Hervorhebung folgender Stellen: Tikeu, 
Sachrenu, M'lom, B'Sefer-Chajim, Awinu 
Malkenu (Übersetzen die ersten fünf und 
die „Katwenu"). Synagogengesaqg. 

d) Sprachliches: Wiederholung des bisher 
durmgenommenen Lehrstoffes und Hin-
weis auf die Niphal-Form. Sprechübungen. 

4. Hau p t schul klasse: 
a) Wiederholung des bisher durchgenommenen 

Lehrstoffes. Erzählungen aus der jüdisdien 
Geschimte vom Jahre 70 unserer Zeit bis 
zur Gegenwart. Der Jüdische Kalender. 

b) Bibellektüre: Aus dem Pentateuch, II. B. M. 
Kap. 19, Vers 3-6, Kap. 20, Vers 1-3, . 
7-8, 12-17. ferner Lesestoff Auswahl 
aus „Sprüme der Väter". 

c) Hebräisch: Jom Kippur: Kol-Nidre, Mus-
saph, Neila im Zusammenhang mit beson-
derer Betonung folgender Stellen: Watiten 
lanu, Memal, Asmamnu, einige „Al-Chet", 
Awinu Malkenu (Chassmenu). Synagogen-
gesang. 

d) Spramliches: Wiederholung des durdige-
nommenen Lehrstoffes und Sprechübungen 
im Rahmen desselben. 

FÜNFTER TEIL. 

a) Wiederholung des Lehrsto'ffes der ersten AUFTEILUNG DES LEHRSTOFFES AUF 
Klasse. DIE EINZELNEN KLASSEN. 

b) Aus dem Lehrbum der Biblischen Ge-
schimte: von „David" bis zum „Untergang 
des Reicl1es Juda" (586 v.). 
Bibellektüre: Psalmen 1, 3, 90 bis 93 (Aus-

wahl), Sprüdie Salomos (Auswahl), Jere-
mia 7, 17, Klagelieder (Auswahl), Jesaia 
1, 11. 

c) Hebräism: Sdialosdi R'galim (die drei 
Wallfahrtsfeste): Maariw und Mussaf -
Tefilla aus dem Gebetbuch an Hand der 
deutschen Übersetzung, mit besonderer 
Hervorhebung folgender Stellen: Waj'daber 
Mosche, Adonaj-Adonaj, Halle!, besonders 
die ersten zwei Psalmen Hallelujah und 
B'zess Jisrael. Der Priestersegen. 

A. Erster Klassenzug. 
Erste Klasse: 

Deutsch. 
a) Sprechen: 

Die Spremübungen bezwecken wie auf der 
Lehrplan-Mittelstufe der Grundsmule, daß sim 
die Smüler der gepflegten Umgangssprache ohne 
wesentlime Anklänge an die Mundart gern, ohne 
Smeu und mit zunehmender Gewandtheit 
bedienen. Dabei wird immer noch eine Laut-
und Ausspracl1escl1ulung notwendig sein. Bei 
Smwierigkeiten im Finden des treffenden Aus-
drucks soll gelegentlim auf die Mundart zurück-
gegriffen und von ihr aus die passende gemein-
sprachliche Redewendung gesucht werden. Die 
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Übungen haben vornehmlich die Form von 
Berichten und Gesprächen. Zum Gegenstand 
haben sie neben persönlichen Erlebnissen und 
Beobachtungen, den Veranstaltungen der Klassen-
gemeinschaft und den Sachinhalten des Unter-
richtes Themen aus dem Leben der Umwelt, das 
Brauchtum, profane und kirchliche Feste, die 
Jahreszeiten, den Tierschutz, den Verkehr, die 
Sparerziehung, gelegentlich auch Eindrücke aus 
der Lektüre, aus Film, Rundfunk und Fern-
sehen. 

Zu beachten ist das Festhalten am Thema, zu 
üben das richtige Zuhören und die kritische 
Stellungnahme zum Gehörten. Geeignete Texte 
in Vers und Prosa werden auswendig gdernt und 
vorgetragen oder gespielt, gelegentlich auch als 
Stegreifspiel. 

b) Aufsatz: 
Sprech- und Aufsatzunterricht sollen in engem 

Zusammenhang stehen. In der Regel sind Einzel-
aufsätze · selbständig abzufassen. Besonders soll 
noch immer der Erlebnisaufsatz gepflegt werden, 
daneben sind der Bericht, der Beobachtungsauf-
satz, die Nacherzählung, der Brief und allenfalls 
auch der Phantasieaufsatz zu üben. Gemeinsame 
Aufsätze sollen nur noch abgefaßt werden, wenn 
es darauf ankommt, beispielhafte Anregungen 
for Einzelaufsätze zu geben oder Mängel in 
Einzelaufsätzen deutlich zu machen. Solche Auf-
satzübungen dienen vor allem der Richtigstellung 
unzutreffender Redewendungen und der 
Bereicherung des Vorrates an treffenden Aus-
drücken. 

Ferner erstrecken sich die Übungen auf die 
Auswahl der Themen durch die Schüler inner-
halb eines gegebenen Rahmens, auf die Bereiche-
rung des Aufsatzes durch Einzelheiten entspre-
chend ihrer Bedeutung für das Thema, auf die 
Möglichkeiten bildhafter Darstellung und auf 
die stilistischen ·unterschiede zwischen den ver-
schiedenen Aufsatzarten. 

ln gemeinsamer Arbeit sind auch Postkarten 
zu verschiedenen Anlässen und ähnliche formel-
hafte Niederschriften abzufassen. Das Anlegen 
emer Mustermappe, die in den folgenden Jahren 
weitergeführt wird, ist empfehlenswert. 

c) Rechtschreiben: 
Die Rechtschreibsicherheit im Bereich des 

aktiven Wortschatzes der Schüler ist durch 
Übungen zu festigen ·und durch kurze Diktate 
zt: erproben. Die Übungen sollen die Fehler-
haufigkeit in den Aufsätzen und Niederschriften 
berücksichtigen. Wegen der starken Ausweitung 
c.'es Wortschatzes - besonders durch den Sach-
unterricht - sind Übungen im sorgfältigen 
Abschreiben mit anschließendem Niederschreiben 
aus dem Gedächtnis in kurzen, frei gewählten 
Wortgruppen oder Sätzen wichtig. Daneben darf 

für Schüler mit Rechtschreibschwächen die Auto-
matisierung des richtigen Schreibens des alltäg-
lichen Wortschatzes nicht zu kurz kommen. 

Aus der Zusammenstellung gleichartiger For-
men ergeben sich Anhaltspunkte für die Schrei-
bung weiterer Beispiele. Wichtige Rechtschreib-
regeln sind zu erarbeiten. Die Schüler sollen 
dazu erzogen werden, in Zweifelsfällen ein für 
den Unterrichtsgebrauch approbiertes Wörter-
buch zu verwenden. 

d) Lesen: 
Beim Vörlesen sind etwa noch vorhandene 

rtörende Lesegewohnheiten zu bekämpfen. Es ist 
aber auch das Vorlesen von Texten in gehobener 
Sprache oder mit reicher gegliederten Sätzen 
(nach vorherigem orientierendem Stillesen) zu 
üben. 

Daneben ist das Stillesen neuer Lesestoffe zu 
pflegen. Zur Sicherung der Sinnerfassung dient 
unter anderem die Aussprache über das Tat-
sächliche im Text, die abschnittweise Wiedergabe 
in ausführlicher oder verkürzter Form und das 
Finden von Überschriften zu einzelnen Text-
abschnitten. 

Als Les·estoff (Lesebuch, Ganzschriften, Zeit-
schriften) eignen sich: Gedichte, auch solche 
erzählenden Inhalts; Volks- und Dichtermärchen; 
Volkssagen;- Fabeln, Schwänke, Geschichten über 
Tiere und Pflanzen; Umwelterzählungen von 
erzieherischem Gehalt, Erzählungen aus vergan-
genen Tagen, aus der Arbeitswelt wie auch zu 
Einkehr und Besinnung; einfache Volksspiele. 

Neben Texten, die sich in den Händen aller 
Schüler befinden, ist die Schul- oder Klassen-
bücherei als Quelle von Lesestoff für einzelne 
Schüler oder. kleine Schülergruppen heranzu-
ziehen. Dabei ist auch auf die Verwertbarkeit in 
anderen Unterrichtsgegenständen Bedacht zu 
nehmen. Hauptsächlich aber soll durch die 
Lektüre altersgemäßer Jugendbücher der gute 
Geschmack geschult werden, sodaß das Lesen 
guter Bücher zur Gewohnheit wird. Allenfalls 
können Gesichtspunkte zur bewußten Unter-
scheidung guter und minderwertiger Lesestoffe 
erarbeitet werden. 

e) Sprachlehre: 
Je nach den vorkommenden Fehlern sind für 

einzelne Gruppen oder für die ganze Klasse 
Übungen zur Verhütung von Verstößen gegen 
die Sprachrichtigkeit über das ganze Schuljahr zu 
verteilen. 

Im Hinblick auf das Erkennen von Sprachfor-
men sind neben der Wiederholung und Festigung 
des Stoffe~ der Grundschule folgende neue Stoffe 
durchzunehmen: 

Satzlehre: 
Die Satzglieder in ihrer sinnhaften Bezi.ehung 

zueinander: Subjekt, Prädikat (in verschiedenen 



Zeiten, mit Zeitwörtern in aktiver und passiver 
Form); Ergänzung im dritten und vierten Fall, 
Umstände der Zeit, des Ortes, der Art und der 
Begründung, Beifügung. Erkennen des Neben~ 
satzes. Die direkte Rede. 

Bei der Behandlung der Satzlehre sind die 
deutschen und die lateinischen Bezeichnungen zu 
verwenden. 

Wortlehre: 
Zeitwort: Hilfszeitwort, Mittelwort der Ver-

gangenheit und der Gegenwart, starke und 
schwache Abwandlung, Gebrauch der Vorvergan-
genheit und der Vorzukunft. 

Hauptwort und Artikel: Erkennen der Fall-
form des Hauptwortes mit und ohne Artikel, 
Vergleich der Ein- und Mehrzahlformen, beson-
dere Formen der Mehrzahl. 

Eigenschaftswort: regelmäßige und unregelmä-
ßige Steigerung. 

Fürwort: persönliches, hinweisendes, rückbe-
zügliches, besitzanzeigendes Fürwort, das unper-
sönliche Fürwort „es". 

Zahlwort: Grund- und Ordnungszahlwörter, 
unbestimmte Zahlwörter. 

Umstands-, Vor- und Bindewörter nach ihrer 
Aufgabe (ohne Untergruppen); Ausrufwörter. 

Einfache Übungen zur Wortbildung und Wort-
bedeutung. Sie sollen vor allem den treffenden 
Ausdruck und die Rechtschreibung fördern. 

f) Schularbeiten: 
Sechs Schularbeiten im Schuljahr. 

Lebende Fremdsprache. 
(Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Kroa-

tisch oder Slowenisch.) 
Englisch 
a) Schulung des Gehörs und Pflege der Aus-
sprache: 

Schulu;1g des Gehörs und der Sprechorgane 
durch Vor- und Nachsprechen unter Beachtung 
des th, w und des Unterschiedes zwischen stimm-
haften und stimmlosen Mitlauten. Übungen in 
der Lautbildung, vor allem innerhalb des Wort-
und · Satzganzen. Verwendung der internationa-
len Lautschrift als Merkhilfe. 

b) Wortschatz und Sprechübungen: 
Erwerbung und Festigung eines grundlegenden, 

der Umwelt und dem täglichen Leben des Schü-
lers entsprechenden Wort- und Phrasenschatzes 
(etwa: Schule, Familie, Wohnung, Haus, Zeit, 
Uhr, Datum, Wochentagsnamen, Monatsnamen, 
Körper, Kleidung, Nahrung, Mahlzeiten). 

Geeignete Übungsformen sind vor allem: Frage 
und Antwort; Versuch einfachster Zwiegespräche; 
Darstellen von Szenen aus dem täglichen Leben; 
Wiedergabe des Inhaltes gelesener Stücke in enger 
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Anlehnung an den Text; Dramatisieren ge-
eigneter Lesestücke; Auswendiglernen kurzer Ge-
dichte und einfacher Prosastücke; Singen engli-
scher Lieder; Umformungsübungen (Wechsel von 
Person, Zahl und Zeit). 

Der Unterricht ist von Anfang an soweit wie 
möglich in der Fremdspradie zu führen. 

c) Sprad1lehre: 
Bestimmter und unbestimmter Artikel; das s 

in der Mehrzahl des Hauptwortes und in der 
dritten Person Einzahl Gegenwart des Zeitwor-
tes; einige wichtige unregelmäßige Mehrzahl-
formen; die persönlichen, hinweisenden und be-
sitzanzeigenden Fürwörter; einige Fragewörter; 
die unbestimmten Fürwörter some, any und all; 
die gebräuchlichsten Zeitwörter im present, 
future und past tense (hauptsächlich regelmäßige, 
nur einige unregelmäßige Formen); die Dauer-
form des present tense; die Hilfszeitwörter to be 
und to have (ohne Dauerform); die regelmäßige 
Steigerung des Eigenschaftswortes; die wi<:htig-
sten Vorwöruer; Grund- und Ordnungszahlwör-
ter. Der ~au des einfachen Satzes; Frage und 
Verneinung mit und ohne to do. Das Alphabet, 
soweit es benötigt wird. 

d) Lesestoff: 
Gespräche aus dem Alltagsleben und dem un- . 

mittelbaren Erlebniskreis des Schülers; kurze, 
handlungsreiche Erzählungen, gelegentlich auch 
im Zusammenhang mit dem Stoff der Sadifächer; 
leichtverständliche Gedichte, Sprüche, Rätsel und 
Scherzfragen, Briefe. 

e) Schriftliche Arbeiten: 
Abschreib-, Einsetz- und Umformungsübun-

gen, auch zur Festigung der Rechtschreibung; 
kurze Diktate; Niederschreiben auswendig ge-
lernter Texte; Beantwortung von Fragen; erste 
Versuche im Briefschreiben. 

Schularbeiten: vier im Schuljahr, die erste ni<:ht 
vor Anfang Dezember. 

Französisch 

a) Schulung des Gehörs und Pflege der Aus-
spra<:he: 

Schulung des Gehörs und der Sprediorgane 
durch Vor- und Nachsprechen unter Beachtung 
des Wort- und Satztones und der Satzmelodie. 
Übungen in der Lautbildung, vor allem inner-
halb des Wort- ui;d Satzganzen. 

b) Wortschatz und Sprechübungen: 
Erwerbung und Festigung eines grundlegen-

den, d·er Umwelt und dem täglichen Leben des 
Schülers entsprechenden Wort- und Phrasen-. 
schatzes (etwa: Schule, Familie, Wohnung, Haus, 
Zeit, Uhr, Körper, Kleidung, Nahrung, Mahl-
zeiten). 
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Geeignete Übungsformen sind vor allem: Frage 
und Antwort; Versuch einfachster Zwiegespräche; 
Darstellen von Szenen aus dem täglichen Leben; 
Auswendiglernen kurzer Gedichte und einfacher 
Prosastücke; Singen französischer Lieder; Um-
formungsübungen (Wechsel von Person, Zahl 
und Zeit; Verneinung usw.). 

Der Unterricht ist von Anfang an soweit wie 
möglich in der Fremdsprache zu führen. 

c) Sprachlehre: 
Bestimmter und unbestimmter Artikel; die 

Mehrzahl des Hauptwortes auf s und x, !es 
adjectifs possesifs et !es adjectifs demonstratifs; 
die Verneinung; avoir, hre und die regelmäßigen 
Zeitwörter auf -er; aller, faire und prendre im 
presen t und passecompose; die weibliche Form 
und die regelmäßige Steigerung des Eigenschafts-
wortes; Grund- und Ordnungszahlwörter. 

d) Lesestoff: 

Gespräche aus dem Alltagsleben und dem un-
mittelbaren Erlebniskreis des Schülers; kurze, 
handlungsreiche Erzählungen, gelegentlich im 
Zusammenhang mit den Stoffen des Sachunter-
richtes; leichtverständliche Gedichte, Sprüche, 
Rätsel und Scherzfragen. 

e) Schriftliche Arbeiten: 

Abschreib-, Einsetz- und Umformungs-
übungen, auch zur Festigung der Rechtschrei-
bung; kurze Diktate; Niederschreiben aus-
wendig gelernter Texte; Beantworten von 
Fragen. 

Schularbeiten: vier im Schuljahr, die erste 
nicht vor Anfang Dezember. 

Italienisch 

Person und Zahl, Verneinung); Führung eines 
Vokabelheftes; Sammeln gebräuchlicher Rede-
wendungen. 

Der Unterricht ist vom Anfang an soweit wie 
möglich in der Fremdsprache zu führen. 

c) Sprachlehre: 

Die Grundzüge der Formen- und der Satz-
lehre, soweit sie zum Verstehen der Übungs-
stücke nötig sind. Das Hauptwort mit dem be-
stimmten und unbestimmten Artikel. Das 
Eigenschaftswort. Die Mehrzahlbildung des 
Haupt- und des Eigenschaftswortes. Die mit 
dem Artikel verschmelzbaren Vorwörter ( di, a, 
da, in, su). Das persönliche, das besitzanzeigende 
und das hinweisende Fürwort im Rahmen des 
Übungsstoffes. Grund- und Ordnungszahl-
wörter. Die Gegenwart der Hilfszeitwörter 
essere und avere, der regelmäßigen Zeitwörter 
aller drei Konjugationen und der unregelmäßigen 
Zeitwörter andare, stare, fare, dare, dire und 
venire. Die Verneinung im Satz. 

d) Lesestoff: 

Gespräche aus dem Alltagsleben und dem 
unmittelbaren Erleben des Schülers; kurze, 
handlungsreiche Erzählungen; leichtverständ-
liche Gedichte, Sprüche, Anekdoten, Rätsel und 
Scherzfragen. 

e) Schriftliche Arbeiten: 

Abschreib-, Einsetz- und Umformungsübun-
gen, auch zur Festigung der Rechtschreibung; 
kurze Diktate; Niederschreiben auswendig ge-
lernter Texte; Stellen und Beantworten von 
Fragen. 

Schularbeiten: vier im Schuljahr, die .erste 
nicht vor Anfang Dezember. 

a) Schulung d~s Gehörs und Pflege der Aus-
R u s s i s c h sprache: 

Schulung des Gehörs und der Sprechorgane a) Schulung des Gehörs und Pflege der Aus-
durch Vor- und Nachsprechen. Planmäßige sprache: 
Lautbildungsübungen, ausgehend vom Satz als Schulung des Gehörs und der Sprechorgane 
Sinneinheit. Vergleichen der Laute des Italieni- durch Vor- und Nachsprechen unter besonderer 
sehen mit denen des Deutschen. Beachtung der russischen Lautbildung (Palatali-

b) Wortschatz und Sprechübungen: 
Erwerbung und Festigung eines grundlegen-

den, der Umwelt und dem Erlebniskreis des 
Schülers angemessenen Wort- und Phrasen-
schatzes (etwa: Schule, Familie, Wohnung, Haus, 
Zeit, Uhr, Körper, Kleidung, Nahrung, Mahl-
zeiten). 

Geeignete ·Übungsformen sind vor allem: 
Frage und Antwort; Auswendiglernen kurzer 
Gedichte und einfacher Prosastücke; Singen 
italienischer Kinderlieder; Zwiegespräche über 
das Schulleben und das Leben in der Familie; 
einfache Umformungsübungen (Wechsel von 

sierung der Verschlußlaute; Reduzierung der Vo-
kale in unbetonter Stellung; stimmhafte und 
stimmlose Laute). Nach ausreichenden Sprech-
und Hörübungen Verknüpfung des Lautbildes 
mit dem Schriftbild. 

b) Wortschatz und Sprechübungen: 
Erwerbung und Festigung eines grundlegenden, 

der Umwelt und dem täglichen Leben des Kindes 
entsprechenden Wort- und Phrasenschatzes (etwa: 
Schule, Familie, Wohnung, Haus, Zeit, Uhr, Kör-
per, Kleidung, Nahrung, Mahlzeiten). 

Geeignete übungsformen sind vor allem: Frage 
und Antwort; Versuch einfachs~er Zwiegespräche; 



Darstellen von Szenen aus dem täglichen Leben; 
Wiedergabe des Inhaltes gelesener Stücke in 
enger Anlehnung an den Text; Dramatisieren ge-
eigneter Lesestoffe; Auswendiglernen kurzer Ge-
dichte und einfacher Prosastücke; Singen russi-
scher Lieder. Umformungsübungen (Wechsel von 
Person, Zahl und Zeit). 

Der Unterricht ist vom Anfang an soweit wie 
möglich in der Fremdsprache zu führen. 

c) Sprachlehre: 
Das Wichtigste aus der Formen- und Satz-

lehre, soweit es zum Verstehen der Sprech-
übungen und des Lesestoffes nötig ist. Das Weg-
lassen des Artikels und des Satzbandes in der 
Gegenwart. Behauptungs- und Fragesatz (Ver-
wendung des Fragewortes und der Partikel „li"). 
Die einfache Verneinung. Das deutsche „haben" 
im Russischen und seine Verneinung. Das Hilfs·-
zeitwort „sein", die A- und die 0-Deklination 
in ihren regelmäßigen Formen ohne Abweichun-
gen. Die Geschlechtsregeln. Das Eigenschaftswort. 
Präsens, Imperfekt und Futurum der regelmäßi-
gen Konjugation. Die wichtigsten Fragewörter. 
Das persönliche Fürwort im ersten und zweiten 

· Fall. Die wid1tigsten Präpositionen mit ihrem 
Kasus. Die Grund- und Ordnungszahlwörter 
bis 40. 

d) Lesestoff: 

Gespräche aus dem Alltagsleben und dem 
unmittelbaren Erlebniskreis des Kindes; kurze, 
handlungsreiche Erzählungen, besonders über die 
Sachgebiete deh Klasse, auch in Briefform; leicht-
verständliche Gedichte, Sprüche, Rätsel und 
Scherzfragen. 

e) Schriftliche Arbeiten: 
Erarbeiten der zyrillischen Schrift aus dem 

Sprech- und Lesestoff unter besonderer Bead1-
tung der Buchstaben, die den deutschen ähnlich, 
aber nicht gleich sind. Aktive Beherrschung der 
Schreibschrift, Lesen der Drucksmrift. Abschreib-
übungen, kurze Diktate; Niederschreiben kurzer, 
at;swendig gelernter Texte. Fragen und Ant-
worten über den Lese- und Sachstoff. Abschreib-, 
Einsetz- und Umformungsübungen. Das zyrilli-
sche Alphabet. 

Schularbeiten: vier im Schuljahr, die erste nicht 
vor Anfang Dezember. 

Kroatisch 

a) Sprachpflege (Sprechen und Schreiben): 
Die unter Umständen schon in der Volksschule 

begonnenen Sprech- und Sprachübungen werden 
fortgesetzt und stofflich erweitert, wobei der 
Schwierigkeitsgrad gesteigert wird. Die nach 
Sachgebieten geordneten Übungsstoffe sind der 
Umwelt der Smüler, dem Alltagsleben und dem 
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Lesestoff zu entnehmen. Die Sprachpflege umfaßt 
Übungen im Erzählen und Berichten über Erleb-
nisse und Beobachtungen, leichte Bildbesprechun-
gen, das Vortragen kurzer Prosastücke und leicht-
verständlicher Gedichte und das Singen von 
Liedern. Die Schüler sind an richtige Lautbildung 
zu gewöhnen. Mundartfreies Sprechen ist anzu-
streben, fehlerhaftes Sprechen nach den Buch-
staben zu bekämpfen. Besondere Beachtung ver-
dient die akzentrichtige und diphthongfreie Aus-
sprache der Vokale, des vom Konsonanten 1 
abgeleiteten o am Ende der Silben und Wörter, 
des vokalen r, der Konsonanten z und s, z und 
s, c und c, dz und et, j, lj und h. Dabei ist die 
Hörbereitschaft zu wecken und konsequent zu 
pflegen. Die Aufsätze sind durch wiederholte 
mündliche Darstellung und Besprechung der 
Form (Anordnung des Stoffes, Satzbau und 
Rechtschreibung) vorzubereiten. Als Aufsatz-
arten kommen besonders der einfache Bericht 
und die Beschreibung in Betracht. 

b) Schrifttum und Lesen: 

Das lautrichtige, sinngemäße und ausdrucks-
volle Lesen ist an Hand von Märchen, Volks-
sa.gen, Fabeln, Tiergeschichten, Erzählungen aus 
dem Menschenleben und aus dem Volksleben der 
Heimat wie auch an erzählenden und einfachen. 
l} rischen Gedichten zu üben. Fehler in der Aus-
sprache (Diphthongierung) und in der Betonung 
smd zu verbessern. 

c) Stil- und Denkübungen: 

Das Hauptgewicht ist auf die planmäßige 
Bereicherung und Festigung des Wortschatzes bei 
genauer Beachtung der Bedeutungsuntersmiede 
zum Zwecke der Steigerung der Beobachtungs-
und Ausdrucksfähigkeit - vor allem durch die 
Lektüre - zu legen. Die in den kroatischen Mund-
arten des Burgenlandes gebräuchlichen Germanis-
men sind durch schriftkroatische Ausdrücke zu 
ersetzen. Diese schriftkroatischen Ausdrücke sind 
durch Sprech- und Sprachübungen im Sprach-
gebrauch zu festigen. Einfache, schlichte und 
klare Ausdrucksweise ist anzustreben. 

d) Sprachlehre: 
Aus der Satzlehre werden die Grundzüge des 

Satzbaues (das aussagende Zeitwort als Kern des 
Satzes) behandelt, aus der Wortlehre das Haupt-
wort (Geschlecht, Zahl und Deklination), das 
Eigenschaftswort (bestimmte und unbestimmte 
Form, Deklination und Steigerung), das persön-
liche und das rückbezüglich-besitzanzeigende Für-
wort, das Zeitwort (Konjugation der Gegen-
wart, Vergangenheit und Zukunft; Nenn-, Be-
fehls- und Konditionalform) und das Vorwort. 
Hinweise auf Wortverwandtschaften und Wort-
familien sollen den Wortschatz bereichern. 
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e) Rechtschreibung: 
Die allenfalls schon in der Volksschule erwor-

benen Kenntnisse sind durch entsprechende 
Übungen zu erweitern und zu festigen. Ein-
gehend ist die Silbentrennung zu behandeln. Die 
Verschiedenheit zwischen Schrift- und Klangbild 
ist besonders zu beachten. Auf die richtige Kon-
sonantenangleichung (b-p, d-t, g-k, z-s, 
z-s, d-c und dz-c) ist großer Wert zu legen. 
Die Schüler sind an den Gebrauch des Wörter-
buches zu gewöhnen. 

f) Schriftliche Arbeiten: 
Schularbeiten: vier im Schuljahr, die erste 

nicht vor Anfang Dezember. 

Slowenisch 

a) Sprechübungen: 
Einführung in die slowenische Lautbildung 

durch Sprechübungen. Sorgfältiges Einprägen der 
slowenischen Laute c, s, z, des Unterschiedes 
zwischen p und b, t und d, v und f, s und z. 
Richtiges Lesen des !. 

b) Lesestoff: 
Kurze Lesestücke, auch Zwiegespräche, die 

Lehreinheiten aus dem unmittelbaren Erlebnis-
bereich des Schülers betreffen, zur systematischen 
Aneignung und Erweiterung des Wortschatzes. 
Wortschatzübungen nach den Sachgebieten: 
Schule, Haus, Wohnung, Familie, Körper, Klei-
dung, Nahrung, Zeit, Uhr. Auswendiglernen 
von Prosatexten und leichten Gedichten (Stritar, 
Prderen, Zupancic, Murn, Jenko usw.). 

c) Sprachlehre: 
Haupt- und Eigenschaftswort (Einzahl, Zwei-

zahl, Mehrzahl); persönliches und besitzanzeigen-
des Fürwort; Fragewort; Vorwörter, die am 
häufigsten gebraucht werden. Zeitwort und Hilfs-
zeitwort in den drei Hauptzeiten. 

Arten des einfachen Satzes. 

d) Schriftliche Arbeiten: 
Diktate, Sprachübungen und Aufsätze. 
Schularbeiten: vier im Schuljahr, die erste 

nicht vor Anfang Dezember. 

Geschichte und Sozialkunde. 
Die in der Grundschule gewonnenen ersten 

Eindrücke von einst und jetzt sind durch ein-
zelne Erzählungen über bedeutende Ereignisse 
aus der Geschichte des Bundeslandes und Öster-
reichs zu ergänzen und zu vertiefen. Diese Er-
zählungen sollen die Abwehr und Bedrohungen 
des Landes, die Überwindung wirtschaftlid1er, 
sozialer und anderer Notstände, den Wandei 
der sozialen und kulturellen Einrichtungen und 

bedeutende kulturelle Taten zum Inhalt haben. 
So ist eine einprägsame Reihe zu ordnen, die 
von der Gegenwart bis in die Römerzeit zurück-
reicht und mit Daten aus der engeren Heimat 
verknüpft wird. Allenfalls sollen die Schüler mit 
den Tatsachen und Umständen des Zusammen-
schlusses der Teile des Bundesgebietes vertraut 
gemacht werden. 

Die in der Grundschule gewonnenen sozial-
kundlichen Einblicke in Gemeinde, Bezirk und 
Bundesland sind durch Hinweise auf die obersten 
Organe des Bundes und auf einzelne Verwal-
tungsaufgaben des Bundes, der Länder, der Be-
zirke und der Gemeinden zu ergänzen. 

In den letzten drei Schulmonaten beginnt 
die Einführung in den Ablauf der Geschichte in 
zeitlicher Ordnung, und zwar mit Bildern aus 
der Urgeschichte Österreichs (ältere und jüngere 
Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit, besonders Hall-
stattkultur). 

Die anschauliche Schilderung, auch mit Hilfe 
einschlägiger Jugendbücher, bezweckt ein Hin-
eindenken in die grundlegenden Formen der 
Lebensbewältigung durch Eingriffe in die Natur, 
durch den Gebrauch von Werkzeug und Gerät 
und durch eine geordnete Gemeinschaft. 

Geographie und Wirtschaftskunde. 
Das in der Grundschule erworbene Wissen 

über das heimatliche Bundesland ist sowohl 
hinsichtlich der wichtigsten Einzeltatsachen als 
auch des erd- und wirtschaftskundlichen Be-
griffsschatzes zu festigen. Diese Kenntnisse sind 
auf die Republik Österreich auszuweiten, und 
zwar auf da~ Bundesgebiet als Ganzes und auf 
die Besonderheiten der einzelnen Bundesländer. 

Als Unterrichtsertrag ist zu sichern: Lage und 
Bedeutung der Landeshauptstädte und anderer 
größerer Orte; Hauptverkehrswege und die von 
ihnen benützten Täler und Pässe; Verkehrs-
knotenpunkte; die Hauptgebirgszüge, bedeu-
tende Gipfel und wichtige Gewässer; Boden-
schätze; Zentren der großen Wirtschaftszweige; 
Orte, in denen wichtige Industrie- und Export-
güter hergestellt werden; beachtenswerte Ge-
biete und Stätten des Fremdenverkehrs. -
Sachgerechte Ausdrucksweise in Gesprächen 
über charakteristische Erscheinungen der Natur-
und Kulturlandschaft Osterreichs. 

Das Lesen von Atlas- und Wandkarten ist zu 
üben. Besonders sind die Schüler anzuleiten, die 
Wirkung verschiedener Kartenmaßstäbe auf die 
Wiedergabe der Einzelheiten zu beachten. Die 
Schüler vergleichen Flugaufnahmen und Land-
schaftsbilder mit der Karte. Sie fertigen einfache 
Lageskizzen an, wobei zunächst · auf Treue der 
Proportionen weniger Gewicht gelegt wird. 

Der Unterricht soll auch bleibende Eindrücke 
von den landschaftlichen Schönheiten Öster-
reichs vermitteln und zusa~men mit dem 



Deutschunterricht das Brauchtum und die Sied-
lungsweise in verschiedenen Teilen des Vater-
landes, namentlich auch im ländlichen Siedlungs-
gebiet, darstellen. Auf bedeutende Stätten 
österreichischer Geschichte ist hinzuweisen. 

Bei Lehrausgängen sind in der Umgebung des 
Schulortes Plätze aufzusuchen, an denen die 
Naturlandschaft und die durch Menschenwerk 
umgeformte Landschaft bedeutsame Erschei-
nungen aufweisen oder an denen ein wichtiger 
Ausschnitt aus der wirtschaftlichen Arbeit zu 
beobachten ist (Betriebe). 

An Wander- oder Straßenkarten ist das Ver-
gleichen von Karte und Wirklichkeit zu üben. 

Mathematik. 
a) Arithmetik: 

Stufenweise Erweiterung des Zahlenraumes· 
über die Million hinaus mit besonderer Betonung 
des Zehneraufbaues und des Stellenwertes. Lesen 
und Anschreiben vielstelliger Zahlen. Die 

- römischen Zahlzeichen. 
Festigung der vier Grundrechnungsarten mit 

ganzen Zahlen. Ständige Pflege des mündlichen 
Rechnens. 

Einführung in das Wesen der Dezimalzahlen; 
anschließend die vier Grundrechnungsarten mit 
diesen Zahlen. 

Vorübungen für das Rechnen mit Bruch-
zahlen, hauptsächlich im Rahmen der Bruch-
familie: Ganze-Halbe-Viertel-Achtel. 

Lösen lebensnaher Sachaufgaben (mit vorher-
gehender Schätzung des zu erwartenden Ergeb-
nisses, unter Anbahnung des einfachen direk-
ten Schlusses). 

Anwendung und Festigung der schon bekann-
ten Maßeinheiten, Maßbeziehungen und Maß-
reihen; zusätzliche Erarbeitung der Maßreihen: 
t-q-kg-dkg-g, km-m-dm-cm-mm, 
km2-ha-a-m2-dm2-cm2-mm2, m3-dm3-
cm3-mm3, Stunde-Minute-Sekunde (wobei 
die gegenseitige Umwandlung von Maßeinheiten 
- besonders bei Flächen- und Raummaßen -
im allgemeinen auf benachbarte Einheiten be-
schränkt bleiben soll). 

Einführung in den Maßstab (Vergrößern und 
Verkleinern). Rechnen mit mehrnamigen Zah-
len. 

b) Geometrie: 
Weiterbildung der Raumanschauung durch Be-

trachten, Beschreiben, Begreifen, Abmessen und 
Anfertigen des Quaders und des Würfels (Netz). 

Erfassen und Bezeichnen der einzelnen Grund-
gebilde dieser Körper: Fläche, Kante, Ecke; 
Ebene, Strecke, Punkt; Winkel; Rechteck, 
Quadrat. Der Kreis mit seinen Grundelementen. 
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Erkennen und Benennen der wichtigsten 
Eigenschaften dieser Gebilde: Seitengleichheit, 
Flächengleichheit, Winkelgleichheit; parallel, 
normal; waagrecht (horizontal), lotrecht (ver-
tikal); rechtwinkelig; symmetrisch; Strecke, 
Strahl, Gerade. 

Berechnung des Umfanges und des Flächen-
inhaltes von Rechteck und Qua<lrat sowie des 
Rauminhaltes und der Oberfläche von Quader 
und Würfel (überwiegend sachgebund.en und 
ohne Formel). 

Anleitung zum richtigen Gebrauch der Zei-
chengeräte (Lineal, Dreieck, Zirkel, Winkel-
messer). 

c) Schularbeiten: 
Sechs Schularbeiten 1m Schuljahr. 

Naturgeschichte. 
Im Zusammenhang mit Geographie und Wirt-

schaftskunde sind wichtige Nutztiere und Nutz · 
pflanzen Osterreichs wie auch für die österreichi-
schen Landschaften charakteristische Tiere und 
Pflanzen zu besprechen. Dabei ist besonders auf 
wirtschaftlich bedeutsame Eigenschaften und auf 
die Gründe für gehäuftes Vorkommen in be-
stimmten Gegenden hinzuweisen, gegebenenfalls 
auch auf die Gefährdung durch Schädlinge und 
durch unbedachte menschliche Maßnahmen 
(Natur- und Landschaftsschutz). 

Einfache Hinweise auf Bau und Funktion des 
menschlichen Körpers und auf die Gesundheits-
pflege. 

Am Beispiel einiger Säugetiere und Vögel sind 
Grundzüge ihres Körperbaues und die Funktion 
ihrer wichtigsten Organe zu entwickeln. Beson-
derheiten einiger Arten von Säugetieren und 
Vögeln sind hervorzuheben und mit dem Auf-
enthalt und der Lebensweise dieser Tiere in Be-
ziehung zu bringen. 

Ebenso ist an einigen einfach gebauten Blüten-
pflanzen die Funktion, der Bau und die Entwick -
lung einzelner Pflanzenteile zu erarbeiten. 

Abgesehen von den genannten Gesichtspunkten, 
sollen die Schüler am Ende des Schuljahres im-
stande sein, eine angemessene Anzahl von Tieren 
und Pflanzen, die in der engeren Heimat häufig 
vorkommen, sicher zu erkennen und richtig zu 
benennen. 

Kenntnis der geschützten Tiere und Pflanzen 
der Heimat. 

Musikerziehung. 
Musikpflege: Festigung und Erweiterung des 

Liederschatzes (einstimmige Volkslieder und an-
dere Lieder der engeren und weiteren Heimat, 
allenfalls zweistimmige; leichte Kanons). Allen-
falls Musizieren der Schüler im Rahmen des 
Unterrichtes. 
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Musikhören: Übungen im Erkennen von Takt, 
Rhythmus und Melodie an dem verwendeten 
Musikgut. Spielart, Tonbildung und Klangwir-
kung einiger Instrumente. 

Musikkunde: Die wichtigsten Zeichen und 
Symbole der Notenschrift. 

Bildnerische Erziehung. 
Erste und zweite Klasse 

Pflege reichhaltiger, in Form und Farbe dif-
ferenzierter Arbeitsweisen unter Beachtung von 
Bildganzheit und Formeinheit. Weitere Entwick-
lung im Darstellen des Räumlichen durch Schu-
lung im bewußten Schauen (kulissenartiges Hin-
tereinander, Überschneidungen). 

Als Themen kommen unter anderem in Be-
tracht: Mensch und Tier, Pflanze und Landschaft, 
Haus und Gerät. Phantasiemäßiges Gestalten des 
Wunderbaren und Geheimnisvollen. 

Rhythmisch-dekoratives Darstellen in Verbin-
dung mit Fest und Feier und mit dem Hand-
arbeitsunterricht unter stetem Hinweis auf die 
Abhängigkeit der Schmuckform vom Zweck des 
Gegenstandes, vom Werkstoff und vom Arbeits-
gerät. 

Einfache Schmuckschrift und ihre praktische 
Verwendung. 

Kunstbetrachtung: Wecken des Interesses an 
einfacher bildnerischer Geformtheit. Erkennen 
einiger wichtiger Mittel zur Gestaltung (Rhyth-
mus, Gleichmaß, Gegensatz) an leichtfaßlichen 
Werken der bildenden Kunst; Besprechen von 
Kinderzeichnungen. 

Schreiben. 
Erste und zweite Klasse 

Weiterentwicklung der Deutlichkeit, Leserlich-
keit, Geläufigkeit und Schönheit der Handschrift. 
Gefälliges Gestalten der schriftlichen Arbeiten. 
Wecken des Sinnes für rhythmische und harmoni-
sche Gesamiwirkung der Schrift. Schreiben mit 
verschiedenen Schreibgeräten; Beachten der Be-
ziehungen zwischen Schreibwerkzeug und Form 
der Zeichen. 

Einführung in die deutsche Schreibschrift. 
Ornamentale Schriften als Schmuckschriften 

(Schmuckblatt). 

Knabenhandarbeit. 
Gestalten in verschiedenen Arbeitsweisen unter 

Beachtung der Eigenart des Materials und der 
Möglichkeiten der verwendeten Technik. Vertie-
fen des Verständnisses für Beziehungen zwischen 
Zweck, Material und Form. Einführung in das 
T echnisch-Handwerküche. 

Tonarbeiten: Formen nach der Phantasie und 
aus der an der Natur geklärten Vorstellung. 

Papier- und Pappearbeiten: Herstellen ein-
facher flächiger Gegenstände nach Anweisung 

oder nach eigenen Entwürfen. Schneiden mit 
Schere und Messer; Rändern, überziehen. 

Holzarbeiten: Spalten, Schneiden, Sägen, Scha-
ben, Putzen. Bemalen und Lackieren. 

Allenfalls Arbeit mit Stroh, Bast und ähn-
lichem. 

Altersgemäße Werkstoff- und Werkzeugkunde 
im Zusammenhang mit der Arbeit. 

Richtige Handhabung der Werkzeuge; Unfall-
verhütung; Pflege von Werkstoff, Werkzeug und 
Arbeitsplatz. 

Mädchenhandarbeit. 
Einfache Werkstücke in zeitgemäßer Stricktech-

nik; allenfalls auch zeitgemäße Häkelei; Anwen-
den der Strickschrift, allenfalls auch der Häkel-
schrift. 

Einfache Ausb~sserungsarbeiten, wie Stopfen, 
Annähen von Knöpfen und Aufhängern und 
ähnliches. 

Einführung in das Maschinnähen. 
Mindestens ein einfaches Werkstück (Hand-

nähen und teilweise Anwendung des Maschin-
nähens). Verzierung der Werkstücke durch zeit-
gemäße schmückende Techniken. 

Schnittzeichnen: Erarbeiten und Zeichnen des 
Schnittes für das gewählte Werkstück. 

Allenfalls Einführung in das Weben. 

Leibesübungen. 
Erste und zweite Klasse 

Kräftigungs-, Schmeidigungs- und Lösungs-
übungen. 

Übungen zur Vorbeugung und Bekämpfung 
von Haltungs- und Fußschäden, allenfalls auch 
zur Vorbereitung auf die Leistungssteigerung bei 
den Grundübungen, beim Schwimmen, Schilaufen 
und ' anderem. 

Haltungs- und bewegungsformende Übungen. 
Haltungs- und Bewegungsformung durch man-

nigfaltige Bewegungsaufgaben (Tätigkeiten). Er-
ziehen zu guten Haltungs- und Atmungsgewohn-
heiten. 

Leistungsübungen (einschließlich Kunststücke). 
Grundübungen: 
Laufen: Übungen zur Steigerung von Wendig-

keit und Schnelligkeit; Wettläufe (Mädchen bis 
50 m, Knaben bis 60 m), auch als Staffeln. Sprin-
gen: Laufsprünge, Hoch- und Weitsprünge aus 
dem Stand und mit Anlauf über ver-
schiedene Hindernisse; einfache Stütz-, Hang-
und Hangstützsprünge in Zweckformen. Steigen 
auf lotrechten, schrägen, festen und schaukelnden 
Geräten. Kurze Kletteraufgaben an Stangen und 
Tauen; überklettern von Hindernissen (bis kopf-
hoch); Kletterschluß. Hangeln, Schaukeln und 
Schwingen in leichten Formen. Schwebegehen auf 
niedrigen schmalen und höherg.estellten breiten 
Geräten. Ziel-, Hoch- und Weitwerfen rechts und 
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links; Schock- und Schlagwurf; Fangen weit- und 
hochgeworfener Bälle. Übungen im Balltippen 
und Dribbeln. Stoßen mit Schwerbällen, Kugeln 
und geeigneten Behelfsgeräten (bis 3 kg). Den 
Kräften angemessene Hebe- und Tragaufgaben. 
Einfache Zieh- und Schiebekämpfe, Tauziehen. 
Leichte Ringaufgaben (Knaben). 

Kunststücke: 
• Einfache Formen des Bodenturnens (zum Bei-
spiel Rolle, Rad, Handstand) und der Geräte-
künste (zum Beispiel Winden, Ab-, Auf- und 
Unterschwünge; wende- und flankenartige 
Sprünge, Hocke, Grätsche). Lauf-, Hüpf- und 
Sprungkünste, auch mit Handgeräten. Wurf- und 
Fangkünste mit Bällen und sonstigen geeigneten 
Handgeräten. Schwebetragen. 

Schwimmen: 
Erlernen einer Schwimmart beziehungsweise 

Verbessern des Schwimmkönnens. Schwimm-
leistung 25 m. Einfache Sprünge und Tauch-
übungen. 

Winterübungen: 
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Kurze mündliche Berichte einzelner Schüler aus 
ihrem Lebensbereich nach einem Entwurf. 

Beim Vortrag von Gedichten und im darstel-
lenden Spiel sollen die Schüler lernen, wie die 
Wirkung des Wortes durch Veränderung der 
Lautstärke, der Betonung und des Sprechtempos 
und durch Pausen gesteigert werden kann. 

b) Aufsatz: 
An die Stelle des Erlebnisaufsatzes tritt mehr 

und mehr der Beobachtungsaufsatz, allenfalls der 
Phantasieaufsatz. Zur Schulung des Gedächtnisses 
ist das Nacherzählen unter Beachtung einer mög-
lichst getreuen Wiedergabe weiter zu pflegen. 

Die gemeinsamen Übungen zum Aufsatz (siehe 
erste Klasse) sind fortzusetzen. Besondere Sorg-
falt ist den Übungen im klaren, anschaulichen 
Ausdruck zu widmen. 

Briefe und PoSt:karten zu verschiedenen An-
lässen sind in gemeinsamer Arbeit abzufassen und 
in Mustermappen zu sammeln. 

Rodeln. Lehrgang für Anfänger 
und Schilaufen. 

im Eislaufen c) Rechtschreiben: 

Spiele und Tänze. 
Spiele: Parteispiele mit einfachen Regeln (zum 

Beispiel Tag und Nacht, Fangball, Völkerball, 
Schnappball). Seherzspiele. Spiele zur Übung der 
Sinne (zum Beispiel Anschleichspiele). 

Tänze und tänzerisches Gruppenspiel (ein-
schließlich Vorformen): 

Mädchen: Singspiele und. Tänze mit lebhafter 
Bewegung. Gehen, Laufen, Hüpfen und Springen 
nach einfachen Rhythmen und auch räumlich 
geordnet; Verbindung zu kleinen Tanzspielen. 

Wanderungen und Schikurse. 
Wanderungen: Gehleistung drei bis vier Stun-

den für eine Ganztagswanderung mit entspre-
chenden Ruhepausen und reichlicher Spielmög-
lichkeit. Leichte Orientierungsaufgaben und Ge-
ländespiele. 

Schikurse: Grundschule; Verhalten im Gelände 
und im Heim. 

Gesundheitslehre. 
Belehrung über Körperpflege (Haut, Nägel, 

Zähne). Erziehung zur Nasenatmung. Bade- und 
Wanderregeln. Turn- und Badekleidung. 

Zweite Klasse: 
Deutsch. 

a) Sprechen: 
Die Sprechübungen, durch die der Gebrauch 

der guten Gemeinsprache gesichert werden soll, 
werden fortgesetzt. 

Dabei ist auf das richtige Verhalten in sach-
lichen Auseinandersetzungen zu amten (kritische 
Einstellung zu eigener und fremder Meinung). 

Außer den Übungen, die für die erste Klasse 
genannt wurden, sind nun häufiger - je nach der 
Art der öfters auftretenden Schwierigkeiten ~ 
Wörter gleichartiger Schreibung in Gruppen zu 
ordnen. Einige weitere Regeln zur Rechtschrei-
bung. Übungen zur Zeichensetzung, namentlich 
bei der direkten Rede. 

d) Lesen: 
Das ausdrucksvolle Lesen ist weiter zu üben . 

Dafür sind Lesesituationen zu schaffen, in denen 
Kinder ihren Mitschülern Texte vorlesen, die den 
Zuhörern noch nicht bekannt sind. Gelegent-
liches Lesen von Proben aus der heimatlichen 
Mundartdichtung. 

Gruppen- und Einzellektüre in Verbindung mit 
Klassen- und Eigenbücherei sind unter Beachtung 
der individuellen Leseneigungen weiter zu pfle-
gen. 

Übungen im Erfassen und in der knappen Wie-
dergabe _des lnhalt~s von Abschnitten aus Sach-
büchern und Nachschlagewerken. 

Schrifttum: 
Lyrik und Balladen; Schwänke und einfache 

dramatische Spiele. 
Erzählungen aus dem Leben bedeutender Men-

schen der Heimat; Geschichten von Tieren und 
Pflanzen; Volkserzählungen, Götter- und Helden-
sagen und andere Erzählungen in Verbindung mit 
dem Unterricht in Geschichte und Sozialkunde; 
lebensvolle Schilderungen im Anschluß an Geo-
graphie und Wirtschaftskunde; Lesestoffe natur-
kundlichen Inhalts. 
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e) Sprachlehre: 
Fortgesetzte Übungen zur Bekämpfung von 

Verstößen gegen die Sprachrichtigkeit. 
Die grammatischen Übungen dienen der Festi-

gung des bisherigen Wissens und werden auf 
folgende Lehrstoffe ausgedehnt: 

Satzlehre: 
Übungen im Gliedern des Hauptsatzes, erwei-

tert auf die in der ersten Klasse nicht behandelten 
Satzglieder. 

Zusammengesetzter Satz: Wörter, Wortgrup-
pen oder Sätze (Nebensätze). Die Bindewörter: 
Funktion und treffende Wahl. Die Satzverbin-
dung. Beistrichsetzung. 

Wortlehre: 
Zeitwort: Bedeutung und Form der Vorver-

gangenheit und der Vorzukunft, aktive und 
passive Form; Befehlsform; die verschiedenartige 
Bedeutung einzelner Zeitformen. 

Hauptwort: Hauptwörtlich gebrauchte Wörter 
und abstrakte Hauptwörter. 

Fürwort: Das unbestimmte und das bezügliche 
Fürwort. 

Vorwort: Gebrauch der Vorwörter im Zusam-
menhang mit bestimmten Zeitwörtern. 

Fragende Fürwörter. Fragende und bezügliche 
Umstandswörter. 

Übungen zur Wortbedeutung, zum Bedeu-
tungswandel (fallweise auch in Redensarten, 
Sprichwörtern und in der Mundart) und zur 
Wortbildung (Zusammensetzung und Ableitung, 
Grundwort und Bestimmungswort, Vor- und 
Nachsilben); Wortfamilien und Wortfelder im 
Zusammenhang mit Themen der Sprech- und 
Aufsatzübungen. 

Allenfalls Betrachtungen zur Klärung des Ver-
hältnisses zwischen Mundart und guter Gemein-
sprache; Hinweise auf den Anschauungsgehalt 
und den Formenreichtum der Mundart. 
f) Schularbeiten: 

Sechs Schularbeiten im Schuljahr. 

Lebende Fremdsprache. 
(Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, 

Kroatisch oder Slowenisch.) 
Englisch 
a) Schulung des Gehörs und Pflege der Aus-

sprache: 
Vorlesen und Vorerzählen von Lesestücken bei 

geschlossenen Büchern. Fortsetzung der Aus-
spracheübungen unter Beachtung von Wort- und 
Satzton sowie Satzmelodie. Allenfalls Einsatz 
audiovisueller Lehrmittel. 
b) Wortschatz und Sprechübungen: 

Am Anfang des Schuljahres Wiederholung und 
Festigung des in der ersten Klasse erworbenen 

Sprachschatzes. Planmäßige Erweiterung des 
Wort- und Phrasenschatzes innerhalb der neuen 
Sachgebiete (etwa: Einblick in das Leben engli-
scher Altersgenossen; Ferien, Wetter, Jahre~zei­
ten; Festtage; Krankheit, Körperpflege; Stadt und 
Land; Haushalt und Einkauf; das englische Geld; 
Spiele und Sport). 

Geeignete Übungsformen sind vor allem: Aus-
wendiglernen von Prosastücken und Gedichten; 
Gespräche an Hand von Bildern; Darstellen kur-
zer Szenen aus dem täglichen Leben; Auflösen 
geeigneter Lesestücke in Fragen; kurze Nach-
erzählungen; erste Versuche im Berichten über 
Erlebtes. Lieder im Zusammenhang mit Sach- . 
gebieten. 

c) Sprachlehre: 
Wiederholung, Festigung und etwa notwendige 

Ergänzung des Stoffes der ersten Klasse. 
Unregelmäßige Mehrzahlformen; der sächsische 

Genitiv; die unregelmäßige Steigerung des Eigen-
schaftswortes; die bezüglichen und die rückbe-
züglichen Fürwörter; die Stammformen wichtiger 
unregelmäßiger Zeitwörter; einige modal verbs; 
Gebrauch des past perfect in Verbindung mit dem 
past tense; die Form des present perfect; die 
Leideform im present und im past tense; Bil-
dung des Umstandswortes mit der Silbe -ly; die 
wichtigsten Vor- und Bindewörter. If-Sätze; 
schwierigere Fälle von Frage und Verneinung. 

d) Lesestoff: 
Längere und schwierigere Texte, auch solche, 

die Einblick in das Alltagsleben des Engländers 
gewähren. 

e) Schriftliche Arbeiten: 
Abschreib-, Einsetz- und Umformungsübungen, 

auch zur Festigung der Rechtschreibung; kurze, 
durch Sprechübungen vorbereitete Aufsätze; 
Versuche im Briefschreiben; Diktate mit größerer 
Variation des Wort- und Phrasenschatzes. 

Schularbeiten: sechs im Schuljahr. 

Französisch 
a) Schulung des Gehörs und Pflege der Aussprache: 

Vorlesen und Vorerzählen von Lesestücken bei 
geschlossenen Büchern. Fortsetzung der Aus-
spracheübungen unter besonderer Beachtung des 
Unterschiedes zwischen stimmhaften und stimm-
losen Lauten. 

b) Wortschatz und Sprechübungen: 
Am Anfang des Schuljahres Wiederholung und 

Festigung des Sprachschatzes der ersten Klasse. 
Planmäßige Erweiterung des Wort- und Phrasen-
schatzes durch Sprech- und Wortschatzübungen 
innerhalb der Sachgebiete der Klasse (etwa: Ein-
blick in das Leben französischer Altersgenossen; 
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Ferien; Wetter,' Jahreszeiten; Festtage; Krankheit; 
Stadt und Land; Haushalt und Einkauf; Spiele 
und Sport; französisches Geld). 

Geeignete Übungsformen sind vor allem: Aus-
wendiglernen von Prosastücken und Gedichten; 
Gespräche an Hand von Bildern; Darstellen kur-
zer Szenen aus dem täglichen Leben; Auflösen 
geeigneter Lesestücke in Fragen; Lieder im Zu-
sammenhang mit den Sachgebieten. 

c) Sprachlehre: 

Wiederholung, Festigung und etwa notwendige 
Ergänzung des Stoffes der ersten Klasse. 

Frage und Verneinung; unregelmäßige Mehr-
zahlformen; unregelmäßige Steigerung des Eigen-
schaftswortes; Bildung des Umstandswortes; der 
Teilungsartikel; die regelmäßigen Zeitwörter auf 
-ir, -re und -oir; wichtige unregelmäßige Zeitwör-
ter; avoir und ~tre auch im futur, imparfait und 
conditionnel. 

d) L~sestoff: 

Längere und schwierigere Texte, auch solche, 
die Einblick in das Alltagsleben des Franzosen ge-
währen. 

e) Schriftliche Arbeiten: 

Abschreib-, Einsetz- und Umformungsübun-
gen; Diktate mit größerer Variation des Wort-
und Phrasenschatzes. Fragen und Antworten über 
den Lesestoff. 

Schularbeiten: sechs im Schuljahr. 

Italienisch 

a) Schulung des Gehörs und Pflege der Aus-
sprache: 
Vorlesen und Nacherzählen leichter Texte. 

b) Wortschatz und Sprechübungen: 
Am Anfang des Schuljahres Wiederholung und 

Festigung des in der ersten Klasse erworbenen 
Sprachschatzes. Planmäßige Erweiterung des 
Wort- und Phrasenschatzes durch Sprech- und 
Wortschatzübungen innerhalb der Sachgebiete der 
Klasse (etwa: Einblick in das Leben italienischer 
Altersgenossen; der He.rbst, das Wetter; der 
Arbeitstag; Ein- und Verkauf [italienische Waren, 
italienisches Geld]; Stadt und Land [Haustiere]; 
gesunde und kranke Menschen). 

Geeignete Übungsformen sind vor allem: ein-
fache Dialoge; Auswendiglernen von Prosastücken 
und Gedichten; Gespräche an Hand von Bildern, 
Darstellen kurzer Szenen aus dem täglichen 
Leben; Auflösen geeigneter einfacher Texte in 
Fragen und Antworten. Kurze Nacherzählungen; 
Lieder im Zusammenhang mit den Sachgebieten. 
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c) Sprachlehre: 
Wiederholung, Festigung und etwa notwendige 

Ergänzung des Stoffes der ersten Klasse. Die 
regelmäßige Steigerung der Eigenschaftswörter, 
dazu die der unregelmäßigen Wörter buono und 
cattivo. Die Fälle der Hauptwörter innerhalb des 
Satzganzen. Die Bildung des Umstandswortes. Die 
Zeiten passato prossimo, imperfetto, futuro, im-
perativo (ai:isgenommen dritte Person). Avere und 
essere in den vier Zeiten; die gebräuchlichsten 
unregelmäßigen und rückbezüglichen Zeitwörter 
(beschränkt auf den Übungsstoff). 

d) Lesestoff: 
Längere und schwierigere Texte, auch solche, 

die Einblick in das Alltagsleben des Italieners 
gewähren. 

e) Schriftliche Arbeiten: 
Abschreib-, Einsetz- und Umformungsübungen, 

auch zur Festigung der Rechtschreibung; kurze, 
durch Sprechübungen vorbereitete Aufsätze (auch 
in Briefform); längere Diktate mit größerer Vari-
ation des Wort- und Phrasenschatzes. Fragen und 
Antworten über den Lesestoff. 

1 Schularbeiten: sechs im Schuljahr. 

Russisch 
a) Schulung des Gehörs und Pflege der Aus-

sprache: 
Fortsetzun.g der planmäßigen Ausspracheübun-

gen. Vorlesen und Vorerzählen leichtfaßlicher 
Stücke. 

b) Wortschatz und Sprechübungen: 
Am Anfang des Schuljahres Wiederholung und 

Festigung des in der ersten Klasse erworbenen 
Sprachschatzes. Planmäßige Erweiterung des 
Wort- und Phrasenschatzes durch Sprech- und 
Wortschatzübungen innerhalb der neuen Sach-
gebiete (etwa: Einblick in das Leben russischer 
Altersgenossen; Ferien, Wetter, Jahreszeiten; Fest· 
tage; Krankheit; Stadt und Land; Haushalt und 
Einkauf; Spiele und Sport; russisches Geld). 

Geeignete übungsformen sind vor allem: Aus-
wendiglernen von Prosastücken und Gedichten; 
Gespräche an Hand von Bildern; Darstellen kur-
zer Szenen aus dem täglichen Leben; Auflösen 
geeigneter Lesestücke in Fragen; kurze Nach-
erzählungen; erste Versuche im Berichten über 
Erlebtes. Lieder im Zusammenhang mit den s~.ch­
gebieten. 

c) Sprachlehre: 
Wiederholung, Festigung und etwa notwendige 

Ergänzung des Stoffes der ersten Klasse. 
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Die doppelte Verneinung; die Ausdrücke für 
„brauchen", „müssen" und „können"; die !-
Deklination; Unregelmäßigkeiten der Deklina-
nations- und Konjugationsformen; der Gebrauch 
der Aktionsarten; das rück.bezügliche Zeitwort; 
die Biegung des Eigenschaftswortes, der persön-
lichen, besitzanzeigenden und hinweisenden Für-
wörter; die Grundzahlwörter bis zu einer Million, 
die Ordnungszahlwörter bis 100. Übungen im 
Gebrauch der wichtigsten Vor- und Bindewörter. 

d) Lesestoff: 
Längere und schwierigere Texte, auch solche, 

die Einblick m das Alltagsleben des Russen ge-
währen. 

e) Schriftliche Arbeiten: 
Abschreib-, Einsetz- und Umformungsübun-

gen; kurze Diktate; Niederschreiben auswendig 
gelernter Texte; Beantworten von Fragen. 

Schularbeiten: sechs im Schuljahr. 

Kroatisch. 

a) Sprachpflege (Sprechen und Schreiben): 
Sprech- und Sprachübungen wie in der ersten 

Klasse bei Steigerung der Anforderungen hin-
sichtlich der Vermeidung mundartlicher Sprech-
weise in Lautgebung und Wortwahl. Auf richtige 
Aussprache ist besonderer Wert zu legen. Betonte 
und unbetonte, kurze und lange Vokale sind zu 
beachten und Fehler in der Aussprache (Di-
phthongierung) zu verbessern. 

Von den Aufsatzarten ist besonders der Be-
obachtungsaufsatz zu pflegen; er soll in gerin-
gerem Umfang vorbereitet werden als in der 
ersten Klasse. 

b) Schrifttum urid Lesen: 
Lesestoffe der schon in der ersten Klasse ver-

wendeten Art, aber höhere Anforderungen an das 
lautrichtige, sinngemäße und ausdrucksvolle 
Lesen. Außerdem: Lebens- und Charakterbilder 
bedeutender Männer und Frauen des kroatischen 
Volkes, Österreichs, der Nachbarstaaten und des 
übrigen Europa; kroatische Volkssagen, Stoffe aus 
der kroatischen Geschichte und Kultur; lebens-
volle Erzählungen und Schilderungen aus dem 
erdkundlichen und naturkundlichen Lehrstoff. 

c) Stil- und Denkübungen: 
Übungen zur Bereicherung und Festigung des 

Wortschatzes sind planmäßig fortzusetzen, wobei 
auf den Erwerb der kroatischen Termini aus allen 
Disziplinen besonderer Wert zu legen ist. 

d) .Sprachlehre: 
Die Besonderheiten der Deklination des Haupt-

wortes (nepostojano a, Dual, Übergang des 1 zu o, 

Umlaut, Palatalisation, Assimilation), die Dekli-
nation der Fürwörter, vor allem der Gebrauch 
des rück.bezüglich-besitzanzeigenden Fürwortes, 
das Zahlwort (besonders in Verbindung mit dem 
Haupt- und Zeitwort), die passive Form und die 
Konjugation der Zeitwörter (Gegenwart, Ver-
gangenheit und Zukunft) sind gründlich zu be-
handeln. 

e) Rechtschreiben: 
Die in der ersten Klasse erworbenen Kenntnisse 

sind zu festigen und durch Behandlung der Kon-
sonantenangleichung, der Großschreibung, der 
Zeichensetzung und der Schreibung gebräuch-
licher Fremdwörter zu erweitern. 

f) Schriftliche Arbeiten: 
Schularbeiten: sechs im Schuljahr. 

Slowenisch 

a) Sprechübungen: 
Regelmäßige Wiederholung der Aussprache-

übungen. Planmäßige Erweiterung und Festigunß 
des Wortschatzes unter Berücksichtigung der 
Sachgebiete: Wohnung, Kleidung, Lebensmittel, 
Geschäft, Stadt, Verkehr und Sport. 

b) Lesestoff: 
Lesestoff aus den Sachgebieten der Klasse. 

c) Sprachlehre: 
Biegung des Haupt- und des Eigenschaftswortes 

mit Ausnahme der Sonderfälle. 
Zeitwort: Erzähl-, Wunsch-, Befehls- und Be-

dingungsform. 
Fürwörter und ihre Deklination, soweit nicht 

schon in der ersten Klasse durchgenommen. 
Steigerung des Eigenschaftswortes; Grund-

und Ordnungszahlwörter. Der bejahende und 
der verneinende Satz. Satzglieder. 

d) Schriftliche Arbeiten: 

Schularbeiten: sechs im Schuljahr. 

Geschichte und Sozialkunde. 

Bilder aus der Geschichte des Orients, der Grie-
chen und der Römer und des Mittelalters bis zum 
Zwischenreich. 

Der Wegfall des einen oder des anderen Bildes 
kann durch vertiefte Behandlung eines anderen 
ausgeglichen werden. Der wichtigste Ertrag des 
Unterrichtes ist im Bekanntwerden mit den 
Leistungen und Gedanken zu erblicken, die aus 
der Vergangenheit in die Gegenwart nachv,:irken. 

Aus der Geschichte des Morg~nlandes: 
.Ägypten, Babylon, Phönizier, Israeliten . 



Die Griechen und ihre Kultur: 
Lebensraum, Lebensart und Religion der Grie-

chen; die Ordnung des öffentlichen Lebens; 
Olympische Spiele und religiöse Weihestätten; 
Griechenland verteidigt seine Freiheit (Perser-
kriege); Höhepunkt der griechischen Kultur 
(Perikles); politischer Niedergang; Weltgeltung 
des Griechentums (Hellenismus). 

Das Werden und der Untergang des römischen 
Weltreiches: 

Die Römer - ein Bauernvolk; die Stände-
kämpfe, Sklaverei; Roms Herrschaft im Mittel-
meer, wirtschaftlid1e, soziale und politische Fol-
gen; von der Republik zum Kaiserreich (Cäsar 
und Augustus); das römisme Weltreich (die 
Röm.er auf dem Boden unserer Heimat); das 
Christentum im Römerreim (Konstantin); ger-
manische Völker auf Wanderung (Severin, Odo-
aker, Theoderich). 

Aus der früh- und hochmittelalterlichen Ge-
schichte: 

Christianisierung Europas, das Frankenreim; 
das Reich Karls des Großen, Erneuerung des 
römischen Kaisertums, gesellschaftliche, wirt-
schaftliche und kulturelle Zustände; der Fort-
bestand des römischen Kaisertums in Byzanz; der 
Islam; Kaisertum und Papsttum (Investitur-
streit); früh- und hochmittelalterliche Kultur 
(Lehenswesen, Klosterleben, Romanik); das Rit-
tertum; die Kreuzzüge, eine europäische Bewe-
gung. 

Aus der Geschichte unserer Heimat bis ins 
Hochmittelalter. 

Geographie und Wirtsmaftskunde. 
Länderkundliche J}ehandlung der Nachbarlän-

der Österreichs; exemplarisme Behandlung des 
übrigen Europa einsmließlich der Länder um das 
Mittelmeer und des asiatischen Anteiles der So-
wjetunion. 

Gewinnung wirtsmafdicher Kenntnisse über 
Europa (auch dessen wichtigste wirtschaftlime 
Organisationen). 

Die Gestalt der Erde und ihre Darstellung 
durch den Globus. Das Gradnetz. Ortszeit und 
Zonenzeit. Die wichtigsten europäischen Klima-
bereiche. 

Verwendung von Karten großen Maßstabes; 
weitere Übung im Lesen der Haupt- und Neben-
karten und im Zeichnen von Skizzen. · 

Mathematik. 
a) Arithmetik: 

Festigung der vier Grundrechnungsarten mit 
ganzen Zahlen und Dezimalzahlen, im beson-
deren beim Lösen angewandter Aufgaben. 

Erarbeitung einfacher Rechenvorteile. Auf- und 
Abrunden von Zahlen, Schätzen von Remen-
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ergebnissen. Rechnen mit Zeit- und Winkel-
maßen. Ständige Pflege des mündlichen Remnens. 

Teilbarkeit der Zahlen: Regeln für die Teil-
barkeit durch 2, 5, 10; 4, 25, 100; 8, 125, 1000; 
3, 9 und 6. Maß und Vielfaches, eingesmränkt 
auf Zahlen, wie sie beim praktischen Bruchrech-
nen vorkommen. 

Rechnen mit Brumzahlen, wobei in der Regel 
gebräuchliche Nenner zu verwenden sind. Bezie-
hungen zwischen einfamen Bruchzahlen und 
Dezimalzahlen: Verwandeln. 

Einfaches Schlußremnen bei direkten und in; 
direkten Verhältnissen, auch angewandt auf die 
Prozentrechnung. Zusammengesetztes Smluß-
remnen im Zusammenhang mit der Zinsenrem-
nung. Lösen lebenspraktismer Aufgaben aus ver-
schiedenen Sachgebieten, wie Hauswirtschaft, · 
Sparkasse (Schulsparen), Handel, Gewerbe, Land-
wirtschaft und ähnlimen. 

b) Geometrie: 
Weiterbildung der Raumanschauung durm 

Betrachten, Beschreiben, Begreifen, Abmessen und 
Anfertigen des Prismas (Ecksäule) und des Zylin-
ders (Rundsäule); Eigensmaften von Pyramide, 
Kegel und Kugel. 

Erfassen und Bezeimnen der Grundgebilde 
dieser Körper und ihrer wimtigsten Eigensmaf-
ten: edtige und runde Körper, ebene und ge-· 
krümmte Flächen, gerade und krumme Linien. 

Das Wimtigste aus der Lehre vom Dreieck, 
Viereck, Vieleck (insbesondere vom regelmäßigen) 
und vom Kreis. - Winkelpaare. Symmetrie 
(Strecken- und Winkelsymmetrale, darauf be-
ruhende Grundkonstruktionen). Kongruenz. 

c) Smularbeiten: 
Sechs Schularbeiten 1m Smuljahr. 

Geometrismes Zeichnen. 
Zeichenübungen in Verbindung mit dem 

Geometriestoff. 
Übung im Gebraum der Zeichengeräte (Lineal, 

Dreieck, Zirkel) und der Meßbehelfe (Maßstab, 
Winkelmesser). 

Anschauungsmäßiges Zeichnen von Smräg-
nssen einfacher, ebenflächig begrenzter Körper. 

Naturgeschichte. 
An weiteren Bautypen von Lebewesen ist der 

Zusammenhang von Körperbau, Lebensweise und 
Umwelt darzustellen. Unter diesem Gesimts-
punkt sind einige Hauptvertreter der Wirbel-
tiere (Kriemtiere, Lurme, Fische) wie aum 
Stamelhäuter und Weimtiere in ständigem Ver-
gleich mit den gewonnenen Erkenntnissen zu be-
handeln. 

Einige Vertreter von Samenpflanzen mit weni-
ger einfachem Blütenbau; Gruppen der Sporen-
pflanzen. Bei der Auswahl der zu behandelnden 
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Stoffe ist auf die in Geographie und Wirtschafts-
kunde betrachteten Länder und Landschaften 
Rücksicht zu nehmen. 

Die Abhängigkeit der Lebewesen von ihrer 
Umwelt ist den Schülern durch ganzheitliche Be-
trachtungen der natürlichen Lebenskreise ver-
ständlich zu machen. 

Pflege von Zimmer- und Garte~pflanzen; allen-
falls Aquarien- und Terrarienbetreuung; allen-
falls Schulgartenarbeit. 

Physik und Chemie. 
Wägen und Messen: 
Wägen fester und flüssiger Körper. Ursache 

des Gewichtes (Lot, Neigungswaage); Federwaage 
(Elastizität). 

Messen des Rauminhaltes fester und flüssiger 
Körper (spezifisches Gewicht); allenfalls Messen 
der Zeit. 

Zustandsformen der Körper: 
Fest, flüssig, gasförmig. Moleküle und Mole-

kularkräfte. Kohäsion, Adhäsion. 
Aus der Statik fester Körper: 
Schwerpunkt, Gleichgewicht, Standfestigkeit. 

Der Hebel als Werkzeug. Allenfalls die Hebel-
gesetze. 

Flüssigkeiten (Wasser): 
Druckfortpflanzung (hydraulische Presse), ver-

bundene Gefäße (Wasserleitung, allenfalls Spring-
brunnen), Haarröhrchen. 

Oberfläche des Wassers. 
Gase (Luft): 
Eigenschaften: Raumerfüllung, Gewicht und 

Druck (Maße hiefür, mm Quecksilbersäule, Atmo-
sphäre, allenfalls Millibar). Barometer. Luftver-
dünnung und Luftverdichtung (Saug- und Druck-
pumpe). Allenfalls Abnahme d.es Luftdrucks bei 
zunehmender Höhe. 

Wärme: 
Temperatur (Celsiusgrade), Wärmeausdehnung 

(Thermometer), Anomalie des Wassers, Wärme-
quellen, Ausbreitung der Wärme, Heizwerte der 
Brennstoffe. Verdunsten, Verdampfen und Kon-
densieren. Schmelzen und Erstarren. Allenfalls 
Siedepunkt und Luftdruck. 

Wetter: 
Kreislauf des Wassers, Luftfeuchtigkeit, Tau 

und Reif, Nebel, Wolken, Regen, Schnee, Hagel. 
Entstehung der Winde. Instrumente zur Wetter-
beobachtung. Wetterdienst in Osterreich. 

SchaJlerscheinungen: 
Entstehung, Ausbreitung, Geschwindigkeit und 

Zurückwerfung des Schalles; Schallwellen, Fre-
quenz, Tonhöhe (Tonleiter), allenfalls Hörbereich 
und Phon (Lärmbekämpfung); einige Musik-
instrumente. 

Magnetismus: 
Einfache magnetisdie Erscheinungen. Magneti-

sches Feld. Die Erde als Magnet. 

Musikerziehung. 
Musikpflege: Festigung des Liedergutes und 

Erweitern mit selbständiger vokaler oder instru-
mentaler Begleit- oder Gegenstimme. Kanons, 
auch in schwierigeren Formen. Allenfalls leichte 
Instrumentalstücke und Spielmusik. 

Das Singen nach Noten wird durch weitere 
Übungen im Treffen von melodischen und rhyth-
mischen Gestalten gefördert. 

Musikhören: Erkennen und Erleben formbil-
dender Elemente an Liedern und einfachen instru-
mentalen Formen, wie Metrum, Rhythmus, 
Melodie; allenfalls ihre Variation und Weiter-
führung. 

Musikku"'nde: Einige Dur-Tonleitern. 

Bildnerisdie Erziehung. 
Siehe erste Klasse. 

Schreiben. 
Siehe erste Klasse. 

Knabenhandarbeit. 
Herstellen von Gegenständen, die dem prakti-

schen Gebrauch dienen, nach Anweisung oder 
nach eigenen Entwürfen und Plänen. Betonen 
des Technisch-Handwerklichen der verschiedenen 
Arbeitsweisen. 

Tonarbeiten: Mit gesteigerten Anforderungen. 
Papier- und Pappearbeiten: Herstellen und 

Schmücken einfacher räumlicher Gegenstände, 
auch mit Hilfe des Netzes. 

Holzarbeiten: Schneiden, Sägen, Bohren, Ras-
peln, Feilen, Schaben, Putzen, Bemalen, Lackieren. 
Allenfalls Arbeit mit Stroh, Bast oder Peddig-
rohr und ähnlichem. 

Werkzeichnen: Netz, Stückliste. Normschrift. 
Altersgemäße Werkstoff- und Werkzeugkunde 

im Zusammenhang mit der Arbeit. Unfallver-
hütung. Richtige Handhabung der Werkzeuge; 
Pflege von Werkstoff, Werkzeug und Arbeits-
platz. 

Mädchenhandarbeit. 
Häkelarbeit. mit erhöhten Anforderungen hin-

sichtlich des Materials und der Musterung; allen-
falls ein Werkstück in Zweifarbenstrickerei. 

Schnittzeichnen: Erarbeiten und Zeichnen des 
Schnittes für das gewählte Werkstück in ver-
kleinertem Maßstab und nach persönlichem Maß. 

Hand- und Maschinnähen: Anwenden an min-
de~tens einem Werkstück (Grundnähte, Knopf-
loch); allenfalls Verarbeitung von Trikot. 
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Einfache Ausbesserungsarbeiten an gestrickten c) Rechtschreiben: 
Werkstücken. 

Einfaches Werkstück in Kreuzstichstickerei. 
Allenfalls Einführen in das Wehen, auch mit 

Musterung. 

Leibesübungen. 
Siehe erste Klasse. 

Dritte Klasse: 
Deutsch. 

a) Sprechen: 
Zu Berichten und Aussprachen, die unter den-

selben Gesichtspunkten wie in der zweiten Klasse 
geübt werden, treten kurze Redeübungen zu be-
sonderen Anlässen im Klassenleben und das Vor-
tragen von Gedichten größeren Umfanges. The-
men für die Gespräche ergeben sich ferner aus der 
Leseerziehung und gelegentlich auch aus der 
Film-, der Verkehrs- und der Sparerziehung. 

Bei den Berichten und Redeübungen soll sich 
die schriftliche Ausarbeitung - wenn sie über-
haupt benützt wird - auf schlagwortartige No-
tizen beschränken. 

b) Aufsatz: 
Zu den bisher geübten Aufsatzgattungen kom-

men Beschreibungen aus lebensnahen Anlässen, 
Beobachtungen am Gehaben von Menschen und 
Tieren, ferner Sachberichte und Inhaltsangaben. 

Durch diese soll die Fähigkeit zur Unterschei-
dung des Wesentlichen vom Nebensächlichen ent-
wickelt werden. 

Gemeinsame Aufsatzübungen betreffen nun-
mehr vor allem den bewußten Einsatz von Stil-
mitteln (Wortfolge im Satz, Verwendung der 
Zeitformen des Zeitwortes) und das Vermeiden 
von Stilfehlern (Häufung abstrakter fiaupt-
wörter und funktionsloser Eigenschaftswörter; 
Gebrauch von Modewörtern und Phrasen). An 
Hand von Leseproben zeit- und entwicklungs-
gemäßer Literatur sollen die Schüler einige Merk-
male guten Stils erkennen. An gut gelungenen 
Aufsätzen über das gleiche Thema sollen die 
Schüler Einsicht in den Aufbau guter Aufsätze 
gewinnen und dabei ihre Arbeiten nach einer 
vorher aufgestellten Gliederung abfassen lernen. 
Zur Übung des lebenspraktischen Schriftverkehrs 
werden in gemeinsamer Arbeit Muster für fol-
gende Schriftstücke abgefaßt und in einer Mappe 
gesammelt: Briefe zu verschiedenen Anlässen; Be-
stellungen; Anfragen; Antworten auf Anfragen; 
Telegramme. Vordrucke für den Zahlungsver-
kehr (Post und Sparkasse) und für den Verkehr 
mit Behörden im Rahmen des Erfahrungskreises 
der Schüler. 

Die Sicherheit im Rechtschreiben ist durch 
regelmäßige Übungen zu festigen und gelegent-
lich an Hand von Diktaten zu erproben. 

Zu sichern sind vor allem: die Schreibung 
gleich- und ähnlichklingender Wörter, Dehnung 
und Schärfung, $-Schreibung, Silbentrennung, 
Groß- und Kleinschreibung (besonders die Groß-
schreibung hauptwörtlich gebrauchter Zeit- und 
Eigenschaftswörter); die häufigsten Vor- und 
Nachsilben, Biegungs- und Wortbildungsendun-
gen; im Zusammenhang mit der Satzlehre die 
Unterscheidung von „das" und „daß" und die 
Zeichensetzung, besonders die Beistrichsetzung 
(unter Ausschaltung schwieriger Fälle). 

d) Lesen und Literaturerziehung: 
Die Schulung des ausdrucksvollen Vorlesens in 

möglichst natürlichen Lesesituationen bleibt wei-
terhin eine der Aufgaben der Leseerziehung. In 
der h~uslichen Lektüre wird das Stillesen von 
Büchern überwiegen. Der Schule obliegt es, zum 
Erwerb von Büchern zu ermuntern und zur Be-
nützung öffentlicher Büchereien anzuleiten. 
Empfehlenswert ist die Führung eines Lesetage-
buches. 

Schrifttum: 
Lyrische Gedichte, anspruchsvollere Balladen; 

Abenteuergeschichten, handlungsreiche Reise-
schilderungen und Berichte über Entdeckungs-
fahrten; Erzählungen, auch größeren Umfangs, 
aus dem Arbeitsleben, aus der Technik und dem 
Verkehr; Lebensbilder bedeutender Männer und 
Frauen Österreichs und der übrigen Welt; Erzäh-
lungen zur Einkehr und Besinnung; Sagen und 
Fabeln; einfache dramatische Werke, auch in ge-
kürzter Form. Im Anschluß an den Lesestoff 
kurze Lebensbilder von Dichtern. Dem Bericht 
der Schüler (einzeln oder in Gruppen) über ihre 
häusliche Lektüre kommt steigende Bedeutung 
zu. Das Gespräch über Lesestoffe kann vor allem 
Recht oder Unrecht der handelnden Personen, 
die Beweggründe und die näheren Umstände des 
Verhaltens dieser Menschen und ähnliches zum 
Gegenstand haben. Auch weiterhin ist das Lesen 
zur sachlichen Information als Vorstufe zum 
selbständigen Bildungserwerb zu pflegen. 

e) Sprachlehre: 
Fortsetzung der Übungen zur Vermeidung von 

Verstößen gegen die Sprachrichtigkeit. 
Nach wiederholender Zusammenfassung und 

Festigung des bisher behandelten Lehrstoffes sind 
die grammatischen Betrachtungen auf folgende 
Stoffe auszudehnen: 

Satzlehre: Übungen im Bauen und Gliedern von 
Satzverbindungen und Satzgefügen, auch mit 
seltener vorkommenden Formen des Prädikates 
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und des Attributes; anreihende, entgegenstel-
lende, begründende und folgernde Satzverbin-
dungen. Ausdruck der Satzglieder durch ein 
Wort, eine Wortgruppe und durch einen Neben-
satz; satzwertige Nennform- und Mittelwort-
gruppen. 

Die indirekte Rede. 
Wortlehre: 
Zeitwort: Bedeutung und Verwendung der 

Möglichkeitsformen; 
Hauptwort: Besonderheiten in Geschlecht und 

Zahl; Biegung von Eigennamen und Titeln. 
Wortbedeutung (Wortfamilien, Wortfelder), 

Bedeutungswandel (auch in Redensarten, Sprich-
wörtern und in der Mundart), Wortbildung. Her-
kunft und Bedeutung von Orts-, Vor- und Fami-
liennamen. 

f) Schriftliche Arbeiten: 
Schularbeiten: sechs im Schuljahr. 

Lebende Fremdsprachen. 

(Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Kroa-
tisch oder Slowenisch.) 

Englisch 
a) Schulung des Gehörs und Pflege der Aus-

sprache: 
Vorlesen und Vorerzählen kurzer, handlungs-

reicher Geschid1ten mit bekanntem Wortschatz; 
nachher Wiedergabe des Inhalts. Die Aussprache 
der Selbstlaute (offene und geschlossene Silben). 
Unterschiede in Aussprad1e und Schreibung von 
Hauptwort (Eigenschaftswort) und Zeitwort. 

b) Wortschatz und Sprechübungen: 
Wiederholung und Festigung des in den voran-

gegangenen Jahren erworbenen Wort- und 
Phrasenschatzes; planmäßige Erweiterung inner-
halb der neuen Sachgebiete (etwa: Reisen; Post 
[Brief], Telephon; Film, Rundfunk, Fernsehen; 
einiges über Land und Leute in Großbritannien 
im Vergleich mit den österreichischen Verhält-
nissen). Englisd1 für den Fremdenverkehr. 

Geeignete Obungsformen sind vor allem: Be-
richte und Gespräche über Erlebtes und Gelese-
nes; Darstellen von Szenen aus dem täglichen 
Leben; Bildbeschreibungen, Rollenspiele. Übun-
gen im Erteilen von Auskünften über den Hei-
matort und seine Umgebung. 

c) Sprachlehre: 

nal; die Zeitenfolge; direkte und indirekte Rede; 
A.c.I.; modal verbs und ihre Ersatzformen; die 
Steigerung des Umstandswortes (mit und ohne 
-ly); wichtige Vor- und Bindewörter. 

d) Lesestoff: 
Lebendige Darstellungen aus den genann-

ten Sachgebieten. Geschichtsbilder, Lebensbilder, 
historische Anekdoten; Lesestücke in dramatischer 
Form; Märchen; Gedichte; allenfalls eine längere 
Erzählung. 

Übungen im Gebrauch zweisprachiger, allen-
falls auch einsprachiger Wörterbücher. 

e) Schriftliche Arbeiten: 
Außer Arbeiten der bisherigen Art auch Wie-

dergabe längerer, gut durchgearbeiteter Stücke; 
Briefe (allenfalls im Schülerbriefwechsel); einfame 
Obersetzungen ins Englische (Rückübersetzungen) 
als Klassenübungen. 

Smularbeiten: sechs im Schuljahr. 

Französisch 
a) Schulung des Gehörs und Pflege der Aus-

sprame: 
Vorlesen kurzer, handlungsreicher Gesmichten, 

Nacherzählen durch die Schüler. 

b) Wortschatz und Sprechübungen: 
Wiederholung und Festigung des in den voran-

gegangenen Jahren erworbenen Wort- und 
Phrasenschatzes. Planmäßige Erweiterung inner-
halb der neuen Sachgebiete (etwa: Reisen; Post 
[Brief], Telephon; Film, Funk, Fernsehen; einiges 
über Land und Leute in Frankreich). 

Geeignete Übungsformen sind vor allem: Be-
richte und Gespräche über Erlebtes und Gelese-
nes. Darstellen von Szenen aus dem täglichen 
Leben. Bildbeschreibungen, Rollenspiele. Franzö-
sisch für den Fremdenverkehr (Übungen im Er-
teilen vo1a Auskünften über den Heimatort und 
seine Umgebung). 

c) Spramlehre: 
Wiederholung, Festigung und etwa notw~ndige 

Ergänzung des bisher gelernten Stoffes. 
übersieht über die wichtigsten unregelmäßigen 

Zeitwörter. Die Fürwörter. Participe present; 
gerondif;. l'irreel; die Leideform. 

Wiederholung, Festigung und etwa notwendige 
Ergänzung .des Stoffes der vorangegangenen d) Lesestoff: 
Jahre. 

Der Gebrauch (und das Weglassen) des Arti-
kels; das Gerundium; die Leideform in allen 
Zeiten; der Unterschied zwisd1en past tense und 
present perfect; das future perfect; das conditio- · 

Lebendige Darstellungen aus den oben ge-
nannten Samgebieten. Erzählungen; spannende, 
lustige, witzige Geschimten; Rätsel, Smerzfragen. 
Übungen im Gebraum zweisprachiger Wörter-
bücher. 



e) Schriftliche Arbeiten: 
Außer Arbeiten der bisher geübten Art auch 

einfache Übersetzungen ins Französische (Rück-
übersetzungen) als Klassenübungen. 

Schularbeiten: sechs im .Schuljahr. 

Italienisch 

a) Schulung des Gehörs und Pflege der Aus-
sprache: 

Vorlesen und Vorerzählen kurzer, handlungs-
reicher Texte; Wiederholen und Nacherzählen 
durch die Schüler. 

b) Wortschatz und Sprechübungen: 
Wiederholung und Festigung des bisher ge-

lernten Wort- und Phrasenschatzes. Planmäßige 
Erweiterung des Wortschatzes innerhalb der 
neuen Sachgebiete (etwa: der Herbst, das Wetter; 
der Arbeitstag; Einkauf und Verkauf [italienische 
Waren, italienisches Geld]; Stadt und Land 
[Haustiere]; gesunde und kranke Menschen). 

Geeignete übungsformen sind vor allem: Be-
richte und Gespräche über Erlebtes und Gelese-
nes. Darstellen von Szenen aus dem täglichen 
Leben, Bildbeschreibungen, Rollenspiele. Lieder 

65 

Russisch 
a) Schulung des Gehörs und Pflege der Aus-

sprache: 
Fortsetzung der Ausspracheübungen. Vorlesen 

und Vorerzählen kurzer, handlungsreicher Ge-
schichten; Nacherzählen durd1 die Schüler. 

b) Wortschatz und Sprechübungen: 
Wiederholung und Festigung des in den voran-

gegangenen Jahren erworbenen Wort- und Phra-
senschatzes. Planmäßige Erweiterung innerhalb 
der neuen Sachgebiete (etwa: Reisen; Post [Brief], 
Telephon; Film, Funk, Fernsehen; Land und 
Leute in Rußland). 

Geeignete Übungsformen sind vor allem: Be-
richte und Gespräche über Erlebtes und Gelese-
nes .. Darstellen von Szenen aus dem täglichen 
Leben. Bildbeschreibungen, Rollenspiele. Gedichte 
und Lieder. 

c) Sprachlehre: 
Wiederholung, Festigung und etwa notwendige 

Ergänzung des Stoffes der vorangegangenen 
Jahre. Steigerung des Eigenschaftswortes; Dekli-
nation und Konjugation (Zusammenfassung); 
Aktiv und Passiv; Bedingungssatz; Wiedergabe 
der Mittelwortformen im Deutschen. 

und Gedichte im Zusammenhang mit den Sach- d) Lesestoff: 
gebieten. / Lebendige Darstellungen aus den oben genann-

c) Sprachlehre: 
Wiederholung, Festigung und etwa notwendige 

Ergänzung des bisher gelernten Stoffes. 
Die unregelmäßige Steigerung des Eigen-

schaftswortes. Die betonten und die unbetonten 
Formen der persönlichen Fürwörter. Gebrauch 
der Höflichkeitsform (dritte Person Ein- und 
Mehrzahl). Passato remoto (nur regelmäßige For-
men); im Rahmen des übungsstoffes auch die 
Form des condizionals. Das Relativpronomen. 

d) Lesestoff: 
Außer Lesestücken der bisherigen Art auch 

erzählende und schildernde Stücke, die in leben-
diger Darstellung das Wissen über Italien und 
über das italienische Volk erweitern. Lebensbilder 
berühmter Italiener; Anekdoten. Anleitung zum 
Gebrauch zweisprachiger Wörterbücher. 

e) Scqriftliche Arbeiten: • 
Außer Arbeiten der bisher geübten Art auch 

Wiedergabe gut durchgearbeiteter längerer 
Stücke; Briefe und Gespräche; einfache Über-
setzungen ins Italienische (Rückübersetzungen) 
als 'Klassenübungen. 

Schularbeiten: sechs im Schuljahr. 

ten Sachgebieten; einfache Texte, die den Schüler 
mit einigen bedeutenden russischen Dichtern be-· 
kannt machen. Übungen im Gebrauch des Wör-
terbuches. 

c) Schriftliche Arbeiten: 
Diktate (einfache unbekannte Texte). Nieder-

"schrift von Gesprächen. Briefe (Muster). Einfache 
Übersetzungen ins Russische (Rückübersetzun-
gen) als Klassenübungen. Übersetzungen ins 
Deutsche. 

Schularbeiten: sechs im Schuljahr. 

Kroatisch 

a) Sprachpflege (Sprechen und Schreiben): 
Übungen im freien Sprechen mit Vorbereitung; 

Vortrag von Gedichten und geeigneten Prosa-
stücken. Auf richtige Betonung und diphthong-
freie Aussprache ist besonderer Wert zu legen. 
Aufsätze aller Arten (Erlebnis- und Beobachtungs-
aufsatz, Bildbeschreibung, Inhaltsangabe, Nach-
erzählung, Bericht); Abfassen einfacher Ge-
sdiäftsbriefe. 

b) Sdirifttum und Lesen: 
Zu den Lesestoffen der sdion in der zweiten • 

Klasse verwendeten Art treten Darstellungen 
aus dem Wirtschaftsleben, der Technik und dem 

5 
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Verkehr in Österreich und in den benachbarten 
Ländern unter besonderer Berücksichtigung des 
kroatischen Volkes; Bilder aus der Geschichte 
dieses Volkes, Erzählungen und Bruchstücke 
größeren Umfanges aus dem kroatischen Schrift-
tum, einfache lyrische Gedichte und Bruchstücke 
aus leichteren dramatischen Werken. Im Anschluß 
an die Lesestoffe sind bedeutende kroatische 
Dichter und Schriftsteller zu behandeln. 

c) Stil- und Denkübungen: 
Der Ausbau und die Vertiefung des Wort-

schatzes sind planmäßig fortzusetzen. An Hand 
des Lesestoffes sind die kroatischen Termini aus 
dem Wirtschaftsleben zu erarbeiten und zu festi-
gen. Die Germanismen in der kroatischen Sprache 
sind auszumerzen und die Besonderheiten des 
kroatischen Satzbaues eingehend zu behandeln. 

d) Sprachlehre: 
Aus der Satzlehre: die Nebensätze. Aus der 

Wortlehre: die perfektiven und imperfektiven 
Zeitwörter (Erkennen der vier Vergangenheits-
zeiten an Hand der Lektüre), die Mittelwörter, 
die satz- und wortverbindenden Wörter; der 
Vokale, die Um- und Ablaute, die Doppelvokale, 
die Verschmelzung des j und der Konsonanten-
ausfall. 

e) Rechtschreiben: 
In Verbindung mit der Behandlung des zu-

·Sammengesetzten Satzes ist die Zeichensetzung 
eingehend zu erläutern. Ferner sind die Kon-
sonanten l, j, c, c, d, dz und der Vokal e ein-
gehend zu behandeln. 

f) Schriftliche Arbeiten: 
Schularbeiten:. sechs im Schuljahr. 

Slowenisch 
a) Sprechübungen: 

Wie in der ersten Klasse. Erweiterung des 
Wortschatzes in den Sachgebieten: Gesundheit 
und Krankheit, Fremdenverkehr, Verkehrsmittel, 
Bilder aus dem Erwerbs- und Berufsleben. 

Konversationsübungen. 

b) Lesestoff: 
Lesen längerer und schwierigerer Texte. 

c) Sprachlehre: 
überblick über das Zeitwort und seine Formen; 

die Aktionsarten; die wichtigsten Mittelwörter 
, und die Absichtsformen (Supinum). Wortbildung 

und Wortfamilien. Der zusammengesetzte Satz: 
Nebenordnung, Unterordnung. 

d) Schriftliche Arbeiten: 
Nacherzählungen, Übersetzungen und freie 

Aufsätze als Schul- und Hausübungen. 
Schularbeiten: sechs im Schuljahr. 

Geschichte und Sozialkunde. 
Bilder aus derGeschichteEuropas vom Zwischen-

reich bis zum Wiener Kongreß (mit Beziehung 
auf die engere Heimat). Sie dienen hauptsächlich 
dem Zweck, das Verständnis für die gesellschaft-
lichen, politischen, religiösen und kulturellen 
Wandlungen, die für das Erfassen der Gegenwart 
wichtig sind, zu wecken und einige sozialkund-
liche Modellvorstellungen zu gewinnen. 

Unter diesem Gesichtspunkt sind etwa die 
folgenden Themen teils in breiterer, teils in knap-
per Darstellung zu behandeln. 

Europa im Spätmittelalter: 
Grundherren und Bauern; Städte und Bürger; 

Staatenbildung (Hausmachtpolitik, Entwicklung 
der Nationalstaaten); europäisches Handelsleben; 
die Gotik; die Hussiten. 

Vom Mittelalter zur Neuzeit: 
Die Erfindungen und Entdeckungen und ihre 

Folgen; Humanismus und Renaissance; Maxi-
milian und Karl V.; das wirtschaftliche und 
soziale Leben (Geldwirtschaft, Bauernkriege); die 
Glaubensspaltung in Europa; die Gegenreforma-
tion und der Dreißigjährige Krieg. 

Absolutismus und Aufklärung: 
Der Absolutismus und sein Wirtschaftssystem; 

Österreich im Zeitalter der Türkenkriege; Barock-
kultur; England auf dem Weg zur Demokratie; 
die Aufklärung; der aufgeklärte Absolutismus in 
Österreich (Maria Theresia und Joseph II.); der 
Einfluß der Aufklärung in Rußland; die Grün-
dung der Vereinigten Staaten von Amerika. 

Die Französische Revolution und das Zeit-
alter Napoleons. Die Französische Revolution und 
ihre Folgen; Napoleon und die Befreiungskriege; 
der Wiener Kongreß. 

Geographie und Wirtschaftskunde. 
Länderkundliche Behandlung der außereuro-

päischen Erdteile in exemplarischer Auswahl. 
Einiges über Entdeckungsreisen. Auswertung ein-
schlägiger Jugendbücher. Wecken des Verständ-
nisses für die wirtschaftlichen Verhältnisse in den 
außereuropäischen Ländern; Einblicke in deren 
wirts aftliche Beziehungen zu Österreich und zu 
den anderen europäischen Ländern. Im Zusam-
menhang damit Klärung wirtschaftskundlicher 
Grundbegriffe (wie Agrar-, Industrie- und Han-
delsstaat, Autarkie, Welthandel, Bedeutung der 
Arbeitsleistung und der Investitionen, Import und 
Export). 



Die scheinbare Sonnenbahn in verschiedenen 
geographischen Breiten. Die Abhängigkeit des 
Klimas vom Sonnenstand und von anderen Be-
dingungen. Die Bedeutung des Klimas für Men-
schen, Tiere und Pflanzen. 

Übungen im Lesen verschiedener Karten (Wan-
der- und Straßenkarten) und im Zeichnen von 
Skizzen und Profilen. Einführung in das Lesen 
statistischer Darstellungen. 

Mathematik. 
a) Arithmetik: 

Wiederholung des Rechnens mit ganzen Zahlen, 
Dezimalzahlen, Bruchzahlen und der Schlußrech-
nung einschließlich der Prozentrechnung in ver-
schiedenen Sachgebieten, namentlich in Verbin-
dung mit Geographie und Wirtschaftskunde, 
Physik und Chemie, Hauswirtschaft und Hand-
arbeit. 

Einführung in das Rechnen mit relativen Zah-
len. 

Einführung in das Wesen der allgemeinen Zahl. 
Rechnen mit solchen Zahlen; vor allem Umfor-
mung allgemeiner Zahlenausdrücke. Proben durch 
Einsetzen besonderer Zahlenwerte. 

Quadrieren und Quadratwurzelziehen, dabei 
Einführung in die Potenz- und Wurzeltafeln. 

Einführung in die Gleichungslehre; Auflösen 
einfacher linearer Gleichungen mit einer Unbe-
kannten. Zeichnerische Veranschaulichung ein-
facher Abhängigkeitsbeziehungen; Schaulinien. 

b) Geometrie: 
Pyramide, Kegel und Kugel: Erfassen und Be-

zeichnen der Grundgebilde dieser Körper. An-
fertigung der Pyramicfe und des Kegels (Netz). 

Verwandeln und Teilen von Flächen, soweit 
es für die Flächenberechnung in Betracht kommt. 
Berechnen des Umfanges und der Fläche von 
Dreieck, Viereck und Kreis; der Oberfläche und 
des Rauminhaltes von Prisma, Zylinder, Pyra-
mide, Kegel und Kugel (wobei der Zahlenwert 
von n und der Rauminhalt von Pyramide, 
Kegel und Kugel auf dem Wege des Versuchs an-
schaulich zu bestimmen sind); Rauminhalt des 
Fasses (näherungsweise). 

Der pythagoräische Lehrsatz mit einfachen An-
wendungen·. 

Fortsetzung der Übungen im Gebrauch der 
Zeichengeräte und der Meßbehelfe. Gelegentlich 
freihändiges Skizzieren geometrischer Gebilde. 

c) Schularbeiten: 
Sechs Schularbeiten im Schuljahr. 

Geometrisches Zeichen. 
Zeichnen einfacher ebener Figuren in Verbin-

dung mit dem Geometrielehrstoff (ins Heft, auf 
dem Reißbrett, allenfalls Tuschzeichnungen). 

• 
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Weiterführung des Zeichnens von Schrägrissen 
einfacher, ebenflächig begrenzter Körper. An-
schauungsmäßige Darstellung dieser Körper, des 
Zylinders und des Kegels im Grund- und Aufriß 
(bei einfacher Lage zu den Bildebenen). Anschau-
ungsmäßiges Zeichnen von Grund-, Auf- und · 
Schrägrissen einfacher, ebenflächig begrenzter 
Objekte in besonderer Lage zu den Bildebenen. 

Naturgeschichte. 
Unter Einbeziehung der bisher nicht besproche-

nen Tier- und Pflanzengruppen, namentlich der 
Wirbellosen und der Lagerpflanzen, soll ein ein-
drucksvolles Gesamtbild vom Formenreichtum der 
Natur, von der Anpassung auch an extreme 
Lebensbedingungen und von besonders auffallen-
den Verhaltensweisen (wie Brutpflege, Staaten-
bildung, Symbiosen und ähnlichem) gegeben wer-
den. 

Die Zelle als Baustein der Lebewesen. Zelltei-
lung; Wachstum und Differenzierung in der Ent-
wicklung des Individuums. Neben fortgesetzter 
Pflege von Zimmer- und Gartenpflanzen sind 
Versuche über Keimung, Wachstum, Ernährung 
und Wassel\versorgung der Pflanzen anzustellen. 

Allenfalls Anleitung zum Bestimmen einfacher 
Blütenpflanzen; Schulgartenarbeit. 

Schädlinge der Kulturpflanzen. Tier- und 
Pflanzensdmtz. 

In Verbindung mit der Chemie werden einige 
Minerale nach ihrer Gestalt und ihren Eigen-
schaften sowie ihrer Bedeutung für die Gesteins-
bildung, für die Wirtschaft und für die Technik 
besprochen. 

Physik und Chemie. 
a) Physik: 

Von Werkzeugen und Maschinen: Die ein-
fachen Maschinen der Hebelgruppe; Maß der Ar-
beit, Goldene Regel, das Fahrrad. 

Vom Schwimmen: Auftrieb (Schwimmen, 
Schweben, Sinken; Aräometer; Archimedisches 
Prinzip). 

Von der Elektrizität: 
Der Stromkreis. 
Wärme- und Lichtwirkungen (elektrische 

Heiz- und Kochgeräte; Kurzschluß, Siche-
rung; elektrische Beleuchtung), Gefahren des 
elektrischen Stromes und deren Verhütung. 

Chemische Wirkungen (galvanisches Element, 
Akkumulator, Reinmetallgewinnung, Metallüber-
züge). 

Magnetische Wirkungen und Induktion (Klin-
gel; Ablenkung der Magnetnadel; Elektromotor, 
Dynamomaschine; Transformator; Fernsprecher). 
Maße der Elektrizität. Allenfalls elektrische Ent-
ladungen in verdünnten Gasen. 
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b) Chemie und Mineralogie: Kunstbetrachtung: Steigerung der Erlebnis-
Von der Luft (Sauerstoff, Stickstoff, Edelgase; i fähigkeit für Werke der bildenden Kuns:, auch 

V · · d L ft . . durch Fragen nach den formalen und mhalt-
erunrem1gung er u ). 1. h Ab · h d K" ' 1 H. · f 
0 d S.. L S l ic en sie ten es unst ers. mwe1se au 

xy e, auren, augen, a ze. · l S ·1 eh d b d d M · 
Z 1 ff) 

emze ne t1 epo en un e euten e e1ster. 
Das Wasser ( er egung, Wassersto . 

Schreiben. Von der Kohle (Kohlenstoff; Oxyde des Koh- , 
lenstoffes; Ofenheizung; Atmung). ! Dritte und vierte Klasse 

Vom Feuermachen (Schwefel, Phosphor, Zünd-
hölzchen; Schwefelsäure, Phosphorsäure). 

Vom Kalkstein. Zement. Vom Kochsalz (Stein-
salz; Salzsäure; Chlor; Natrium). 

Allenfalls einige Waschmittel, Düngemittel, 
Tonwaren und Aluminium. 

Quarz und Glaswaren. 
Von den Metallen (Eisen; andere wirtschaft-

lich wichtige Metalle; Edelmetalle). 

Sorgsame Pflege der Schrift durch ausreichende 
Obung unter Vermeidung von Verkrampfung 
und schlechter Körperhaltung. Der Schriftpflege 
ist in allen Unterrichtsgegenständen besondere 
Beachtung zu widmen, vor allem was Leserlich-
keit, Geläufigkeit und Gefälligkeit der Schrift be-
trifft. 

Erweiterung des ornamentalen Schreibens zu 
dekorativen Zwecken. 

Knabenhandarbeit. Die Zeichensprache der Chemie im Zusammen-
hang mit einzelnen Stoffkreisen. Atom-Molekül; 
Element-Verbindung. i Dritte und vierte Klasse 

M 'k · h 1 Herstellung einfacher Gebilde bei strenger Be-
us1 erzte ung. eh eh . eh d h d klich G "eh a tung te ms er un an wer er es1 ts-

Musikpflege: Festigung des Lied- und Spiel- II punkte unter Wahrung musischer Haltung. 
g~tes.und Erweit~rung bei Steig:rung des Sch"'.ie- Entwicklung der Fähigkeit, Gegenstände nach 
ngke1tsgrades. Emfache Kunstlieder, mehrsum- Skizzen und Werkzeichnungen herzustellen 
mige vokale und vokalinstrumentale Sätze. Beim ! W ck d V .. d · f·· d z . 
S. · f d S · eh 1 d K b 1 e en es erstarr msses ur en usammen-mgen ist au en ttmmwe se er na en 1 h · eh z ck M ß h"'l · W k 
Rücksicht zu nehmen. Stimmbildende und atem- 1 ang zwis en we . ' a ver a tms, er zeug 

eh · eh Ob 1 und Werkstoff. Erziehung zu Verantwortung, 
. .. _ . enamg e1t, r nung un parsam e1t. te ms e ungen. 1 G · k · o d d s k · 

Mus1khoren: Fortsetzung der Übungen 1m Er- p . d p b · R b eh 
1 d F d 'h EI E k ap1er- un appear e1ten: aum au, au (ennen er orm un 1 rer emente. r ennen d K" k"' rch G l 
von Beziehungen zwischen Volksmusik, Unter- run er or~er; orper 1 e esta tung. 
haltungsmusik und den Schöpfungen bedeuten- Holzarbeiten: Obergang zum Raumbau. 
der Tondichter. Hörerziehungsstunden mit Hilfe Allenfalls Metallarbeiten: Messen mit der 
von Schulfunk, Fernsehen, Schallplatte, Magneto- 1 Schiebelehre; Scheren, Biegen, Grundbegriffe des 
phon, aber auch unter Mitwirkung der Schüler Feilens; Hämmern, Treiben, Bohren, Schrauben, 
(Instrumentalgruppe). Nieten, Löten, Lackieren. 

Musikkunde: Bilder aus dem Leben großer Anleiten zu einfachen Reparaturen und zur 
Meister in enger Verbindung mit Hörerlebnissen. Verwertung alten Materials. 

Bildnerische Erziehung. 

Dritte und vierte Klasse 
Erzählendes und darstellendes Zeichnen in ver-

schiedenen Techniken (auch Linolschnitt, Radie-
rung, Schablonendruck). 

Steigerung der Ausdrucksfähigkeit durch 

Allenfalls Krippenbau, Flugmodell- und Schiffs-
modellbau, Fiecht- und Webarbeiten sowie Auf-
baukeramik. 

Werkstoff- und Werkzeugkunde in Zusammen-
hang mit der Arbeit. Unfallverhütung. 

Hinweise auf Berufskunde und Berufshygiene 
(für die Entlassungsschüler). 

Mädchenhandarbeit. Schulung im bewußten Schauen und Eingehen 
auf Bau, Struktur, Kontrast und Rhythmus; Ver-
ständnis für den Ausdrucksgehalt von Linie, Hel- Stricken nach Schnitt. 
ligkeit und Farbe. Anbahnung eines gestalten- Ausbesserungsarbeiten verschiedener Art. Ein-
den Naturstudiums. Darstellen des Körperlichen fache Grundschnitte für Wäsche, allenfalls auch 

. und des Räumlichen mit entwicklungsgemäßen für Kinderkleidung (in verkleinertem Maßstab); 
Mitteln (einfache Schrägansichten). Erarbeiten und Zeichnen der Schnitte für die ge-

Als Obungsstoffe kommen in Betracht: Haus wählten Werkstücke nach persönlichem Maß. 
und Gerät, Mensch und Tier, Landschaft und täg- 1 Maschinnähen: mindestens ein Werkstück aus 
liches Leben. 1 Wasch.stoff unte1 Anwendung schmückender 

Ornamentale Schrift und ornamentales Zeich- 'j Techmken. 
nen, auch in Verbindung mit dem Handarbeits- Herstellen von Werkstücken_unter Anwendung 
unterricht. 1 zeitgemäßer Stickerei. . 



Einfad1es Werkstück in einer Technik nach 
Wahl: Weben, Netzen, Knüpfen und anderes. 

Allenfalls einfacile Werkarbeiten aus verschie-
denem Material für den persönlichen Gebrauch. 

Gegebenenfalls Umgang mit einer elektrischen 
Nähmaschine und einer einfachen Handstrick-
maschine. 

Hauswirtschaft. 
Dritte und vierte Klasse 
a) Hauswirtschaftliche Arbeiten: 

Einfache Kocillehre (ausgehend vom prak-
tischen Kocilen). 

Praktisciles Kochen: Zubereitung einfacher 
Speisen beziehungsweise von Speisefolgen gesun-
der, neuzeitlicher Ernährung. 

Erarbeiten der Grundrezepte. 
übung im Tiscildecken, Anrichten .und im ein-

fachen Servieren. 
Andere H::ushaltsarbeiten: Bedienen der Herde 

und der Haushaltgeräte; Handhabung, Pflege und 
Aufbewahrung des Koch- und Eßgeschirres, der 
Küchengeräte und der Küchenwäscile. Sachgemäße 
Aufbewahrung; Vorratswirtschaft. 

Reinigung der Scilulküche und der dazugehöri-
gen Räume; fallweise gründliche Reinigung. 

b) Nahrungsmittelkunde und Grundbegriffe der 
Ernährungslehre: 
Gesunde Ernährung; zweckmäßiger Einkauf; 

Marktbesuch. 
Richtige Behandlung und Verwertung der ge-

bräuchlicilsten Nahrungsmittel. 

c) Haushaltungskunde: 
Vermittlung der Kenntnis gebräucillichster Ma-

terialien und Geräte zur Führung eines einfachen 
Haushaltes. üben der richtigen Handhabung und 
Pflege der Haushaltgeräte. 

Berecilnung der Kosten von Einzelspeisen und 
Speisefolgen. 

Hinweis auf Gefahren im Haushalt und deren 
Verhütung. 
d) Grundbegriffe der Säuglingspflege. 

Leibesübungen. 
Dritte und vierte Klasse 

Kräftigungs-, Scilmeidigui{gs- und Lösungs-
übungen. 

Auswahl der Übungen im Hinblick auf die mit 
der zweiten Körperstreckung häufiger auftreten-
den Haltungsschwierigkeiten; stärkere Verwen-
dung besonderer Übungen als allgemeine Vorbe-
reitung auf die Leistungsarbeit. Entwickeln einer 
Übungsgruppe zur täglichen Durcharbeitung des 
Körpers. 

Haltungs- und bewegungsformende Übungen. 
Anbahnen einer bewußten Arbeit an grund-

legenden Einzelheiten der Haltung und Bewe-
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gung. Wecken des Willens zu guter Haltung und 
Bewegung. 

Leistungsübungen (einschließlich Kunststücke). 
Grundübungen: 
Laufen: Hindernisläufe im Saal und im Ge-

lände; Erreichen einiger Ausdauer. Tiefstart. 
Wettläufe bis 60 m. Springen: Steigerung der 
Leistung im Hoch-, Weit-, Stütz-, Hang-
stütz- und Hangspringen; Versucile im Stab-
springen. überklettern von Hindernissen (bis 
kopfhoch); Wanderklettern in versciliedenen 
Formen. Hangeln seitwärts, rückwärts und 
vorwärts. Schaukeln und Schwingen im Streck-
hang. Schwebegehen über breite (bis schul-
terhohe) und schmale (bis hüfthohe) Geräte, auch 
mit verschiedener Aufgabenstellung. Werfen und 
Fangen über größere Entfernungen und im Laufen 
(sichere Ballbeherrschung); Schlagballweitwerfen. 
Stoßen mit versciliedenen Geräten (3 bis 5 kg). 
Heben, Tragen, Ziehen und Scilieben mit ange-
messener Leistungssteigerung. Ringaufgaben und 
Erlernen einfacher Ringergriffe (Knaben). 

Kunststücke: 
Fortsetzen des Bodenturnens mit erhöhten An-

forderungen, auch Flugrollen und überscilläge. 
Weiterführen der Gerätekünste durch einfache 
Aufgänge, Umschwünge und Abgänge an 
niedrigen Geräten sowie durch Sprünge, wie . 
Fechtersprung, Flanke, Kehre. Einfacile Übungs-
verbindungen im Bodenturnen und bei den 
Gerätekünsten. Gleichgewichtskünste an Ge-
räten. Sprung-, Schwung-, Wurf- und Fang-
künste mit Handgeräten. 

Schwimmen: 
Verbessern der Schwimmform, allenfalls Erler-

nen des Rückenscilwimmens. Scilwimmkönnen 
100 m; Wettschwimmen bis 50 m, aucil in Staf-
felform. Wenden, Startsprung, Tauchübungen; 
einfache Sprungkünste. Erwerben des Frei- oder 
Fahrtenschwimmerzeugnisses. 

Winterübungen: 
Rodeln. Eislaufen: Vorbereitung des Schule-

laufens und Tanzens. Vorbereitende Übungen für 
Eishockey (Knaben). Sdülaufen: Grundschule, al-
lenfalls Fortgeschrittenen-Stufe; Wertungsfahr-
ten; Halbtagswanderungen. 

Spiele und Tänze: 
Spiele: Mittlere Kampfspiele (zum Beispiel 

Brennball, Nummernbarlauf). Schlagball, Korb-
ball, Flugball und andere, einscilließlicil der Vor-
bereitungsspiele. Für Knaben auch Handball und 
Fußball mit vereinfachten Regeln. Seherzspiele. 
Bodenständige Volksspiele. 

Tänze und tänzerisches Gruppenspiel (ein-
schließlich Vorformen): 

Mädchen: Ausgewählte Volkstänze und ein-
fache Gemeinschaftstänze. Zeitlich und räumlich 
geordnete Bewegungsführung mit Anpassung an 
die Partnerin und an die Gruppe. Schwünge mit 
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Handgeräten. Versuche im Gestalten eines Bewe-
gungsspieles nach einfachen Musikstücken oder 
Liedern. 

Wanderungen und Schikurse. 
Wanderungen: Gehleistung vier bis fünf Stun-

den für eine Ganztagswanderung. Fortführen der 
Orientierungsaufgaben und Geländespiele. Anlei-
tung zur Beobachtung der besonderen Eigenhei-
ten des Wandergebietes. 

Schikurse: Grundschule und Lehrgang für Fort-
geschrittene; Verhalten im Gelände und im 
Heim. 

Gesundheitslehre. 
Anleitung zu gesunder Lebensführung (Ernäh-

rung, Genußgifte, Kleidung, Arbeit und . Ruhe, 
Freizeit). Einiges über Volksgesundheit. Einfache 
Aufgaben der Ersten Hilfe. 

Vierte Klasse: 
Deutsch. 

a) Sprechen: 
Fortsetzung der Sprechübungen der dritten 

Klasse. 

b) Aufsatz : 
Aufsatzformen und übungen im lebensprak-

tischen Schriftverkehr wie in der dritten Klasse, 
nun mit erhöhten Anforderungen. Dazu treten 
Gesuche, Lebenslauf, Protokolle und Inserate. 
Ausfüllen weiterer Formulare. Außerdem haben 
sich die schriftlichen Übungen auf stichwortartige 
Zusammenfassungen gehörter wie auch gelesener 
Darstellungen und auf das Ausarbeiten einer 
Gliederung zu erstrecken, wobei vor allem an die 
Verwertung beim Lernen und beim selbständigen 
Bildungserwerb zu denken ist. 

Neue Formen der schriftlichen Darstellung 
sind durch gemeinsame Übungen zu entwickeln. 

c) Rechtschreiben: 
Festigung des in der dritten Klasse erworbenen 

Könnens. Übungen im Schreiben der gebräuch-
lichsten Fremdwörter aus dem Wortschatz des 
Alltages. 

Einführung in den Gebrauch der „Regeln und 
Bemerkungen" im Österreichischen Wörterbuch. 

d) Lesen und Literaturerziehung: 
Die Übungen im Lesen vom Blatt und im ge-

pflegten Vorlesen sind fortzusetzen. Dem Be-
richt der Schüler (einzeln oder in Gruppen) über 
ihre häusliche Lektüre kommt weiterhin Bedeu-
tung zu. In der Aussprache über Gelesenes tritt 
neben die Beurteilung der handelnden Personen 
fallweise auch die Frage nach den Absichten des 
Dichters. Textstellen, die wegen ihres Inhaltes 
oder ihrer sprachlichen Form besonders an-
sprechend sind, sollen von den Schülern erkannt 

und hervorgehoben werden. Die Schüler sollen 
zum Erwerb eigener Bücher und zur Benützung 
öffentlicher Büchereien - auch nach der Haupt-
schulzeit - angeregt werden. 

Schrifttum: 
Lyrische Gedichte, ältere und moderne Bal-

laden; Proben aus der Heldendichtung; Berichte 
und Schilderungen aus dem Leben unter beson-
derer Berücksichtigung des Arbeits- und Berufs-
lebens und der österreichischen Zeitgeschichte; 
Novellen und Erzählungen mit altersgemäßer 
Thematik; die wichtigsten Gattungen der dichte-
rischen Prosa; lebensbezogene nichtdichterische 
Prosa; Lebensbilder bedeutender Männer und 
Frauen; einfache dramatische Werke aus dem 
neueren Schrifttum. Einige charakteristische Ent-
wicklungsabschnitte aus dem deutschsprachigen 
Schrifttum, vornehmlich seit der Klassik, mit be-
sonderer Rücksicht auf Österreich und mit Aus-
blicken auf die Weltliteratur. 

e) Sprachlehre: 
Übungen zur Vermeidung von Verstößen 

gegen die Sprachrichtigkeit. 
Satzlehre: 
Satzbilder (Satzverbindungen und mehrstufige 

Satzgefüge). Übungen im überblicken und Auf-
lösen umfangreicher Sätze, auch an Hand von 
Texten in der Sprache der Gesetze und der Be-
hörden. 

Wortlehre: 
Zusammenfassende übersieht über die Wort-

arten, die Biegungsformen und deren Funktion. 
Fortsetzung der Übungen zur Wortbedeutung 

und zum Bedeutungswandel. Lehn- und Fremd-
wörter. Wörtliche und übertragene Bedeutung. 

Schriftsprache, gepflegte Gemeinsprache, Mund-
art und Altersjargon. Die Sprache der Dichtung 
und der Wissenschaft. Beispiele für Fach- und 
Berufssprachen. 

f) Schriftliche Arbeiten: 
Schularbeiten: sechs im Schuljahr. 

Lebende Fremdsprache. 

(Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, 
Kroatisch oder Slowenisch.) 

Englisch 
a) Schulung des Gehörs und Pflege der Aus-· 

sprache: 
Vorlesen unbekannter Stücke und Wiedergabe 

des Inhalts. Die Hauptschwierigkeiten der eng-
lischen Aussprache (unbetonte Silben, Wechsel 
der Aussprache innerhalb einer Wortfamilie, 
ebenso Betonung, Satzmelodie; stimmlo.se und 
stimmhafte Mitlaute). Auffallende Eigenheiten 
der amerikanischen Aussprache·. 



b) Wortschatz und Sprechübungen: 
Wiederholung und Festigung des in den voran-

gegangenen Jahren erworbenen Wort- und 
Phrasenschatzes nach Sachgebieten. Ausfüllen von 
Lücken, die bei diesen Wiederholungen zutage 
treten. Erweiterung des Wortschatzes auf die 
neuen Sachgebiete (etwa: das Commonwealth 
und die USA, vor allem nach Wirtschaft, Technik, 
Fremdenverkehr, Kulturleben; internationale 
Zusammenarbeit, Hilfsgemeinschaften; Berufe 
im In- und Ausland, die die Kenntnis des Eng-
lischen voraussetzen). Englisch für den Fremden-
verkehr. 

Sammeln idiomatischer Wendungen. Die wich-
tigsten Amerikanismen des Wortschatzes. Modell-
sätze aus dem Lesestoff. Übungen im Erteilen 
von Auskünften über das Heimatland. 

c) Sprachlehre: 
Zusammenfassender überblick über die For-

men- und Satzlehre in Mustersätzen, wobei vom 
Sprech-, Schreib- und Lesestoff auszugehen ist. 
Ausfüllen von Wissenslücken und Festigung der 
noch nicht ausreichend beherrschten Wort- und 
Satzformen. 

d) Lesestoff: 
Lebendige Darstellungen des Lebens im 

Commonwealth und in den USA: Reiseschilde-
rungen; Geschichtsbilder, Lebensbilder; erzäh-
lende und lyrische Gedichte; eine längere Erzäh-
lung; Ausschnitte aus einem leichten dramatischen 
Werk. 

e) Schriftliche Arbeiten: 
Aufsätze im Zusammenhang mit den durch-

genommenen Sach- und Lesestoffen; Briefe (auch 
einfache Geschäftsbriefe), Schülerbriefwechsel; 
Gesuche, Berichte und Beschreibungen. Ober-
s~tzunge~ von praktischem Wert aus dem Eng-
lischen ms Deutsche (Gebrauchsanweisungen, 
Kochrezepte, Briefe u. dgl.) unter Zuhilfenahme 
der Wörterbücher. Auffallende Eigenheiten der 
amerikanischen Rechtschreibung. 

Schularbeiten: sechs im Schuljahr. 

Französisch 
a) Schulung des Gehörs und Pflege der Aus-

sprache: 
Vorlesen und Vorerzählen unbekannter Stücke· 

nachfolgende Wiedergabe des Inhalts. Die Haupt~ 
s~wierigkeiten ~er französischen Aussprache 
(stimmlose und stimmhafte Mitlaute). 

b) Wortschatz und Sprechübungen: 
Wiederholung und Festigung des in den voran-

gegangenen Jahren erworbenen Wort- und 
Phrasenschatzes nach Sachgebieten. Ausfülien von 
Lücken, die bei diesen Wiederholungen zutage 
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treten. Erweiterung des Wortschatzes auf die 
neuen Sachgebiete (etwa: Frankreich; Wirtschaft, 
französisches Geld; Technik, Fremdenverkehr, 
Kulturleben; internationale Zusammenarbeit; 
Zusammenschluß der Jugend, internationale 
Hilfsgemeinschaften). Französisch für den Frem-
denverkehr. 

Gespräche über Themen des täglichen Lebens 
innerhalb der Sachgebiete. Übungen im Er-
teilen von Auskünften über das Heimatland. 

c) Sprachlehre: 
Zusammenfassender überblick über die fran-

zösische Grammatik. Übereinstimmung des. 
participe passe, Zeitenfolge; besondere Verbal-
kons~ruktionen: l'infinitif sans preposition; Um-
schreibung deutscher Umstandswörter; Vor-
wörter; la mise en relief (Idiomatik). 

d) Lesestoff: 
Lebendige Darstellungen über Frankreich: 

Reiseschilderungen, geschichtliche Erzählungen; 
aus dem Kulturleben des französischen Volkes; 
Ausschnitte aus einem leichten dramatischen 
Werk. 

e) Schriftliche Arbeiten: 
Freie Diktate; Wiedergabe gelesener Erzäh-

~ungen; Fr~gen und Antworten; Übersetzungen 
ms Französische (Rückübersetzungen) als Klassen-
übungen. Übungen im Gebrauch ein- und zwei-
sprachiger Wörterbücher. Briefe (Schülerbrief-
wechsel). 

Schularbeiten: sechs im Schuljahr. 

Italienisch 
a) Schulung des Gehörs und Pflege der Aus-

sprache: 
Vorlesen und Vorerzählen bekannter und 

unbeka~nter Texte mit nachfolgender Erklärung 
und Wiedergabe des Inhalts (Vorbereitung durch 
Fragen und Antworten). 

b) Wortschatz und Sprechübungen: 
Wiederholung und Festigung des in den voran-

gegangenen Jahren erworbenen Wort- und 
Phrasenschatzes nach Sachgebieten. Ausfüllen von 
Lücken, die bei diesen Wiederholungen zutage 
treten. Erweiterung des Wortschatzes auf die 
neuen Sachgebiete (etwa: Ferien; vom Reisen· 
wi~tschaftlich~ und kulturelle Beziehunge~ 
zwischen Italien und Österreich. Was Rom der 
Welt bedeutet). Modellsätze aus dem Sprech- und 
Lesestoff. Gedichte und Lieder im Zusammenhang 
mit den Sachgebieten. 

c) Sprachlehre 
Zusammenfassender überblick über die For-

men- und Satzlehre in Mustersätzen, wobei vom 
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Sprech-, Schreib- und Lesestoff auszugehen ist. 
Ausfüllen von Wissenslücken und Festigung der 
noch nicht ausreichend beherrschten Wort- und 
Satzformen. Gebrauch des Konditionals und des 
Konjunktivs. Leideform. Passivform des Zeit-
wortes. Gerundium. Die zwei unbetonten Für-
wörter (affissi). Gebrauch der Zeiten; Zeiten-
folge. Gebrauch der Nennform und der Mittel-
wörter. Grundregeln der Zeichensetzung. 

d) Lesestoff: 
Lebendige Darstellungen über Italien und das 

italienische Volk: Reiseschilderungen, geschicht-
liche Erzählungen, Lebensbilder. Erzählende und 
lyrische Gedichte, eine längere Erzählung; Aus-
schnitte aus einem leichten dramatischen Werk. 

e) Schriftliche Arbeiten: 

Einfache Aufsätze aus den durchgenomme11en 
Sach- und Lesestoffen; Fragen und Antworten. 
Einfache Beridlte und Beschreibungen. Briefe. 
Übersetzungen unter Beachtung ihres praktischen 
Wertes. 

Schularbeiten: sechs im Schuljahr. 

Russisch 

a) Schulung des Gehörs und Pflege der Aus-
sprache: 
Vorlesen bekannter und unbekannter russischer 

Texte, Wiedergabe des Inhalts. Die Haupt-
schwierigkeiten der russischen Aussprache. 

b) Wortschatz und Sprechübungen: 
Gründliche Wiederholung und Festigung des in 

den vorangegangenen Jahren erworbenen Wort-
und Phrasenschatzes nadl Sachgebieten. Ausfüllen 
von Lücken, die bei diesen Wiederholungen zu-
tage treten. Erweiterung des Wortschatzes auf 
die neuen Sachgebiete (Bilder aus dem kulturellen 
und wirtschaftlichen Leben der Sowjetvölker). 
Sammeln idiomatischer Wendungen. Sprech-
übungen der bisherigen Art, aber Steigerung des 
Schwierigkeitsgrades. Modellsätze aus dem Sprech-
und Lesestoff. Gespräche über Themen des täg-
lichen Lebens innerhalb der Sachgebiete. 

c) Sprachlehre: 
Zusammenfassender Überblick über die For-

men- und Satzlehre in Mustersätzen, wobei vom 
Sprech- und Lesestoff auszugehen ist. Ausfüllen 
von Wissenslücken und Festigung der noch nit:ht 
ausreichend beherrschten Wort- und Satzformen. 

d) Lesestoff: 

Lebensbilder. Erzählende und lyrische Gedid1te, 
eine längere Erzählung, Aussdmitte aus emem 
leichten dramatischen Werk. 

e) Schriftliche Arbeiten: 
Aufsätze im Zusammenhang mit den durch-

genommenen Sach- und Lesestoffen; Briefe (auch 
einfache Geschäftsbriefe), Gesuche, Berichte und 
Beschreibungen; Übersetzungen. 

Schularbeiten: sechs im Schuljahr. 

Kroatisch 

a) Sprachpflege (Sprechen und Schreiben): 
Die Übungen im freien Sprechen sind unter 

allmählicher Steigerung der Anforderungen plan-
mäßig fortzusetzen. Dabei ist auf die richtige Be-
tonung und die diphthongfreie Aussprache der 
Vokale besonders zu achten. Zu den bisherigen 
Aufsatzarten treten Berichte über Vorgänge aus 
dem Menschen- und Naturleben. Ferner ist das 
Abfassen von Gesuchen, Eingaben u. dgl. zu 
üben. 

b) Schrifttum und Lesen: 
Zu den Erzählungen und Abhandlungen über 

das Arbeits- und Berufsleben kommen umfang-
reichere erzählende Dichtungen (beziehungsweise 
Teile daraus), lyrische Gedichte, einf~che drama-
tische Werke. Bilder aus der Geschichte und Kul-
tur des kroatischen Volkes. Einblick in die 
wichtigsten Entwicklungsabschnitte des kroa-
tischen Schrifttums; bedeutende kroatische Dich-
ter und Schriftsteller aus dem neueren Schrift-
tum. 

c) Stilkunde und Denkübungen: 
Ergänzung und Festigung des Wortschatzes. 

Besondere Beachtung ist dem Erwerb kroatischer 
Bezeichnungen aus dem Arbeits-, Berufs- und 
Kulturleben zu widmen. 

d) Spradllehre: 
Die erworbenen Kenntnisse aus der Laut-, 

Wort- und Satzlehre sind zusammenzufassen. Die 
Deklination des Hauptwortes (Genitiv, Dativ, 
Akkusativ, Lokativ und Instrumentalis mit und 
ohne Vorwort), die Konjugation der unregel-
mäßigen Zeitwörter; die wörtliche und die ab-
hängige Rede sind eingehend zu behandeln und 
zu üben. 

e) Rechtschreiben: 
Übungen und zusammenfassende Belehrungen 

mit Berücksichtigung der häufigsten Fehler. 
Lebendige Darstellungen, die Einblick in das 

Leben der Völker der Sowjetunion gewähren. f) Schriftliche Arbeiten: 
Reiseschilderungen, geschichtliche Erz,ählungen, Schularbeiten: sechs im Schuljahr. 



Slowenisch 
a) Sprechübungen: 

Vervollkommnung der Aussprache durch Wei-
terführung der Sprech- und Konversations-
übungen. Erweiterung des Wortschatzes durch 
zeitgemäße Sachgebiete. 

b) Lesestoff: 
Leichtere Texte slowenischer Dichter und 

Schriftsteller. Pflege der Hauslektüre. 

c) Sprachlehre: 
Zusammenfassende Wiederholung und Festi-

gung des Stoffes. 

d) Schriftliche Arbeiten: 
Wie bisher, aber mit höheren Anforderungen. 

Festigung der Rechtschreibung durch entspre-
chende Übungen. Freiere Diktate. Wiedergabe 
gelesener Erzählungen, längere Berichte (auch in 
Briefform) über Erlebtes und Gelesenes; Stellen 
und Beantworten von Fragen; Übersetzungen 
ins Slowenische (Rückübersetzungen) als Klassen-
übungen; Zeitungsanzeigen; Wiedergabe leichter 
Zeitungsartikel. Einfache Geschäftsbriefe. 

Schularbeiten: sechs im Schuljahr. 

Geschichte und Sozialkunde. 
Bilder aus der Geschichte seit dem Wiener 

Kongreß bis zur Gegenwart. 
Sie dienen der Einführung in das Werden der 

modernen Demokratie und der Einrichtungen 
des Rechts- und Wohlfahrtsstaates. Die sozial-
kundlichen Modellvorstellungen sind zu ergän-
zen, namentlich durch die Grundbegriffe des 
Arbeits- und Sozialrechtes, des Geldwesens und 
der Wirtschaftsführung. Der Einblick in die Ge-
schichte des 19. und 20. Jahrhunderts soll die 
Schüler befähigen, entsprechend ihrer Reifungs-
stufe wichtige Vorgänge im öffentlichen Leben 
Osterreichs und in der Weltpolitik mit einigem 
Verständnis, mit Interesse und in möglichst 
objektiver Geisteshaltung zu verfolgen. Dem 
Geschichtsunterricht in dieser Klasse kommt da-
her · besondere Bedeutung für die staatsbürger-
lichen Aufgaben der österreichischen Schule zu. 

Gegen Ende des Schuljahres sind die Schüler 
auf die Bestimmungen über Jugendschutz und 
Jugendstrafrecht sowie auf die Straßenverkehrs-
ordnung hinzuweisen. 

Der Lehrstoff soll etwa nach folgenden ge-
schichtlichen Leitthemen gegliedert werden: 
Konservative und liberale Kräfte in der ersten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts: 
Die Politik der europäischen Mächte unter 

dem Einfluß Metternichs. - Die Biedermeier-
zeit in Osterreich. - Neue Entwicklungen der 
Naturwissenschaften. - Die erste industrielle 
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R~volution und ihre wirtschaftlichen Auswir-
kungen. - Die Revolutionen in Europa von 
1830 bis 1848. 

Nationalismus, Sozialismus und Imperialismus: 
Die nationalen Einigungsbewegungen in 

Deutschland und Italien. - Neue Entwick-
lungen in der Wirtschaft und Gesellschaft 
(Arbeiterbewegung, Großstadt, Parlamentaris-
mus, politische Parteien, moderne rechtsstaat-
liche Verwaltung). - Imperialismus, Kolo-
nialismus und Welthandel. - Der Vielvölker-
staat Osterreich. Der erste Weltkrieg und seine 
politischen, sozialen und wirtschaftlichen Fol-
gen. 

Die weltgeschichtlichen Vorgänge nach dem 
ersten Weltkrieg: 

Neue Demokratien; Völkerbund, die euro-
päische Staatenwelt, Kommunismus, Faschis-
mus. Weltwirtschaftskrise. Die Erste Republik 
Osterreich. Der Nationalsozialismus und die 
Entfesselung des zweiten Weltkrieges. Der 
zweite Weltkrieg und seine politischen, sozia-
len und wirtschaftlichen Folgen. 

Die weltgeschichtlichen Vorgänge nach dem 
zweiten Weltkrieg: 

Die Vereinten Nationen und ihre Unter-
organisationen. Der Wiederaufbau 
Europas. - Die Verselbständigung der ehe-
maligen Kolonien. - Die „zweite industrielle 
Revolution". - Die Veränderungen in der 

• gesellschaftlichen Struktur, besonders in der 
ländlich-bäuerlichen Welt. - Die führenden 
Weltmä~e. - Wirtschaftliche und militä-
rische Zusammenschlüsse in Europa und in 
der Welt. 

Die Zweite Republik Osterreich: 
Wiedereinrichtung des demokratischen Le-

bens, Wiederaufbau. - Der Staatsvertrag von 
1955 und die Neutralitätserklärung. 

Geographie und Wirtschaftskunde. 

Die Erde als Planet. Die Lichtgestalten des 
Mondes; Sonnen- und Mondesfinsternisse. Die 
Entstehung der Jah.reszeiten; Kalender. Das Son-
nensystem und das Mi1chstraßensystem im Welt-
all. 

überblick über die Erdtei1e und Weltmeere. 
Osterreichs politische und wirtschaftliche Stel-

lung in · Europa und in der Welt. 
Probleme der europäischen Wirtschaft und 

der Weltwirtschaft, soweit sie (etwa auch durch 
Erörterungen in der Presse, im Rundfunk und 
Fernsehen) in den Gesichtskreis der Schüler tre-
ten. Besprechen von Statistiken und deren gra-
phischer Darstellung. Übungen im Gebrauch von 
Nachschlagewerken. 
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Zusammenfassung und Festigung volkswirt-
schaftlicher Grundbegriffe hinsichtlich der For-
men und Bedingungen der industriellen und 
landwirtschaftlichen Produktion, des Handels 
und Verkehrs; Wirtschaftswachstum und Lebens-
standard. 

Mathematik. 
a) Arithmetik: 

Wiederholung und Zusammenfassung des 
Rechnens mit besonderen Zahlen unter Anwen-
dung auf die verschiedensten Sachgebiete und 
häufiger Bezugnahme auf das Prozentrechnen. 
Die Aufgaben sind unter anderem dem Ver-
sicherungs-, Sparkassen- und Steuerwesen zu ent-
nehmen. Berechnung der Zinseszinsen mit Hilfe 
einschlägiger Tafeln. 

Verhältnisse und Proportionen. 
Ausbau des Rechnens mit allgemeinen Zahlen: 

Multiplizieren und Dividieren von Ausdrücken 
mit mehr als zwei Gliedern; dritte Potenz von 
Binomen; Maß und Vielfaches allgemeiner Aus-
drücke; Bruduechnen mit allgemeinen Zahlen. 

Der Funktionsbegriff; bildliche Da.rstellung 
linearer Funktionen. 

Ausbau der Gleichungslehre: lineare Gleidi.un-
gen mit einer und mit zwei Unbekannten (audi. 
zeichnerische Lösung); Anwendung der Prozent-, 
Zinsen-, Mischungs- und Teilungsrechnung in 
einfachen Textaufgaben. Umformen geometri-
scher Formeln (Umkehrungsaufgaben). 

Berechnung von Kubikwurzeln mit Hilfe ein-
schlägiger Tafeln. 

b) Geometrie: 
Wiederholung, Erweiterung und Zusammen-

fassung der Flächen- und Körperberechnung (auch 
U mkehrungsaufgaben). 

Allenfalls auch der Pyramiden- und der Kegel-
stumpf. 

Ahnliche Figuren; Vergrößern und Verklei-
nern. Einige planimetrische Anwendungen. 

Begriff der Ortslinie (des geometrischen Ortes); 
einfache Konstruktionen nach der Methode der 
geometrischen Örter und der Hilfsfiguren. Kon-
struktionen von Ellipse, Hyperbel und Parabel 
unter Ausschaltung der Tangentenkonstruktion. 

Gelegentlich freihändiges Skizzieren geometri-
scher Gebilde. 

c) Schularbeiten: 
Sechs Schularbeiten 1m Schuljahr. 

Geometrisches Zeichnen. 
KonstruktiQnsübungen in Verbindung mit dem 

Geometriestoff (Heftzeichnen und Reißbrett-
zeichnen; Anfertigen von Tuschzeichnungen). 

Fortgesetztes anschauungsmäßiges Zeichnen 
von Grund-, Auf- und Schrägrissen einfacher, 
ebenflächig begrenzter Objekte in besonderer 
Lage zu den Bildebenen. Konstruktionen der 

wahren Länge einer Strecke. Ermittlung der 
wahren Größe und Gestalt geradlinig begrenzter 
Figuren, die in „projizierenden Ebenen" liegen. 

Einführung des Kreuzrisses. 
Werkzeichnen. Einfache Gebrauchsformen, 

Schnitte durch „projizierende Ebenen", soweit 
sie für das Werkzeichnen notwendig sind. 

Einfache Netzbestimmungen. 

Naturgesdtidtte. 
überblick über die Geschichte der Erde und 

ihrer Lebewesen und über die Kräfte, die die 
Erdkruste und deren Oberfläche formen. Dabei 
ist besonders der geologisdte Bau un<l die Ent-
stehung der heimatlichen Naturlandschaft zu 
beachten. 

Beispiele für die Gefahren einer Störung des 
biologischen Gleichgewichtes in der Natur durch 
den Menschen. Zusammenfassung der wichtigsten 
Lebensvorgänge und der Beziehungen der Pflan-
zen und Tiere zueinander, zu ihrer Umwelt und 
zum Menschen. Ahnlichkeiten und Unterschiede 
zwischen tierischem und menschlichem Verhal-
ten. Kurze Hinweise auf die Vererbung im Pflan-
zen- und Tierreich, namentlich im Hinblick auf 
die Züchtung. 

Fortsetzung der Übungen im Bestimmen und 
Pflegen von Pflanzen; allenfalls Schulgartenarbeit. 

Bau und Funktion der wichtigsten Organe des 
menschlichen Körpers (Wiederholung und Ergän-
zung). Selbstverantwortung für gesunde Lebens-
führung. In Verbindung mit dem Chemieun ter-
rich t: Grundb~griffe der Ernährungslehre (bei 
Mädchen als Grundlage für den Hauswirtschafts-
unterricht). Wiederholung: Heilkräuter und 
Giftpflanzen, eßbare und giftige Pilze. Die schä-
digende Wirkung von Alkohol und Nikotin; 
die Gefahren des Medikamentenmißbrauches. 
Grundzüge der Krankenpflege; Schutz vor an-
steckenden Krankheiten und einfache Fälle der 
Ersten Hilfe. 

Übungen im Gebrauch von Nachschlagewer-
ken. 

Physik und Chemie. 
a) Physik: 

Grundbegriffe der Bewegungslehre: Ruhe und 
Bewegung der Körper; Arten der Bewegung, Be-
wegungswiderstände, Bewegungsänderung durch 
Kräfte; freier Fall, zusammengesetzte Bewegung; 
die schiefe Ebene, der Wurf. Fliehkraft (Zentri-
fugalmaschinen), Pendel. Bewegung der Him-
melskörper, Flug und Raumfahrt. 

Physikalische Betrachtungen an Maschinen im 
Haushalt, in der Landwirtschaft, im Gewerbe, 
in der Industrie und im Verkehr (exemplarische 
Behandlung nach örtlichen Gegebenheiten). 

Von der Umwandlung der Energie: 
Kraftmaschinen: Wasserrad, Turbine, Dampf-

maschine, Verbrennungsmotoren, allenfalls Dü-
sen- und Raketenantrieb. 



Gewinnung und Verwertung elektrischer 
Energie: Wechselstrommaschine, Gleichstrom-
maschine; Drehstrom; Osterreichs Kraftwerke 
(kalorische Kraftwerke, Speicherkraftwerke, 
Laufkraftwerke). Umspannung und Fernleitung 
des Stromes. Verwendung des Stromes im Haus-
halt (Zähler), Gefahren des Stromes. 

Vom Gewitter. 
Lichterscheinungen: Ausbreitung des Lichtes, 

Licht und Schatten. Zurückwerfung des Lichtes; 
ebene und gekrümmte Spiegel (Scheinwerfer). 
Brechung des Lichtes; Linsen, einige optische In-
strumente. Chemische Wirkungen des Lichtes; 
Photographie. Stummfilm und Tonfilm. Zer-
legung des Lichtes; Spektrum, Regenbogen, allen-
falls Körperfarben. 

Von elektromagnetischen Wellen: Hinweise 
auf die Grundlagen des Rundfunks und des 
Fernsehens, der Röntgenstrahlen und der Radio-
aktivität. Allenfalls das elektromagnetische 
Spektrum. 

Einiges aus der Atomphysik; Hinweise auf den 
Atomreaktor. Strahlenschutz. 
b) Chemie: 

Von der Leuchtgaserzeugung; Verwertung des 
Gases und der Nebenprodukte. 

Vom Erdöl \lnd seiner Aufbereitung; Erdgas; 
Erdölindustrie in Osterrei-ch. 

Das Holz als Rohstoff; Zellulose, Kunstmassen 
(Plastikstoffe); die Papiererzeugung; allenfalls 
der Buchdruck. Von unserer Kleidung; natürliche 
und synthetische Faserstoffe. Färben. 

Unsere Nahrungsmittel: Kohlehydrate, Eiweiß-
stoffe, Fette. Vitamine. Zubereiten, Konservieren 
und Einlagern. Verfälschungen. 

Genußmittel: Kaffee, Tee und Kakao (Alka-
loide). 

Geistige und saure Gärung (alkoholische Ge-
tränke, ihre schädigende Wirkung auf den 
menschlichen Körper, alkoholfreie Obstverwer-
tung), Essigerzeugung. Brotbereitung. Seifen, im 
Anschluß daran Harze, Kunstharze. 

Vom Kreislauf der Stoffe. 
Auswahl der Stoffgebiete und Vertiefung nach 

den örtlichen Gegebenheiten. 

Musikerziehung. 
Musikpflege: Festigung und Erweiterung des 

bisher erworbenen Liederschatzes und Musik-
gutes. Dabei gesteigerte Selbständigkeit im Er-
arbeiten nach dem Notenbild. Beim Singen i_st 
auf den Stimmwechsel der Knaben Rücksi-cht zu 
nehmen. 

Musikhören: Hörübungen an Orchestermusik; 
die Instrumente des Orchesters. Musikgattungen 
in typischen Beispielen. Einiges über die Oper. 
Die Musik unserer Zeit. 

Hörerziehungsstunden mit Hilfe von Schul-
funk, Fernsehen, Schallplatte und Magnetophon 
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wie auch unter Mitwirkung der Schüler (Instru-
mentalgruppe). 

Musikkunde: Aus dem Leben großer Meister 
der Musik bis zur Gegenwart im Zusammenhang 
mit Musikhören und Musikpflege. Allenfalls 
einiges aus den Grundlagen der Harmonielehre. 

Bildnerische Erziehung. 

Siehe dritte Klasse. 

Schreiben. 

Siehe dritte Klasse. 

Knabenhandarbeit. 
Siehe dritte Klasse. 

Mädchenhandarbeit. 
Stricken oder Häkeln zeitgemäßer Werkstücke. 
Schnittzeichnen: Grundschnitt der Bluse (in 

verkleinertem Maßstab); Zeichnen weiterer ein-
facher Schnitte; Schnittabnehmen aus Schnitt-
bogen; Lagermaße für Bettwäsche. 

Nähen: einfaches Kleidungsstück (Kinder-
oder Mädchenkleidung oder einfaches Dirndl-
kleid); allenfalls Wäschestück mit erhöhten An-
forderungen hinsichtlich Material, ·Ausführung 
und V ~rzierung. 

Ausbesserungsarbeiten verschiedener Art mit 
erhöhten Anforderungen. 

Werkarbeiten aus verschiedenem Material für 
den Gebrauch in Familie und Haus. 

Allenfalls Werkstück nach eig-ener Idee, auch 
unter Anwendung einer schmückenden Technik. 

Hauswirtschaft. 
Siehe dritte Klasse. 

Kurzschrift. 
Die Verkehrsschrift in ungeteilter Form, er-

gänzt durch elf wahlfreie Abkürzungen für die 
Namen der österreichischen Bundesländer sowie 
für die Grundbezeichnungen der österreichischen 
Währung. Auf graphische und systemale Korrekt-
heit im Schreiben und auf sicheres Lesen eigener, 
allenfalls auch fremder Niederschriften ist be-
sonderes Augenmerk zu lenken. Die mechanische 
Beherrschung der Kürzel ist durch gründliche 
Übungen zu sichern. 

Schularbeiten: drei im Schuljahr. 

Leibesübungen. 
Siehe dritte Klasse. 

B. Zweiter Klassenzug. 
Erste Klasse: 

Die Lehrstoffe für die erste Klasse des Zweiten 
Klassenzuges sind in allen wesentlichen Teilen 
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denen des Ersten Klassenzuges gleich, um einen : 
etwaigen übertritt der Schüler in den Ersten 
Klassenzug nicht zu erschweren. Bei Schülern, 1 

denen die Bewältigung des gesamten Jahresstoffes · 
Schwierigkeiten bereitet, ist besonders auf die 
Festigung des grundlegenden Wissens und 
Könnens Gewicht zu legen. 

Zweite bis vierte Klasse: 

l. In den Pflichtgegenständen Musikerziehung, 
Bildnerische Erziehung, Schreiben, Knaben-
handarbeit, Mädchenhandarbeit, Hauswirt-
schaft und Leibesübungen gelten dieselben 
Lehrplanforderungen wie für den Ersten 
Klassenzug. Die größere Stundenanzahl in 
Knaben- und Mädchenhandarbeit ermöglicht 
eine den Begabungsrichtungen der Schüler ent-
sprechende erweiterte Aufgabenstellung. 

2. In den Pflichtgegenständen Geschichte und 
Sozialkunde, Geographie und Wirtschafts-
kunde, Naturgeschichte, Physik und Chemie 
dienen Stoffkürzungen in den formal-ab-
strakten Unterrichtsstoffen einer stärkeren 
Betonung und Sicherung des Lebenspraktischen. 
Der didaktische Grundsatz der Anschaulichkeit 
ist im Zweiten Klassenzug besonders zu be-
achten. 

In Geschichte und Sozialkunde 
sollen für das Verständnis schwierige Zu-
sammenhänge zwischen geistigen Strömungen 
und geschichtlichen Ereignissen zurücktreten. 
Bildliche Darstellungen und einfache Ge-
schichtserzählungen werden den Unterricht im 
Zweiten Klassenzug stark fördern. Bei ge-
schichtlichen Tatsachen, die den Keim für 
sozialkundlich bedeutsame Verhältnisse in der 
Gegenwart enthalten, ist auch der gegenwärtige 
Zustand ausreichend zu behandeln. 

In G e o g r a p h i e u n d W i r t s c h a f t s-
k und e beschränkt sich die Länderkunde noch 
stärker als im Ersten Klassenzug auf wenige 
Beispiele, die wegen ihrer wirtschaftlichen Be-
ziehungen zu Österreich, als Reiseland oder 
wegen extremer Lebensverhältnisse besonders 
beachtenswert sind. 

In N a t u r g e s c h i c h t e wird sich die 
Auswahl der zu behandelnden Tiere und 
Pflanzen in bescheideneren Grenzen halten und 
namentlich am Anfang noch stärker als im 
Ersten Klassenzug auf den Erfahrungskreis der 
Schüler Rücksicht nehmen müssen. Aber auch 
später wird sich die Stoffauswahl vornehmlich 
von den praktischen Bedürfnissen leiten lassen 
(zum Beispiel: ausreichende Behandlung von 
Nutztieren, ·Nutz- und Heilpflanzen). Hin-
gegen ist bei der Behandlung des menschlichen 
Körpers und in der Gesundheitslehre möglichst 
wenig zu kürzen. Der Lehrstoff aus der 
Mineralogie wird in vereinfachter Form im 
Chemieunterricht behandelt. 

Der Unterricht in Physik und Ch e-
m i e wird auf die Beobachtung an Geräten, 
Werkzeugen, Fahrzeugen, Maschinen und 
Naturerscheinungen wie auch auf ergänzende 
Versuche besonderes Gewicht legen. Die Er-
örterungen über den ursächlichen Zusammen-
hang der Naturerscheinungen und über die 
Verwendung der Naturkräfte sollen sich auf 
einfache und möglichst sinnfällige Tatbestände 
beschränken und vornehmlich im Bereich des 
praktisch Wichtigen und der voraussicht-
lichen Erfordernisse des künftigen Lebens in 
Umwelt und Beruf bleiben. Wichtig ist auch 
die Anleitung zu sachgerechter und schonender 
Behandlung von Gerät, Werkzeug und Mate-
rial und zur Verhütung von Unfällen. 

3. Unterschiede gegenüber dem Ersten Klassen-
zug werden sich aber vor allem in den Pflicht-
gegenständen Deutsch, Mathematik, Geo-
metrisches Zeichnen und Kurzschrift ergeben: 

a) D e u t s c h: Die auf Sprachrichtigkeit, auf 
Sicherheit und Geläufigkeit des mündlichen 
und schriftlichen Ausdruckes zielenden 
Übungen und Wiederholungen sollen im 
Vordergrund des Unterrichtes stehen. 

Beim Lesen ist auf das Erfassen des Sinnes 
besonderes Gewicht zu legen; die Schüler 
sollen zu selbsttätiger Erweiterung ihres 
Wissens befähigt werden. Auch der Lese-
erziehung ist im Hinblick auf die All-
gemeinbildung gebührende Beachtung zu 
schenken. 

Die Auswahl der Stoffe aus der Sprach-
lehre wird sich nach den häufigsten Ver-
stößen gegen die Sprachrichtigkeit richten, 
sodaß das Regelmäßige und Einfache zu 
sicherem Besitz der Schüler wird. 

Das gleiche gilt in bezug auf die Recht-
schreibung. Von den Aufsatzgattungen sind 
insbesondere der Brief, der einfache Bericht, 
die Beschreibung und alles für den lebens-
praktischen Schriftverkehr Wichtige zu 
üben. 

b) In Mathematik entfällt 4as Rechnen 
mit relativen und allgemeinen Zahlen. 
Formeln werden nur als abgekürzte Be-
schreibung eines Rechenvorganges be-
handelt. 

Hingegen ist besondere Sorgfalt auf 
Sicherung und Geläufigkeit der einfachen 
und praktisch wichtigen Rechenvorgänge 
zu verwenden, sodaß schwierigere Auf-

. gaben entfallen oder auf höhere Klassen 
verlegt werden können. In der Geometrie 
entfallen die Lehraufgaben der vierten 
Klasse mit Ausnahme des Vergrößerns und 
Verkleinerns; dafür ist der Lehrstoff der 
zweiten und dritten Klasse zu ergänzen 
und zu festigen . 



c) Im G e o metrischen Zeichnen 
entfallen die schwierigeren Konstruktionen. 

d) In Kurzschrift ist nur die Voll-
Verkehrsschrift zu erarbeiten. 

4. Die Landesschulräte werden, um eine engere 
Konzentration der Sachfächer zu ermöglichen, 
ermächtigt, Lehrstoffverteilungen festzusetzen, 
in denen die Teilaufgaben von Geschichte und 
Sozialkunde, Geographie und Wirtschafts-
kunde, Naturgeschichte wie auch Physik und 
Chemie in der zweiten bis vierten Klasse in 
anderer Weise verteilt werden als in dem vor-
liegenden Lehrplan für den Ersten Klassen-
zug. 

SECHSTER TEIL. 

BILDUNGS- UND LEHRAUFGABEN SOWIE 
LEHRSTOFF DER FREIGEGENST.i\NDE. 

Latein. 
(Im Ersten Klassenzug.) 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Fähigkeit, auf Grund gesicherter Kenntnisse 

der Formen- und Satzlehre und eines einfachen 
Wortschatzes die Lektüre leichter lateinischer 
Texte zu beginnen. 

Geistige Schulung durch Spracherlernen und 
Sprachüben, durch das stete Bemühen um das 
Verstehen lateinischer Texte und ihr möglichst 
klares und stilistisch einwandfreies übertragen 
in die deutsche Sprache, durch gelegentliches Ver-
gleichen des Lateinischen mit dem Deuts'chen 
und mit der lebenden Fremdsprache im Hinblick 
auf Sprachbau und Sprachgebrauch. 

Lehrstoff: 

Dritte Klasse 
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Vierte Klasse 
Ergänzung und Abschluß der Formenlehre 

durch Hinzufügen der in der dritten Klasse noch 
nicht behandelten Teile des Nomens, besonders 
der Pronomina und Numeralia, und der Verba 
(Deponentia und Anomala). Festigende Übungen 
in den bereits vermittelten syntaktischen For-
men; Erweiterung dieses Gebietes (Nebensätze, 
Infinitiv- und Partizipialkonstruktionen, Gerun-
divum und Gerundium) und erste Zusammen-
fassung der Kenntnisse aus der Satzlehre. Er-
weiterung des Wortschatzes im Hinblick auf das 
künftige Lesen von Schriftwerken. 

Der Lesestoff soll auch größere Zusammen-
hänge aus der Sage, der Geschichte und der 
Kultur Roms und Griechenlands zur unmittel-
baren Vorbereitung der Lektüre vorführen und 
Sprichwörter, Sprüche, Verse, Rätsel und In-
schriften bieten. Dem Wissensstand der Schüler 
entsprechend, können in planmäßiger Erwei-
terung des Lesestoffes bereits leichte Abschnitte 
original-lateinischer Prosa gelesen werden. 

Maschinschreiben. 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Beherrschung der Schreibmaschine im Zehn-

Finger-Blindschreiben (Grundstellung asdf-jklö); 
fehlerfreies und sauberes Schreiben ohne be-
stimmte Geschwindigkeit. Möglichst selbständiges 
Abfassen einfachster Schriftstücke für den Ge-
brauch im täglichen Leben. Erziehung zur pfleg-
lichen Behandlung der Schreibmaschine. 

Lehrstoff: 
Richtige Körper- und Handhaltung; methodi-

sche Erarbeitung des Griffeides im Zehn-Finger-
Blindschreiben (Grundstellung asdf-jklö) ein-
schließlich der Ziffern und Zeichen; Übungen im 
richtigen und sauberen Abschreiben 'und im 
Schreiben nach Diktat ohne bestimmte Geschwin-
digkeit; Anfertigen einfacher Schriftstücke, wie 
sie in der Praxis vorkommen. 

Das Hauptaugenmerk ist auf die Brauchbarkeit 
aller angefertigten Schriftstücke und nicht auf 
das Erzielen höherer Geschwindigkeiten zu 
lenken. 

Grundtatsachen der Formenlehre: Die Deklina-
tionen des Nomens, die Steigerung der Adjektiva 
und Adverbia, die wichtigsten Pronomina, die 
Grund- und Ordnungszahlwörter; esse und 
Komposita; die Konjugation des Verbums, jedoch 
ohne Deponentia. Die wichtigsten Präpositionen 
und Konjunktionen. Die einfachen Formen des 
Behauptungs-, des Frage- und des Begehrsatzes; 
von den Nebensätzen der Relativsatz, die ein-
fachsten Formen der Konjunktionalsätze und die Richtige :Anwend~ng der Hervorhebungsarten 
einfachen Infinitiv- und Partizipialkonstruk- (Unterstreichen, Sperrschrift, Mittestellen und 
tionen. Feste Aneignung eines Wortschatzes zur Großschreiben); das Schreiben der Zahlen und 
Vorbereitung auf das Lesen von Schriftwerken der Zeichen; Anfertigen einfacher Schriftstücke, 
Der Lesestoff soll mit Rücksicht auf die Vor- die nicht genormt, aber in der Praxis wichtig 
stellungswelt des Schülers neben Einzelsätzen, sind (zum Beispiel Listen und Preisverzeichnisse) 
die der Erarbeitung der Formen- und Satzlehre wie auch einfachster genormter Schriftstücke; 
dienen, Bilder aus dem römischen Leben, aus der Ausfüllen von Vordrucken; allenfalls Anlegen 
römischen Sage und Geschichte in zusammen- einer Mustermappe. Anfertigen mehrerer Durch-
hängenden Lesestücken darbieten. Als erste Bei- schläge; Schreiben auf Doppelbogen mit und 
spiele original-lateinischer Sprachprägung können ohne Durchschlag. 
unter anderem lateinische Sprichwörter, Sprüche, Maschinenkunde: Bedienung aller Einrichtun-
Verse und leichtverständliche Inschriften dienen. : gen der Schreibmaschine, die zur Anfertigung 
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der genannten Arbeiten not1g sind; außerdem 
Tabulator, Stechwalze, Walzenfreilauf; Gebrauch 
des Kohlepapiers, Pflege der Schreibmaschine. 

Schularbeiten: drei im Schuljahr. 

Chorgesang. 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Durch den Chorgesang soll die Freude am 
Singen, das Verständnis für die Musik und die 
Liebe zu ihr geweckt und entwickelt werden. 

Lehrstoff: 
In Verbindung mit dem im Pflichtgegenstand 

Musikerziehung gepflegten Liedgesang ist das ein-
stimmige und das mehrstimmige Lied zu üben. 
Von der volkstümlichen Zweistimmigkeit und 
dem zwei- und dreistimmigen Kanon schreitet 
der Unterricht zu anspruchsvolleren vokalen 
Sätzen (drei- und vierstimmigen Kanons, mehr-
stimmigen Volks- und Kunstliedern, einfachen 
Chorälen und Kunstchören) fort. 

Das Musik-Erleben kann durch Verbindung 
der vokalen mit der instrumentalen Jugend-, 
Haus- und Volksmusik gefördert werden. Die im 
Pflichtgegenstand Musikerziehung behandelten 
Stoffgebiete aus Musikkunde und Musikhören 
können - soweit für die Liedpflege von Bedeu-
tung - vertieft und zum Erlebnis gebracht 
werden. 

Bei Fest- und Feiergestaltung soll der Chor zu 
sinnvoller Mitwirkung herangezogen werden. 

Spielmusik. 
(Instrumentalmusik.) 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Durch das gemeinsame Spielen auf Musik-

instrumenten soll die Freude am Musizieren ge-
weckt und gefördert werden. Neben dem Er-
lernen der erforderlid1en Fertigkeit ist die ge-
meinschaftsbildende Kraft des Musizierens beson-
ders zu beadnen. 

Lehrstoff: 
Das instrumentale Musizieren kann den Ge-

sangunterricht durchdringen; es soll vom Gesang 
ausgehen und durch Begleitung wie ·auch durch 
Vor- und Nachspiele das Singen vielgestaltig 
beleben, das musikalische Verständnis weiterent-
wickeln und die Schüler auf das Hören größerer 
Musikwerke vorbereiten. Die Auswahl der für 
den Instrumentalunterricht geeigneten Lehrwerke 
und Musikstücke trifft der Lehrer nach Maßgabe 
des· musikalischen Könnens der Schüler, wobei 
Instrumentalstücke der guten Jugend- und Haus-
musik sowohl alter wie neuer Meister ausgewählt 
werden sollen. 

Die gewählten Instrumente müssen sich zum 
Zusammenspiel eignen. 

Aus der Instrumentenkunde (akustische Grund-
lagen, Beschreibung, praktische Verwendung und 
Pflege) ist eine geeignete Auswahl zu treffen. 

Besonders zur Zeit des Stimmwechsels ist die 
Spielmusik eine geeignete Form musikalischer 
Tätigkeit. 

Bei Fest- und Feiergestaltung soll die Spiel-
musik sinnvoll eingebaut werden. 

Lebende Fremdsprache. 

Eng 1 i s c h. 
(Im Zweiten Klassenzug.) 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Erwerbung eines Wort- und Phrasenschatzes, 

der es dem Schüler ermöglicht, sich in der Fremd-
spra<he zu verständigen. Von der Formen- und 
Satzlehre nur so viel, wie zur Bewältigung der 
gestellten Aufgaben unentbehrlich ist. 

Lehrstoff: 
Erste Klasse 
a) Schulung des Gehörs und Pflege der Aus-

sprache: 

Schulung des Gehörs und der Sprechorgane 
durch Vor- und Nachspre<hen unter Beachtung 
des th, w und des Unterschiedes zwischen stimm-
haften und stimmlosen Mitlauten. Übungen in 
der Lautbildung innerhalb des Wort- und Satz-
ganzen. Verwendung der internationalen Laut-
schrift als Merkhilfe. 

b) Wortschatz und Sprechübungen: 
Erwerbung · und Festigung eines grundlegen-

den, der Umwelt und dem täglichen Leben des 
Kindes entsprechenden Wort- und Phrasenschatzes 
(etwa: Sdmle, Familie, Wohnung, Haus, Zeit, 
Uhr,_ Datum, Wochentagsnamen, Monatsnamen, 
Körper und Kleidung, Nahrung, Mahlzeiten). 

Geeignete Übungsformen sind vor allem: 
Frage und Antwort; Versuch einfacher Zwie-
gespräche; Darstellen von Szenen · aus dem täg-
li<hen Leben; Wiedergabe des Inhalts gelesener 
Stücke in enger Anlehnung an den Text; Aus-
wendiglernen kurzer Gedichte und einfacher 
Prosastücke; Singen englischer Lieder; Umfor-
mungsübungen (Wechsel von Person, Zahl und 
Zeit). 

Der Unterricht ist vom Anfang an soweit wie 
möglich in der Fremdsprache zu führen. 

c) Sprachlehre: 

Die Grundtatsamen der Formen- und Satz-
lehre wie im Ersten Klassenzug, soweit sie als 
Voraussetzung für die Sprechübungen und zum 
V erstehen des Lesestoffes unerläßlich sind. Übun-
gen im Anwenden der im Sprech- und Leseunter-
richt gewonnenen grammatische~ Einsichten. 



d) Lesestoff: 

Gespräche aus dem Alltagsleben und dem 
unmittelbaren Erlebniskreis des Kindes; kurze, 

· handlungsreiche Erzählungen, besonders im 
Zusammenhang mit den Sachfächern; einfache 
Gedichte, Sprüche, Sdterze, Rätsel, Anekdoten 
und Scherzfragen, Briefe. 

e) Schriftliche Arbeiten: . 

Abschreib-, Einsetz- und Umformungsübun-
gen, auch zur Festigung der Rechtschreibung; 
kurze Diktate in engstem Anschluß an den 
Übungsstoff; Niedersdtreiben auswendig gelern-
ter Texte; Beantworten von Fragen. 

f) Schularbeiten: 

Vier Schularbeiten im Sdtuljahr, die erste nicht 
vor Anfang Dezember. 

Zweite Klasse 

a) Schulung des Gehörs und Pflege der Aus-
sprache: 
Vorlesen und Vorerzählen von Lesestücken. 

Fortsetzung der Ausspracheübungen unter Beach-
tung von Wort- und Satzton sowie Satzmelodie. 

Allenfalls Einsatz aud-iovisueller Lehrmittel. 

b) Wortschatz und Spredtübungen: 

Am Anfang des Sdtuljahres Wiederholung und 
planmäßiger Ausbau des in der ersten Klasse 
erworbenen Sprachschatzes. Erweiterung des 
Sprachschatzes innerhalb der neuen Sachgebiete 
(etwa: Ferien, Wetter, Jahreszeiten; Festtage; 
Körperpflege; Haushalt und Einkauf; englisches 
Geld; Stadt und Land; Einblick in das Leben 
englischer Altersgenossen). 

Geeignete Übungsformen sind vor allem: Aus-
wendiglernen von Prosastücken und Gedichten; 
Darstellen kurzer Szenen aus dem täglichen 
leben; Auflösen geeigneter Lesestücke in Fragen; 
kurze Nacherzählungen; Lieder im Zusammen-
hang mit den Sachgebieten.' 

c) Sprachlehre: 
Wiederholung und Festigung des Stoffes der 

ersten Klasse. Besonders zu üben sind die Mehr-
zahlbildungen des Hauptwortes (auch einige 
unregelmäßige Formen); die Steigerung des 
Eigenschaftswortes; der Gebraudt der wichtigsten 
Fürwörter; die regelmäßigen und die wichtigsten 
unregelmäßigen Zeitwörter nadt den Erforder-
nissen des Sprech- und Lesestoffes; der Gebraudt 
von to do; die Hilfszeitwörter tobe und to have; 
die wichtigsten Vor-, Grund- und Ordnungszahl-
wörter. Der Bau des einfachen Satzes. Die 
wichtigsten Nebensätze. 
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d) Lesestoff: 
Längere · und schwierigere Texte; auch soldte, 

die Einblick m das Alltagsleben des Engländers 
gewähren. 

e) Schriftliche Arbeiten: 
Abschreib-, Einsetz- und Umformungsübungen, 

audt zur Festigung der Redttschreibung; Diktate 
unter Verwendung des sdton bekannten Wort-
und Phrasenschatzes. 

Schularbeiten: sechs im Sdtuljahr. 

Dritte Klasse 
a) Schulung des Gehörs und Pflege der Aus-

sprache: 
Vorlesen und Vorerzählen kurzer Geschidtten 

mit bekanntem Wortsdtatz; nachfolgende Wie-
dergabe des Inhaltes. 

Die Aussprache der Selbstlaute in offenen und 
in geschlossenen Silben. Unterschiede in Aus-
sprache und Schreibung von Hauptwort (Eigen-
sdtaftswort) und Zeitwort. 

b) Wortschatz und Sprechübungen: 
Wiederholung und planmäßiger Ausbau des in 

den vorangegangenen Jahren erworbenen Wort- · 
und Phrasenschatzes. Erweiterung innerhalb der 
neuen Sachgebiete (etwa: Reisen und Fremden-
verkehr; Post, Bahn und Telephon; einiges über 
Land und Leute in Großbritannien). 

Geeignete Übungsformen ·sind vor allem: 
Kurze Gespräche über Erlebtes und Gelesenes. 
Darstellen von Szenen aus dem täglichen Leben; 
Rollenspiele. Englisdt für den Fremdenverkehr 
(Übungen im Erteilen von Auskünften über den 
Heimatort und seine Umgebung). 

c) Sprachlehre: 
Wiederholung und Festigung des Stoffes der 

vorangegangenen Jahre; Ergänzung nach den 
Erfordernissen des Spradt- und Lesestoffes. 
Besonders zu üben sind: der Gebrauch der wich-
tigsten Zeitformen, die Leideform; der Gebrauch 
(und das Weglassen) des Artikels; die Bildung des 
Umstandswortes; einige wichtige Vor- und 
Bindewörter. 

d) Lesestoff: 
Lebendige Darstellungen aus den genann-

ten Sachgebieten. Anekdoten; Erzählungen, die 
das Wissen über die angelsächsische Welt erwei-
tern. Übungen im Gebrauch des Wörterbuches. 

e) Schriftliche Arbeiten: 
Außer Arbeiten der bisherigen Art auch 

Wiedergabe gut durchgearbeiteter Stücke; Briefe. 
Schularbeiten: sechs im Schuljahr. 
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Vierte Klasse 
a) Schulung des Gehörs und Pflege de~ Aus-

sprache: 
Fortsetzung der Ausspracheübungen unter 

sätzen, wobei vom Sprech-, Schreib- und Lese-
stoff auszugehen ist. Ausfüllen von Wissenslücken 
t~nd Festigung der grundlegenden Wort- und 
Satzformen. 

besonde.rer Beachtung der Lautbildung. d) Lesestoff: 

b) Wortschatz und Sprechübungen: 
Wiederholung, Festigung und planmäßiger 

Ausbau des in den vorangegangenen Jahren 
erworbenen Sprachschatzes nach Sachgebieten. 
Ausfüllen von Lücken, die bei diesen Wieder-
holungen zutage treten. Erweiterung des Wort-
schatzes auf neue Sachgebiete (etwa: das britische 
Weltreich und die Vereinigten Staaten von 
Amerika; internationale Zusammenarbeit, Hilfs-
gemeinschaften; Berufe im In- und Ausland, die 
die Kenntnis des Englischen voraussetzen). 
Englisch für den Fremdenverkehr (Übungen im 
Erteilen von Auskünften über das Heimatland). 
Gedichte und Lieder im Zusammenhang mit den 
Sachgebieten. 

c) Sprachlehre: 
Zusammenfassender überblick über das Wich-

tigste aus der Formen- und Satzlehre in Muster-

Wie in der dritten Klasse, dazu allenfalls 
lebendige Darstellungen über das Commonwealth 
und die USA, soweit sie für Osterreich von 
Bedeutung sind; Reiseschilderungen, Lebensbilder, 
erzählende und lyrische Gedichte, eine längere 
Erzählung. Ausschnitte aus emem leichten 
dramatischen Werk. 

c) Schriftliche Arbeiten: 
Kurze, durch Sprechübungen gründlich vor-

bereitete Aufsätze über Themen aus den Sach-
gebieten und aus dem Lesestoff als Klassenarbeit; 
Briefe, auch einfache Geschäftsbriefe, Schüler-
briefwechsel, Gesud1e, Anfragen und Auskünfte. 
Berichte und Beschreibungen. Übersetzungen von 
praktischem Wert aus dem Englischen ins 
Deutsche (Gebrauchsanweisungen, Kochrezepte, 
Briefe u. dgl.) als Klassenübungen unter Zuhilfe-
nahme des Wör.terbuches. 

Schularbeiten: sechs im Schuljahr. 
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Anlage C 1 

LEHRPLAN DER ALLGEMEINEN SONDERSCHULE. 

ERSTER TEIL. 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND DI-
DAKTISCHE GRUNDS~TZE. 

A. Allgemeine Bestimmungen. 

1. Zusammenfassung der Schulstufen zu Lehrplan-
Ha u ptstu fen_ 
Zur Erfüllung der Bildungsaufgaben der All-

gemeinen Sonderschule sind besondere erzieh-
liche und unterrichtliche Bemühungen notwen-
dig, die auf die Eigenart und die Behinderung de~ 
Sonderschülers soweit wie möglich Rücksicht zu 
nehmen haben. Erziehung und Unterricht bilden 
dabei eine vielseitig verknüpfte Einheit. Die 
Grundsätze für die Arbeit in der Allgemeinen 
Sonderschule gelten darum sowohl für den un-
terrichtlichen als auch für den erziehlichen Be-
reich. 

Die Allgemeine Sonderschule gliedert sich in 
acht Schulstufen, die im Lehrplan in drei Haupt-
stufen zusammengefaßt werden: 
Lehrplan-V nterstufe: 

erste und zweite Schulstufe, 
Lehrplan-Mittelstufe: 

dritte, vierte und fünfte Schulstufe, 
Lehrplan-Oberstufe: 

sechste, siebente und achte Schulstufe. 

2. Gliederung des Lehrplanes. 
Jede Lehrplan-Hauptstufe hat bestimmte Bil-

dungsaufgaben. Die~e richten sich wegen der gro-
ßen Altersstreuung in den einzelnen Schulstufen 
und wegen der mannigfachen Behinderung der 
Sonderschüler weniger nach den entwicklungs-
psychologischen Gegebenheiten der Altersstufen 
als nach der Aufgabe der Lehrplan-Hauptstufe 
im Aufbau der Allgemeinen Sonderschule. An 
wcniggegliederten Schulen beziehungsweise an an-
geschlossenen Sonderschulklassen, die mehrere 
Schulstufen umfassen, und im Hinblick darauf, 
daß nur ein kleiner Teil der Sonderschüler die 
achte Schulstufe erreicht, können die Lehraufga-
ben von den Landesschulräten gemäß § 6 Abs. 1 
des Schulorganisationsgesetzes, BGB!. Nr. 242/ 
1962, auf der Lehrplan-Oberstufe auf Grund der 
örtlichen Erfordernisse und der Organisations-
form der Schule auch anders angeordnet und ge-
gliedert werden, als im fünften Teil dieses Lehr-
planes angegeben ist, und aus triftigen Gründen 
einzelne Teilaufgaben aus einer niederen auf eine 
höhere Sdrnlstufe verlegt werden (Wechselfolgen, 
Abteilungs- und Gruppenunterricht, Epochalun-
terricht, unterrichtliche Vorsorge für die Entlas-
sungsschüler). 

3. Lehrstoffverteilungen für einzelne Schulen und 
Klassen. 

Mit Rücksicht auf die verschiedenen Organisa-
tionsformen und auf die Verschiedenheit der ört· 
liehen Erfordernisse werden die Landesschulräte 
ferner ermächtigt, im Rahmen dieses Lehrplanes 
(einschließlich der vom Landesschulrat erlassenen 
Lehrplan bestimm ungen) Lehrstoffverteilungen 
für einzelne Schulen, insbesondere für die den 
Volks-, Haupt- oder Sonderschulen angeschlos-
senen SonderschulklasS'en, festzusetzen. Hiebei 
haben die innerhalb der drei Lehrplan-Haupt-
stufen angegebenen Jahresziele als Richtlinien zu 
dienen. 

Um eine gut geplante Arbeit aller Lehrer und 
eine sinnvoll weiterbauende Führung des Unter-
richtes in den aufeinanderfolgenden Klassen einer 
Schule zu ermöglichen, ist für jede Klasse eine 
ausführliche, den örtlichen Gegebenheiten ange-
paßte Lehrstoffverteilung auszuarbeiten, für 
deren Erstellung der Schulleiter verantwortlich 
ist. Die einzelnen Klassenlehrstoffverteilungen 
sind durch die Lehrerkonferenz aufeinander abzu-
stimmen. 

4. Jahreswechselfolgen. 
In Klassen, die mehrere Schulstufen vereinigen, 

insbesondere in den angeschlossenen Sonderschul-
klassen, ist auf der Oberstufe der Lehrstoff soweit 
als möglich in gleichgewichtigen Jahreswechselfol-
gen durchzunehmen. Das Lehrgut ist in Jahres-
wechselfolgen so aufzuteilen, daß die jeweils neu 
hinzukommenden Schülergruppen den Anschluß 
an den neuen Abschnitt der Wechselfolge ohne 
Schwierigkeit finden können. 

Im Hinblick auf eine abgerundete Bildung 
können die Entlassungsschüler nach Möglichkeit 
zur Behandlung einzelner Bildungseinheiten zeit-
weise zusammengefaßt werden. 

5. Mindestforderungen und Erweiterungsstoffe. 
Die Lehrplanaufgaben sind so erstellt, daß sie 

einheitliche Anforderungen für das ganze Bun-
desgebiet gewährleisten, dabei aber doch weitge-
hend die örtlichen Erfordernisse und die verschie-
denartigen Organisationsformen der Schulen be-
rücksichtigen. Für Schulen, die über die Lehrplan-
forderungen hinausgehende weitere Bildungsauf-
gaben bewältigen können, kommen die Erwei-
terungsstoffe in Betracht, die im Lehrplan durch 
das Wort „allenfalls" gekennzeichnet sind. 

Die Stoffangaben im Gegenstand Leibesübun-
gen sind ein Verzeichnis altersstufengemäßer 
Übungen, unter denen jede Schule nach ihren 

6 
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örtlichen Verhältnissen eine Auswahl treffen 1 schaften, zum Beispiel Schulweggemeinschaften, 
muß. Immer aber muß eine vielseitige Ausbildung Aussprache- und Arbeitsgemeinschaften, Spiel-, 
gewährleistet sein. Das Erlernen des Schwimmens Gottesdienst- und Feiergemeinschaften, gebildet. 
ist, wenn nötig, durch Einrichtung von Nicht- Die Schüler sollen sich als Glieder einer zusam-
schwimmerlehrgängen (auch durch Zusammen- men arbeitenden und zusammen lebenden Ge-
ziehung von Schülern aus mehreren Klassen) meinschaft fühlen lernen, sollen in deren Ord-
anzustreben. Die Durchführung jugendgemäßer nungen hineinwachsen und dabei erfahren, daß 
Wettkämpfe (auch Vergleichskämpfe zwischen jeder Mensch als Glied einer Gesellschaft be-
Schulen) und von Turn- und Spielfesten ist zu stimmte Verpflichtungen auf sich zu nehmen hat. 
fördern. Ab der fünften Schulstufe ist der Unter- Auf den höheren Schulstufen werden in stei-
richt in Leibesübungen für Knaben und Mädchen gendem Maße sozialkundliche Bildungsstoffe und 
getrennt zu führen. andere Erlebnisstoffe zur mitmenschlichen und 

6. Der Schüler der Allgemeinen Sonderschule. 
Die Allgemeine Sonderschule betreut Kinder, 

die infolge physischer oder psychischer Behinde-
rung dem Unterricht in der Volksschule nicht zu 
folgen vermögen, aber dennoch bildungsfähig 
sind. Diese Kinder sind in ihrer Intelligenz, Ent-
wicklung und Reife zurückgeblieben. Dazu 
kommt noch, daß oft leichte motorische Störun-
gen, Sprachstörungen und mangelhafte soziale 
Anpassungsfähigkeit den Sonderschüler hemmen 
und seine Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Die 
Lernschwäche ist hauptsächlich eine Folge der in 
verschiedenen Bereichen durch Defekte einge-
schränkten Intelligenz. Meist sind das kausale und 
schlußfolgernde Denken und die Abstraktions-
fähigkeit behindert. Häufig sind auch die Ge-
dächtnisleistungen stark herabgesetzt. Dazu 
kommt noch, daß mit der Lernschwäche Konzen-
trationsstörungen auftreten. Wegen der ver-
schiedenen Intelligenzdefekte ist die individuelle 
Förderung der Sonderschüler unbedingt notwen-
dig. 

Neben lernschwachen Schülern betreut die All-
gemeine Sonderschule auch leistungsbehinderte 
Kinder. Leistungsbehindert sind Schüler, die trotz 
ausreichender Entwicklung der geistigen Funk-
tionen durch verschiedene endogene und exogene 
Faktoren im Einsatz dieser Funktionen gehemmt 
sind. 

Auch Schüler, die trotz annähernd durch·· 
schnittlicher intellektueller Reife infolge Ver-
wahrlosung in ihrer Leistungsfähigkeit erheblich 
behindert sind, bedürfen unter Umständen der 
besonderen Förderung in der Allgemeinen Son-
derschule. 

B. Didaktische Grundsätze. 
1. Gemeinschaftserziehung. 

Die Allgemeine Sonderschule soll ihre Schüler 
befähigen, sich in den Gemeinschaften der Er-
wad1senen zurechtzufinden. Die Voraussetzung 
dazu ist eine auf Vertrauen gegründete Erzie-
hungsgemeinschaft, zu der auch die erzieherische 
Autorität des Lehrers gehört. Die Schulerziehung 
soll sich daher um die Steigerung der Gemein-
schaftsfähigkeit und der Gemeinschaftsbereit-
schaft der Schüler bemühen. Zur Erfüllung dieser 
Aufgaben werden kleine Hilfeleistungsgemein-

staatsbürgerlichen Erziehung beitragen. 

2. Rücksicht auf die Eigenart der Schüler und auf 
ihre Entwicklungsstufe. 
Die unterschiedliche Leistungsfähigkeit der Son-

derschüler erfordert das Eingehen auf die indivi-
duelle Eigenart und auf die besondere Entwick-
lung eines jeden Schülers. Dies verlangt weit-
gehende Berücksichtigung der körperlichen, see-
lischen und geistigen Anlagen, insbesondere auch 
der altersgemäßen Interessen zur Motivation der 
Lernarbeit. 

Den verschiedenen Entwicklungsstufen, den 
differenten Anlagen und den oft großen Alters-
unterschieden innerhalb der Sonderschulklassen, 
besonders auch dem unterschiedlichen Entwick-
lungsrhythmus der Knaben und der Mädchen im 
beginnenden Reifealter, ist Beachtung zu 
schenken. 

Dies erfordert eine sorgfältige Auswahl der 
Bildungsgüter und eine gründliche Überlegung 
des methodischen Weges, sodaß Verfrühungen 
und Überforderungen im Bildungsprozeß aus-
geschlossen werden. 

Die gewissenhafte Führung des Erziehungs-
bogens (Klassenbogens) ist in der Allgemeinen 
Sonderschule ·besonders wichtig. 

Grundsätzlich sollen alle Maßnahmen der Er-
ziehung und des Unterrichtes darauf hinzielen, 
nicht nur gewisse Fehler abzubauen, sondern 
auch die vorhandenen guten Anlagen zu ent-
falten und zu entwickeln, wobei besonders auf 
die manuellen Fähigkeiten Bedacht zu nehmen 
ist. 

3. Selbsttätigkeit der Schüler. 
Der Unterricht in der Allgemeinen Sonder-

schule knüpft, wo immer es möglich ist, an das 
dem Schüler eigene Tätigkeitsstreben an und 
führt die Kinder vom spielerischen Tun all-
mählich zur bewußt planmäßigen Arbeit. Dabei 
wird der Lernprozeß durch die W eckung der 
Interessen und durch Anleitung des Lehrers ge-
fördert. 

Der manuellen Arbeit kommt entscheidende 
Bedeutung zu. Rein äußerliche Betriebsamkeit 
ist zu vermeiden. Die Schüler sind mit verschie-
denen Techniken vertraut zu machen, auf den 
höheren Schulstufen auch mit einfachen 
Methoden der geistigen Arbeit, damit sie · durch 



Anwendung dieser Arbeitsweisen zu einer ihren 
Fähigkeiten entsprechenden Selbständigkeit ge-
langen. 
4. Gesamtunterricht. 

Der Unterricht in der Allgemeinen Sonder-
schule ist auf allen Stufen Gesamtunterricht. 

Der in seiner Auffassung behinderte Schüler 
neigt zur Oberflächlichkeit. Eine Aufspaltung des 
Bildungsgutes in einzelne Unterrichtsgegenstände 
würde diese Tendenz verstärken. Die Darstellung 
des Bildungsgutes in größeren Ganzheiten führt 
zur Entwicklung eines einfachen Weltbildes. 
Durch diese Betrachtungs- und Arbeitsweise 
lernt das behinderte Kind in bescheidenem Maße 
seine Umwelt überschauen und gliedern. 
5. Heimat- und Lebensnähe; Anschaulichkeit des 

Unterrichtes. 
Der Unterricht wurzelt in der Erlebniswe!t 

des Kindes, in der Heimat und im Leben der 
Gegenwart. Auf der Lehrplan-Oberstufe führt 
er allmählich zu einigen ausgewählten Bildern 
fremder Länder. 

Grundsätzlich ist der Unterricht so anschaulich 
wie möglich zu gestalten. Er geht von der an-
schaulichen Erlebniswe!t der Schüler aus, knüpft 
an überschaubare Sachverhalte an und bedient 
sich außer der direkten Anschauung der Wirk-
lichkeit, wie zum Beispiel bei Lehrausgängen, 
vor allem vereinfachter Modelle, Versuche, gra-
phischer Darstellungen, geeigneter Lichtbilder 
und Filme wie auch szenischer Darstellung der 
beobachteten Vorgänge. 

Dabei ist auf die Anbahnung von Gemüts-
beziehungen besonderer Wert zu legen. 
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Auch die Aufgaben der sprachlichen und 
zahlenmäßigen Darstellung verlangen eine gründ-
liche Fundierung. Der Lehrer muß sich einer 
anschaulichen Ausdrucksweise bedienen. 

Zur Sicherung eines lebensnahen Unterrichtes 
hat der Gelegenheitsunterricht besondere Be-
deutung. 
6. Sicherung des Unterrichtsertrages. 

Erlebniserfüllter Unterricht und freudvolle 
Mitarbeit schaffen die Voraussetzungen für das 
Behalten des Bildungsgutes.· Wegen der ver-
minderten Lern- und Leistungsfähigkeit del' 
Sonderschüler kommt dem sinnvollen üben, 
dem steten Wiederholen und dem zielbewußten 
Anwenden des Gelernten an praktischen Bei-
spielen entscheidende Bedeutung zu. Auf einen 
bescheidenen Bestand an grundlegenden Kennt-
nissen und Fertigkeiten ist Wert zu legen. 

Dem Automatisieren und Mechanisieren von 
Arbeitsvorgängen und Verhaltensweisen ist im 
Bereiche der Allgemeinen Sonderschule genügend 
Zeit einzuräumen. 
7. Methodenfreiheit und Methodengerechtheit. 

Bei Beachtung der dargelegten Grundsätze 
wird die Methodt> im besonderen durch den Ent-
wicklungs- und Leistungsstand der einzelnen 
Schüler und der Klasse als Ganzes, durch die 
Struktur des Lehrgutes, durch das besondere Ziel 
des jeweiligen Unterrichtsabschnittes und durch · 
schulorganisatorische und sachliche Voraus-
setzungen des Unterrichtes bestimmt. Innerhalb 
dieser Grenzen ist die Wahl und Anwendung der 
Methode eine freie, schöpferische Leistung und 
eine verantwortungsvolle Aufgabe des Lehrers. 

ZWEITER TEIL. 
GESAMTSTUNDENZAHL UND STUNDENAUSMASS DER UNTERRICHTS-

GEGENSTÄNDE. 
(Stundentafel.) 

Schulstufen und Wochenstunden 

Pflichtgegenstand 1. 2. 3. 5. 
1 

6. 7. 4. 

M l·K 
----- .. --- · 
K M K M K M K M K M K M 

Religion . 2 2 2 2 2 2 2 
----

2 2 2 3 3 4 
Sachunterricht oder oder oder oder oder 4 oder 

3 3 3 4 4 5 

4 6 5 5 5 5 5 
Deutsch, Lesen . bis oder oder oder oder oder oder 

6 7 6 6 6 6 6 

3 4 4 4 
Rechnen und Raumlehre 3 oder 4 4 oder oder oder 

4 5 5 5 

Fürtrag . 1 _ 1 

K= Knaben M= Mädchen 

8. 

K M 

2 

4 
oder 

5 

5 
oder 

6 

4 
oder 

5 
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Schulstufen und Wochenstunden 

Pflichtgegenstand 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

~~~, K ----------- - --
M K M K M K M K M K M K M 

Übertrag. 1 

Musikerziehung . 1 1 1 1 · 1 
1 

1 1 1 
-- ---- -·---

1 1 2 2 
Bildnerische Erziehung . bis bis oder oder 2 2 2 2 

3 3 3 3 

Schreiben - - 1 1 1 1 1 -
--------- -- ·-

2 3 3 4 4 
Knabenhandarbeit . - 2 - oder - 3 - oder - oder - oder - oder -

3 4 4 5 5 
·------- ---- -

2 3 3 2 2 
Mädchenhandarbeit - · - 2 - oder - 1 3 

1 

- oder - oder - oder - oder 
3 4 4 3 3 

----- -·---
Hauswirtschaft 
- -------

Leibesübungen 

Therapeutische und 
funktionelle Übungen 

Ge s amtw o chen-
stu ndenzahl . 1 

-

2 
oder 

3 

1 
oder 

2 

20 

K=Knaben M= Mädchen 

- -
2 2 

oder oder 
3 3 

1 1 
oder oder 

2 2 

22 24 

Die Summe der Stundenausmaße der ein-
zelnen Pflichtgegenstände muß mit der in der 
Rubrik „Gesamtwochenstundenzahl" angegebe-
nen Stundenzahl übereinstimmen. 

Im übrigen . bleibt es aber den Landesschul-
räten überlassen, das Stundenausmaß für die 
einzelnen Unterrichtsgegenstände im Rahmen 
der in der Stundentafel angegebenen Grenzen 
den örtlichen Gegebenheiten entsprechend fest-
zusetzen. Dabei darf jedoch im Stundenausmaß 
für Knaben und Mädchen kein Unterschied ge-
macht werden. 

Auf der Lehrplan-Unterstufe (erste und zweite 
Schulstufe) ist etwa eine Wochenstunde vom 
Stundenausmaß der Unterrichtsgegenstände 
Deutsch und Lesen für den Unterricht im 
Schreiben zu verwenden. 

In Klassen mit mehreren Schulstufen gilt für 
jede Schulstufe die ihr in den Stundentafeln zu-
gemessene Anzahl der wöchentlichen Unter-
richtsstunden. 

Die therapeutischen und funktionellen Übun-
gen können klassenweise, gruppenweise oder 
einzeln - je nach Notwendigkeit - durchge-
führt werden. 

- - - -
1 

2 - 1 2 
---

2 2 2 2 2 
oder oder oder oder oder 

3 3 3 3 3 

1 1 0 
oder oder oder - -

2 2 1 

26 26 27 27 27 

DRITTER TEIL. 

ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL, BILDUNGS-
UND LEHRAUFGABEN DER EINZELNEN 

UNTERRICHTSGEGENSTXNDE. 

Die Allgemeine Sonderschule hat - wie alle 
österreichischen Schulen - im Sinne des § 2 des 
Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 24211962, 
die Aufgabe, an der Entwicklung der Anlagen 
der Jugend nach den sittlichen, religiösen und 
sozialen Werten sowie nach den Werten des 
Wahren, Guten und Schönen durch einen ihrer 
Entwicklungsstufe und ihrem Bildungsweg ent-
5prechenden Unterricht mitzuwirken. Sie hat die 
Jugend mit dem für das Leben und den künfti-
gen Beruf erforderlichen Wissen und Können 
auszustatten und zum selbsttätigen Bildungs-
erwerb zu erziehen. 

Die jungen Menschen sollen zu gesunden, 
arbeitstüchtigen, pflichttreuen und verantwor-
tungsbewußten Gliedern der Gesellschaft und 
Bürgern der demokratischen und bundessta~t­
lichen Republik Österreich herangebildet werden. 
Sie sollen zu selbständigem Urteil und sozialem 
Verständnis geführt, dem politischen und welt-



anschaulichen Denken anderer aufgeschlossen 
und befähigt werden, am Wirtschafts- und 
Kulturleben Österreichs, Europas und der Welt 
Anteil zu nehmen und in Freiheits- und Frie-
densliebe an den gemeinsamen Aufgaben der 
Menschheit mitzuwirken. 

Im Sinne des § 22 des Schulorganisations-
gesetzes hat die Allgemeine Sonderschule im be-
sonderen die Aufgabe, leistungsbehinderte und 
lernschwache Kinder in einer ihrer Behinderungs-
art entsprechenden Weise zu fördern, ihnen eine 
grundlegende Bildung zu vermitteln und ihre 
Eingliederung in das Arbeits- und Berufsleben 
vorzubereiten. 

Sachunterricht. 

Der Sachunterricht geht von der unmittel-
baren Umwelt des Kindes aus, führt den Schüler 
zu einer ersten Orientierung in seinem Lebens-
raum und macht ihn mit den wichtigsten Lebens-
situationen bekannt. Damit schafft der Sach-
unterricht dem jungen Menschen eine Grundlage 
für die Bewältigung des Lebens in der Familie, 
in der Umwelt, im Beruf und in den Bereichen 
des öffentlichen Lebens, die dem Schüler zugäng-
lich sein werden. 

H e i m a t- u n d N a t u r k u n d e. 

Der Unterricht in Heimat- und Naturkunde 
erstreckt sich auf den Lebensraum des Bundes-
gebietes. Er vermittelt einige Kenntnisse vom 
heimatlichen Bundesland und von der Republik 
Österreich, bietet einige Bilder aus der V er-
gangenheit und gewährt Einblick in das Leben 
von Tieren und Pilanzen der Heimat. Ohne 
systematische Gliederung folgt er der Erlebnis-
fähigkeit der Schüler und weitet den Umfang 
ihrer Begegnungen und ihres Wissens behutsam 
aus. 

Geographie und Wirtschafts-
k u n d e, G e s c h i c h t e u n d S o z i a 1-

k und e. 

überblick über die Nachbarländer Österreichs, 
über Europa und die Welt. 

Durch die Bilder aus der Geschichte Öster-
reichs sollen die Schüler das Werden des öster-
reichischen Staates erahnen und einen grund-
legenden Einblick in seinen Aufbau erhalten. 
Durch die Behandlung einiger ausgewählter Ab-
schnitte der Zeitgeschichte und der Staatsbürger-
kunde soll das Verständnis für politische und 
wirtschaftliche Fragen der Gegenwart geweckt 
werden. 

Naturgeschichte und Naturlehre. 

Wecken der Liebe zur Natur sowie des Sinnes 
für Naturschutz und für die Pflege von Pflanzen 
und Tieren. 
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Tiere und Pflanzen in natürlicher Lebens-
gemeinschaft. 

Der menschliche Körper und die Funktion 
seiner Organe. 

Ernährung, Kleidung, gesunde Lebensführung, 
Erste Hilfe, Ehrfurcht vor dem Leben. 

Anbahnung des Verständnisses für einfache 
physikalische Erscheinungen und chemische Vor-
gänge. 

Deutsch. 

Der Sprachunterricht leitet die Kinder zu un-
gezwungenem und klarem Sprechen an. Er führt 
allmählich zum Gebrauch einer gepflegten Um-
gangssprache, in der die Schüler über Gegeben-
heiten und Ereignisse erzählen und berichten. 
Er erweckt das Gefühl für sachliche und sprach-
liche Richtigkeit, vermittelt die wichtigsten 
Kenntnisse auf dem Gebiete der Rechtschreibung 
und leitet die Kinder an, eigene Erlebnisse und 
schlichte Sachverhalte auszudrücken. 

Der Sprachunterricht steht in enger Verbin-
dung mit allen anderen Unterrichtsgegenständen. 

Lesen. 

Die Schüler sollen eine ausreichende Lesefertig-· 
keit erwerben. Die Freude am selbständigen 
Lesen soll geweckt und gefördert werden. 

Rechnen und Raumlehre. 

Sicherheit im Zahlenrechnen (vier Grundrech-
nungsarten) und Aneignung einiger ausgewählter 
grundlegender Kenntnisse aus der Raumlehre. 
Fähigkeit, einfache lebenspraktische Rechenauf-
gaben zu lösen. 

Das zahlenmäßige Erfassen der Umwelt und 
des praktischen Lebens soll zu wirtschaftlich 
richtigem Umgang mit Geld und Material an-
regen (Sparerziehung). 

Anleitung zur Herstellung und zum Verstehen 
von Werkzeichnungen und zum Lösen leichter 
Konstruktionsaufgaben. 

Musikerziehung. 
Wecken, Steigern .und Erhalten der Freude am 

Sing1m und Musizieren. Schulung des Gehörs; 
richtiges und ausdrucksvolles Singen ein- und 
zweistimmiger Lieder, allenfalls mit Begleitung 
durch einfache Instrumente. Erwerben eines 
Schatzes guter Kinder-, Volks-, Heimat- und 
Wanderlieder. 

Bildnerische Erziehung. 

Wecken der kindlichen Freude am Malen, 
Zeichnen und Formen. Weiterführen zu bild-
haftem Darstellen, hauptsächlich aus der Vor-
stellung, in verschiedenen Techniken. 
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Schreiben. 
Pflege einer gefälligen und geläufigen Schreib-

schrift (Lateinschrift). 

Knabenhandarbeit. 

Wecken des Interesses für werkliche Betäti-
gungen, für materialgerechte und technisch rich-
tige Ausführung der Werkstücke. Anleiten 
zum Herstellen und Lesen einfacher Werkzeich-
nungen. Sicherheit in der Handhabung der ge-
bräuchlichsten Werkzeuge. Festigung wichtiger 
Arbeitstugenden: Gewissenhaftigkeit, Ausdauer, 
Sinn für Ordnung und Sauberkeit, Bereitwillig-
keit zur Zusammenarbeit. 

Richtige Pflege von Material und Werkzeug. 
Einiges über Unfallverhütung. 

Mädchenhandarbeit. 

VIERTER TEIL. 

LEHRPLÄNE FÜR DEN RELIGIONS-
UNTERRICHT AN DER ALLGEMEINEN 

SONDERSCHULE. 
(Bekanntmachung gemäß § 2 Abs. 2 des Reli-

gionsunterrichtsgesetzes.) 
a) Katholischer Religionsunterricht. 

Lehrplan-V nterstufe. 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Angestrebt wird eine frohe kindliche Religio-
sität, welche aus dem täglichen Leben und Er-
leben des Kindes erwächst und durch Hinord-
nung auf die grundlegenden Heilswahrheiten zur 
allmählichen Überwindung einer oft überbeton-
ten Ichbezogenheit führt. 

Erste Sonders c h u l stufe: 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Werkstücke in verschiedenen Techniken, vor Vom Erlebniskreis des Kindes ausgehend, wird 
allem in den Grundtochniken Häkeln, Stricken versucht, einfachste religiöse Vorstellungen durch 
und Nähen. biblische Berichte anzubahnen. 

Festigung wichtiger Arbeitstugenden, wie Lehrstoff: 
Arbeitswille, Sorgfalt, Ausdauer und Reinlich-
keit. 

Hauswirtschaft. 

Mita.rbeit in Haus und Familie. 
Möglichst weitreichende Selbständigkeit in der 

Herstellung einfacher Speisen. 

Leibesübungen. 

Setzen eines möglichst hohen Maßes an Ent-
wicklungsreizeri zur Wahrung der Gesundheit 
und zur Erwerbung optimaler Leistungsfähig-
keit. 

Erarbeiten einer biologisch einwandfreien Hal-
tungs- und Bewegungsform als Grundlage für 
gute Haltung und Bewegung im Alltag und bei 
der Arbeit. Entwickeln des Sinnes für die Schön-
heit der Bewegung. Entfaltung der Freude an 
der Bewegung und Wecken eines gesunden Lei-
stungswillens. Erziehen zur Selbstbeherrschung, 
zur Hilfsbereitschaft und zu verantwortungs-
bewußter Einordnung in die Gemeinschaft. 
Wecken des Willens zu gesunder Lebensführung. 
Hinführen zu Natur- und Heimatverbundenheit. 
Anbahnen des Verständnisses für wertvolle 
außerschulische Leibesübungen. 

Therapeutische und funktionelle Übungen. 

Im Zentrum der Jahresarbeit steht Jesus, det 
Kinderfreund. Unter Führung des Kirchenjahres 
und unter Heranziehung jenes religiösen Brauch-
tums, mit dem die Kinder erlebnismäßig vertraut 
sind, sollen sie eine erste Hinführung zur Welt 
des Heiligen erfahren. Durch biblische Berichte 
werden auf anschauliche Weise die grundlegen-
den Offenbarungswahrheiten (Schöpfung, Sün-
denfall, Erlösung, ewiges Leben) dargeboten. 
Durch Pflege. einfacher Kindertugenden (folgsam, 
fleißig, fromm) wird das Kind zu einem alters-
gemäßen christlichen Leben angeleitet. 

Die Einführung in das Gebetsleben hat auf 
Grund einfacher Reimgebete, welche in der Regel 
den Umfang von zwei Verszeilen nicht über-
schreiten sollen, und unter Heranziehung von 
Melodj.e und Rhythmus zu erfolgen. Händefal-
ten, Kreuzzeichen und Kniebeuge sind trotz 
motorischer Ungeschicklichkeit zu üben. 

Z w e i t e S o n d er s c h u l s tu f e: 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Angestrebt wird eine Festigung und Erweite-
rung des Erlebnisstoffes der ersten Stufe. An 
Hand biblischer Vorbilder wird das Nach-
ahmungsstreben des Kindes in positiver Richtung 
angeregt und das Triebleben, welches beim 
schwachbefähigten Kind oft unbeherrschter ist, 
religiös gelenkt. 

Lehrstoff: 
Abbau auffälliger, den Klassenunterricht hem- Bei der Erweiterung der biblischen Berichte 

mender Störungen (zum Beispiel Sprachstörun- der ersten Stufe in konzentrismem Kreis ist he-
gen) und Behinderungen. sonders das Bild des allmächtigen, gütigen und 



liebevollen Vaters im Himmel zu vertiefen. Die 
Glaubenslehre wird durch die Lehre von den 
Engeln und in einfachster Form durch die Lehre 
von der allerheiligsten Dreifaltigkeit erweitert. 
In der Zeit vom ersten Adventsonntag bis 
Christi Himmelfahrt ist das Christusbild durch 
Darbietung der wichtigsten Ereignisse aus dem 
Leben Jesu leben<lig zu machen. Dabei ist auf die 
Parallelität mit den kirchlichen Festzeiten un-
bedingt Rücksicht zu nehmen. 

An Hand der biblischen Berichte sollen die 
Gegensätze von Gut und Böse aufgezeigt und 
die der Fassungskraft der Kinder entsprechenden 
Grundzüge der christlichen Liebe dargestellt 
werden. Aus den biblischen Berichten sind die 
einzelnen Vaterunser-Bitten auf anschauliche 
Weise abzuleiten. Am Ende des Schuljahres sollen 
die Kinder das Vaterunser, das Gegrüßet seist du 
Maria sowie ein einfaches Abend-, Morgen-, 
Schutzengel- und Tischgebet können. Reimgebete 
und Merkreime sollen vier Verszeilen nicht über-
steigen. Das Benehmen im Gotteshaus ist beim 
Lehrausgang zu üben. Durch schulische religiöse 
Übungen erfolgt eine erste Einführung in die 
hl. Messe. Sofern es die Umstände ermöglichen, 
kann ein Erstbeicht- und Erstkommunionunter-
richt eingebaut werden. 

Lehrplan-Mittelstufe. 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Das Kind soll immer besser lernen, Gott als 
den Mittelpunkt seines Alltags zu sehen. Die 
Einführung in das sakramentale Leben und die 
Erziehung zu einem religiös-sittlichen Verhalten 
seiner Mitwelt gegenüber bilden die Schwer-
punkte der katechetischen Arbeit. 

D ritte Sonders c h u 1 stufe: 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Beicht-, Meß- und Kommunionunterricht auf 
biblischer Grundlage. (In jenen Fällen, in denen 
der Sakramentenempfang bereits im zweiten 
Schuljahr durchgeführt wurde, ist dieser Unter-
richt zu erweitern und zu vertiefen.) 

Lehrstoff: 
Aufhauend auf dem bereits bekannten Bibelgut 

(mit einigen für die eucharistische Erziehung 
notwendigen Erweiterungen) und unter steter 
Berücksichtigung des Kirchenjahres sind die reli-
giösen Grundlagen für Erstbeichte und Erst-
kommunion zu schaffen. Wie in allen Sonder-
schultypen werden auch hier die Schüler im 
Rahmen einer schulischen religiösen Übung zum 
ersten Sakramentenempfang geführt. 

Auf ein altersgemäßes Verständnis der hl. 
Messe, auf die für das Kind wichtigen Grund-
züge des christlichen Sittengesetzes (Gottes- und 
Nächstenliebe, Kindertugenden, Gottesverehrung, 
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Gehorsam, Wahrhaftigkeit, Tapferkeit, Fleiß, 
Schamhaftigkeit und kindliche Opferbereitschaft) 
und auf das Bewußtsein unserer Gotteskindschaft 
in der Kirche ist besonders zu achten. 

In der Gebetserziehung ist auf einfachste frei-
geformte Gebete Wert zu legen. Der Gebets-
kanon ist zu erweitern (wenigstens durch das 
Reuegebet für Sonderschüler sowie durch einige 
kleinere Gebete). 

V i e r t e S o n d er s c h u 1 s tu f e: 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Festigung des Bewußtseins unserer Gotteskind-

schaft durch Pflege einer Frömmigkeit, welche 
von den Leitideen des Vaterunsers her geprägt 
ist. Wenn nötig, ist der Firmunterricht einzu-
bauen. 

Lehrstoff: 
Das Vaterunser mit seiner Anrede und seinen 

sieben Bitten dient als Rahmenplan für diese 
Stufe. Es soll dem Kinde für das ganze Leben 
das bleibende Gebet werden, welches es in allen 
Lebenslagen sinnvoll zu beten versteht. 

Unter Beachtung der kirchlichen Festzeiten 
und des Jahresbrauchtums werden an Hand des 
Rahmenplanes die wichtigsten Offenbarungs-
wahrheiten (Gott der Schöpfer, Erlöser und Voll-
ender; Gnadenleben, Kirche, Letzte Dinge, 
Liebesgebot, Dekalog in einfacher Form) vertieft. 

Ein Schwerpunkt der Jahresarbeit hat auf einer 
altersgemäßen Besprechung des Dekalogs und der 
hl. Messe zu liegen. In der Gebetserziehung ist 
auf die rechte Mitfeier der hl. Messe besonderer 
Wert zu legen. Die religiösen Übungen sind wie 
auf allen Stufen gewissenhaft vorzubereiten. 

Fünfte Sonders c h u 1 stufe: 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Das Ziel ist die Einführung m das Leben mit 
der Kirche. Der Gottesdienst, die Andachts-
übungen und das Kirchenjahr sollen durch mög-
lichst verständnisvolles Miterleben nicht nur ge· 
fühlsmäßig auf das Kind einwirken, sondern auch 
zur bewußten christlichen Lebensgestaltung hin-
führen. 

Lehrstoff: 
Die Rahmenform des Kirchenjahres folgt dem 

Prinzip der konzentrischen Kreise. Es soll gezeigt 
werden, wie das Kind durch Heiligung des Tages, 
der Woche, des Monats und des Jahres die sitt-
liche Botschaft des Neuen Testamentes in seinem 
gegenwärtigen und künftigen Lebenskreis ver-
wirklichen kann und soll. Außerdem ist auf das 
Leben in Christus und die Heiligung durch die 
Sakramente hinzuführen. 

Hand in Hand damit geht eine Erweiterung 
und Vertiefung des Christusbildes, das in diesem 
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Schuljahr übersichtlicher und verstandesmäßiger Lehrstoff: 
erfaßt und dadurch tiefer erlebt werden soll. 

Jene Schüler, welche bereits auf dieser Stufe 
ihre Schulbildung abschließen, sollen das wich-
tigste Rüstzeug für eine religiöse Lebensgestal-
tung mitbekommen. 

In der Gebetserziehung ist auf die Pflege der 
täglichen Gebete und auf die Erweiterung des 
Gebetsschatzes (Engel des Herrn, Rosenkranz) 
Bedacht zu nehmen. Gebet und Lieder sind auf 
das Kirchenjahr hin auszurichten. 

Lehrplan-Oberstufe. 
"Bildungs- und Lehraufgabe: 

Unter Berücksid1tigung der Erfahrungs- und 
Erlebniswelt der Schüler, welche sich allmählich 
auf die Kreise Volk~Heimat, Staat-Welt, 
Kirche-Gottesreich erweitert, soll jeder Schüler 
fähig werden, sich im Leben religiös zurechtzu-
finden und es so zu meistern. 

S e c h s t e S o n d e r s c h u l s tu f e: 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schüler sollen die Grundzüge der christ-
lichen Frohbotschaft so kennenlernen, daß sie 
ihren Glauben freudig bekennen und aus ihm 
leben. 

Lehrstoff: 
An Hand des Apostolischen Glaubensbekennt-

nisses ist den Schülern eine Gesamtschau ihrer 
Religion zu bieten. Auf grundlegende Wahr-
heiten, welche im gegenwärtigen oder künftigen 
Lebenskreis der Schüler leicht mißverstanden 
oder geringgeachtet werden, ist besonderer Wert 
zu legen. 

Jene Wahrheiten, welche den Schülern aus den 
früheren Schuljahren schon bekannt sind, sind 
kürzer zu fassen. Im Rahmen des neunten Glau-
bensartikels sind die wichtigsten Wahrheiten der 
Gnadenlehre zu wiederholen. 

In lebenskundlichen Auswertungen sind die 
Verbindungen zur Liturgie (Kirchenjahr) und zu 
den mannigfachen Formen des kirchlichen Lebens 
aufzuzeigen. 

Besondere Beachtung ist den religiösen Übun-
gen, der Erweiterung des Gebets- und Lied-
schatzes (Meßlied), der Pflege einfacher frei-
geformter Gebete und dem Gebrauch des Diö-
zesangebetbuches zu schenken. 

S i e b e n t e Sonders c h u 1 stufe: 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Grundlinien der Heilsgeschichte sollen 
durch einen stark an der Biblischen Geschichte 
orientierten Unterricht bewußt gemacht werden. 

Ein kurzer und klarer überblick über die 
Heilsgesmichte (bis Weihnachten: Altes Testa-
ment; ab Weihnachten: Neues Testament). 

Aus dem Alten Testament sind vor allem jene 
Ereignisse auszuwählen, welche zum Neuen 
Testament in Beziehung stehen. Aus dem Neuen 
Testament ist das Wirken und die Sendung Jesu 
aufzuzeigen. 

Die wichtigsten Forderungen der mristlichen 
Liebe (Sittenlehre) sind zu wiederholen. 

In der Gebetserziehung ist auf die Übung des 
bekannten Gebets- und Liedschatzes, auf die Ver-
wendung des Diözesangebetbumes und auf 
Übung einfamer freigeformter Gebete besonderer 
Wert zu legen. Den religiösen Übungen ist eine 
besondere Sorgfalt zu widmen. 

A c h t e Sonders c h u l s tu f e: 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Anknüpfend an die Umwelt und den Inter-
essenkreis der Schüler, soll eine religiöse Lebens-
kunde und eine christliche Lebensordnung 
besonders auf das Leben und den bevorstehen-
den Eintritt in den Beruf hinführen. 

I. ehrstoff: 
1. Der Kultraum. (Die äußere und innere Gottes-

verehrung, Gottesdienst, Opfer, Opferstätten, 
die Kirme als Denkmal und als steinernes 
Bekenntnis unseres Glaubens, die K.irme als 
Gemeinsmaft, Rechte und Pflichten des Katho-
liken, Kirchenaustritt, Kirchenbeit rag usw.). 

2. Der Wohnraum. (Das heilige Heim und die 
heilige Familie, die Heiligung der Familien-
gemeinschaft, Ehe und Ehesmließung, Ver-
hältnis zu den Eltern und Vorgesetzten, die 
Freizeit, Bursch und Mä<lmen, Freundschaft, 
Kameradsmaft usw.) 

3. Die katholische Heimat. (Heim - Vaterhaus, 
Heimat - Vaterland, Heimat als naturgegebe-
ner und seelischer Lebensraum - ein Sinnbild 
der ewigen Heimat, heilige Heimat: religiöse 
Sitten, Wallfahrtsstätten der Heimat, Heilige 
der Heimat, der Landespatron, die Heimat-
diözese; die Pflichten dem Vaterland gegen-
über: Gebetspflicht, Wehrpflicht, Dienstpflicht, 
Steuerpflicht, Wahlpflicht usw.) 

4. Der geweihte Werkraum. (Der Mensch und 
seine Aufgabe, Beruf und Arbeit, Kirche und 
Technik, das Verhältnis zum Chef, die Remte 
und Pflichten des Arbeiters, Arbeitskameraden, 
Berufswahl, Handwerker und Geistesarbeiter, 
Heiligung der Tagesarbeit durd1 Geb~t und 
gute Meinung, Arbeit und Gottesdienst usw.) 
Im religiösen Leben (Gebet, Sakramente, Meß-

feie r) ist d er persönlich bewußte Vollzug anzµ-
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streben, worauf auch die religiösen Übungen aus- Lehrplan-Oberstufe (sec h s t e, 
gerichtet sein sollen. Das Schuljahr ist durch und achte Schulstufe): 

siebente 

kirchliche Schulentlaßfeiern abzuschließen. 

b) Evangelischer Religionsunterricht. 

Allgemeines Bildungsziel. 

Der Religionsunterricht in der Sonderschule 
hat das Wort Gottes den evangelischen Schülern 
iu einer ihrer Behinderungsart entsprechenden 
Weise zu verkündigen. Jesus Christus und seine 
Kirche bilden in allen Schulstufen die lebendige 
Mitte. Der Religionsunterricht soll die notwendi-
gen Voraussetzungen für das Hineinwachsen der 
Kinder in ihre Gemeinde geben und ihnen 
helfen, ihr Leben aus dem Geist des Evangeliums 
zu führen. 

Lehrstoff: 

Lehrplan-Unterstufe (erste 
Sc h u l stufe): 

und zweite 

Der Unterricht geht von der Umwelt aus, soll 
die Beziehung des Kindes zu Gott anbahnen und 
zum Beten anleiten. 
Leitthema: Ich habe dich bei deinem Namen 

gerufen, du bist mein (]es. 43, 1). 
Biblische Geschichte, Altes Testament: Gott, der 

Geber aller Dinge. 
Biblische Geschichte, Neues Testament: Gottes 

Liebe in Jesus Christus. 
Katechismus: Vaterunser. 
Kirchenkunde: Die hohen Feste, Gotteshaus und 

Gottesdienst. Einfache Gebete, Sprüche und 
Lieder. 

Lehrplan-Mittelstufe (dritte, v i er t e und 
fünfte Schulstufe): 

Die Schüler werden zum Verständnis der 
Biblischen Geschichte des Alten und Neuen 
Testamentes geführt. 

Leitthema: Lobe den Herren, meine Seele, und 
vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat 
(Ps. 103, 2). 

Biblische Geschichte, Altes Testament: Ur-Kunde, 
Erzväter, Josef, Moses, Josua, Könige. 

Biblische Geschichte, Neues Testament: Kindheit 
Jesu, Liebestaten, die leichtverständlichen 
Gleichnisse, Leiden, Sterben und Auferstehen 
Jesu, Himmelfahrt, Ausgießung des Heiligen 
Geistes, Urgemeinde. 

Katechismus: Vaterunser, Gebote, Glaubens-
bekenntnis. 

Kirchenkunde: Kirchenjahr, die eigene Gemeinde. 
Kirchengeschichte: Bilder aus dem Leben und 

Wirken der Reformatoren. 
Sprüche, Gebete und Lieder im Anschluß an die 

biblischen Geschichten und Festzeiten. 

Die aus früheren Schulstufen mitgebrachten 
l< enntnisse der biblischen Geschichten des Alten 
und Neuen Testamentes sind zu erweitern und 
zu vertiefen. Im Anschluß daran führen ausge-
wählte Bilder aus der Kirchengeschichte von der 
l Jrgemeinde bis zur Gegenwart, wobei besonders 
:iuf die Geschichte der eigenen Gemeinde und 
der Kirche in unserer Heimat zu achten ist. 

Leitthema: Einen andern Grund kann niemand 
legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist 
Jesus Christus ( 1. Kor. 3, 11 ). 

Bibelkunde und Biblische Geschichte, Altes 
Testament: Urgeschichte, Heilsgeschichte, 
Propheten. 

Bibelkunde und Biblische Geschichte, Neues 
Testament: Jesus der Lehrer, Jesus der Herr 
über Natur, Krankheit, Sünde und Tod. Die 
Ausbreitung des Evangeliums (Apostel-
geschichte). 

Kirchengeschichte: Von der Urgemeinde bis zur 
Gegenwart; Geschichte der evangelischen 
Kirche in Österreich. 

Katechismus: Taufe und Abendmahl, Gesamt-
wiederholung des Katechismus. 

Kirchenkunde: Hinweis auf Verfassung und Ver-
waltung der evangelischen Kirche; Liebeswerke 
der evangelischen Kirche in Osterreich, Außere 
Mission, Kirchenjahr. 

Sprüche, Gebete und Lieder, dem Lehrstoff ange-
paßt und ausgewählt. 

c) Altkatholisd1er Religionsunterridtt. 

Für die Erteilung des Religionsunterrichtes an 
den Sonderschulen sind mit Bedachtnahme auf 
die gegebenen Voraussetzungen die Bildungs-
und Lehraufgaben der Lehrpläne für die ent-
sprechende Volksschulstufe (Anlage A) m 
Anwendung zu bringen. 

FONFTER TEIL. 

AUFTEILUNG DES LEHRSTOFFES AUF DIE 
EINZELNEN SCHULSTUFEN. 

Lehrplan-Unterstufe. 

(Erste und zweite' Schulstufe.) 

Sadtunterridtt. 

Heimat- und Naturkunde. 

Der Sachunterricht auf der Lehrplan-Unter-
stufe beschränkt sich auf eine einfache Umwelt-
kunde. Er geht von der nächsten Umwelt des 
Kindes (Wohnhaus, Hof, Garten, Schulklasse, 
Schulweg) aus und leitet die Schüler zur Benen-
nung der wichtigsten Gegenstände und zur Beob-
achtung von Vorgängen an. 
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Es kommt nicht auf den Erwerb eines bestimm-
ten Sachwissens an, sondern darauf, daß die Kin-
der durch das Hantieren mit den Dingen und 
durch ständiges Oben der Sinne praktische Er-
fahrungen gewinnen und Situationen in ihrer 
Umwelt bewältigen lernen. So gelangt das Kind 
allmählich zur Orientierung in seinem Lebens-
raum und gewinnt ein persönliches Verhältnis zu 
den Menschen, Tieren und Gegenständen in seiner 
Umgebung. 

Durch das rollenspielartige Nachahmen von 
Personen, durch die Einfühlung in die belebte 
und unbelebte Natur, durch das Beobachten 
überschaubarer Ereignisse und durch das Hören 
von Geschichten erhalten die Kinder weiteren 
Zugang zu ihrer Umwelt. 

Deutsch, Lesen, Schreiben. 
Der Sprachunterricht verfolgt das Ziel, die 

vielfach vorhandene Sprachscheu der Kinder zu 
überwinden und die Sprechlust und Sprechfreude 
anzuregen. In engstem Zusammenhang mit dem 
Sachunterricht sollen die Kinder über Sachver-
halte und Ereignisse aus ihrer erlebten Umwelt 
erzählen und berichten. Dabei werden sie zu 
ungezwungenem und klarem Sprechen angeleitet. 

Allmählich soll sidi der Übergang von der 
Altersmundart der Kinder zu einer gepflegten 
Umgangssprache vollziehen. 

Sprech- und Sprachübungen: 
Vielfältige Sprechübungen, die das Ausdrucks-

vermögen der Kinder stärken und den aktiven 
Sprachschatz bereichern. Als besondere Möglich-
keiten bieten sich das Nachahmungsspiel und das 
Aufsagen kurzer Gedichte und Kinderreime an. 

R.echtschreiben: 
Die Rechtschreibübungen sollen dazu führen, 

daß die Kinder Wörter, Wortgruppen und kurze 
Sätze ohne wesentliche Fehler abschreiben 
können. 

Das Freischreiben von Häufigkeitswörtern ist 
anzustreben. 

Lesen: 
Der Leseunterricht ist so einzurichten, daß die 

Kinder - gleichgültig, welche Methode sich der 
Lehrer bedient - Wörter und kurze Sätze in 
einer bestimmten Schrift, zum Beispiel in ge-
mischter Antiqua, a&i Ende der zweiten Schul-
stufe lesen und verstehen können. Beim Erlernen 
des Lesens ist auf die Darstellung der Laute durdi 
Zeichen und auf die Gesamtauffassung des Wort-
bildes beständig hinzuarbeiten. Auf diese Weise 
soll das sinnerfassende Lesen frühzeitig angebahnt 
werden. 

Schreiben: 
Das Schreiben soll in engster Verbindung mit 

der mündlichen Sprachpflege entwickelt und ge-
pflegt werden. 

Übungen im Setzen und Abschreiben von Wör-
tern und einfachen Sätzen. 

Auf die Schulung der Hand durch Groß- und 
Kleinmuskelübungen ist Bedacht zu nehmen. 

Wo sich Lese- und Schreibstörungen ergeben, 
sind therapeutische Übungen einzurichten. 

Rechnen und R.aumlehre. 

Der R.echenunterricht auf der Lehrplan-Unter-
stufe geht vom anschaulichen Erfassen der Menge 
aus (Darstellen, Ordnen, Gliedern, Vergleichen 
und Abzählen). 

Auf der ersten Schulstufe soll der Zahlenraum 
bis zehn nicht überschritten werden. Auf der 
zweiten Schulstufe wird der Zahlenraum allmäh-
lich erweitert. 

Der methodische Weg führt vom R.echnen mit 
Dingen zum R.echnen mit Dingsymbolen. Viel-
fältiges und abwechslungsreiches üben im Zu-
und Wegzählen - zunächst ohne Ziffern 
bietet den Schülern die erste Orientierung im 
Zahlenraum. 

Im geeigneten Zeitpunkt sind die Ziffern ein-
zuführen. 

Verwenden der Maßeinheiten: m, kg, 1, S. 
Pflege der Raumanschauung: groß-klein; 

did~-dünn; vorne-hinten; rund-eckig; breit-
schmal; zwischen. 

Musikerziehung. 

Wecken des Tonsinnes und Unterscheiden ver-
schiedener Tonhöhen und Tonlängen. Schulung 
des Gehörs und der Stimme, von der Rufterz 
ausgehend, über den Dreiklang zur Fünftonreihe 
und auf der zweiten Schulstufe auch bis zur 
Oktav. 

Kinderlieder und Sing-Bewegungsspiele sollen 
lustbetont aus dem Gesamtunterricht erwachsen 
und durch Improvisation oder durch gelegent-
liches Vor- und Nachsingen erworben werden. 
Durch die Verwendung kindertümlicher Musik-
instrumente wird die Freude an der Musik ge-
weckt und das Gefühl für R.hythmik vertieft. 

Bildnerische Erziehung. 

Das gesamte bildnerische Gestalten geht vom 
Erlebnisbereich des Kindes aus. Vor allem sollen 
der Jahresablauf wie auch Feiern und Spiele 
den Anlaß bieten. 

Das kindertümliche Gestalten aus der Bild-
vorstellung soll Interesse und Freude am bild-
nerischen Darstellen wecken. Durch die bild-
nerische Arbeit wird die Handgeschicklichkeit ge-
fördert und der Schüler zum Erkennen und Be-
nennen der Grundfarben angeleitet. 

Allmählich soll sich aus der spielerischen Aktivi-
tät die Arbeitshaltung entwickeln. 



Das Gefühl für Form und Rhythmus wird ent-
faltet. Bedacht zu nehmen ist außerdem auf 
ornamentales Ausfüllen verschiedener Flächen 
durch freies Gliedern und Unterteilen wie auch 
durch farbiges Ausmalen. 

Knabenhandarbeit. 
(Zweite Schulstufe.) 

Anleitung zu flächigem und räumlichem Ge-
stalten unter Verwendung verschiedener Mate-
rialien. Geeignete Techniken sind: Legen, Auf-
fädeln, Reißen, Ausschneiden, Kleben, Flechten 
und Falten, Formen und Kneten. 

Mädchenhandarbeit. 
(Zweite Schulstufe.) 

Vertrautmachen mit Material und Werkzeug. 
Vorübungen zum Erlernen verschiedener Tech-

niken. 
Häkeln: gebrauchsfähige Häkelarbeiten ein-

fachster Art. 
Stricken: erster Versuch im Stricken mit zwei 

Nadeln. 

Leibesübungen. 
Kräftigungs- und Schmeidigungsübungen, hal-

tungs- und bewegungsformende Übungen. 
Mannigfaltige Übungen in Spiel- und Zweck-

formen als Grundlage der Erziehung zu guter 
Haltung und Bewegung (Gewöhnung). 

Leistungsübungen. 
Laufen in Form von Fangspielen, Gruppen-

wettläufen und Einzelwettläufen; Laufübungen. 
Springen und Hüpfen in verschiedenen Formen, 
freie Sprünge, Springen mit der Springschnur 
und dem Schwungseil, einfache Stützsprünge 
über niedrige Geräte. Steigen auf schrägen und 
lotrechten festen Geräten. Klettern über brust-
hohe feste Geräte. Hangeln in einfachen Formen 
(viergriffig). Schwebegehen auf niedrigen breiten 
Geräten. Heben und Tragen von Geräten. Wer-
fen und Fangen in mannigfaltigen Formen. Wäl-
zen, Purzelbäume. 

Schwimmen: Spiele und Gewöhnungsübungen 
in knie- bis hüfttiefem Wasser. 

Rodeln, Schleifen, Eislaufen und Schilaufen. 
Spiele und Tänze. 
Einfache Formen von Lauf- und Ballspielen; 

Seherzspiele, Sing- und Tanzspiele. 
Wanderungen. 
Kleine Ausflüge mit reichlicher Spielmöglich-

keit; einfache Beobachtungsaufgaben. 
Gesundheitspflege. 
Gewöhnung an Reinlichkeit des Körpers und 

der Kleidung. 
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Therapeutische und funktionelle Übungen. 
Die therapeutischen und funktionellen Übun-

gen haben die Aufgabe, verminderte Gedächtnis-
leistungen, motorische Behinderungen und Ko-
ordinationsstörungen sowie Störungen der Kon-
zentrationsfähigkeit und des Sprechens abzu-
bauen und zu überwinden. 

Die entsprechenden Übungen können klassen-
weise, gruppenweise oder einzeln - je nach ge-
gebener Notwendigkeit - durchgeführt werden. 

Lehrplan-Mittelstufe. 
(Dritte, vierte und fünfte Schulstufe.) 

Sachunterricht. 
Heimat- und Naturkunde. 

Im Sachunterricht der Lehrplan-Mittelstufe 
lernen die Kinder das häusliche, das berufliche 
und das öffentliche Leben wie auch die heimat-
liche Natur kennen. 

Sie sollen zu genauem und eingehendem Be-
obachten angeleitet werden und dadurch Ein-
blick in einfache Lebensvorgänge gewinnen und 
leicht überschaubare Zusammenhänge verstehen 
lernen. Lehrausgänge ergänzen und erweitern 
die anschaulichen Grundlagen des Sachunter-: 
richtes. Als Lebensgebiete im Sinne des Gesamt-
unterrichtes bieten sich an: der Mensch und seine 
Bedürfnisse, die Familie, die Schulklasse, das 
Zusammenleben der Menschen im Heimatort, 
der Straßenverkehr, Jahres- und Festzeiten, 
Pflanzen und Tiere in der Umwelt des Kindes, 
Tier- und Pflanzenschutz. 

Entspricht jeder Schulstufe eine Klasse, so ist 
der Lehrstoff in folgender Weise einzuteilen: 

D r i t t e S c h u l stufe: 
Langsam fortschreitende Orientierung in der 

Schule und in der Umgebung des Schulhauses. 
Der Schulweg und die angrenzenden Ortsteile. 
Geschäfte für die täglichen Einkäufe. Der 

Weg zu wichtigen Punkten im Heimatort 
(Kirche, Bahnhof, Autobushaltestelle, Straßen-
bahnhaltestelle, Post, Polizeiwachstube be-
ziehungsweise Gendarmerieposten usw.). 

Verkehrserziehung. 
Einfachste Wetterbeobachtungen im Kreislauf 

des Jahres. Tiere und Pflanzen, zu denen enge 
gemüthafte Beziehungen bestehen. Die tägliche 
Körperpflege. Speisen und Getränke, Kleidungs-
stücke. 

V i e r t e S c h u 1 s tu f e: 
Der Heimatort und seine nächste Umgebung. 
Die Menschen, ihre Arbeit, Arbeitsstätten und 

Arbeitsmittel. Lageskizzen. 
Sagen und Erzählungen aus der Geschichte des 

Heimatortes. 
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Denkmäler und Bräuche führen die Kinder 
zu der Einsicht, daß der Heimatort etwas Ge-
wordenes ist. 

Beobachtungen von Naturvorgängen. Messen 
und Wägen (Waage). 

Jahreszeiten. Verwendung des Thermometers 
Einige charakteristische Tiere und Pflanzen der 
engeren Heimat. Tier- und Pflanzenschutz. 

Gesunde Lebensführung. 

F ü n f t e S c h u 1 s t u f e: 

Der Heimatort, seine weitere Umgebung und 
das Bundesland. 

Vom Heimatort in die Landeshauptstadt. Ge-
winnung einiger wichtiger erdkundlicher Begriffe, 
soweit sie anschaulich erarbeitet werden können 
(Tal, Fluß, Gebirge, Ebene; Dorf - Stadt; Land-
wirtschaft - Industrie und ähnliches). Die wich-
tigsten Verkehrswege des Bundeslandes. Übungen 
im Orientieren nach Plänen und Karten. 

Bilder aus der Geschichte des Heimatlandes. 
Hinweise auf die Verwaltung der Gemeinde, des 
Bezirkes und des Bundeslandes. 

Naturkundliche Beobachtungen. Tiere und 
Pflanzen in ihren Lebensgemeinschaften. 

Beleuchtung und Beheizung. Vom Wasser und 
vom elektrischen Strom im Haushalt und in der 
Industrie. 

Körperpflege und gesunde Lebensweise des 
Menschen. 

Deutsch, Lesen. 
Der Deutschunterricht auf der Lehrplan-

Mittelstufe soll den Sprachschatz der Schüler 
~rweitern und klären und das Sprachgefühl 
".-bärfen und stärken. 

D r i t t e S c h .1.1 l stufe: 
Sprech- und Sprachübungen: 
Sprachliche Bewältigung alltäglicher Lebens-

situationen (Gruß- und Höflichkeitsformen; 
Klassengespräche). 

Einfache Erzählungen und Berichte aus dem 
Erlebnisbereich der Kinder, N achahmungsspiel; 
Memorieren kurzer Sprüche. 

Schriftlicher Ausdruck: 
Fördern und Steigern des Ausdrucksvermögens 

durch Bilden und Aufschreiben kurzer Sätze aus 
dem Sachunterricht. 

Rechtschreiben: 
Aufschreiben von Merkwörtern. üben der 

Häufigkeitswörter, Analogiebildungen, Sicherung 
der Großschreibung der Hauptwörter in ein-
deutigen Fällen. 

Lesen: 
Weitere lesetechnische Übungen in einer 

Druck- und Sdueibschrift (Lateinschrift). Auf 
langsames, deutliches und gut artikuliertes 

Sprechen ist dabei Bedacht zu nehmen. Es ist 
großer Wert darauf zu legen, daß die Schüler 
das Gelesene verstehen. 

Vierte Schulstufe: 
Sprech- und Sprachübungen: 
Beridlten und Erzählen bei gesteigerten An-

forderungen. Übungen im Nacherzählen; szeni-
sches Darstellen von Gehörtem, Gelesenem und 
Erlebtem. 

Gezielte Sprachübungen an Modellen und in 
Analogieformen zur Verbesserung des münd-
lichen und schriftlichen Ausdrucks. 

Schriftlicher Ausdruck: 
Anleitung zum schriftlichen Festhalten kurzer 

Gedankenreihen aus dem Erlebnisbereich der 
Kmder. Dabei ist besonders auf das Ordnen der 
Gedanken in zeitlicher und räumlicher Hinsicht 
zu achten. 

Rechtschreiben: 
Festigen eines Grundstockes von Häufigkeits-

wörtern. Erarbeitung und Anwendung von 
Merkwörtern, die sid1 aus dem Sachunterricht 
ergeben und zum aktiven Sprachschatz des 
Schülers gehören. Analogiebildungen. 

Niederschreiben kleiner Wortgruppen und 
kurzer Sätze als Gedächtnisübung, übungs-
ansagen von geringem Umfang. 

Lesen: 
Als Lesestoff dienen Erzählungen aus dem 

A 11 tagsleben, Tiergeschichten, !eich tfaßlidie Mär-
chen, Sagen, Kindergedichte und Rätsel. Die 
Lesefertigkeit ist zu steigern und ausdrucksvolles 
Lesen anzubahnen. 

F ü n f t e Sc h u 1 stufe: 
Sprech- und Sprachübungen: 
Nacherzählungen und Berichte, die auch Ein-

zelheiten umfassen, zur Schulung des Gedächt-
nisses und zur Verfeinerung des sprachlichen 
Ausdrucksvermögens. Szenisches Darstellen von 
Erlebtem, Gehörtem und Gelesenem. 

Übungen im richtigen Gebrauch des Haupt-
wortes, des Eigenschaftswortes und des Zeit-
wortes (Ein- und Mehrzahl, Steigerungsstufen, 
Mitvergangenheit). Anwendung der wichtigsten 
Vorwörter, Gebrauch und allenfalls Erkennen 
der persönlichen Fürwörter und der Zahlwörter. 

Sdiriftlicher Ausdruck: 
Neben Klassen- und Gruppenaufsätzen auch 

Versuche im Schreiben von Einzelaufsätzen. 
Dabei stehen persönliche Erlebnisse und Mit-
teilungen in Briefform im Vordergrund. 

Rechtschreiben: 
üben und Festigen der Rechtschreibung ·durch 

Beriditigung der Fehlformen uad in Analogie-
bildungen. Silbentrennung. Satzzeichen (Punkt, 



Fragezeichen, Rufzeichen und allenfalls Anfüh-
rungszeichen). Zusammenstellen von Wortreihen 
mit Kürzungs- und Dehnungszeichen. Einfüh-
rung in den Gebrauch des Wörterbuches. 

Lesen: 
Beständiges Hinarbeiten auf sinnerfasscndes, 

sinngemäßes und fließendes Lesen. Übungen im 
Vorlesen kurzer Erzählungen und im Vortragen 
einfacher Gedichte zur Belebung des Leseunter-
richtes. Als Lesestoff eignen sich: Märchen und 
Sagen der Heimat, lebensnahe Erzählungen, 
Berichte über Land und Leute in Österreich. 

Rechnen und Raumlehre. 
D r i t t e Sc h u 1 stufe: 

Anschauliche Erweiterung des Zahlenraumes 
bis 100 (Zehnerschritt). 

Anschauliches üben des Zu- und Wegzählens, 
des Ergänzens, Zerlegens und des Vervielfachens. 

Übungen zur Stärkung der Sid1erheit im über-
schreiten des Zehners . 

Allmählicher Übergang zum ziffernmäßigen 
Rechnen. 

Anschaulicher Aufbau der Einmaleinsreihen 
von 2, 5, 10 und 4. 

Teilen durch 2 und 4 ohne Rest (anschauliches 
Verteilen). 

Begriff der Hälfte. 
Weitere Pflege der Raumanschauung: Ecke, 

rechte und linke Seite, Kante, Fläche; eben, 
gerade - krumm, hohl. 

V i e r t e S c h u 1 s tu f e: 

Anschauliche Erweiterung des Zahlenraumes 
über 100 hinaus. 

Zu- und Wegzählen bis 100. 
Anschaulicher Aufbau der Einmaleinsreihen: 

Wiederholung 2, 5, 10 und 4; weiterer Aufbau: 
3, 6, 9; 8, 7. 

Messen und Teilen, hauptsächlich ohne Rest. 
Darstellen von 1/2, 1/4. 
Allenfalls Einführen in das schriftliche Zu-

zählen (bis zu drei Summanden) und in das 
schriftliche Vervielfachen mit einstelligem Multi-
plikator. 
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Festigung des Einmaleins mit remen Um-
kehrungen. 

Messen .und Teilen mit Rest. 
Anschauliche Einführung in die Bruchzahlen: 

l/2, 1/4, 3/4, l/s, 1/10. 
Einführen in das schriftliche Subtrahieren und 

allenfalls in das schriftliche Dividieren mit ein-
stelligem Divisor. 

Anschauliche Einführung beziehungsweise 
Festigung folgender Maßeinheiten: m-km; 
g-dkg-kg; m 2-dm2-cm2 ; Stunde-Minute-
Sekunde; Jahr-Monat-Tag. 

Pflege der Raumanschauung: 
Beschreiben von Flächen: Dreieck, Rechteck, 

Quadrat und Kreis. Rechter, spitzer und 
stumpfer Winkel. 

Anleitung zum richtigen Gebrauch der 
Zeichengeräte (Lineal, Dreieck, Zirkel). 

Allenfalls Umfang und Fläche von Quadrat 
und Rechteck (ohne Formel). 

Musikerziehung. 
Dritt e Sc h u 1 stufe: 

Kinderlieder und einstimmige leichte Volks-
lieder im Stimmumfang von ungefähr einer 
Oktav (d1-d2). 

Fortsetzung der Stimmbildung, der Gehör~ 
übungen und der rhythmischen Übungen (Zweier-
und Vierer-Rhythmus). 

V i e r t e S c h u 1 s tu f e· 

Einstimmige Kinder- und Volkslieder nach 
dem Gehör in erweitertem Stimmumfang (c1 
bis e2). 

Stimmbildungsübungen, Gehörübungen und 
rhythmische Übungen. Heimat- und Wander-
lieder. 

tlsterreichische Bundeshymne und allenfalls 
Landeshymne (erste Strophe). 

F ü n f t e S c h u 1 s t u f e: 

Volkslieder und andere Lieder der engeren 
und weiteren Heimat. Leichte Kanons. 

Bildnerische Erziehung. 
D r i t t e S c h u 1 stufe: Messen und Wägen. 

Maßbezeichnungen: 1 - hl; 
kg - dkg; S - g; Stunde -
Woche. 

cm - dm - m; Bildhaftes Gestalten in verschiedenen Tech-
Minute; Tag - niken: 

Pflege des mündlichen Rechnens. 
Beschreiben von Rechteck, Quadrat und Drei-

eck; senkrecht - waagrecht; der rechte und der 
spitze Winkel. 

Zeichnen, Malen und Formen im Zusammen-
hang mit dem Sachunterricht. Anregen zu stär-
kerer Differenzierung in Form und Farbe (Be-
obachtungen; Vergleiche mit der Wirklichkeit). 

Vier t e Sc h u 1 stufe: 
F ü n f t e Sc h u 1 stufe: 

Erweiterung des Zahlenraumes bis 1000. 
üben und Festigen der Rechenfertigkeit 

lebenspraktischen Beispielen. 

Zeichnen, Malen und Formen im Zusammen-
hang mit dem Sachunterricht. Weitere Differen-

an zierung in Form und Farbe beim Zeichnen aus 
der Erlebniswelt des Kindes. 
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Großflächiges Gestalten mit Deckfarbe und F ü n f t e S c h u 1 s tu f e: 
Borstenpinsel, auch als Gemeinschaftsarbeit. Weiterführen der bisher geübten Techniken. 

Rhythmisches Gestalten in einfachen Druck- Pappe- und Kartonarbeiten (Rändern, über-
verfahren (Kartoffel-, Gummi-, Kastaniendruck ziehen). Herstellen von Schmuckpapier in ein-
usw .). fachen Techniken. Anleitung zum richtigen 

F ü n f t e S c h u 1 s tu f e: 
Entwickeln der Darstellung des Räumlichen 

durch kulissenartiges Hintereinander und durm 
übersmneidungen. Smulung im bewußten 
Smauen. 

Ornamentale Arbeiten (auch als Gemein-
smaftsarbeiten). 

Schreiben. 
D r i t t e S c h u 1 s t u f e: 

Schreibtechnisme Übungen führen allmählim 
zu einem richtigen und geläufigen Smreiben der 
Lateinsmrift. Neben Abschreibübungen treten 
Übungen im Aufschreiben von Wörtern, Wort-
gruppen und Sätzen. Auf eine gefällige und 
leserliche Schrift ist zu achten. 

V i e r t e S c h u l s tu f e: 
Übungen im Ab- und Aufschreiben zur 

Steigerung der Sdireibgeläufigkeit unter be-
sonderer Beaditung der Schriftdeutlimkeit. 
Individuelle Behebung von Schriftmängeln. 

F ü n f t e S c h u l s tu f e: 
Durchbildung der Handschrift unter beson-

derer Berücksichtigung der Schriftanordnung. 
Individuelle Behebung der durch erhöhte Schreib-
geschwindigkeit verursachten Schriftmängel. 

Knabenhandarbeit. 
Dritte Sc h u 1 stufe: 

Weitere Pflege der schon auf der zweiten 
Schulstufe geübten Techniken. Falten und For-
men mit Papier. Faltschnitte (vierteilig, acht-
teilig). Klebearbeiten. Kleine Basteleien (Schmuck 
und Gebrauchsgegenstände), wie sie für das 
schulische Leben, für Feste und Feiern verwend-
bar sind. 

Auf Sauberkeit und Genauigkeit ist zu amten. 

V i er t e Sc h u 1 stufe: 

Handhaben von Hammer, Zange, Bohrer und 
Säge. 

Auf sachgerechte Pflege der Werkzeuge ist 
besonders ZU amten. 

Mädchenhandarbeit. 
D ritt e b i s fünft e S c h u 1 s tu f e: 

Fähigkeit, einfame Werkstücke in den Grund-
techniken Häkeln, Stricken und Nähen (Hand-
nähen) unter Anleitung anzufertigen und ge-
schmackvoll zu gestalten; Handhabung und 
Pflege der Arbeitsbehelfe; Erziehung zu Arbeits-
willen, Sorgfalt und Ausdauer bei allen 
Arbeiten. 

Häkeln: einfame Musterhäkelei, Rundhäkeln; 
allenfalls Einführung in die Häkelsmrift. 

Stricken: einfache Streifen- und Flämen-
muster mit zwei Nadeln; erstes Rundstricken; 
Anwenden des Rundstrickens an einem Werk-
stück; allenfalls Einführung in die Stricksmrift. 

Nähen: einfamste Werkstücke unter Anwen-
dung von Grundstichen, Grundnähten und 
Zierstichen; Entwickeln der Form des gewähl-
ten Werkstückes unter Berücksichtigung der 
persönlichen Maße. 

Ausbesserungsarbeiten (Gitterstopfen); An-
nähen von Knöpfen und Aufhängern. 

Auf Sauberkeit und Genauigkeit ist bei allen 
Arbeiten Bedacht zu nehmen. 

In Allgemeinen Sonderschulen, in denen jeder 
Schulstufe eine Klasse entspricht, können die 
Lehraufgaben in folgender Weise auf die ein-
zelnen Schulstufen verteilt werden: 

D ritte Schulstufe: 
Häkelarbeit mit einfacher Musterhäkelei. 
Stricken mit zwei Nadeln: einfache Streifen-

und Flächenmuster, erstes Rundstricken. 
Nähen: Herstellen zweckmäßiger kleiner Näh-

arbeiten aus grobflächigem Gewebe unter An-
wendung einfadier Zierstiche. 

Messen und Maßabnehmen von einfamen Vierte Sc h u 1 stufe: 
Modellen (Erziehung zur Genauigkeit, über- Rundhäkeln einfacher Muster. 
prüfung). Wecken des Verständnisses für rim- Einführen in die Häkelschrift. 
tige Arbeitseinteilung. 

Geeignete Temniken sind: 
Papier- und Pappearbeiten (Kleben, Leimen, 

Rundstricken; Einführung in die Strickschrift. 
Nähen; Grundstidie, Zierstiche, Grundnähte. 

Falten, Flechten, Glätten und Falzen). F ü n f t e S c h u 1 s tu f e: 
Basteleien aus verschiedenem, möglimst 

bodenständigem Material. 
Nach Möglichkeit einfache Gartenarbeiten. 

Stricken bei erhöhten Anforderungen. 
Nähen: Anwenden der bisher erlernten 

Stiche und Nähte; Besatz an einem Werkstück. 



Ausbesserungsarbeiten (Gitterstopfen), An-
nähen von Knöpfen und Aufhängern. 

Auf sauberes und genaues Arbeiten ist ständig 
Bedacht zu nehmen. 

Leibesübungen. 

D r i t t e u n d v i er t e S c h u l s tu f e: 

Kräftigungs- und Schmeidigungsübungen, hal-
tungs- und bewegungsformende Übungen. 

Fortführen der Übungen in Zweck- und Spiel-
formen; soweit notwendig, Einbeziehen von 
Schulformen. Erreichen und Festigen guter Hal-
tungs- un<l Atmungsgewohnheiten. 

Leistungsübungen (einschließlich Kunststücke). 
Laufen in den bisher geübten Formen mit ge-

steigerten Anforderungen; Wettläufe bis 30 m. 
Weiterführen der bisher geübten Sprünge; hocke-
und hockwendeartige Sprünge, Grätschsprünge, 
einfache Hang- und Hangstützsprünge, leichte 
Sprungkünste mit der Springschnur. Steigen auf 
schrägen und lotrechten Geräten. Klettern über 
kopfhohe feste Hindernisse, Kletterversuche an 
Tauen und anderen Geräten. Hangeln in ein-
fachen Formen (viergriffig). Schaukeln im Sitzen 
und Stehen. Schwingen. Schwebegehen auf höher-
gestellten breiten und niedrigen schmalen Ge-
räten. Heben, Tragen, Ziehen und Schieben, auch 
als Partnerübungen. Werfen und Fangen mit ge-
steigerten Anforderungen an die Geschicklichkeit; 
Ziel-, Hoch- und Weitwerfen. überdrehen an 
brust- bis schulterhohen Geräten. Purzelbäume, 
auch aneinandergereiht; Versuche im Handstehen 
und Radschlagen. 

Schwimmen: Erlernen einer Schwimmart. 
Rodeln, Eislaufen und Schilaufen. 

Spiele und Tänze. 
Weiterführen der Lauf- und Ballspiele, 

auch in kleinen Gruppen als Vorberei-
tung auf die Parteispiele. Seherzspiele. Sing-
und Tanzspiele mit stärkerer Führung durch die 
Musik; dazu auch Gehen, Laufen und Hüpfen 
nach gegebenen Rhythmen. 

Wanderungen. 
Gehleistung zwei bis drei Stunden mit entspre-

chenden Ruhepausen und reichlicher Spielmög-
lichkeit. Nach Möglichkeit leichte Orientierungs-
aufgaben. 

Gesundheitspflege. 
Gewöhnung an Reinlichkeit des Körpers und 

der Kleidung, unterstützt durch gelegentliche Be-
lehrungen. 

F ü n f t e S c h u l s tu f e: 
Kräftigungs-, Schmeidigungs- und Lösungs-

übungen. 
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Übungen zur Vorbeugung und Bekämpfung 
von Haltungs- und Fußschäden sowie zur Lei-
stungsverbesserung bei den Grundübungen unci 
anderen. 

Haltungs- und bewegungsformende Übungen. 
Haltungs- und Bewegungsformung durch man-

nigfaltige Bewegungsaufgaben (Tätigkeiten). Er-
ziehen zu guten Haltungs- und Atmungsgewohn-
heiten. 

Leistungsübungen (einschließlich Kunststücke). 
Grundübungen; Laufen in Form von Hinder-

nisläufen, Geländeläufen, Wettläufen, auch als 
Staffeln (bis 60 m). Laufsprünge, Hoch- und 
Weitsprünge aus dem Stand und mit Anlauf; 
Stütz-, Hang- und Hangstützsprünge in Zweck-
formen. Steigen auf lotrechten, schrägen, festen 
und schaukelnden Geräten. Klettern über kopf-
hohe Hindernisse; Klettern an Tauen und ande-
ren Geräten; Kletterschluß, Hangeln, Schaukeln 
und Schwingen in einfachen Formen, allenfalls 
audi mit Absprung am Ende des Rückschwunges. 
Schwebegehen auf höhergestellten breiten und 
niedrigen schmalen Geräten. Fortführen der 
Übungen im Werfen und Fangen; Schock- und 
Schlagwurf. Stoßen mit Schwerbällen und son-
stigen geeigneten Geräten. Heben, Tragen, Zie-
hen und Schieben, auch in Form kleiner Wett-
kämpfe. Kleine Ringaufgaben (Knaben). 

Kunststücke: Einfache Formen des Boden-
turnens (zum Beispiel Rolle, Rad, Handstand) 
und der Gerätekünste (zum Beispiel Winden, 
Ab-, Auf- und Unterschwünge, Hockwende, 
Hocke, Grätsche). Fortführen der Sprung-, 
Wurf- und Fangkünste. Schwebetragen. 

Schwimmen: Erlernen einer Schwimmart be-
ziehungsweise Verbessern des Schwimmkönnens. 
Schwimmleistung 25 m. Einfache Sprünge und 
Tauchübungen. 

Winterübungen: Rodeln. Lehrgang für An-
fänger im Eislaufen und Schilaufen. 

Spiele und Tänze. 
Spiele: Parteispiele mit einfachen Regeln (zum 

Beispiel Tag und Nacht, Fangball, Völkerball, 
Schnappball). Seherzspiele. Spiele zur übung der 
Sinne (zum Beispiel Anschleichspiele). 

Tänze und tänzerisches Gruppenspiel (ein-
schließlidi Vorformen): Singspiele und Tänze 
mit lebhafter Bewegung. Gehen, Laufen, Hüpfen 
und Springen nach einfachen Rhythmen und 
auch räumlich geordnet (Mädchen). 

Wanderungen. 
Gehleistung drei bis vier Stunden für eine 

Ganztagswanderung mit entsprechenden Ruhe-
pausen und reidilicher Spielmöglidikeit. Leichte 
Orientierungsaufgaben und Geländespiele. 
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Gesundheitslehre. 
Belehrung über Körperpflege (Haut, Nägel, 

Zähne). Erziehen zur Nasenatmung; Bade- und 
Wanderregeln. Turn- und Badekleidung. 

Therapeutische und funktionelle Übungen. 
D r i t t e b i s f ü n f t e S c h u 1 s t u f e: 

Die therapeutischen und funktionellen Übun-
gen haben die Aufgabe, verminderte Gedächtnis-
leistungen, motorische Behinderungen und Ko-
ordinationsstörungen sowie Störungen der Kon-
zentrationsfähigkeit und des Sprediens abzu-
bauen und zu überwinden. 

Die entsprechenden Übungen können klassen-
weise, gruppenweise oder einzeln - je nadi ge-
gebener Notwendigkeit - durchgeführt werden. 

Lehrplan-Oberstufe. 
(Sechste, siebente und adite Schulstufe.) 

Sachunterricht. 
Der Sachunterricht auf der Lehrplan-Oberstufe 

hat die Schüler mit wichtigen Lebenssituationen 
bekanntzumadien und auf diese Weise eine 
Grundlage für die Bewährung des Schülers in 
der Familie, in der erweiterten Umwelt und im 
Beruf zu schaffen. Bei der Stoffauswahl ist auf 
die örtlichen Gegebenheiten und auf die lebens-
prak tischen Erfordernisse Bedacht zu nehmen. 

Der heimatkundliche Unterricht wird sich all-
mählich einer geschichtlich-sozialen und geogra-
phisch-wirtschaftlichen Betrachtungsweise nähern, 
während sich im naturkundlichen Unterricht die 
Gliederung in Naturgeschichte und Naturlehre 
vollzieht. 

S e c h s t e Schulst u f e: 
Heimat- und Naturkunde. 

Das heimatliche Bundesland. Die Bundesländer 
als Teile des Bundesstaates Osterreidi. Die wich-
tigsten Landschaftsformen Osterreichs und ihre 
Darstellung auf der Landkarte. Das Wichtigste 
über Wirtschaft und Verkehr in Osterreich„ 

In enger Verbindung damit: die wichtigsten 
Nutztiere und Nutzpflanzen Osterreichs. An Bei-
spielen einiger Tiere anschauliches Erarbeiten der 
Grundzüge ihres Körperbaues. Pflege von Zim-
merpflanzen, nach Möglichkeit Schulgartenarbeit. 

Österreichs Bodenschätze, ihre Gewinnung und 
Verarbeitung. Einfache Maschinen und ihre Ver-
wendung im Haushalt und im Gewerbe. Einiges 
von der Elektrizität, aus praktischen Beispielen 
abgeleitet. Das verkehrssichere Fahrrad. 

Österreidi als demokratische Republik: Bun-
despräsident, Bundesregierung, Nationalrat; Lan-
deshauptmann und Landesregierung, Landtag. 
Bilder aus der Geschichte Osterreidis. 

S i eben t e und achte Schulstufe: 

Geschid1te und Sozialkunde. 
Bilder aus der Geschichte Österreichs, die das 

Werden und die Entwicklung unseres Staates 
v eranscha uli chen. 

Bilder aus der neueren Geschichte Europas, die 
das Verständnis gegenwärtiger wirtschaftlicher, 
kultureller und politischer Tatsachen erleichtern 
(Erfindungen und Entdeckungen, Revolutionen, 
bedeutende Staatsmänner). 

Einführung in die Zeitgeschichte. 
Das Entstehen und die Aufgaben der Berufs-

gruppen (Bauern, Handwerker, Kaufleute, Indu-
striearbeiter, Angestellte und Beamte) und der 
Wirtschaftsformen (Landwirtschaft, Gewerbe, 
Industrie). 

Vom Zusammenleben der Menschen in Stadt 
und Land. 

Die Rechte und Pflichten der Staatsbürger; 
Hinweise auf Jugendschutz, Jugendstrafrecht, 
Sozialversicherung, Verkehrsordnung; die Auf-
gaben der Gemeinde; allenfalls: Aufgaben und 
Verwaltung des Bundeslandes und des Bundes. 

Geographie 'und Wirtschaftskunde. 
Osterreidi und seine Bundesländer (Wieder-

holung und Vertiefung). überblick über die 
Nachbarländer Osterreichs, das übrige Europa 
und die Erde. Dabei sollen die Schüler zur Er-
kenntnis kommen, daß außerhalb Osterreichs 
viele Menschen in ganz anderen Verhältnissen 
leben als wir. 

Anbahnung des Verständnisses für die Wirt-
schaftsbeziehungen zwischen Österreich und an-
deren Staaten (Import-Export, Zölle, fremde 
Währungen). 

Weitere Übungen im Kartenlesen. 
Die Gestalt der Erde und ihre Darstellung 

durch den Globus. 

Naturgeschichte und Naturlehre. 
Vom menschlichen Körper und von den Funk-

tionen seiner wichtigsten Organe. Ernährung, 
Kleidung und gesunde Lebensführung. Erste 
Hilfe und Krankenpflege; Ehrfurdit vor dem 
Leben. 

Tiere und Pflanzen in ihren natürlichen 
Lebensgemeinschaften: \Vald, Wiese, Feld, Garten, 
Wasser, Gebirge. Heimische und ausländische 
Nutzpflanzen. Wecken der Liebe zur Natur und 
des Naturverstehens durch Anleiten zu ständi-
gem Beobachten (Naturschutz, Tierschutz). 

Hinführen zum Verstehen leicht überschau-
barer physikalischer und chemischer Vorgänge 
auf Grund von Beobachtungen und Versudien. 

Vom Gewicht der Körper. Von Wind, Wetter 
und Wasser. 
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Von Werkzeugen, mechanischen Einrichtungen Siebente und achte Sc h u 1 stufe: 
und Maschinen. 

Von Fahrzeugen und vom Verkehr. Von elek-
trischen Einrichtungen, Geräten und M~schinen 
Von Wärme und Licht. Unfallverhütung. 

Deutsch, Lesen. 

S e c h s t e S c h u 1 s tu f e: 
Im Vordergrund steht das Bemühen um eine 

natürliche, einfache und klare Ausdrucksweise, 
die mit dem gegebenen SadlVerhalt überein-
stimmt. 

Berichte über Erlebnisse, Beobachtungen und 
aktuelles Zeitgeschehen, wobei auf das Festhalten 
am Thema zu achten und auf die Stellungnahme 
der Mitschüler Wert zu legen ist. Der Sprach-
schatz wird bei der Behandlung neuer Themen-
kreise beständig erweitert und gefestigt. 

Sprech- und Sprachübungen wie auf der fünf-
ten Schulstufe, mit erhöhten Anforderungen. 

Der aktive Sprachschatz soll durch Kennen-
lernen und Anwenden neuer Ausdrücke und 
durch Gewöhnung an oft vorkommende Wen-
dungen erweitert und gefestigt werden. Ge-
bräuchliche Fachausdrücke sind zu klären. 

Sprech- und Sprachübungen: 
Wiederholen und Zusammenfassen der auf den 

früheren Schulstufen gewonnenen sprachlichen 
Einsichten. Allenfalls einiges vom richtigen Satz-
bau. 

Schriftlicher Ausdruck: 
Ausreichende Übungen im lebenspraktischen 

Schriftverkehr: Ausfüllen von Formularen, Auf-
setzen von Telegrammen, Abfassen und Beant-
worten von Zeitungsanzeigen, Beantworten von 
Anfragen, Erteilen von Auskünften, Schreiben 
eines Lebenslaufes, Aufsetzen von Bestellungen, 
Gesuchen und ähnlichem. 

Rechtschreiben: 
Schriftlicher Ausdruck: Fortsetzung der Rechtschreibübungen im Be-
Neben der Pflege des Klassenaufsatzes bestän- reich des aktiven Wortschatzes der Schüler. 

dige Versuche im Erlebnisaufsatz als Einzel-
aufsatz. 

Anleitung zum Ausfüllen von Drucksorten 
und Formularen, die im täglichen Leben widitig 
sind (Telegramme, Erlagscheine, Paketkarten, 
Postanweisungen und ähnliche). Abfassen von 
Briefen, Entschuldigungen, Glückwünschen aus 
konkreten Anlässen, Verlustanzeigen und ähn-
lichem. 

üben in Analogiebildungen. Rid1tigstellung 
häufiger Fehler, die auf den Einfluß der Mundart 
zurückzuführen sind. 

Rechtschreiben: Übungen zur Sicherung des 
aktiven Wortschatzes der Schüler. Zusammen-
stellen verschiedener Rechtschreibfälle. Fort-
gesetzte Übungen im Gebrauch des Wörter-
buches. 

Lesen: 
Das ausdrucksvolle Lesen ist weiter zu schulen. 

Dazu sind natürliche Lesesituationen zu schaffen. 
Beim Lesen ist auch darauf zu achten, daß lebens-
praktische Texte (Gebrauchsanweisungen, An-
kündigungen, Zeitungsnotizen usw.) verstanden 
werden. Gelegentliche Übungen im Lesen mit 
verteilten Rollen und im stillen Lesen. Als Lese-
5toff e kommen Tiergeschichten, Abenteuer- und 
Reiseerzählungen, Berichte und Schilderungen 
aus dem Leben und aus der Arbeitswelt in Be-
tracht. 

Für die Lektüre einzelner Schüler oder kleiner 
Schülergruppen wird die Schüler- beziehungs-
weise die Klassenbücherei herangezogen. Zum 
Erwerb eigener Bücher ist anzuregen. 

Schularbeiten: vier im Schuljahr. 

Lesen: 
Durch die erreichte Lesefertigkeit und mit 

Hilfe fesselnder Lesestoffe soll Freude am selb-
ständigen Lesen geweckt und gefördert werden. 
Das Lesen verschiedenartiger Druckschriften ist 
zu üben. Das Lesegut soll in enger Verbindung 
mit dem Sachunterricht stehen. Durch Nach-
schlagen in Sachbüchern, Wörterbüchern und 
anderen Nachschlagwerken soll der selbständige 
Bildungserwerb allmählich angebahnt werden. Die 
Auswahl ansprechender und sprachlich wert-
voller Lesestoffe wird die Freude am guten Buch 
erhöhen. 

Schularbeiten: je Schulstufe vier Schularbeiten 
im Schuljahr. 

Rechnen und Raumlehre. 

Der Rechenunterricht auf der Lehrplan-Ober-
stufe hat die Aufgabe, die vier Grundrechnungs-
arten soweit wie möglich zu festigen und den 
Schüler zur Bewältigung der wichtigsten lebens-
praktischen Rechenprobleme anzuleiten. Dabei 
ist auf die überschaubarkeit bei der Aufgaben-
stellung, auf selbständiges Finden des Rechen-
weges und auf richtiges Beantworten Wert zu 
legen. 

Dem überlegenden Schätzen und dem über-
prüfen der Rechenergebnisse ist Beaditung zu 
schenken. 

Im Zusammenhang mit dem Raumlehreunter-
richt ist auf der siebenten und achten Schulstufe 
auch das praktische Werkzeichnen zu pflegen 
(wöchentlich eine Stunde oder vierzehntäglich 
zwei Stunden). Dabei sind die lebenspraktischen 
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Bedürfnisse soweit wie möglich zu berücksichti-
gen. Auf Sauberkeit und Genauigkeit der Zeich-
nungen ist Wert zu legen. 

Sech s t e Sc h u 1 stufe: 
Erweiterung des Zahlenraumes über 1000 

hinaus, etwa bis zu 1000000. Fertigkeit im An-
schreiben und Lesen größerer Zahlen. 

Allenfalls Einführung in die Dezimalzahlen bis 
Hundertstel. Dividieren durch ein- und allenfalls 
zweistelligen Divisor. üben der vier Grundrech-
nungsarten, allenfalls aud1 mit Dezimalzahlen. 

Addieren und Subtrahieren gleichnamiger 
Brüche (1/ 2, 1/ 4, 1/s). 

Allenfalls Beredmung der Oberfläclie und des 
Rauminhaltes von Würfel, Quader, Prisma und 
Zylinder (ohne Formel). 

In den beiden letzten Scliulstufen der voll aus-
gebauten Allgemeinen Sonderschulen allenfalls 
Werkzeichnungen und Konstruktionsaufgaben 
im Zusammenhang mit dem Unterricht in Raum-
lehre. Dabei ist auf genaue und sorgfältige Ar-
beit Wert zu legen. Richtiger Gebraud1 der Zei-
chengeräte. 

Schularbeiten: je Schulstufe vier Schularbei-
ten. 

Musikerziehung. 

Wiederholen und Festigen der 
gen und Maßreihen. 

Maßbeziehun- Sechs t e bis achte Schul s tu f e: 

Anschaulid1es Einführen der Raummaße m3, 

dm3, cms. 
Lebenspraktisches Rechnen: Postgebühren, 

Fahrpreise, Fahrplanlesen. 
Anschauliche Einführung in einfachste Schluß-

rechnungen (von der Einheit auf die Mehrheit 
und von der Mehrheit auf die Einheit). 

Beständige Pflege des mündliclien Rechnens. 
Vertiefung der Raumanschauung durch Betrach-
ten, Erkennen, Benennen, Beschreiben, Begrei-
fen und Abmessen. 

Anfertigen eines Quaders und eines Würfels, 
allenfalls Beredmen der Oberfläche und des 
Rauminhaltes. Berechnen von Umfang und Fläche 
des Rechteckes und des Quadrates. 

Allenfalls Einführung in das Lesen von ein-
fachen Werkzeichnungen und Plänen (auch in 
enger Verbindung mit der Knabenhandarbeit). 
Allenfalls Netz von Würfel und Quader. 

Gebrauch der Zeichenbehelfe (Lineal, Dreieck, 
Zirkel). 

Sdrnlarbeiten: vier im Schuljahr. 

S i e b e n t e und achte S c h u 1 stufe: 

Festigung der vier Grundrechnungsarten mit 
ganzen, allenfalls auch mit Dezimalzahlen. 

Beständige Pflege des mündlichen Rechnens. 
Anwendung des Schlußrechnens auf bisher 

nicht berücksid1tigte Sachgebiete. Allenfalls ein-
fache und leicht überscliaubare Prozent- und Zins-
reclinungen. 

Gebräuchliche Haushaltsrechnungen (Ein- und 
Ausgaben). Erziehung zum Sparen. Praktisclie 
Anwendung des Bruchrechnens. Beständiges 
Wiederholen der Maßbeziehungen; Anwendung 
der Maßreihen. 

Weitere Pflege der Raumanschauung durch Be-
obachten und Vergleichen. 

Berechnen des Umfanges und der Fläd1e von 
Recliteck, Quadrat und allenfalls von Dreieck 
und Kreis. 

Festigung des Liedgutes der vorangegangenen 
Schulstufen. Das Singen leichter zweistimmiger 
Lieder und Kanons kann versucht werden. 

Rhythmische Erziehung im Zusammenhang 
mit den Leibesübungen (Reigentänze). 

Anregungen zum bewußten Musikhören. 
Schulfunk- und Bildfunksendungen, Scliallplat-
ten, Magnetophon und Musikhörstunden kön-
nen dazu herangezogen werden. 

Bildnerische Erziehung. 

Se c h s t e bis achte S c h u l s tu f e: 
Weiterführen der bisher geübten Tecliniken. 

Ornamentales Schmücken von Gegenständen. 
Rhythmisch-dekoratives Darstellen unter Be-
daclitnahme auf die Abhängigkeit der Schmuck-
form vom Zweck des Gegenstandes. 

Gelegentliche Einführung in die Kunstbetracli-
tung an Hand weniger, aber sorgfältig ausge-
wählter Beispiele. 

Schreiben. 

S e c h s t e u n d sieb e n t e Schulstufe: 
Fortsetzung der Schreibübungen. 
Einführung in eine ornamentale Schrift, allen-

falls in die deutsche Sclireibschrift. 
Besd1riften von Zeiclinungen und Werkstücken. 
Anlegen einer Mustermappe für den lebens-

praktischen Schriftverkehr. 

Knabenhandarbeit. 

Sechste bis achte Sc h u 1 stufe: 
Werkgerechte Herstellung einfacher zeitge-

mäßer Gebrauchsgegenstände. Spielzeug und 
Modelle für Schule und Haus aus Papier, Karton, 
Holz, Draht und Blecli. 

Je nach den örtlichen Gegebenheiten können 
folgende Arbeitsgebiete gewählt werden: 

Papier- und Kartonarbeit: Schmuckpapier, 
Mappen, Schaditeln, Bilderrah!Ilen. 



Holzarbeiten: einfad1e Holzverbindungen 
durch Leimen, Nageln und Schrauben; Ober-
flächenbehandlung durch Schleifen, Beizen, Wach-
sen und Anstreichen. 

Allenfalls Metallarbeiten: Bearbeiten von 
Draht und Blech; Metallverbindungen durch 
Löten und Nieten. 

Ton und Gips: Formen und Kneten. 
Anleitung zu einfachen Reparaturen, wie sie 

im Haushalt oft notwendig sind. Wo Gelegen-
heit besteht, sachgerechte Arbeiten im Schulgar-
ten. 

Mädchenhandarbeit. 

Sechste bis achte Schulstufe: 

Der Handarbeitsunterrimt auf der Oberstufe 
soll die Schülerinnen zu rid1tiger, selbständiger 
und geschmackvoller Ausführung von Werk-
stücken anleiten. In den Unterricht sind zeitge-
mäße Temniken und die Bearbeitung neuer 
Materialien soweit wie möglich einzubauen. Eine 
lebensnahe Materialienkunde bietet Gelegenheit, 
die Smüler in leid1tfaßlicher Form über Her-
kunft, Gewinnung und Verarbeitung der Roh-
materialien aufzuklären. 

Häkeln: Kantenhäkelei. Einführen 111 die 
Häkel- und Stricksduift. 

Nähen: Allenfalls Einführen in das Maschin-
nähen; ein einfaches Werkstück unter teilweiser 
Anwendung des Maschinnähens. 

Ausbesserungsarbeiten: Fleck.einsetzen (Hand-
und Masminnäharbeit). Bettbezug (Knopflom) 
und Wäschestücke unter Anwendung einer zeit-
gemäßen schmückenden Tedmik; ein einfaches 
Kl.eidungsstück. 

Werkstücke nam Wahl in beliebigen Techni-
ken. 

Allenfalls Webarbeiten. 
Übungen im Maßnehmen für die gewählten 

Werkstücke; allenfalls Schnittgewinnung aus 
Musterbogen; Lagermaße für Bettwäsme. 

Hauswirtsmaft. 

Siebente u n d achte Sc h u 1 stufe: 
Zubereitung einfacher Speisen. 
Praktismes, rationelles Einkaufen (Hinweis 

auf saisonbedingte Preise). 
Kostenberechnungen. 
Das Wichtigste über die Ernährung. 
Erarbeiten von Grundrezepten und Speisenfol-

gen. Die wichtigsten Zubereitungsarten; die wich-
tigsten Teigarten; richtiges Würzen usw. 

Anleitung zu praktismen Haushaltsarbeiten 
einschließlich des Tischdeckens und Servierens. 
Raum-, Möbel-, Schuh- und Geschirrpflege. Er-
ziehung zu guten Tischsitten. 
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Dem Verständnis der Schüler entsprechende 
Belehrungen über Säuglings-, Kinder- und Kran-
kenpflege. Einiges über Gartenarbeit und Blu-
menpflege. 

Leibesiibungen. 
Sechste bis achte Sc h u 1 stufe: 

Kräftigungs-, Schmeidigungs- und Lösungs-
übungen. 

Auswahl der Übungen im Hinblick auf die mit 
der zweiten Körperstreckung häufig auftretenden 
Haltungsschwierigkeiten. Entwickeln einer 
Übungsgruppe zur täglichen Durmarbeitung des 
Körpers. 

Haltungs- und bewegungsformende Übungen. 
Anleitung zu bewußter und persönlich abge-

stimmter Arbeit an Haltung und Bewegung (An-
satz, Ablauf, Kraftausmaß und anderes). 

Leistungsübungen ( einsd1ließlich Kunststücke): 

Grundübungen: 
Steigerung der Leistungsanforderungen bei 

alien bisher gepflegten Übungen. Erreichen einiger 
Ausdauer beim Laufen im Gelände; Wettläufe bis 
60 m. Versume im Stabspringen. Klettern über 
kopfhohe Hindernisse; Wanderklettern. Smwebe-
gehen über breite (bis schulterhohe) und schmale . 
(bis hüfthohe) Geräte, auch mit verschiedener 
Aufgabenstellung. Werfen und Fangen von Bällen 
über größere Entfernungen und im Laufen; 
Schlagballweitwerfen. Stoßen mit verschiedenen 
Geräten (3 bis 5 kg). Heben, Tragen, Ziehen und 
Schieben mit angemessener Leistungssteigerung. 
Ringaufgaben und Erlernen einfad1er Ringer-
griffe (Knaben). 

Kunststücke: 
Fortführen des Bodenturnens (zum Beispiel 

Flugrolle, überschlag) und der Gerätekünste 
(zum Beispiel Aufgänge, Umschwünge, Flanke, 
Kehre), auch durch einfache Übungsverbindun-
gen. Gleichgewichtskünste an Geräten; Sprung-, 
Sd1wung-, Wurf- und Fangkünste mit Hand-
geräten. 

Schwimmen: 
Erreichen von Sicherheit und Ausdauer, allen-

falls Erlernen einer zweiten Schwimmart. Wett-
schwimmen bis 50 m, aud1 in Staffelform. Wen-
den, Startsprung, Tauchübungen. Erwerben des 
Frei- oder Fahrtenschwimmerzeugnisses. 

Winterübungen: 
Rodeln, Eislaufen, allenfalls Vorbereitung des 

Schulelaufens. Schilaufen: Grundsd1ule. 

Spiele und Tänze. 
Spiele: Schlagball, Korbball, Flugball und 

andere, einschließlid1 der Vorbereitungsspiele. Für 
Knaben auch Handball und Fußball mit verein-
fachten Regeln. 
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Tänze . und tänzerisches Gruppenspiel (ein-
schließlich Vorformen): · ausgewählte Volkstänze 
und einfache Gemeinschaftstänze. Für ·Mädchen: 
Bewegungsführung zeitlich und räumlich geord-
net. Schwünge mit Handgeräten. 

Wanderungen und Schikurse. 
Wanderungen: Gehleistung vier bis fünf Stun-

den für eine Ganztagswanderung. Nach Möglich-
keit Fortführen der Orientierungsaufgaben und 
Geländespiele und Anleiten zur Beobachtung der 
Besonderheiten des Wandergebietes. 

Schikurse: Grundschule; Verhalten im Gelände 
und im Heim. 

Gesundheitslehre. 
Anleitung zu gesunder Lebensführung (Ernäh-

rung, Genußgifte, Kleidung, Arbeit und Ruhe, 

Freizeit). Einiges über Volksgesundheit. Einfache 
Aufgaben der Ersten Hilfe. 

Therapeutische und funktionelle Übungen. 

Sechs t e Sc h u 1 stufe: 

Die therapeutischen und funktionellen Übun-
gen haben die Aufgabe, verminderte Gedächtnis-
leistungen, motorische Behinderungen und Ko-
ordinationsstörungen sowie Störungen der Kon-
zentrationsfähigkeit und des Sprechens abzu-
bauen und zu überwinden. 

Die entsprechenden Übungen können klassen-
weise, gruppenweise oder einzeln - je nad1 
gegebener Notwendigkeit - durchgeführt wer-
den. 
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Anlage C 2 

LEHRPLAN DER SONDERSCHULE FÜR TAUBSTUMME KINDER. · 

ERSTER TEIL. 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND DI-
DAKTISCHE GRUNDSÄTZE. 

A. Allgemeine . Bestimmungen. 

1. Zusammenfassung der Schulstufen zu Lehr-
plan-Hauptstufen. 

Zur Lösung der Bildungsaufgaben ·der Sonder-
schule für taubstumme Kinder sind besondere 
erziehliche und unterrichtliche Maßnahmen not-
wendig, die weitgehend die Gehör- und Sprad:i~ 
losigkeit der Schüler und ihre individuelle 
Eigenart zu berücksichtigen haben. Erziehung 
und Unterricht bilden eine vielseitig verknüpfte 
Einheit. Daher gelten die Grundsätze für die 
Arbeit der Sonderschule für taubstumme Kinder 
sowohl für den erziehlichen als auch für den 
unterrichtlichen Bereich. 

Die Sondersdmle für taubstumme Kinder 
gliedert sich in acht Sd:iulstufen, die im Lehrplan 
entsprechend ihren besonderen Bildungsaufgaben 
in drei Hauptstufen zusammengefaßt werden: 

die Lehrplan-Unterstufe (Artikulationsstufe) 
umfaßt die erste und zweite Schulstufe, 

Epocha:lunterrid:it und von besonderen 
unterrichtlichen Vorsorgen für Kirtder mit 
Hörresten und ·mit mehrfachen Behinde-
rungen wie auch für Entlassungsschüler 
Gebrauch zu mad:ien, und 

b) im Rahmen dieses Lehrplanes f4r die ein-
zelnen Sonderschulen für taubstumme 
Kinder schuleigene Lehrstoffverteilungen 
festzusetzen. 
Um eine gut geplante Arbeit aller Lehrer 
und eine sinnvoll weiterbauende Führung 
des Unterrichtes in den aufeinanderfolgen-
den Klassen einer Sonderschule für taub-
stumme Kinder zu ermöglichen, ist im 
Rahmen dieses Lehrplanes beziehungsweise 
der vom Landesschulrat festgesetzten schul-
eigenen Lehrstoffverteilung für· jede Klasse 
eine ausführliche, den örtlichen Erforder-
nissen angepaßte Lehrstoffverteilung auszu-
arbeiten, für deren Erstellung der Schul~ 
leiter verantwortlich ist. Die einzelnen 
Klassen-Lehrstoffverteilungen sind durch 
die Lehrerkonferenzen aufeinander abzu-
stimmen. 

die Lehrplan-Mittelstufe (Stufe des grund- 2. Mindestforderungen und Erweiterungsstoffe. 
legenden Sprachunterrichtes) umfaßt die 
dritte, vierte und fünfte Schulstufe, , Die Lehrplanforderungen sind so erstellt, 

die Lehrplan-Oberstufe (Stufe des aufbauenden daß sie einheitliche Anforderungen für das ganze 
Sprachunterrichtes) umfaßt die sechste, Bundesgebiet gewährleisten, dabei . aber auch 
siebente und achte Schulstufe. weitgehend die örtlichen Erfordernisse und . die 

verschiedenen Organisationsformen der Schulen 
Jede Lehrplan-Hauptstufe hat eine bestimmte berücksichtigen. 

Bildungsaufgabe. Die Jahresziele innerhalb der 
einzelnen Lehrplan-Hauptstufen (siehe fünfter Für Schulen, die über die Lehrplanfordetun-
Teil) sind als Richtmaße anzusehen. Unter Be- . gen hinausgehende weitere ' Bildungsaufgaben be-
dachtnahme auf die großen Alters- und Be- wältigen können, kommen die Erweiterungsstoffe 
gabungsstreuungen innerhalb der einzelnen Schul- in Betracht, die im Lehrplan durch das Wort 
klassen, im Hinblick auf · die Schüler mit „allenfalls" gekennzeichnet sind. 
Hörresten und · auf die verschiedenen örtlichen Die Stoffangaben im Unterrichtsgegenstand 
Gegebenheiten wie auch auf . die. ver~ch,iedenen Leibesübungen sind ein Verzeichnis altersstufen-
Organisa tionsforrnen der Sondersch.uleq für taub- gemäßer übtmgen, . unter de.neo jede Schule nach 
stumme Kinder werden die Landesschulräte ihren örtlichen Verhältnissen eine Auswähl 
gemäß § 6 de5 Schulorganisationsgesetzes, · BGB!. treffen muß. Immer · abe~ ro"uß eine vielseitige 
Nr. 242/1962, ermächtigt, . Ausbildung gewährleistet sein. Das Erlernen des 

a) die den einzelnen Lehrplan-Hauptstufen, Schwimmens ist, wenn nötig, durch Eirtrichtung · 
insbesondere der Lehrplan-Oberstufe, zu- von Nichtschwimmerlehrgängert (auch durch Zu-
geteilten Bildungsaufgaben entsprechend den sammenziehung von Schülern aus mehreren 
vorliegenden Schulverhältnissen anders an'- Klassen) anzustreben. Die Durchführung jugend-
zuordnen und zu gliedern, als im fünften gemäßer Wettkämpfe (auch Vergleichskämpfe 
Teil dieses 'Lehrplanes angegeben ist, und zwischen Schulen) und von Turn- und Spielfesten 
nach Bedarf und Möglichkeit von Abtei- ist zu fördern. Ab der fünften Schulstufe ist der 
lungs- und Gruppenunterricht, von Block- Unterricht in Leibesübungen für Knaben und 
bildungen, von Wechselfolgen, vom Mädchen getrennt z'u führen. 
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3. Das taubstumme Kind. 

Das taube Kind bleibt ohne Schulbildung 
stumm. Infolge der Gehörlosigkeit geht die 
natürliche Sprachentwicklung nicht über die 
Lallperiode hinaus. 

Durch den Ausfall der akustischen Wahr-
nehmungen wird aber auch der Aufbau der Vor-
stellungen stark behindert und die Begriffsbil-
dung erschwert. Die weiteren Folgen sind schwere 
Entwicklungshemmungen auf intellektuellem, 
emotionalem, aber auch auf motorischem Gebiet. 

Das taube Kind erkennt und begreift die Welt 
nur in ihrer dinglichen und sichtbaren Erschei-
nungsform; die akustische Erscheinungsform der 
Wahrnehmungen bleibt ihm verschlossen. Seine 
Vorstellungen und Begriffe sind demnach lücken-
haft. Das Elternhaus kann im Regelfall dem 
tauben Kleinkind nur die notwendige pflegliche 
Betreuung und die Anerziehung einfacher Ver-
haltensweisen und der elementaren Alltags-
routine bieten. Die Sonderschulen für taub-
stumme Kinder haben daher fast immer die 
gesamte vorschulische Bildungsarbeit am tauben 
Kinde nachzuholen. 

Der Besitz der Sprache, der in der Volkssdrnle 
eine Voraussetzung der Schulreife ist, bildet in 
der Sonderschule für taubstumme Kinder Ziel 
und Aufgabe. 

Die Aufgaben der Sonderschule für taub-
stumme Kinder gehen daher über die Arbeits-
gebiete der Volksschule hinaus. Den schulischen 
Leistungen sind durch die Gehör- und Sprach-
losigkeit der Kinder enge Grenzen gesetzt. Die 
Sonderschule für taubstumme Kinder kann die 
vielfältigen Ausfallserscheinungen nicht vollstän-
dig abbauen; besonders in den sprachlichen Lei-
stungen wird der taubstumme weit hinter dem 
hörenden Schüler zurückbleiben. 

Die Sonderschule für taubstumme Kinder ist 
in der Regel die einzige Bildungsstätte für taub-
stumme Kinder. Nach dem Schulaustritt ist in 
den meisten Fällen kaum ein weiterer Bildungs-
zuwachs zu erwarten. Die Sonderschule für taub-
stumme Kinder muß daher in allen Unterrichts-
gegenständen eine elementare, abschließende Bil-
dung ihrer Schüler gewährleisten. Es kommt da-
her jenen Unterrichtsgegenständen besondere 
Bedeutung zu, die für die soziale und wirtschaft-
liche Eingliederung des Taubstummen entschei-
dend sind. 

Die individuell verschiedenen intellektuellen 
Behinderungen und namentlich die begrenzten 
Entwicklungsmöglichkeiten im sprachlichen Be-
reich wie auch die kurze Ausbildungszeit machen 
eine differente Behandlung der Schüler notwen-
dig, um jedem Kind eine optimale Ausbildung zu 
ermöglichen. 

Nach Tunlichkeit sind daher Schüler mit Hör-
beziehungsweise Sprachresten von sprachlosen, 

volltauben Schülern zu trennen, um den Schülern 
mit Hörresten eine intensive Hörerziehung zu 
sichern. Ferner sollen - wenn es möglich ist -
die Schulanfänger mit ein- oder zweijähriger 
sprachlicher Früherziehung in Sonderklassen zu-
sammengefaßt werden und für schwach begabte 
und andere mehrfad1behinderte taube Kinder 
eigene Klassen eingerichtet werden. 

B. Didaktische Grundsätze. 

1. Gemeinschaftserziehung. 
Die Sprachlosigkeit drängt das taubstumme 

Kind in der hörenden Umgebung in eine Isolie-
rung und Außenseiterstellung. Das Nich:-ver-
stehen-Können der Umwelt kann zu Mißver-
ständnissen, zu Mißtrauen und sd1ließlich zur 
Ablehnung des hörenden Milieus führen. Die 
Sonderschule für taubstumme Kinder hat sich 
daher zu bemühen, in ihren Smülern mit zu-
nehmender sprachlicher Ausdrucksfähigkeit und 
wachsendem Sprachverständnis dieses Mißtrauen 
abzubauen, das Interesse für die Welt der Hören-
den zu wecken und die Kinder zu befähigen, sich 
in das Gemeinsmaftsleben einzugliedern und im 
Gesellschafts- und Berufsleben der Hörenden mit-
zuarbeiten. 

2. Rücksicht auf die individuelle Behinderung und 
Eigenart der Schüler. 

Die Unterrichts- und Erziehungsarbeit der 
Sonderschule für taubstumme Kinder ist nach den 
individuellen Möglichkeiten ihrer Schüler auszu-
richten. Die großen Unterschiede in der Bega-
bung, in sprachlicher und geistiger Entwicklung 
und in der · Hörbehinderung machen insbeson-
dere auf der Lehrplan-Unterstufe eine weit-
gehende individuelle Förderung der Schüler not-
wendig. Erst allmählich kann von der indivi-
duellen Betreuung zu einem klassenmäßigen 
Unterricht übergegangen werden. 

Die Berücksichtigung der individuellen Eigen-
art der Schüler erfordert 

a) eine sorgfältige Auswahl der Bildungsgüter 
und eine gründliche Oberlegung des metho-
dischen Weges, um Verfrühungen und 
Oberforderungen im Bildungsprozeß aus-
zuschließen, 

b) eine gewissenhafte Führung des Erziehungs-
bogens (Klassenbogens) und 

c) die besondere Pflege und Förderung der 
individuellen guten Anlagen der Kinder. 

3. Förderung der praktischen Intelligenz. 

Die Berufsausbildung der taubstummen Kin-
der ist durch die reduzierte Verständigungs-
möglimkeit sehr erschwert. Die Sonderschule für 
taubstumme Kinder hat daher ·auf eine vielseitige 



Schulung der Handgeschicklid1keit und der mani-
pulativen Intelligenz erhöhten Wert zu legen. 
Der Handarbeitsunterricht bietet in einer Viel-
falt von Techniken reichlich Gelegenheit zur Ent-
faltung der oft in hohem Maße vorhandenen 
praktisch-tedmischen Begabung. Die Erfolgserleb-
nisse auf diesem Gebiet stärken das Selbstbewußt-
sein und den Arbeitswillen und kompensieren da-
mit die oft unbefriedigenden Ergebnisse und die 
negativen Leistungserfolge des Sprachunterrich-
tes. So fördert ein intensiver Handarbeitsunter-
richt in gleicher Weise die Berufs- und Einsatz-
reife der Schüler und ihre Persönlichkeitsentwick-
lung. Die Förderung der Handgeschicklid1keit 
ist im1besondere für Sonderschüler von Bedeu-
tung, die in einem Schülerheim leben. 

4. Gesamtunterricht. 

Für die Lehrplan-Unter- und -Mittelstufe der 
Sonderschule für taubstumme Kinder gilt das 
Prinzip des Gesamtunterridites. Die Darstellung 
des Bildungsgutes in größeren Ganzheiten führt 
trotz des geringen Sprachvermögens allmählidi 
zur Entwicklung eines einfad1en Weltbildes. 

In den notwendigen Sonderklassen für 
schwachbefähigte taubstumme Kinder wird der 
Gesamtunterridn auch auf der Lehrplan-Ober-
stufe beibehalten. Diese Sonderklassen sind so 
lange wie möglich vom gleichen Lehrer zu führen, 
weil nur die tiefe, auf der Erfahrung mehrerer 
Jahre beruhende Schülerkenntnis bei mehrfach-
behinderten tauben Schülern einen erziehlidien 
und unterrichtlichen Erfolg gewährleistet. Auf 
der Lehrplan-Oberstufe der Sonderschule für 
taubstumme Kinder wird der Unterricht gefädiert 
und - auch zur Hebung der Ablesefertigkeit -
nach Möglichkeit von mehreren Lehrern erteilt. 
Dabei ist weitgehend von Blockbildung und 
Epochalunterricht Gebraud1 zu machen. 

5. Lautsprachprinzip im Taubstummenunterricht. 

Weil die Sprache das einzige Mittel zur Ein-
gliederung des Taubstummen in die hörende Um-
welt ist, ist die Lautsprache das dominierende 
Bildungsgut der Sondersdrnle für taubstumme 
Kinder und das Unterrichtsprinzip d~r Taub-
stummenschule. In der gesamten Bildungsarbeit 
ist auf unmittelbare Lautsprachassoziationen hin-
zuarbeiten. Dies bedeutet die Ablehnung der Ge-
bärde als Mittel oder Gegenstand des Taubstum-
menunterrichtes. Nur solange ein Kind nicht im-
stande ist, sich spradilich auszudrücken, soll eine 
Aktionsdarstellung geduldet werden. 

6. Erlebnisunterricht. 

Die starke emotionale Eindringlichkeit eines 
Erlebnisses und einer lebensechten Situation för-
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dert die Sprachfreudigkeit der tauben Schüler. Das 
Interesse am Unterricht regt zum Denken an 
und gibt die Möglichkeit zu editen Fragen, Ant-
worten und Ausrufen. Aus diesem Grund wird 
auf der Lehrplan-Unterstufe die Unterrichts-
.arbeit vielfach an Erlebnissituationen anknüpfen 
und erst allmählidi in einen planmäßigen Unter-
richt einmünden. Das Erlebnis wird aber auch auf 
der Lehrplan-Oberstufe noch vielfad1 als Aus-
gangspunkt für umfassende sachliche und sprach-
liche Aufgabenstellungen· ausgewertet werden. 

7. Anschaulimkeit und Lebensnähe des Unter-
richtes. 

Das Prinzip der Anschaulichkeit und der Hei-
mat- und Lebensnähe des Unterrid1tes gilt für 
alle Sdrnlstufen und Unterrichtsgegenstände und 
ist namentlich zum Verständnis sprachlimer Sach-
verhalte auf der Lehrplan-Unter- und -Mittel-
stufe unerläßlich. Auf der Lehrplan-Oberstufe soll 
jedoch von einer durchgehenden Veransd1auli-
d1ung im Sprach- und Redlenunterricht Abstand 
genommen werden, weil der taube Mensd1 ver-
anlagungsgemäß mit der dinglichen und sicht-
baren Welt verhaftet ist und von seinem Denken 
in Bildern und Gebärden wenigstens teilweise zu 
einem Denken in Begriffen geführt werden soll. 

8. Simerung des Unterrichtsertrages. 

Erlebniserfüllter Unterridlt und freudvolle 
Mitarbeit der Schüler schaffen die Voraussetzun-
gen für das gute Behalten des Bildungsgutes. 
Wegen der erschwerten Sprachauffassung, des 
geringeren Sprachverständnisses und der mangel-
haften sprachlichen Ausdrucksfähigkeit der tau-
ben Smüler kommt dem sinnvollen üben, dem 
steten Wiederholen und dem zielbewußten An-
wenden des Gelernten an praktischen Beispielen 
entsmeidende Bedeutung zu. Auf einen grund-
legenden Bestand an Kenntnissen und Fertigkeiten 
ist Wert zu legen. 

Dem Automatisieren und Memanisieren der 
wichtigsten Spramformen und Redewendungen 
ist in der Taubstummensmule ausreimende Zeit 
einzuräumen. 

9. Methodenfreiheit und Methodengeremtheit. 

Bei Einhaltung der dargelegten Grundsätze 
wird die Methode im einzelnen bestimmt durm 
den Entwicklungs- und Leistungsstand der ein-
zelnen Schüler und der Klasse als Ganzes, durd1 
das besondere Ziel des jeweiligen Unterrid1tsab-
sd1nittes und durm schulorganisatorische und 
sachlime Voraussetzungen des Unterrichtes. 

Innerhalb dieser Grenzen ist die Wahl und 
Durmführung der Methode eine freie, . smöpfe-
risme Leistung und verantwortungsvolle Aufgabe 
des Lehrers. 
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ZWEITER TEIL. 

GESAMTSTUNDENZAHL UND STUNDENAUSMASZE DER . UNTERRICHTSGEGEN- · 
STÄNDE. . 

(Stundentafel.) 

Schulstufen und Wochenstunden 

Pflichtgegenstand 

M i.-~I 
1 

1 

l. 3. 4. 5. 

- ~~jK 
7. 

M-1 K 

8. 
---- ·- - - --

K K M K M K M M 

Religion . 2 2 2 2 2 .. 2 2 2 · 
- . - --

3 6 6 6 
Sachuntenicht 3 3 3 oder 4 oder oder oder 

4 7 7 7 
- - --

10 10 10 
Deutsch, Lesen . oder bis bis 10 10 9 8 8 

11 12 12 

0 
Schreiben - - 1 1 1 1 J oder 

1 
---------- 1-- -- -----

2 4 5 5 5 
Rechnen und Raumlehre oder 4 4 oder 5 oder bis bis 

3 5 6 7 7 
- - ·-- ------- ------

1 1 
Bildnerische Erziehung . oder oder 2 

2 2 

1 
Knabenhandarbeit . - oder - 2 -

2 

1 
Mädchenhandarbeit - oder ...,... 2 

2 

Hauswirtschaft - - -
2 2 2 

Leibesübungen oder oder · oder 
3 3 3 

Therapeutische und 1 1 1 
funktionelle Übungen oder oder oder 

2 2 2 

Gesamtwochen-

1 1 

stundenzahl 22 26 28 

K = Kn.aben M =Mädchen 

Die Summe ·der Stundenausmaße der einzel-
nen Pflichtgegenstände muß mit der in der Rubrik 
„Gesamtwochenstundenzahl" angegebenen Stun-
denzahl übereinstimmen. Im übrigen bleibt es 
aber den Landesschulräten überlassen; das 
Stundenausmaß für die einzelnen Unterrichts-
gegenstände im Rahmen der in der Stundentafel 
angegebenen Grenzen den örtlichen Gegeben-
heiten entspr.echend festzusetzen. Dabei darf 

2 2 2 2 .2 

2 - 3 - 3 - 4 - 4 -

2 2 
- 2 - 3 - 3 - oder - oder 

3 3 

- - - · -
1 

2 -
1 

2 

2 2 2 2 2 
oder oder oder oder oder .. 

3 3 3 ·- 3 : 3 

1 0 0 0 0 
oder ·oder oder oder oder 

2 1 1 1 1 

I ·. 28 3Ö 32 32 l 32 

jedoch im Stundenausmaß für Knaben und Mäd-
chen (Handarbeit . und Leibesübungen ausgenom-
men) kein Unterschied gemacht werden. 

Auf der Lehrplan-Unterstufe (erste und zweite 
Schulstufe) ist etwa eine Wochenstmnde vom 
Stundenausmaß der Unterrichtsgegetistände 
Deutsch und Lesen für den Unterricht im 
S<:hreiben zu verwenden·. 



In Klassen mit mehreren Schulstufen gilt 
~ür jede Schulstufe die ihr in den Stundentafeln 
zugemessene Anzahl der wöchentlichen Unter-
richtsstunden. 

Die therapeutischen und funktionellen . Übun-
gen können klassenweise, gruppenweise oder 
einzeln - je nach gegebener Notwendigkeit -
durchgeführt werden. 

DRITTER TEIL. 
ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL, BILDUNGS-
UND LEHRAUFGABEN DER EINZELNEN 

UNTERRICHTSGEGENSTÄNDE. 
Die Sonderschule für taubstumme Kinder hat 

- wie alle österreichischen Schulen - im Sinne 
des § 2 des Schulorganisationsgesetzes, BGB!. 
Nr. 242/1962, die Aufgabe, an der Entwicklung 
der Anlagen der Jugend nach den sittlichen, reli-
giösen und sozialen Werten sowie nach den Wer-
ten des Wahren, Guten und Schönen durch einen 
ihrer Entwicklungsstufe und ihrem Bildungs-
weg entsprechenden Unterricht mitzuwirken. Sie 
hat die Jugend mit dem für das Leben und den 
künftigen Beruf erforderlichen Wissen und Kön-
nen auszustatten und zum selbsttätigen Bildungs-
erwerb zu erziehen. 

Die jungen Menschen sollen zu gesunden, 
arbeitstüchtigen, pflichttreuen und verantwor-
tungsbewußten Gliedern der Gesellschaft und 
Bürgern der demokratischen und bundesstaatli-
chen Republik ÖSterreich herangebildet werden. 
Sie sollen zu selbständigem Urteil und sozialem 
Verständnis geführt, dem politischen und welt-
anschaulichen Denk<:_n anderer aufgeschlossen so-
wie befähigt werden, am Wirtschafts- und Kul-
turleben Österreichs, Europas und der Welt An-
teil zu nehmen und in Freiheits- und Friedens· 
liebe an den gemeinsamen Aufgaben der Mensch-
heit mitzuwirken. 

Im Sinne des § 22 des Schulorganisations-
gesetzes hat die Sonderschule für taubstumme 
Kinder vor allem die Aufgabe, die Schüler so weit 
zu fördern, daß sie die einfache Lautsprache auf-
fassen und sich mündlich und schriftlich aus-
drücken können; ferner hat sie den Schülern nach 
Möglichkeit eine der Volkssch\lle entsprech~nde 
Bildung zu vermitteln und ihre. Eingliederung in 
das Arbeits- .und Berufsleben vorzubereiten. 

Sachunterricht. 
Der Sachunterricht geht von der engsten Um-

welt der Kinder aus, orientiert sie in ihrem Le-
bensraum und macht sie mit den wichtigsten 
Lebenssituationen bekannt. 

Damit schafft der Sachunterricht die Grund-
lagen für die Bewältigung des Lebens in der 
Familie, in der Umwelt und im Beruf. 
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H e i rn a t- u n d N a t u r k u n d e. 

Der Unterrid1t in Heimat- und Naturkunde 
führt auf der Lehrplan-Unterstufe als Umvielt-
kunde zu einem ersten Verstehen der Erschei~ 
nungen des Lebens in der nächsten Umgebung 
des Kindes und auf der Lehrplan-Mittelstufe zu 
einem grundlegenden Wissen über den Heimat-
ort und über das heimatliche Bundesland. 

Im engen Zusammenhang damit werden einige 
Kenntnisse über Tiere und Pflanzen .in ihren 
natürlichen Lebensgemeinschaften vermittelt. 

Geschichte und Sozialkunde. 
Der Unterricht in Geschichte und Sozialkunde 

gibt in Bildern aus der Geschichte Österreichs 
mit besonderer Berücksichtigung der Zeitge· 
schichte den Schülern einen Einblick in die großen 
Geschehnisse der Vergangenheit und Gegenwart 
und vermittelt die notwendigen Kenntnisse über 
Aufbau und Funktion des Staates. 

Dadurd1 soll der Unterricht in 
österreichisches Staatsbewußtsein 
kratis<he Gesinnung wecken. 

den Schülern 
und demo-

Geographie u n d W i r t s c h a f t s-
k und e. 

Kenntnis der bedeutsamen Landschaften und 
Siedlungsräume des Vaterlandes, Europas und 
der Welt. Nach Möglichkeit sollen die wichtigsten 
wirtschaftlichen Beziehungen Österreichs zu 
fremden Ländern erarbeitet werden. 

N a t u r g e s c h i c h t e u n d N a t u r l e h r e. 
Naturgeschichte und Naturlehre bieten im 

engen Zusammenhang mit der Heimatkunde 
einige Kenntnisse über Tiere und Pflanzen in 
ihrer natürlichen Lebensgemeinschaft. Sie sollen 
in den Kindern Liebe zur Natur, Sinn für Natur-
schutz und für die Pflege von Pflanzen und 
Tieren wecken und grundlegende Kenntnisse 
über den menschlichen Körper und die Funktion 
seiner Organe vermitteln. 

Die Naturlehre soll einfache physikalische .und 
chemische Erscheinungen verstehen lehren und 
Verständnis für die technische Zivilisation unse-
rer Zeit entwickeln: 

Deutsch. 
Der Sprachunterricht in der Sonderschule für 

taubstumme Kinder hat zum Ziele, den taub-
stummen Kindern das für das Leben erforder· 
liehe Sprachverständnis und die notwendige 
sprachliche Aufnahme- und Ausdrucksfähigkeit 
zu . vermitteln. Die Anbildung der Lautsprache 
ist auf der Lehrplan-Unterstufe die beinahe aus-
schließliche Bildungsaufgabe und behält auch in 
der Lehrplan-Mittel- und -Oberstufe ihre domi-
nierende Stellung. 
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Die Sonderschulen für taubstumme Kinder 
haben ihren Schülern eine auf die Bedürfnisse 
ihres künftigen Lebens abgestimmte einfache Um-
gangs- und Alltagssprache anzubilden. Eimchei-
dend für die Auswahl, Aufeinanderfolge und 
Obung bestimmter sprachlicher Begriffe und For-
men sind der individuelle Entwicklungsstand des 
Schülers, die Unterrichtsmöglid1keiten, die 
Lebensnotwendigkeit und die Häufigkeit der 
Sprachformen. 

Teilgebiete des Sprachunterrichtes sind: der 
Sprechunterrid1t (Artikulationsunterricht), das 
Ablesen, der material bestimmte Sprachunter-
richt (Wortkunde), der formal bestimmte Sprach-
unterricht (Sprad1formenunterricht), der schrift-
liche Ausdruck und die Hörerziehung. 

Der Sprechunterricht (Artikulationsunterricht) 
hat die Aufgabe, eine natürliche Stimmlage zu 
sichern, eine möglichst fehlerfreie Aussprache an-
zubilden und individuelle Sprechfehler durch ent-
sprechende sprachtherapeutische Übungen zu ver-
bessern. 

Durch das während der gesamten Schulzeit ge-
übte Ablesen soll der taube Sd1üler befähigt wer-
den, einfache Sprache vom Munde eines Ge-
sprächspartners verstehend aufzufassen. 

Weil das Absehbild des isolierten Lautes oder 
Wortes nicht völlig dem Absehbild der Laut-
sprachc des Wortes in der zusammenhängenden 
Rede gleid1 kommt, sind Absehübungen an iso-
liert dargebotenen Lauten zu vermeiden. 

Zu vermeiden oder auf den Anfangsunterricht 
zu beschränken sind weiters alle Formen der 
Oberartikulation und überlangsames Sprechen. 
Auch die Unterstützung des gesprochenen Wortes 
durch Gebärdenzeichen ist zu unterlassen. 

Neuauftretende Wörter werden zugleich auf-
geschrieben, um die Merkfunktion zu unter-
stützen. 

Eine Kontrolle der Absehleistung ist nur durch 
die Wiederholung und das Erklären des Schülers 
möglich. Die Schüler sind daher in den Unter-
klassen bei der Sprachaufnahme häufig zum Mit-
sprechen zu veranlassen. Damit werden gleich-
zeitig die Sprechbewegungen automatisiert, die 
Spred1bewegungsempfindungen vertieft, und dem 
Lehrer wird die Möglichkeit gegeben, Artikula-
tionsfehler festzustellen und zu verbessern. 

Der material bestimmte Sprachunterrid1t 
(Wortkunde, sprachlicher Anschauungsunterricht) 
und der formal bestimmte Sprachunterricht 
(Sprachformenunterricht) haben zum Ziele, jedes 
Wort in versd1iedenen Verbindungen aufzu-
zeigen. 

Demnach yermitte!t er eine einfache Wort-
bildungslehre: Zusammensetzungen, Ableitungen, 
Vorsilben; Wortgruppierungen nach materialen 
und formalen Aspekten; typisdie Redewendun-
gen im Rahmen bestimmter Sachgebiete; Erar-
beitung, Übung und Anwendung der häufigsten 
Sprachformen. 

Die widitigsten Mittel der Formsicherung sind 
ansdiauliche Erarbeitung, ständiges Wiederholen 
und Einprägen, . Auswendiglernen, Analogie-
bildungen. 

Der sd1riftlid1e Ausdruck ist eine Sonderform 
des material und formal bestimmten Sprad1-
unterrichtes und ist in der Sondersdiule für taub· 
stumme Kinder in größtem Ausmaß zu pflegen: 
Der taubstumme Schüler soll am Ende seiner 
Sdrnlzcit imstande sein, sidi schriftlid1 verständ-
lich und klar auszudrücken. 

Das Hörtraining für Kinder mit Hörresten an 
kollektiven Hörgeräten und individuellen Hör-
hilfen hat die optimale Entwicklung und Aus-
wertung der vorliegenden Hörreste für die 
Sprachentwicklung zum Ziele. 

Durdi geeignete funktionelle Übungen sollen 
diese Kinder befähigt werden, neben der opti-
sdien Kundnahme der Spradie audi weitgehend 
die akustische Sprachkomponente zu nutzen. Ab-
bau von auffälligen Störungen und Behinderun-
gen. 

Lesen. 
In enger Verbindung mit dem Sprachunterrid1t 

ist eine ausreid1ende Lesefertigkeit anzustreben. 
Der Unterricht soll nadi Möglidikeit zum selb-

ständigen Lesen führen und Freude am Lesen er-
wecken. 

Schreiben. 
Der Schreibunterrid1t hat im Rahmen des 

Gesamtunterrichtes die Aneignung einer gefäl-
ligen und flüssigen Schreibsdirift (Lateinsdirift) 
zum Ziele. 

Rechnen und Raumlehre. 
Der Red1enunterricht soll die zahlenmäßige 

Erfassung der Umwelt und des praktischen Lebens 
anbahnen und das abstrakte Denken schulen. Er 
zielt auf Sicherheit im Zahlenrechnen (vier 
Grundredinungsarten) und deren Anwendung in 
lebenspraktischen Rechenaufgaben ab. 

Das Hörgebrechen bedeutet eine wesentlidie 
Erschwerung des Rechenunterridites, weil die 
akustischen Hilfen (Rhythmus, Wortkl.angge-
däditnis) sowie die vielen Rechenanregungen 
durdi Zählübungen, Spiele usw. entfallen und 
die artikulatorische Bewältigung der Zahlwörter 
auf der Unterstufe viel Zeit beansprucht. Der 
Ausfall kann durch besondere Anschaulichkeit 
und Ausi:iützung aller visuellen und motorischen 
Unterrichtsbehelfe nur zum Teil ausgeglidien 
werden. 

Bildnerische Erziehung. 
Interesse an bildschöpferischer Betätigung. 

Fähigkeit zu bildnerisch durdiformter uO:d auch 
zu sachlicher Darstellung. 



Bildnerisches Darstellen unter Beachtung der 
Formeinheit des Bildganzen. Nutzung der Aus-
druckswerte von Gestaltungs- und Darstellungs-
mitteln. Sachliches Darstellen in Hinsicht auf Bau, 
Struktur und Ausdruck. Im Zusammenhang mit 
den praktischen Übungen Betrachtung von Wer-
ken der bildenden Kunst. 

Knabenhandarbeit. 
Der Knabenhandarbeitsunterricht soll Geschick-

lichkeit und Freude an werklicher Betätigung 
wachrufen, Sinn für materialgemäße, technisch 
richtige und genaue Bearbeitung der Werkstücke 
sowie die Handhabung der üblichen Werkzeuge 
vermitteln und die Entwicklung und Förderung 
besonderer individueller technischer Veranlagun-
gen pflegen und allfällige geringere manipulative 
Intelligenz durch zusätzliches üben nach Mög-
lichkeit ausgleichen. 

Mädchenhandarbeit. 
Fähigkeit, einfache Werkstücke in verschie-

denen Techniken - vor allem in den Grund-
techniken Häkeln, Stricken, Nähen (Hand- und 
Maschinnähen) - anzufertigen und geschmackvoll 
zu gestalten. Der Unterricht in Mädchenhand-
arbeit pflegt in besonderem Maße die Förderung 
individueller Anlagen und legt großen \Y/ ert auf 
Selbsttätigkeit, genaues Arbeiten und Festigen 
der Arbeitstugenden, Lebensnähe und Anwen-
dung moderner Arbeitstechniken. 

Hauswirtschaft. 
Der Hauswirtschaftsunterricht ~rzieht im Sinne 

der einschlägigen Bestimmungen des Lehrplanes 
für Volksschulen die Schülerinnen zur Mitarbeit 
in Haus und Familie und zur selbständigen Her-
stellung einfad1er Speisenfolgen. 

Leibesübungen. 
Setzen eines möglichst hohen Maßes an Ent-

wicklungsreizen zur Wahrung der Gesundheit 
und zur Erwerbung optimaler Leistungsfähigkeit. 

Erarbeiten einer biologisch einwandfreien 
Haltungs- und Bewegungsform als Grundlage für 
gute Haltung und Bewegung im Alltag und bei 
der Arbeit. Entwickeln des Sinnes für die Schön-
heit der Bewegung. Entfaltung der Freude an 
der Bewegung und Wecken eines gesunden 
Leistungswillens. 

Erziehen zur Selbstbeherrschung, zur Hilfs-
bereitschaft und zu verantwortungsbewußter Ein-
ordnung in die Gemeinschaft. Wecken des Wil-
lens zu gesunder Lebensführung. Hinführen zu 
Natur- und Heimatverbundenheit. Anbahnen des 
Verständnisses für wertvolle außerschulische 
Leibesübungen. 
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VIERTER TEIL. 

LEHRPLÄNE FÜR DEN RELIGIONSUNTER-
RICHT AN DER SONDERSCHULE FÜR 

TAUBSTUMME KINDER. 

(Bekanntmachung gemäß § 2 Abs. 2 des Religions-
unterrichtsgesetzes.) 

a) Katholischer Religionsunterricht. 

Lehrplan-Unterstufe. 

Erste u n d zweite Sc h u 1 s t u f e: 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Religiöse Umweltdeutung unter Führung des 

Kirchenjahres. Anteilnahme am religiösen Leben. 
Einführung in das Gebetsleben. 

Lehrstoff: 
Einführung in die Feier des Gottesdienstes. 

Biblischer Anschauungsunterricht in einfad1en 
Sätzen. Die Höhepunkte des Kirchenjahres. Er-
arbeitung eines kleinen Gebetskanons. 

Lehrplan-Mittelstufe. 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Festigung eines klaren Christusbildes und der 
Christusnachfolge durch ausgewählte Berichte des 
Alten und Neuen Testamentes. 

Dritte Schulstufe: 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Einführung in die Heilsgeschichte durch Bibel-
kated1esen aus dem Alten und Neuen Testament. 
Grundlegunt: des Glaubenswissens und Erziehung 
zu positiver Glaubenshaltung. Das Kird1enjahr 
in heilsgeschicht!icher Sicht in Verbindung mit 
dem Alten und Neuen Testament. 

Lehrstoff: 

Beschreibung einiger wichtiger Bilder nach dem 
Gang der Heilsgeschichte, deren Auswertung 
unter besonderer Berücksichtigung der Zehn 
Gebote und des Lebens Jesu in seinen wichtigsten 
Phasen. Erweiterung des Gebetsschatzes. Vorbe-
reitendes Hinarbeiten auf die Erlernung der 
Grundgebete. 

V i er t e Sc h u 1 s tu f e: 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Therapeutische und funktionelle Übungen. Beicht-, Meß- und Kommunionunterricht auf 
Abbau auffälliger Störungen und Behinde- biblischer Grundlage. Aufbau des christlichen 

rungen. Lebens aus der Kraft der Sakramente. 
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Lehrstoff: 
Der. J:?ekalog. Die Sakramente, im besonderen: 

Beichte und die Eucha.ristie als Opfer und Sakra-
ment. Verständnis und Erlernen von Grund-
gebeten. 

Fünfte Sc h u l stufe: 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Da6 Leben mit der Kirche, Weck.urig des Ver-
ständnisses für das Geschehen im Gotteshaus. 

Lehrstoff: 
Ausführliche Behandlung der Zehn Gebote, der 

Sakramente und Sakramentalien; die hl. Messe, 
das Kirchenjahr. 

Lehrplan-Oberstufe. 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Festigung des bisher erarbeiteten Wissens und 
dessen Verbindung mit dem Leben. 

Sechste Sc h u 1 stufe: 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Einführung in die göttliche Offenbarung zur 
Vertiefung des religiösen Wissens und Erziehung 
zu einem auf dem Glauben begründeten Eigen -
und Gemeinschaftsleben. 

Ll!hrstoff: 
Unser Glaube an Gott (die Glaubenslehren an 

Hand des apostolischen Glaubensbekenntnisses). 
Der Erlöser und Gottmensch Jesus Christus nach 
dem Neuen Testament. Erweiterung des Gebets-
schatzes. 

S i eben t e Sc h u l stufe: 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Unser Weg zu Gott: überblick über die Heils-
geschichte des Alten Testamentes. Die christliche 
Sittenlehre als Nachfolge Christi und als Ver-
pflichtung zu einem christlichen Leben. Firm-
unterricht. 

Lehrstoff: 
Die Heilsgeschichte des Alten Testamentes. Die 

Gebote Gottes als Grundlage der menschlichen 
Gesellschaft. Die Pflichten des Christen. 

A c h t e Schulstufe: 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Unser Leben aus Gott: Führung zu katholischer 
Lebensgestaltung auf Grund einer lebendigen 
Glaubensüberzeugung. Die Stellung und Aufgabe 
des Menschen · im Schöpfungsplan Gottes. Seine 
Pflichten in der menschlichen Gesellschaft. 

Lehrstoff: 
Der Glaube des Christen im praktischen Leben. 

Die Gleichnisse Jesu. Die Wahrheit des Glaubens 
an Hand von Bibel und Oberlieferung. Die 
Gnadenlehre in ihrer Bedeutung für das christ-
liche Leben. Die katholische Kird1e. 

b) Evangelischer Religionsunterricht. 
Allgemeines Bildungsziel: 

Der Religionsunterricht in der Sonderschule 
für taubstumme Kinder (Taubstummeninstitute) 
hat das Wort Gottes den evangelischen Schülern 
in der ihrer Behinderungsart entsprechenden 
Weise zu verkündigen. Die Verkündigung von 
Jesus Christus als dem Herrn seiner Gemeinde 
und die Einführung in das Leben der Kirche 
bilden in allen Schulstufen die lebendige Mitte. 

Der evangelische Religionsunterricht soll die 
notwendigen Voraussetzungen für das Hinein-
wachsen der Kinder in ihre Gemeinde geben und 
ihnen helfen, ihr Leben aus dem Geist des Evan-
geliums zu führen. 

Lehrstoff: 

Lehrplan-Unterstufe. 
(Erste und zweite Schulstufe.) 

Der Unterricht geht von der Umwelt des Kin-
des aus, soll die Beziehung zu Gott anbahnen 
und es zum Beten anleiten. 

Leitthema: Ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen, du bist mein (Jes. 43, 1). 

Biblische Geschichte, Altes Testament: Gott, 
Schöpfer und Geber aller Dinge, Gottes Gebote. 

Biblische Geschichte, Neues Testament: Gottes 
Liebe in Jesus Christus. 

Katechismus: Das Vaterunser. 
Kirchenkunde: Die christlichen Feste, Gotteshaus 

und Gottesdienst. Einfache Gebete, Sprüche 
und Lieder. 

Lehrplan-Mittelstufe. 
(Dritte, vierte und fünfte 

Sc h u 1 stufe.) 
Die Schüler werden auf Grund des erarbeiteten 

Stoffes in der Unterstufe zum Verständnis der 
biblischen Geschichten des Alten und Neuen 
Testamentes hingeführt. 
Leitthema: Lobe den Herrn, meme Seele, und 

vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat 
(Psalm 103, 2). 

Biblische Geschichte, Altes Testament: Ur-Kunde, 
Erzväter, Josef, Moses, Josua, Könige. 

Biblische Geschichte, Neues Testament: Kindheit 
Jesu, Liebestaten, die leicht verständlichen 
Gleichnisse, Leiden, Sterben und Auferstehen 
Jesu, Himmelfahrt, Ausgießung des Heiligen 
Geistes, Urgemeinde. -



Katechismus: Vaterunser, Gebote, Glaubensbe-
.kenntnis. 

Kirchenkunde: Das Kirchenjahr, eigene Gemeinde. 
Kirchengeschichte: Bilder aus dem Leben und 

Wirken der Reformatoren. Sprüche, Gebete 
und Lieder im Anschluß an die biblischen Ge-
schichten und Festzeiten. 

Lehrplan-Oberstufe. 
(S e c h s t e, s i e b e n t e u n d a c h t e 

Sc h u 1 stufe.) 

Die auf früheren Schulstufen erarbeiteten 
Kenntnisse werden wiederholt, erweitert und ver-
tieft. Ausgewählte Bilder aus der Kirchen-
geschichte von der Urgemeinde bis zur Gegenwart 
führen in die Geschichte der eigenen Gemeinde 
und der Evangelischen Kirche in unserer Heimat 
em. 
Leitthema: Einen anderen Grund kann niemand 

legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist 
Jesus Christus (1. Kor. 3, 11). 

Bibelkunde und Biblische Geschichte, Altes Testa-
ment: Ur-Kunde, Heilsgeschichte, Propheten. 

Bibelkunde und Biblische Geschichte, Neues Testa-
ment: Jesus der Lehrer, Jesus der Herr über 
Natur, Krankheit, Sünde und Tod, Jesus der 
Richter und Vollender der Welt. Die Aus-
breitung des Evangeliums (Apostelgeschichte). 

Kirchengeschichte: Von der U rgemeinde bis zur 
Gegenwart, Geschichte der Evangelischen 
Kirche in Österreich. 

Katechismus: Taufe und Abendmahl, Wieder-
holung des Katechismusstoffes. 

Kirchenkunde: Leben und Gliederung der Evan-
gelischen Kirche in Österreich. 

Die Liebeswerke unserer Kirche: Innere und 
Äußere Mission, d':ls Kirchenjahr. 

Sprüche, Gebete und Lieder, dem Lehrstoff an-
gepaßt und ausgewählt. 

c) Altkatholischer Religionsunterricht. 
Für die Erteilung des Religionsunterrichtes an 

den Sonderschulen sind unter Bedachtnahme auf 
die gegebenen Voraussetzungen die Bildungs- und 
Lehraufgaben der Lehrpläne für die entspre-
chende Volksschulstufe (Anlage A) in Anwen-
dung zu bringen. 
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Er geht von der nächsten Umwelt des Kindes 
(Wohnhaus, Hof, Garten, Schulklasse, Schul-
weg) aus und leitet die Kinder zur Benennung 
der wichtigsten Gegenstände und zur Be-
obachtung der einfachsten Vorgänge an. 

Es kommt nicht auf den Erwerb eines be-
stimmten Sa.chwissens an, sondern die Kinder 
sollen durd1 das Hantieren mit den Dingen und 
durch die ständige Übung der Sinne praktische 
Erfahrungen gewinnen und einfache Situationen 
ihrer Umwelt bewältigen lernen. So lernt das 
Kind allmählid1 die Orientierung in seinem 
neuen Lebensraum und gewinnt ein persönliches 
Verhältnis zu Mensch, Tier und Gegenstand 
seiner Umgebung. 

Durch das rollenspielartige Nachahmen von 
Personen, durch das Einfühlen in die belebte und 
unbelebte Natur, durch das Beobachten von über-
schaubaren Vorkommnissen und durch das Er-
fassen von Geschichten erhalten die Kinder einen 
weiteren Zugang zu ihrer Umwelt. 

Deutsch, Lesen, Schreiben. 
Die Auswahl des Sprachgutes wird anfangs von 

sprechtechnischen Erwägungen bestimmt. Nach 
Einwort-Sätzen folgen Zweiwort-Sätze und 
schließlich Mehrwort-Sätze, die den Rahmen 
kurzer einfacher Sätze nicht überschreiten 
dürfen. Etwaige vorschulische Spracherziehung ist 
zu berücksichtigen und weitgehend fortzusetzen. 
Der Sprachunterricht auf der Lehrplan-Unter-
stufe zieh weniger auf selbständige Leistung als 
auf eine positive lautsprachliche Einstellung des 
tauben Kindes ab. Natürliches, flüssiges und 
rhythmisches Sprechen ist anzubahnen. Die Lehr-
plan-Unterstufe soll den Schülern ihre nächste 
Umgebung, den Tagesablauf zu Hause und in 
der Schule, die Tageszeiten, die Tagesarbeiten 
und besondere Feste und Feiern im Kreislauf des 
Jahres sprachlich aufschließen. 

a) Artikulation: 

Anbildung einer gefestigten Stimmlage, Er-
arbeitung aller Laute und Lautverbindungen an 
Wörtern aus der Erlebniswelt des Schülers, An-
bahnung einer elementaren Sprechfertigkeit und 
Beseitigung und Vorwegnahme von Sprech-
fehlern. 

Bewegungsrhythrriische und sprachrhythmische 
Übungen sollen den Sprachunterricht lustvoll ge-

AUFTEILUNG DES LEHRSTOFFES AUF DIE stalten und zu zusammenhängendem Sprechen 
EINZELNEN SCHULSTUFEN. und natürlichem Sprechrhythmus führen. Dem 

FÜNFTER TEIL. 

Lehrplan-Unterstufe. 

(Erste und zweite Schulstufe.) 

Artikulationsunterricht sollen nach Möglichkeit 
echte Erlebnissituationen und sinnvolle Sprache 

1 zugrunde gelegt werden. Das schließt jedoch 
nidi.t aus, daß im Erstunterricht zur Übung und 

Sachunterricht. ! zur Automatisierung wie auch zur Verbesserung 
. H · d N k d fehlerhafter Aussprache auch Einzellaute, Laut-

e1rnat- un atur un e. d "lb eh · eh b" d . gruppen un s1 enme ams e Ver m ungen, 
Der Sachunterricht auf der Lehrplan-Unterstufe 1 wie sie in der Lallsprache des Kindes vor-

beschränkt sidi auf eine einfache Umweltkunde. 1 kommen, verwendet werden. 
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Zur leichteren Sprachauffassung, zur weit-
gehenden Veranschaulichung und als we:tvolle 
Assoziationshilfen sind heranzuziehen: die op-
tischen Erscheinungsbilder der Sprache, kin-
ästhetische Empfindungen, taktile und vibra-
torisd1e Komponenten der Sprache, nach Mög-
lichkeit elektroakustische Hörhilfen und sprach-
rhythmische Übungen. 

b) Ablesen: 

Im Gesamtunterrid1t ist die Kundnahme der 
Sprache durch das Ablesen vom Munde des 
Lehrers anzubahnen und ständig zu üben. Das 
Ablesen ist demnach nicht Unterrichtsgegenstand, 
sondern Unterrichtsprinzip. 

c) Materialer und formaler Sprachunterricht: 

Der Sprachunterricht umfaßt Benennungen der 
Dinge und Personen aus ·der unmittelbaren Er-
lebniswelt des Kindes wie auci1 deren Eigen-
smaften und Tätigkeiten, ferner einfache Fragen, 
ßitten, Befehle und Grußformen. 

Durch häufiges Fragen soll auf eine von den 
Sroülern dieser Altersstufe erfaßbare Gliede-
rung des Sprachgutes hingezielt und damit eine 
lautsprachliche Denkstruktur im tauben Kinde 
angebahnt werden. 

Sprachformen: Zeitwort und Eigenschaftswort 
als Satzaussage, das Zeitwort in der ersten und 
dritten Person der Einzahl und Mehrzahl der 
Gegenwart; das Hauptwort als Satzgegenstand 
und Ergänzung im viertem Fall mit bestimmtem 
und unbestimmtem Artikel; das persönliche Für-
wort der ersten und dritten Person der Einzahl 
und Mehrzahl; Orts- und Zeitbestimmungen 
durch einfache Umstandswörter und Vorwort-
verbindungen; Grundzahlwörter bis zwanzig, 
einige Ordnungszahlwörter; häufige Befehls-
formen, Verneinungen mit nicht, nein und kein; 
Fragen: wer, was, was macht, wie ist, wo, wann, 
wieviel. 

d) Lesen und Schreiben: 

Lesen und Schreiben werden in engster Ver-
bindung mit dem Sprachunterrirot entwickelt. 

Das smrift!iche Festhalten von Wörtern und 
Wortgruppen stellt eine unentbehrliche Assozi-
ations- und Merkhilfe dar. Deshalb muß ge-
trarotet werden, daß die Schüler möglid1st rasch 
zum Gebraudl einer Smreibsdlrift gelangen. 

Der Leseunterridlt ist so einzurimten, daß die 
Smüler, ungeadltet der verwendeten Methode, 
die durmgenommenen Schriftbilder am Ende der 
ersten Schulstufe lesen können. Am Ende der 
zweiten Sroulstufe soll der Smüler die lateinische 
Druckschrift lesen und die lateinische Schreib-
schrift schreiben können . 

Rechnen und Raumlehre. 
Ausgebend von der anschaulichen Mengen-

erfassung; wird Zählen, Ordnen, Gliedern und 
Vergleimen geübt. Mit der Einführung der 
Ziffern wird der Zahlenraum in der ersten Schul-
stufe bis zehn, in der zweiten Schulstufe bis 
zwanzig ausgeweitet. Die entspremenden Zahl-
wörter werden artikuliert. 

Anschauliches üben im Zu- und Wegzählen 
und im Ergänzen ohne und später mit Dar-
stellung der Remenoperationen in Ziffern. 

In der zweiten Schulstufe werden die Übungen 
mit Zehnerüberschreitungen und Zehnerunter-
smreitungen fortgesetzt. 

Bildnerische Erziehung. 
Freies Gestalten aus Bildvorstellungen, für die 

der Erlebniskreis des Kindes den Anlaß bietet, 
vor allem das häuslime Leben, Spiel, Fest und 
Feier. Für das flächige Gestalten kommen Zeim-
nen, Malen, Reißen, Aussmneiden, Kleben und 
Flechten in Betracht, für das räumliche Gestalten 
vor allem Falten, Formen und Kneten. 

Mädchenhandarbeit. 
Zweite Sc h u 1 s tufe: 

Sammeln von Erfahrungen im Umgang mit 
versd1iedenem Textilmaterial. Vorübungen zum 
Erlernen der drei Grundtemniken: Häkeln, 
Stricken, Nähen. 

Leibesiibungen. 
Kräftigungs- und Schmeidigungsübungen, 

ha!tungs- und bewegungsformende Übungen. 
Mannigfaltige Übungen in Spiel- und Zweck-

formen als Grundlage der Erziehung zu guter 
Haltung und Bewegung (Gewöhnung). 

Leistungsübungen. 

Laufen in Form von Fangspielen, Gruppen-
wettläufen und Einzelwettläufen; Laufübungen. 
Springen und Hüpfen in versmiedenen Formen, 
freie Sprünge, Springen mit der Springschnur 
und dem Smwungseil, einfache Stützsprünge 
über niedrige Geräte. Steigen auf schrägen und 
lotremten festen Geräten. Klettern über brust-
hohe feste Geräte Hangeln in einfachen Formen 
(viergriffig). Schwebegehen auf niedrigen breiten 
Geräten. Heben und Tragen von Geräten. 
Werfen und Fangen in mannigfaltigen Formen. 
Wälzen, Purzelbäume. 

Schwimmen: Spiele und Gewöhnungsübungen 
in knie- bis hüfttiefem Wasser. 

Rodeln, Sd1leifen, Eislaufen und Schilaufen. 
Spiele und Tänze. 
Einfache Formen von Lauf- und Balls.pielen; 

Seherzspiele; Tanzspiele. 



Wanderungen. 
Kleine Ausflüge mit reichlicher Spielmöglich-

keit; einfache Beobachtungsaufgaben. 

Gesundheitspflege. 
Gewöhnung an Reinlichkeit des Körpers und 

der Kleidung. 

Therapeutische und funktionelle Übungen. 
Hörtraining, Übungen zur Behebung von 

Sprachstörungen und motorischen Störungen. 

Lehrplan-Mittelstufe. 
(Dritte, vierte und fünfte Schulstufe.) 

Sachunterricht. 
Heimat- und Naturkunde. 

Dritte Schulstufe: 
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Geltung zu bringen, die der nad1folgenden 
Fäd1erung zugrunde liegen. Es sind dies der erd-
kundlich-wirtschaftskundliche, der sozialkundlich-
geschichtliche und der naturkundlid1e Gesichts-
punkt. 

Deutsch, Lesen. 
Anbildung einer einfachen, gut artikulierten 

Umgangssprache. 

a) Artikulation: 
Verbesserung individueller Aussprachefehler an 

Einzellauten, Lalltgruppen, Wörtern und Sätzen 
in täglichen Übungen. 

Übung des Chorsprechens zur Erziehung zu 
zusammenhängendem Spred1en, nach Möglichkeit 
mit Einbeziehung rhythmischer Übungen. 

Der Tagesablauf in Schule, Heim und Haus. b) Ablesen: 
Die Menschen der nächsten Umgebung der Steigerung der Ablesefertigkeit durch ständige 
Schüler und ihre Arbeit. Übungen und Kontrollen, nötigenfalls durch 

Einige charakteristische Tiere und Pflanzen individuelle Übungen. 
aus der engsten Umwelt des Kindes. Feste und Allmähliches Gewöhnen an das Absehen von 
Feiern im Kreislauf des Jahres. verschiedenen Personen, auch unter erschwerten 

Das Jahr, die Monate, Jahreszeiten; Wetter- Ablesebedingungen und bei schnellerem Sprech-
beobachtungen. tempo. 

Wichtige öffentliche Gebäude in der Nähe der 
Schule. c) Material und formal bestimmter Sprach-

Der Straßenverkehr, Hinweise auf verkehrs- unterricht: 
richtiges Verhalten. 

V i er t e u n d f ü n f t e Sc h u 1 s tu f e: 
Erweiterung der Arbeitsgebiete der dritten 

Schulstufe: 
Die Familie, die Verwandten (Eltern, Ge-

schwister, Großeltern, Onkel und Tanten); Fest-
tage in der Familie, -im Schulleben, im öffent-
lichen Leben; Urlaub und Ferien; verschiedene 
Berufe, Arbeitsstätten, Werkzeuge und Arbeits-
materialien. 

Das Schulhaus und seine Umgebung. Der 
Wohnort (in großen Städten der Wohnbezirk, 
der Stadtkern, charakteristische Bauwerke). 

Einige Nutzpflanzen und Tiere. 
Stadt und Land: der städtische und ländliche 

Lebenskreis. Die Straße; Fahrzeuge, Verkehr, 
Polizei, Gendarmerie, Verhalten der Fußgänger 
im Straßenverkehr. Geschäfte und wichtige 
Hand wer ksbetri ebe. 

Das Dorf, der Bauernhof, Haustiere, Garten, 
Feld, Wald und Wiese. 

Das heimische Bundesland, erste Orientierung 
auf Plänen und Karten. Die Heimatorte der 

Mit der sprachlichen Aufschließung der neu 
hinzukommenden Arbeitsgebiete wächst der 
Begriffs- und Formenschatz. Die Sprachformen 
werden aus echten Lebenssituationen im Rahmen 
des Gesamtunterrichtes geschöpft. Ihre Erarbei-
tung und Festigung erfolgt durch gehäufte Dar-
bietung und Übung. Zur Stärkung des Wort- und 
Formcngedächtnisses werden fallweise über-
sid1ten über zusammengehörige Wörter aus 
den bekannten Lebenskreisen erarbeitet. Dem 
Eindringen in die Sprad1struktm dienen Zu-
sammenstellungen von gleichen Ein- und Mehr-
zahlformen, Zeitwortformen, Eigenschaften, 
Gegensätzen u. dgl. 

Sprechfreudigkeit und spontanes Fragen und 
Antworten sind zu fördern. Am Ende der Lehr-
plan-Mittelstufe soll der Schüler kurze zusam-
menhängende Darstellungen zeitlich gegliederter 
Gedankenabläufe geben können. Besonderer 
Wert ist auf die praktische Auswertung in Form 
von Briefen und Postkarten zu legen. 

D ritte Sc h tl 1 stufe: 
Schüler. 

Einfache Bilder aus der 
wicklung unserer Heimat. 

Das Zeitwort in Gegenw:irt und Vergangenheit 
geschichtlichen Ent- in allen Personen der Ein- und Mehrzahl und 

in den Befehlsformen. Die Hilfszeitwörter kön-
Anschaulich dargebotene Entwicklungsreihen: 

Lebensweise, Kleidung, Geräte, Beleuchtung, Ver-
kehrsmittel. Innerhalb der Lebensgebiete, an die 
der Heimat- und Naturkundeunterricht an-
knüpft, sind allmählich jene Gesichtspunkte zur 

nen, sollen, müssen und dürfen. Zeitwörter mit 
Ergänzungen im vierten und dritten Fall und im 
dritten oder vierten Fall. Sätze mit zwei Sub-
jekten, zwei Prädikaten und ähnlichem. Das per-
sönliche Fürwort im ersten, dritten und vierten 
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Fall der Ein- und Mehrzahl. Allenfalls das unbe-
stimmte Fürwort „man"; das besitzanzeigende 
Fürwort der ersten und zweiten Person, bei-
fügend gebraucht. 

Vorwörter mit Orts- und Zeitbedeutung: in, 
auf, zu, vor, nach. Ortsbestimmungen: auf, wo, 
wohin. Zeitbestimmungen: wann, bis wann. 
Zweckbestimmungen. 

Fragen: wem, wen, was, wohin, bis wann, 
woraus, zu wem, bei wem, von wem, wie, 
warum. 

V i er t e Sc h u 1 stufe: 
Neben der ständigen Anwendung und Wieder-

holung der erarbeiteten Sprachformen: 
Mitvergangenheit und Zukunft des Zeitwortes, 

rückbezügliche Zeitwörter, unpersönliche Zeit-
wörter beziehungsweise Zeitwortformen (es 
geht mir gut). 

Das beifügende Eigenschaftswort, die Stei-
gerung des Eigenschaftswortes. Unbestimmte 
Fürwörter: man, niemand, jemand, nichts, etwas. 
Bindewörter: und, aber, oder, sondern. Vor-
wörter: an, neben, zwischen, über, vor, hinter, 
durch, bis; mit, für, ohne; Fragen: woher, was 
für ein, welcher, wie lange, der wievielte, wie 
oft. 

F ü n f t e Schulstufe: 
Zeitwörter mit Vorwortergänzungen. Zukunft 

als Form für eine unbestätigte Tatsache in der 
Gegenwart. Leideform. Allenfalls die Hilfszeit-
wörter sollen, lassen. 

Der zweite Fall des Hauptwortes und Um-
schreibung mit von. 

Das persönliche und besitzanzeigende Fürwort 
in allen Fällen und Personen. Das beifügende 
Eigenschaftswort nach bestimmten und unbe-
stimmten Artikeln. 

Umstandswörter: drinnen, draußen. Die ge-
bräuchlichen Vorwörter. 

Fragen: seit wann. Weil-Sätze. 

d) Lesen: 
Das eigentliche Lesen eines unbekannten 

Textes setzt nach Vorübungen in der dritten 
Schulstufe etwa in der vierten Schulstufe ein. Im 
Verlauf der dritten Schulstufe können leicht 
überschaubare interessante Ereignisse in einfadier 
Sprache als Lesetexte geboten werden. 

Für die Schüler der Lehrplan-Mittelstufe 
eignen sich besser eigens für taubstumme Kinder 
verfaßte, inhaltlich und spradilich angemessene 
Lesetexte. Späterhin sollen gemütbildende Mär-
chen, Sagen, Erzählungen und Anekdoten bevor-
zugt herangezogen werden. 

Schreiben. 
Fortgesetzte Übungen zur Erzielung einer ge-

fälligen flüssigen Handschrift. 

Rechnen und Raumlehre. 

D r i t t e S c h u l s tu f e: 
Ansdiauliche Erweiterung und systematische 

Erfassung des Zahlenraumes bis hundert (Zehner-
schritt). 

Anschauliches Zu- und Wegzählen mit all-
mählich gesteigerten Schwierigkeiten ohne und 
mit Zehnerüberschreitung bzw. Zehnerunter-
schreitung. 

Anschaulidies Ergänzen mit gesteigerten 
Schwierigkeiten. Vervielfachen bis 100 (Malreihen 
2, 4; 5, 10; 3, 6; 8, 9, 7). Vertiefung der Zwei-
und Vier-Teilung. Maßreihen und Maßbezeidi-
nungen: m, cm; kg, dkg; S, g. Die römischen 
Ziffern 1 bis XII. Die Uhr: ganze und halbe 
Stunden. 

Vierte Schulstufe: 

Erweitern des Zahlenraumes bis 1000 (Hun-
derterschritt). Übungen im raschen Erfassen, 
Darstellen und Sprechen dreistelliger Zahlen. 
Planmäßiges Einführen in das schriftlidie Rech-
nen, Zu- und Wegzählen mit zweistelligen 
Zahlen, Vervielfachen mit einstelligem Multipli-
kator. 

üben und Festigen der drei gelernten Grund-
redmungsarten. Ergänzen mit steigenden 
Schwierigkeiten. Teilen und Messen im Anschluß 
an das Einmaleins, erst ohne, später mit Rest. 
Maßreihen und Maßbezeichnungen: m, dm, cm, 
mm; kg, dkg, g; 1. 

Die Uhr: ganze und halbe, viertel, dreiviertel 
Stunden. Ständige Pflege des mündlichen Rech-
nens. 

Praktisdie Übungen im Messen und Abwägen, 
im Geldzählen, -wechseln. 

Lebenspraktisdie Rechenbeispiele. Sparerzie-
hung. 

F ü n f t e Sc h u 1 s tu f e: 

Allmähliches Erweitern des Zahlenraumes über 
die Stufen 10000 und 100000. 

Erfassen, Ansdireiben und Benennen vier- und 
fünfstelliger Zahlen. Festigung des schriftlidien 
Zu- und Wegzählens mit mehrstelligen Zahlen. 

Vervielfadien mit zwei- und mehrstelligem 
Multiplikator. Einführen in das schriftlidie 
Teilen und Messen durch einstelligen Divisor. 

Anschaulidies Einführen in die Brudifamilie 
1/2, 1/4, 1/s. Maßreihen und Maßbezeidinungen: 
km, m; kg, dkg, g; hl, l. Bekanntmachen mit 
gebräuchlichen dezimalen Sdireibweisen. Sdilüsse 
von der Einheit auf die Mehrheit und von der 
Mehrheit auf die Einheit. 

·Raumlehre: 
Anschauliches Erfassen, riditiges Be'zeichnen 

und wiederholtes Darstellen räumlicher und 
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flächenhafter Grundgebilde aus der Umgebung Leibesübungen. 
des Schülers: eckige und runde Körper, eckige Dr 1· t t e und 
und runde Flächen. vierte Sc h u 1 stufe: 

Im besonderen anschauliche Erarbeitung von 
Rechteck und Quadrat einschließlich der Berech-
nung des Umfanges ohne Formel. 

Übung im Gebrauch des Lineals. 

Bildnerische Erziehung. 
Bildhaftes Gestalten in verschiedenen Tech-

niken (Zeichnen, Malen und Formen) in enger 
Verbindung mit dem übrigen Unterricht. 

Anregung zu stärkerem Differenzieren in 
Form und Farbe. Bereicherung des Darstellens 
aus der Vorstellung durch Beobachten und Ver-
gleichen mit der Wirklichkeit. 

Rhythmisch-ornamentales Gestalten, insbeson-
dere für das schmückende Zeichnen, auch in Hin-
sicht auf Fest und Feier. Anbahnung des Ver-
ständnisses für die Abhängigkeit der Schmuck-
form von Zweck, Material und Technik. 

Knabenhandarbeit. 
Beim freien schöpferischen Gestalten in ver-

schiedenen Arbeitsweisen sind technische und 
handwerkliche Erfordernisse stärker zu beachten. 

Gewissenhaftigkeit und Ausdauer, Ordnung 
und Sauberkeit, Sparsamkeit mit Werkstoff und 
Zeit sowie Bereitwilligkeit zur Zusammenarbeit 
und zur Verantwortung sind anzubahnen; ebenso 
das Verständnis für die Abhängigkeit der Form 
von Zweck und Material. 

Die Schüler stellen einfache Gebrauchsgegen-
stände und Spielzeug her. 

Papierbearbeitung: Falzen, Reißen, Schneiden 
mit Schere und Messer. üben mit dem Pinsel. 
Kleben. Kleisterpapier. Zeichnen einfacher geo-
metrischer Figuren nach Maßangabe. 

Tonbearbeitung: Darstellen aus der Vorstellung 
oder in freier Phantasiebetätigung. 

Holzbearbeitung: Schnitzeln, Spalten, Schnei-
den mit dem Messer, Schaben, Putzen, Bemalen. 

Allenfalls Arbeit mit Stroh und Bast. 

Mädchenhandarbeit. 
Unter Verwendung entsprechenden Materials 

und unter Anwendung einfacher Muster ist die 
Fertigkeit in den Techniken Häkeln, Stricken und 
Nähen zu festigen und zu erweitern. 

Einfache Musterhäkelei; Rundhäkeln; Anwen-
den der Häkelschrift. 

Einfache Strickmuster (Streifen- und Flächen-
muster); erstes Rundstricken; Anwenden der 
Strickschrift. 

Einfache Werkstücke unter Anwendung von 
Grundstichen, Grundnähten (Saum, Steppnaht, 
gestürzte Naht) und Zierstichen (Flachstiche, 
geschlungene Stiche, gekettete Stiche). 

Kräftigungs- und Schmeidigungsübungen, hal-
tungs- und bewegungsformende Übungen. 

Fortführen der Übungen in Zweck- und Spiel-
formen, soweit notwendig Einbeziehen von 
Schulformen. Erreichen und Festigen guter Hal-
tungs- und Atmungsgewohnheiten. 

Leistungsübungen (einschließlich Kunststücke). 
Laufen in den bisher geübten Formen mit ge-

steigerten Anforderungen; Wettläufe bis 30 m. 
Weiterführen der bisher geübten Sprünge; hock-
und hockwendeartige Sprünge, Grätschsprünge. 
einfache Hang- und Hangstützsprünge, leichte 
Sprungkünste mit der Springschnur. Steigen auf 
schrägen und lotrechten Geräten. Klettern über 
kopfhohe feste Hindernisse, Kletterversuche an 
Tauen und anderen Geräten. Hangeln in ein-
fachen Formen (viergriffig). Schaukeln im Sitzen 
und Stehen. Schwingen. Schwebegehen auf höher-
gestellten breiten und niedrigen schmale

0

n Ge-
räten. Heben, Tragen, Ziehen und Schieben, auch 
als Partnerübungen. Werfen und Fangen mit ge-
steigerten Anforderungen an die Geschicklich-
keit; Ziel-, Hoch- und Weitwerfen. überdrehen 
an brust- bis schulterhohen Geräten. Purzel-
bäume, auch aneinandergereiht; Versuche 1m 
Handstehen und Radschlagen. 

Schwimmen: Erlernen einer Schwimmart. 
Rodeln, Eislaufen und Schilaufen. 
Spiele und Tänze. 
Weiterführen der Lauf- und Ballspiele, auch in 

kleinen Gruppen als Vorbereitung für die Partei-
spiele. Seherzspiele. Tanzspiele mit stärkerer 
Führung durch die Musik; dazu auch Gehen, 
Laufen und Hüpfen nach gegebenen Rhythmen. 

Wanderungen. 
Gehleistung zwei bis drei Stunden mit ent-

sprechenden Ruhepausen und reichlicher Spiel-
möglichkeit. Leichte Orientierungsaufgaben. 

Gesundheitspflege. 
Gewöhnung an Reinlichkeit des Körpers und 

der Kleidung, unterstützt durch gelegentliche Be-
lehrungen. 

Leibesübungen. 

Fünfte Sc h u 1 stufe: 
Kräftigungs-, Schmeidigungs- und Lösungs-

übungen. 
Übungen zur Vorbeugung und Bekämpfung 

von Haltungs~ und Fußschäden sowie zur Lei-
stungsverbesserung bei den Grundübungen und 
anderen. 

Haltungs- und bewegungsformende Übungen. 
Haltungs- und Bewegungsformung durch 

mannigfaltige Bewegungsaufgaben (Tätigkeiten). 

8 
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Erziehen zu guten Haltungs- und Atmungs-
gewohnheiten. 

Leistungsübungen (einschließlich Kunststücke). 
Grundübungen: Laufen in Form von Hinder-

nisläufen, Geländeläufen, Wettläufen, aum als 
Staffeln (bis 60 m). Laufsprünge, Hom- und 
Weitsprünge aus dem Stand und mit Anlauf; 
Stütz-, Hang- und Hangstützsprünge in Zweck-
formen. Steigen auf lotrechten, schrägen, festen 
und schaukelnden Geräten. Klettern über kopf-
hohe Hindernisse; Klettern an Tauen und ande-
ren Geräten; Kletterschluß. Hangeln, Smaukeln 
und Schwingen in einfachen Formen, allenfalls 
auch mit Absprung am Ende des Rücksmwun-
ges. Schwebegehen auf höhergestel!ten breiten 
und niedrigen smmalen Geräten. Fortführen der 
Übungen im Werfen und Fangen; Smock und 
Schlagwurf. Stoßen mit Schwerbällen und sonsti-
gen geeigneten Geräten . .Heben, Tragen, Ziehen 
und Schieben, aum in Form kleiner Wettkämpfe. 
Kleine· Ringaufgaben (Knaben). 

Kunststücke: Einfame Formen des Bodentur-
nens (zum Beispiel Rolle, Rad, Handstand) und 
der Gerätekünste (zum Beispiel Winden, Ab-, 
Auf- und Untersmwünge, Hockwende, Hocke, 
Grätsme). Fortführen der Sprung-, Wurf- und 
Fangkünste. Smwebetragen. 

Schwimmen: Erlernen einer Schwimmart be-
ziehungsweise V er bessern des Schwimmkönnens. 
Schwimmleistung 25 m. Einfache Sprünge und 
Tauchübungen. 

Winterübungen: Rodeln; Lehrgang für An-
fänger im Eislaufen und Schilaufen. 

Spiele und Tänze. 
Spiele: Parteispiele mit einfamen Regeln (zum 

Beispiel Tag und Nacht, Fangball, Völkerball, 
SchnappbaH). Smerzspiele. Spiele zur Übung der 
Sinne. · 

Tänze und tänzerisches Gruppenspiel (ein-
schließlim Vorformen): Tänze mit lebhafter Be-
wegung. Gehen, Laufen, Hüpfen und Springen 
nach einfachen Rhythmen und auch räumlich ge-
ordnet (Mädmen). 

Wanderungen. 
Gehleistung drei bis vier Stunden für eine 

Ganztagswanderung mit entsprechenden Ruhe-
pausen und reimlimer Spielmöglichkeit. Leimte 
Orientierungsaufgaben und Geländespiele. 

Gesundheitslehre, 
Belehrung . über Körperpflege (Haut, Nägel, 

Zähne). Erziehen zur Nasenatmung. Bade- und 
Wanderregeln. Turn- und Badekleidung. 

Therapeutisme und funktionelle Übungen. 
Hörtraining, Übungen zur Behebung von 

Spramstörungen und motorischen Störungen. 

Lehrplan-Oberstufe. 

(Sechste, siebente und amte Schulstufe.) 

Sachunterricht. 

Gesmimte und Sozialkunde. 

Vom anschaulim Gegenwärtigen zum an-
.< chaulich Vergangenen schreitend und die jugend-
lidie Phantasie und das Einfühlungsvermögen 
rnsnützend, kommen die Schüler zu einem all-
mählichen Verstehen des geschichtlim Gewor-
l1enen. Durch einzelne chronologism geordnete 
I;ilder sollen die wesentlichen Epochen der 
Geschichte Österreichs, seiner Nambarländer, 
Europas und der Welt lebendig werden. 

Der Unterricht in Sozialkunde soll das Inter-
e~se für den Staat und Verständnis für seine 
Einrichtungen erwecken. An mitmensmliche 
Beziehungen anknüpfend, sollen die Smüler zur 
Gemeinschaft geführt werden, um sim als tätige 
Glieder im öffentlichen Leben, in Arbeit und 
Beruf zu bewähren. 

Als Arbeitsgebiete bieten sich zur Auswahl an: 
Das römische Weltreich und unser Vaterland. 

Das Christentum. Das Frankenreich (Karl der 
Große). Der Islam. Heimische Klöster und ihre 
Kulturaufgaben. Allenfalls die Kreuzzüge, . ihre 
religiöse und wirtschaftliche Bedeutung. Bilder 
aus der mittelalterlichen Geschichte Österreichs. 
Erfindungen, Entdeckungen am Beginn der Neu-
zeit. Reformation und Glaubenskriege. Der 
Absolutismus (Türkenkriege, Barockzeit}. Das 
Zeitalter Maria Theresias und Josephs II. Die 
Französisdie Revolution und das Napoleonische 
Zeitalter. Industrialisierung. Das Jahr 1848 (der 
Arbeiterstand). Die österreichism-ungarisme 
Monarchie unter Franz Joseph I. 

Einführung in die Zeitgeschichte: 
Der erste Weltkrieg und die Staatengründungen 

nach dem ersten Weltkrieg. Die Erste Republik, 
Kommunismus, Faschismus und Wirtschaftkrise. 

Der zweite Weltkrieg. 
Die Zweite Republik und der Staatsvertrag. 

Die führenden Weltmächte und die Vereinten 
Nationen. 

Sozialkunde: 
Vom Zusammenleben der Mensmen in Stadt 

und Land (Berufsgliederung des Volkes). 
Die Remte und Pflichten des Staatsbürgers 

(Wahlrecht). 
Aufgaben der Gemeinde (Bürgermeister und 

Gemeinderat). 
Aufgaben und Verwaltung des Bundeslandes 

(Landeshauptmann, Landesregierung; Landtag). 
Aufgaben und Verwaltung des Bundes (Bundes-

präsident, Bundesregierung, Gerichte; National-
rat, Bundesrat). öffentliche,. kulturelle und 



soziale Einrichtungen (Versicherungen, Arbeits-
schutz, Gesundheits- und Fürsorgewesen). 

Geographie und Wirtschaftskunde. 
Osterreich und seine Bundesländer. überblick 

über die Nachbarländer Osterreichs, das übrige 
Europa und die Erde. Anbahnung des Verständ-
nisses für fremde Völker und für die Lebens-
und Wirtschaftsverhältnisse anderer Länder. Die 
Wirtschaftsbeziehungen zwischen Osterreich und 
seinen Nachbarländern (Import, Export, Zölle, 
fremde Währungen, Fremdenverkehr, Paß, 
Visum). 

Übungen im Lesen und V erstehen von Karten, 
Plänen und wirtschaftskundlichen graphisd1en 
Darstellungen. 

Die Gestalt der Erde und ihre Darstellung auf 
dem Globus. 

Die Kontinente und Weltmeere. Die Erde als 
Himmelskörper; Sonne, Mond und Sterne. 

Naturgeschichte und Naturlehre. 

a) Naturgeschichte: 

In enger Verbindung mit dem Unterricht in 
Geographie und Wirtschaftskunde sind Nutztiere 
und Nutzpflanzen Osterreichs in den Lebens-
gemeinschaften Wald, Wiese, Feld, Garten, 
Wasser und Gebirge zu besprechen; darüber hin-
aus werden an Beispielen typischer Vertreter der 
heimischen Tierwelt (Säugetiere, Vögel und 
Insekten) die gemeinsamen Grundzüge des 
Körperbaues und die Funktion der wichtigsten 
Organe behandelt. 

An einfach gebauten Blütenpflanzen werden 
die Grundanschauungen über Bau, Entwicklung 
und Bedeutung der einfachen Pflanzenteile er-
arbeitet. Anleitung zur Naturbeobachtung und 
zur Liebe zur Natur (Natur-, Tier- und Pflanzen-
schutz). Pflege von Zimmer- und Gartenpflanzen. 

Vom menschlichen Körper und den wichtigsten 
Funktionen seiner Organe. 

Gesunde Lebensführung, Erste Hilfe und 
Krankenpflege. Ehrfurcht vor dem Leben. 

Im Zusammenhang mit dem Geographieunter-
richt sind zu besprechen: die wichtigsten aus-
ländischen Nutzpflanzen, ihre Kultur und Ver-
arbeitung, e1mge Vertreter d·er typischen 
Tierwelt und einheimische und ausländische 
Rodenschätzc sowie ihre wirtschaftliche Bedeu-
tung. 

J:,j Naturlehre: 

Der Naturlehreunterricht bahnt das Verständ-
nis leicht überschaubarer physikalischer und 
ch emischer Vorgänge an. Für die Stoffauswahl 
sind lebenspraktische Gründe entscheidend. 
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Vom Gewicht der Körper, ihre Teilbarkeit, 
Festigkeit und Elastizität. Von den Flüssigkeiten. 
Von Luft, Wind und Wetter; Kreislauf des 
Wassers. Von Werkzeugen, mechamschen Ein-
richtungen und Maschinen: Maschinen im Haus-
halt und in der Landwirtschaft. Von Fahrzeugen 
und dem Verkehrswesen. Von elektrischen Ein-
richtungen, Geräten und Maschinen im Haushalt 
und im Gewerbe, in der Industrie und im Ver-
kehr. Von Wärme und Licht. 

Wichtige chemische Erscheinungen; Zusammen-
setzung von Luft und Wasser. Von der Atmung 
und Verbrennung. Wichtige Bodenschätze, ihre 
Gewinnung und Verarbeitung. 

Deutsch, Lesen. 
Der Deutschunterricht der Lehrplan-Oberstufe 

steht in engster Verbindung mit dem Sachunter-
richt und nimmt weitgehend seine Stoffe aus 
dem Erlebnis- und Erfahrungskreis der Smüler. 
Er steht auch im gefächerten Unterricht an 
dominierender Stelle und hat die Erweiterung 
und Festigung einer für das praktische Leben 
ausreichenden einfamen Umgangssprache zum 
Ziele. 

a) Sprechen und Ablesen: 
Die Anforderungen an die Sprechgeläufigkeit 

und an das Ablesen werden erhöht. Das Sprech~ 
tempo des Lehrers soll sich allmählich dem 
Gesprächstempo der Hörenden annähern. Bei 
Knaben ist mit besonderer Sorgfalt auf die Bei-
behaltung der natürlichen Stimmlage während 
tind nach der Mutation zu achten. Das Ablesen 
soll an verschiedenen Personen unter ersdiwerten 
Ablesebedingungen geübt werden (schlechte Be-
leuchtungsverhältnisse, größere Entfernung, ge-
änderter Blickwinkel u. dgl.). 

b) Material und formal bestimmter Sprachunter-
richt: 
Die Sachkreise, aus denen das Spramgut 

geschöpft wird, überschreiten den engeren 
Lebensbereich der Schüler und sollen allmählich 
sämtliche Gebiete des reifen Lebens erfassen, in 
denen der Taube sim später zurechtfinden muß. 

Das Mittelwort der Geg·enwart und der Ver-
gangenheit (beifügend, hauptwörtlich gebraucht). 
Das hauptwörtlich ·gebrauchte Zeit- und Eigen-
schaftswort. Der zweite Fall des Hauptwortes 
(Angabe des Besitzes, Teiles, Ursprungs). 

Das hinweisende Fürwort. Der Umstand der 
Zeit: in, vor, während ; Fragen: wozu, zu 
welchem Zweck, aus welchem Grund; abhängige 
Rede mit Indikativ (volkstümlich). Änderung 
der Wortfolge innerhalb des Satzes. Satzverbin-
dungen: denn, sonst, daher, darum, zuerst-dann, 
sowohl - als auch , teils - teils, entweder -
oder, zwar - aber, dom. Satzgefüge: daß, da, ob, 
wenn (konditional und temporal), als bis. 
Objektsätze mit wer, was, wo. 
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Konjunktiv und Konditional an einigen Vergleichen em1ger Brüche und gemischter 
Mustersätzen. Zahlen. 

Zeitwörter, Eigenschaftswörter mit Ergänzun- Einführen in das Rechnen mit Dezimalzahlen 
gen _vierter, dritter und zweiter Fall, Vorwort- an Hand lebenspraktischer Beispiele (Maß- und 
ergänzungen). Bindewörter: weder - noch, nicht Preisangaben). 
nur - sondern auch, je - desto, obwohl, trotz- Maßreihen, Maßbezeichnungen: m2, dm2, cm2; 
dem, wenn auch. Satzgefüge: Zeitsätze (gleich-, Zeitmaße: Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, 
vor- und nachzeitig); Relativsätze (Beifüge- Sekunde; Zählmaße: Paar, Dutzend. Praktische 
sätze), Subjektsätze: Es ist nicht erlaubt, - - -. Rechenprobleme aus dem Familien- und Ar-
Wer - - -, der; Einräumungssätze, Folge- beitsleben. Sichere Handhabung des Geldes: 
sätze. Wechseln, Herausgeben. Gründliche Übungen im 

Wiederholung, Erweiterung und Vertiefung Wägen und Messen. Ständiges üben des münd-
und Zusammenfassung der Wort- und Satzfor- liehen Rechnens. Sicheres Erkennen der Uhr-
men, einfache W ortbedeu tungs- und W ortbil-
dungslehre. übertragene Bedeutung und bild-
hafte Sprache; abstrakte Begriffe, ihre Zurück-
führung auf das Anschauliche. 

zeit. 
Umfangs- und Flächenberechnung von Qua-

drat und Rechtecken. Bekanntmachen mit den 
Eigenschaften des Quaders und Würfels. Er-

c) Schriftlicher Ausdruck: fassen und Bezeichnen der einzelnen Grundge-
bilde dieser Körper: Fläche, Kante, Ecke; Be-

Anleiten zur Abfassung kurzer Erlebnisauf- rechnung der Oberfläche von Quader und Wür-
sätze (Tagebuch und Briefe). -

Kurze Berichte und sachliche Darstellungen. - fel. 
Anleitung zum Ausfüllen von Drucksorten und Anleitung zum richtigen Gebrauch der Zei-
gebräuchlichen Formularen. üben und Festigen chengeräte (Lineal, Dreieck, Zirkel). 
der Formen des lebenspraktischen Schriftver- Vier Schularbeiten im Schuljahr. 
kehrs: Glückwunschkarten, Briefe aus konkreten 
Anlässen, Telegramme, Bestellschreiben, Ge-
suche, Stellenbewerbungen, Lebenslauf, Beant-
wortung von Zeitungsanzeigen und Briefen, Er-
teilen von Auskünften, Inserate und Ankündi-
gungen. 

Vier Schularbeiten im Schuljahr. 

d) Lesen: 
Interessante Lesestoffe (Tier- und Abenteuer-

geschichten, einfache Reiseerzählungen, Aus-
schnitte aus den Lebensgeschichten bedeutender 
Menschen, Berichte über aktuelle Tagesereig-
nisse in Zeitschriften und Zeitungen und ähn-
liche) sollen die Freude am Lesen wecken und 
zur Privatlektüre anregen. 

Auf verständnisvolles Lesen lebenspraktischer 
Texte, wie Gebrauchsanweisungen, Kochrezepte, 
Ankündigungen, Plakate, Preisausschreiben, Sach-
bücher, ist besonderer Wert zu legen. Das selb-
ständige Nachschlagen in Wörterbüchern und das 
Zurechtfinden in Nachschlagewerken ist zu üben. 

Schreiben. 
Sorgsame Pflege der Schrift durch ausreichendes 

üben der Geläufigkeit und Vermeiden jeder Ver-
krampfung und schlechter Körperhaltung. 

Übungen im ornamentalen Schreiben. 

Rechnen und Raumlehre. 

Sec h s t e Sc h u 1 stufe: 
Festigung der vier Grundrechnungsarten im 

erweiterten Zahlenraum. Dividieren durch zwei-
stelligen Divisor. Anschauliches Darstellen und 

S i e b e n t e u n d a c h t e Sc h u 1 s tu f e: 
Sicherheit im Lesen, Benennen und Anschrei-

ben mehrstelliger Zahlen (Stellenwert). 
Übungen im Addieren, Subtrahieren, Multi-

plizieren und Dividieren mit ein- und zweistel-
ligen Dezimalzahlen. 

Einführung der Begriffe Brutto, Netto, Tara; 
Einkaufs-, Verkaufspreis, Gewinn. 

Einfache Kalkulationen, Lohn- und Steuer-
berechnungen. Verwandlung von Brüchen 1n 
ganze und gemischte Zahlen und umgekehrt. 

Umwandlung von Halben und Vierteln in 
Dezimalzahlen. Einfache Rechnungen mit Bruch-
zahlen. Einführung in das Prozentrechnen. Vom 
Sinn des Sparens; einfache Zinsenberechnungen. 
Wichtige ausländische Zahlungsmittel. Der Fahr-
plan. Übungen im Fahrplanlesen. Eisenbahn-
tarife und Zuschläge. 

Maßreihen und Maßbezeichnungen: m2, a, ha; 
m3, dm3, cm3• 

Winkelmaße: 90°, 45°, 60°, 30°. 
Schwierigere lebenspraktische Aufgaben aus 

Haushalt, Gewerbe, Landwirtschaft und Handel. 
Umfangs- und Flächenberechnungen von Pa-

raHelogrammen, Dreiecken und Kreis. 
Inhalts- und Oberflächenberechnungen von 

Würfel, Quader, Prisma und Zylinder, allenfalls 
Pyramide, Kegel und Kugel. Fortgesetzte Übun-
gen im Gebrauch der Zeichengeräte und der Meß-
behelfe. 

Im Zusammenhang mit dem Unterricht in 
Raumlehre in der siebenten und ach~en 'Schul-
stufe ist insbesondere für Knaben wöchentlich 



eine beziehungsweise vierzehntäglich zwei Stun-
den für praktisches Werkzeichnen, wie es die 
Berufsschule voraussetzt, zu verwenden. 

Dabei ist auf die genaue und saubere Ausfüh-
rung der Zeichnungen zu achten. Unter Bedacht-
nahme auf die lebenspraktischen Bedürfnisse sind 
einfache Kon9truktionsaufgaben zu lösen. Das 
Lesen und Verstehen einfacher Pläne und Werk-
zeichnungen ist anzustreben und zu üben. 

Im Zusammenhang mit der Ausbildung der 
Raumanschauung sind die Netze der einzelnen 
Körper graphisch darzustellen, allenfalls auch 
die Grund-, Auf- und Schrägrisse einfacher Kör-
per. 

Vier Schularbeiten im Schuljahr. 

Bildnerische Erziehung. 
Einführung zum genaueren Beobachten und 

zur reicheren Durchformung. Besondere Bedacht-
nahme auf die Farbe als Gestaltungsmittel. 

Rhythmisch-dekoratives Gestalten einschließ-
lich ornamentaler Schrift. Enge Zusammenarbeit 
zwischen Bildnerischer Erziehung und Hand-
arbeit. Wecken der Erlebnisfähigkeit für Kunst-
werke. 

Knabenhandarbeit. 
Gestalten in verschiedenen Arbeitsweisen unter 

Bedachtnahme der Eigenut des Materials und 
der Möglichkeit der verwendeten Technik. Ver-
tiefen des Verständnisses für Beziehungen zwi-
schen Zweck, Material und Form. Einführung 
in das Technisch-Handwerkliche. 

Tonarbeiten: Formen nach der Phantasie und 
nach der an der Natur geklärten Vorstellung. 

Papier- und Pappearbeiten:. Herstellen ein-
facher flächiger Gegenstände nach Anweisung 
oder nach eigenen Entwürfen. Schneiden mit 
Schere und Messer; Rändern, Überziehen. 

Holzarbeiten: Spalten, Schneiden, Sägen, Scha-
ben, Putzen. Bemalen und Lackieren. 

Allenfalls Arbeit mit Stroh, Bast und ähn-
lichem. 

Altersgemäße Werkstoff- und Werkzeugkunde 
im Zusammenhang mit der Arbeit. 

Richtige Handhabung der Werkzeuge; Un-
faHverhütung, Pflege von Werkstoff, Werkzeug 
und Arbeitsplatz .. 

Mädchenhandarbeit. 
Herstellen von Werkstücken in den Grund-

techniken mit erhöhten Anforderungen. 
Häkeln: Rundhäkeln mit Reihenschluß und 

einfacher Musterung, Häkelschrift. 
Stricken: Rundstricken; Zweifarbenstrickerei; 

Stricken nach Strickschrift; Ausbesserungsarbei-
ten. 

Einführung in das Masdiinnähen; Anwenden 
der erlernten Stidie und Nähte (Hand- uru:l Ma-
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sdiinnähen) sowie der schmückenden Techniken; 
einfache Ausbesserungsarbeiten. 

Herstellen von Grundsdinitten für einfache 
Kinder- und Mäddienkleidung. 

Herstellen von Werkstücken unter Verwen-
dung versdiiedener Stidiarten. 

Kenntnis und materialgerechte Verwendung 
von Textilien. Riditige Handhabung und Pflege 
der Arbeitsbehelfe. Nach Möglichkeit Verwen-
dung moderner Tediniken und Materialien. 

Hauswirtschaft. 

a) Hauswirtschaftlidie Arbeiten: 
Praktisches Kodien: Zubereitung einfacher 

Mahlzeiten. 
Tischdecken, Anriditen, einfadies Servieren. 
Andere Haushaltsarbeiten. 
Fallweise: grüru:llidies Reinigen. 
Nahrungsmittelkunde und Ernährungslehre. 

Im Hinblick auf gesunde Ernährung: zweck-
mäßiger Einkauf; riditige Behandlung und Ver-
wertung der gebräuchlichsten Nahrungsmittel. 
b) Haushaltungskunde: 

Kenntnis der gebräuchlichen Materialien und 
Geräte zur Führung eines einfachen Haushalts; 
Richtige Handhabung und Pflege der Haushalts-
geräte. Berechnen der Mahlzeiten. 

S e c h s t e b i s ach t e S c h u l s tu f e: 

Kräftigungs-, Sdimeidigungs- und Lösungs-
übungen. 

Auswahl der Übungen im Hinblick auf die 
mit der zweiten Körperstreckung häufiger auf-
tretenden Haltungssdiwierigkeiten. Entwickeln 
einer Übungsgruppe zur täglichen Durdiarbei-
tung des Körpers. 

Haltungs- und bewegungsformende Übungen. 
Anleitung zu bewußter und persönlich abge-

stimmter Arbeit an Haltung und Bewegung (An-
satz, Ablauf, Kraftausmaß und anderes). 

Leistungsübungen (einsdiließlidi Kunststücke). 
Grundübungen: 
Steigerung der . Leistungsanforderungen bei 

allen bisher gepflegten Übungen. Erreichen 
einiger Ausdauer beim Laufen im Gelände; 
Wettläufe bis 60 m. Versudie im Sta.bspringen. 
Klettern über kopfhohe Hindernisse; Wand-
erklettern. Schwebegehen über breite (bis 
schulterhohe) und schmale (bis hüfthohe) Geräte, 
audi mit verschiedener Aufgabenstellung. Werfen 
und Fangen von Bällen über größere Entfernung 
und im Laufen; Schlagballweitwerfen. Stoßen 
mit verschiedenen Geräten (3 bis 5 kg). Heben, 
Tragen, Ziehen und Schieben mit angemessener 
Leistungssteigerung. Ringaufgaben und Erlernen 
einfacher Ringergriffe (Knaben). 

• 
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Kunststücke: 
Fortführen des Bodenturnens (zum Beispiel 

Flugrolle, überschlag) und der Gerätekünste (zum 
Beispiel Aufgänge, Umschwünge, Flanke, Kehre), 
auch durch einfache Obungsverbindungen. Gleich-
gewichtskünste an Geräten. Sprung-, Schwung-, 
Wurf- und Fangkünste mit Handgeräten. 

Schwimmen: 
Erreichen von Sicherheit und Ausdauer, allen-

falls Erlernen einer zweiten Schwimmart. Wett-
schwimmen bis 50 m, auch · in Staffelform. Wen-
den, Startsprung, Tauchübungen. Erwerben des 
Frei- oder Fahrtenschwimmerzeugnisses. 

Winterübungen: Rodeln. Eislaufen, allenfalls 
Vorbereitung des Schulelaufens und Tanzens. 
Vorbereitende Übungen für Eishockey (Knaben). 
Schilaufen: Grundschule, Wertungsfahrten, Halb-
tagswanderungen. 

Spiele und Tänze. 
Spiele: Schlagball, Korbball, Flugball und 

andere einschließlich der Vorbereitungsspiele. Für 
Knaben auch Handball und Fußball mit verein-
fachten Regeln. · 

Tänze und tänzerisches Gruppenspiel (ein-
schließlich Vorformen): Ausgewählte Volkstänze 
und einfache Gemeinschaftstänze. Für Mädchen: 
Bewegungsführung zeitlich und räumlich geord-
net, auch mit Anpassung an die Partnerin und 
an die Gruppe. Schwünge mit Handgeräten. 

Wanderungen und Schikurse. 
Wanderungen: Gehleistung vier bis fünf Stun-

den für eine Ganztagswanderung. Fortführen 
der Orientierungsaufgaben und Geländespiele. 
Anleiten zur Beobachtung der besonderen Eigen-
heiten des Wandergebietes. 

Schikurse: Führung und Gestaltung nach den 
bezüglichen Erlässen. 

Gesundheitslehre: 
Anleitung zu gesunder Lebensführung (Ernäh-

rung, Genußgifte, Kleidung, Arbeit und Ruhe, 
Freizeit). Einiges über Volksgesundheit. Einfache 
Aufgaben der Ersten Hilfe. 

Therapeutische und funktio-
n e 11 e 0 b u n g e n, wie Lehrplan-Mittelstufe. 
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Anlage C 3 

LEHRPLAN DER SONDERSCHULE FÜR BLINDE KINDER. 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND 
DIDAKTISCHE GRUNDSATZE. 

A. Allgemeine Bestimmungen. 

1. Zusammenfassung der Sdiulstufen in Lehr-
plan-Hauptstufen. 
Die Sonderschule für blinde Kinder gliedert 

sich in acht Schulstufen, die im Lehrplan ent-
sprechend ihren besonderen Bildungsaufgaben 
zu drei Lehrplan-Hauptstufen zusammengefaßt 
werden: 
die Lehrplan-Unterstufe umfaßt die erste und 

ermöglichen, ist im Rahmen dieses Lehrplanes 
beziehungsweise der vom Landessdiulrat fest-
gesetzten schuleigenen Lehrstoffverteilungen für 
jede Klasse eine ausführliche, den örtlichen Er-
fordernissen angepaßte Lehrstoffverteilung aus-
zuarbeiten, für deren Erstellung der Schulleiter 
verantwortlich ist. Die einzelnen Klassen-Lehr-
stoffverteilungen sind durch die Lehrerkon-
ferenzen aufeinander abzustimmen. 

3. Mindestforderungen und Erweiterungsstoffe. 
Die Lehrplanforderungen sind so erstellt, 

daß sie einheitliche Anforderungen für das 
ganze Bundesgebiet gewährleisten, dabei aber zweite Schulstufe, 

die Lehrplan-Mittelstufe 
vierte Sdiulstufe, und 

umfaßt die dritte und audi weitgehend die örtlidien Erforder-
nisse und die verschiedenen Organisations-

die Lehrplan-Oberstufe umfaßt die fünfte, 
sediste, siebente und achte Sdiulstufe. 

formen der Sdiulen berücksiditigen. Für Schulen, 
die über die Lehrplanforderungen hinausgehende 
weitere Bildungsaufgaben bewältigen können, 

2. Lehrstoffverteilung für einzelne Schulen und kommen die Erweiterungsstoffe in Betracht, die 
Klassen. im Lehrplan durch das Wort „allenfalls". ge-

Jede Lehrplan-Hauptstufe hat eine bestimmte 
Bildungsaufgabe. Die Jahresziele innerhalb der 
einzelnen Lehrplan-Hauptstufen (siehe fünfter 
Teil dieses Lehrplanes) sind als Richtmaße anzu-
sehen. Unter Bedachtnahme auf die großen 
Alters- und Begabungsstreuungen innerhalb der 
einzelnen Klassen, auf die verschiedenen 
Organisationsformen der Sondersdiule für 
blinde Kinder und im Hinblick auf die ver-
schiedenen örtlichen Erfordernisse werden die 
Landesschulräte gemäß § 6 des Sdiulorganisa-
tionsgesetzes, BGB!. Nr. 242/1962, ermäditigt: 

a) die den einzelnen Lehrplan-Hauptstufen, 
insbesondere der Lehrplan-Oberstufe, zu-
geteilten Bildungsaufgaben entsprechend den 
gegebenen Schulverhältnissen anders anzu-
ordnen und zu gliedern, als im fünften 
Teil dieses Lehrplanes angegeben ist, und 
nach Bedarf und Möglidikeit von Abtei-
lungs- und Gruppenunterricht, von Block-
bildung, von Wechselfolgen, von Epochal-
unterricht und besonderen unterrichtlichen 
Vorsorgen für Kinder mit Sehresten, mit 
mehrfachen Behinderungen und für Ent-
lassungssdiüler Gebrauch zu machen, 

b) im Rahmen dieses Lehrplanes für die 
einzelnen Sonderschulen für blinde Kinder 
schuleigene Lehrstoffverteilungen festzu-
setzen. 

Um eine gut geplante Arbeit aller Lehrer 
und eine sinnvoll weiterbauende Führung des 
Unterrichtes in den aufeinanderfolgenden Klas-
sen einer Sonderschule für blinde Kinder zu 

kennzeichnet sind. 

4. Das blinde Kind. 
Die Blindheit verändert die physische und 

psychische Entwicklung des Kindes und bedingt 
eine andersartige Persönlidikeitsentwicklung. 
Das Werden und Wachsen des geistigen Lebens 
vollzieht sich anders. 

a) Die sinnliche Wahrnehmung und die Bil-
dung räumlicher Vorstellungen werden 
ersdiwert und eingesdiränkt. 

b) Die Orientierungsfähigkeit und Bewe-
gungsmöglidikeit ist stark behindert. 

c) Die Einschränkung der Bewegungsfreiheit 
kann zu physischer und psychisdier Pas-
sivität führen. 

d) Geistige Passivität, Vereinsamung und 
Isolierung verursachen Schwierigkeiten im 
sozialen Verhalten und in der sozialen 
Anpassungsfähigkeit. Nicht selten nimmt 
das blinde ,Kind eine Sonderstellung in 
seiner Umwelt ein. 

e) Durch uie angeführten physischen und 
psychischen Behinderungen wird die l:'.r-
ziehungs- und Unterrichtsarbeit erschwert 
und der Bildungsprozeß verlangsamt. Die 
Behinderungen des blinden Kindes erfor-
dern eine weitgehende Kompensierung der 
Ausfallserscheinungen durch die Schulung 
der Restsinne, namentlich des Tast- und 
Gehörsinnes. 

Die Aufgaben der Sondersdiule für blinde 
Kinder gehen über ·die Arbeitsgebiete der Volks-
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schule hinaus. Sie hat in der Regel auch einen 
Großteil der Erziehungsarbeit des Elternhauses 
zu übernehmen. Den schulischen Leistungen sind 
durch den Ausfall des Gesichtssinnes bestimmte 
Grenzen gesetzt. Die Sonderschule für blinde 
Kinder mit den angeschlossenen Bildungseinrich-
tungen ist in der Regel die einzige Bildungs-
stätte für Blinde. Sie hat daher in allen Unter-
richtsgegenständen eine grundlegende Allgemein-
bildung ihrer Schüler zu gewährleisten und 
diese auf geeignete Berufe in der Welt der 
Sehenden vorzubereiten. Besonderer Wert ist 
auf die Ausbildung individueller Begabungs-
richtungen zu legen, um einerseits durch . Er-
folgserlebnisse auf diesem Gebiet das Selbst-
bewußtsein und den Leistungswillen der 
Schüler zu stärken und anderseits die aus-
fallenden optisch-ästhetischen Werte durch 
akustisch-ästhetische auf dem Gebiete der Musik, 
Sprache und Literatur zu kompensieren. 

Zur Lösung der Bildungsaufgaben der Son-
derschulen für blinde Kinder sind erziehliche 
und unterrichtliche Maßnahmen notwendig, die 
den blinden Schüler und seine individuellen 
Eigenarten berücksichtigen. Erziehung und 
Unterricht bilden eine vielseitig verknüpfte Ein-
heit. . Daher gelten die Grundsätze für die 
Arbeit der Sonderschule für blinde Kinder so-
wohl für den erziehlichen als auch für den 
unterrichtlichen Bereich. 

B. Didaktische Grundsätze. 

1. Gemeinschaftserziehung. 
Blinde Kinder haben im Elternhaus nur selten 

Spielgefährten. Das Blindsein und die damit ver-
bundenen körperlichen Hemmungen bewirken 
oft Vereinsamung und Isolierung. Der mangelnde 
Kontakt mit der Umwelt kann leicht zu Miß-
trauen, Interesselosigkeit und Gleichgültigkeit 
gegenüber den Mitmenschen führen. Es sind 
daher Wege zu suchen, die dem blinden Kind 
auCh im Heim gelegentlich eine Kontaktnahme 
mit gleichaltrigen Sehenden ermöglichen. Die 
blinden Schüler sollen mit zunehmender geistiger 
Reife und Selbständigkeit für die Probleme 
ihrer Umwelt und für die Einrichtungen des 
öffentlichen Lebens interessiert und damit auf 
das Leben in der Welt der Sehenden vorbereitet 
werden. Sie sollen zu einer bewußten Anteil-
nahme und Mitarbeit an den kultu~ellen und 
sozialen Einrichtungen des Staates kommen und 
zu lebensbejahenden und einsatzfreudigen Glie-
dern der Gesellschaft werden. 

2. Rücksicht auf die individuelle Behinderung 
und Eigenart. 
Der Ausfall des Sehvermögens und das An-

gewiesensein auf die Restsinne bedingen eine 
weitgehende Einschränkung des Wahrnehmungs-
vermögens und lückenhafte Vorstellungen. 

Die großen Unterschiede in der Begabung, 
im Grad der Sehbehinderung und in der sprach-
lichen, körperlichen und geistigen Entwicklung 
erfordern eine weitgehende individuelle Be-
treuung und eine der Blindheit gemäße unter-
richtliche Förderung der Schüler. 

Die Berücksichtigung der individuellen Eigen-
art und Behinderung verlangt 

a) eine sorgfältige Auswahl der Bildungs-
güter und eine gewissenhafte Planung der 
Methoden, um Verfrühungen, Überforde-
rungen und Lücken im Bildungsprozeß 
auszuschließen; 

b) die Anpassung der Arbeitsweisen und An-
schauungsmittel an den Leistungsstand der 
Klasse und der einzelnen Schüler. 

Diese Maßnahmen sind notwendig, um dem 
blinden Kind zu seiner optimal erreichbaren 
Leistungsfähigkeit und Lebenstüchtigkeit zu 
verhelfen. 

3. Förderung der Handgeschicklichkeit. 
Die Blindheit hemmt die Bewegungs- und 

Leistungsfähigkeit des Kindes in hohem Maße 
und führt leicht zu körperlicher und geistiger 
Passivität. Da die Umwelt dem blinden Kind 
die meisten körperlichen Arbeiten abnimmt und 
dadurch die körperliche und geistige Passivität 
gefördert wird, hat die Sonderschule für blinde 
Kinder einer vielseitigen Schulung der Hand-
geschicklichkeit und damit der Entwicklung der 
manipulativen Intelligenz erhöhte Beachtung zu 
schenken. 

Der Handarbeitsunterricht bietet auch für 
blinde Schüler in einer Vielzahl von Techniken 
Gelegenheit ztir Entfaltung der Handgeschick-
lichkeit. Die Erfolgserlebnisse stärken das Selbst-
bewußtsein und den Arbeitswillen des blinden 
Kindes und kompensieren damit die unbefrie-
digenden Leistungen auf anderen Gebieten. So 
hebt der intensive Handarbeitsunterricht das 
Selbstbewußtsein, fördert die Persönlichkeits-
entwicklung und in gleicher Weise die Berufs-
und Einsatzreife der blinden Schüler. 

4. Gesamtunterricht. 
Für die Lehrplan-Unter- und -Mittelstufe der 

Sonderschule für blinde Kinder gilt das Prinzip 
des Gesamtunterrichtes. Die Darstellung des Bil-
dungsgutes in Ganzheiten ist eine Voraussetzung 
für eine einheitliche, harmonische Allgemein-
bildung und führt allmählich zum Aufbau eines 
einheitlichen, lebensnahen Weltbildes Es ist 
daher von einer strengen Scheidung des Lehr-
stoffes nach bestimmten Unterrichtsgegenständen 
und -stunden Abstand zu nehmen. Der Unter-
richt nimmt seinen Ausgang vom heimatlichen 
Sachunterricht und bringt das Bildungsgut in 
Ausschnitten aus dem Leben der Heimat (in 
Sachgebieten, Lebensgebieten) planmäßig an den 



Schüler heran. So lernt der Schüler das Bild 
seiner Umwelt und seines Erlebniskreises über-
schauen und gliedern. Hiebei wird der Unter-
richt allmählich zum Verständnis für die Zu-
sammenfassung und Unterscheidung von Grup-
pen gleichartiger Gegenstände, Vorgänge und 
Geschehnisse hinleiten. 

Auf der Lehrplan-Oberstufe der Sonderschule 
für blinde Kinder hat der Unterricht gefächert 
zu erfolgen; hiebei ist aber die engste Wechsel-
beziehung der Unterrichtsgegenstände geboten. 

5. Erlebnisunterricht. 
Der Unterricht hat von der anschaulichen 

Erlebniswelt der Schüler und ihren Gemüts-
und Gebrauchsbeziehungen zu den Personen und 
Dingen auszugehen. Diese Welt ist zunächst ihre 
Umwelt, dann die engere und weitere Heimat 
und auch das Leben der Gegenwart. Hier sind 
dem Schüler Personen, Dinge und Vorgänge in 
ihrer ungeteilten Bedeutsamkeit gegeben, und er 
fühlt sich darin geborgen. 

Die emotionale Eindringlichkeit eines Erleb-
nisses und einer lebensechten Situation fördert 
beim blinden Kind die Lern- und Arbeits-
freudigkeit, hebt das Interesse am Unterricht 
und regt zum selbständigen Denken und Mit-
arbeiten an. Das Erlebnis wird daher auf der 
Unterstufe, aber auch auf der Oberstufe des 
Blindenunterrichtes zum Ausgangspunkt für um-
fassende sachliche und sprachliche Problem-
stellungen genommen. 

6. Anschaulichkeit und Lebensnähe. 
Auf allen Sdrnlstufen und in allen Unter-

richtsgegenständen sind vielgestaltige Anschau-
lichkeit und Veranschaulichung das Haupt-
anliegen des Blindenunterrichtes. Bei der Ver-
anschaulichung des Bildungsstoffes ist auf weit-
gehende Einbeziehung aller Restsinne, insbeson-
dere des Tastsinnes und des Gehörs, Wert zu 
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legen. Auch die Pflege und Übung des geringen 
Sehrestes bei praktisch Blinden ist zu beachten. 
Den Kindern soll reichlich Gelegenheit geboten 
werden, die Gegenstände in ihrer natürlichen 
Umgebung, zumindest aber an guten Modellen 
und Reliefdarstellungen, zu erfassen und mit 
ihnen zu hantieren. 

Im Sachunterricht sollen die grundlegenden 
Sachvorstellungen durch den persönlichen Um-
gang der Kinder mit der Gegenstandswelt ge-
klärt und geschaffen werden. Im Rechenunter-
richt bildet die Veranschaulichung die Voraus-
setzung jeder erfolgreichen Unterrichtsarbeit. 
Auch im Sprachunterricht soll bei der Erweite-
rung des Wortschatzes auf eine ausreichende 
Veranschaulichung Bedacht genommen werden. 

7. Sicherung des Unterrichtsertrages. 
Der erlebniserfüllte Eindruck, die lustvolle 

Tätigkeit, aber auch die einprägsame Formung 
des Merkstoffes schaffen die Voraussetzungen 
für ein dauerndes Behalten; sinnvolles üben, 
Wiederholen und Anwenden während des 
Unterrichtes sichern bereits einen gewissen Be-
stand an grundlegenden Kenntnissen und Fertig-
keiten. Dazu kommen noch planmäßig gestellte 
mündliche und schriftliche Hausaufgaben in be-
scheidenem Umfang. 

8. Methodenfreiheit und Methodengerechtheit. 
Bei Einhaltung der dargelegten Grundsätze 

wird die Methode im einzelnen bestimmt durch 
den Entwicklungs- und Leistungsstand der 
einzelnen Schüler ' und der Klasse als Ganzes, 
durch die Struktur des Lehrgutes, durch das 
besondere Ziel des jeweiligen einzelnen Unter-
richtsabschnittes und durch schulorganisatorische 
und sachliche Voraussetzungen des Unterrichtes. 

Innerhalb dieser Grenzen ist die Wahl und 
Durchführung der Methode eine freie, schöpfe-
rische Leistung und verantwortungsvolle Auf-
gabe des Lehrers. 

ZWEITER TEIL. 
GESAMTSTUNDENZAHL UND STUNDENAUSMASS DER UNTERRICHTSGEGEN-

STÄNDE. 
(Stundentafel.) 

Schulstufen und Wochenstunden 

Pflichtgegenstand l. 2. 3. 4. 5. b. 7. 8. 
- --- ----· 

K M K M K M K M K M K M K M K M 

Religion . I+ 2 2 2 2 2 2 2 
---· 

4 5 
Sachunterricht 4 oder oder 6 6 - 6 6 

5 6 
1 

Fürtrag . 1 
K = Knaben M = Mäddien 
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Schulstufen und Wochenstunden 

Pflichtgegenstand 1. 2. 3. 
- ---- -
K M K M K 

Übertrag . 1 

8 
Deutsch, Lesen . 8 oder 8 

9 

3 3 
Rechnen und Raumlehre oder oder 4 

4 4 

Blindenschrift - - -

1 
Knabenhandarbeit . oder - 2 - 2 

2 

1 
Mädchenhandarbeit - oder - 2 -

2 

1 
Musikerziehung 1 1 oder 

2 

Maschinschreiben - - -
2 2 2 

Leibesübungen .. oder oder oder 
3 3 3 

-----
Therapeutische und - 0 

funktionelle Übungen 1 1 oder 
1 

Gesamtwochen-

1 1 1 
stunden zahl 23 25 26 

Freigegenstand 
1 1 1 

Englisch . 
--
Chorgesang 

0 2 2 
Instrumentalmusik 

Hauswirtschaft 

K =Knaben M= Mädchen 

Die Summe der Stundenausmaße der einzel-
nen Pflichtgegenstände muß mit der in der 
Rubrik „Gesamtwochenstundenzahl" ange-
gebenen Stundenzahl übereinstimmen. Im 
übrigen bleibt es den Landesschulräten über-
lassen, das Stundenausmaß für die einzelnen 
Unterrichtsgegenstände im Rahmen der in der 
Stundenzahl angegebenen Grenzen den ört-
lichen Gegebenheiten entsprechend festzusetzen. 

7. 8. 

M 

1 1 _ _ 4. / ---~·- 6 . . 
K M K M i K M K M K M 

5 5 .4 4 
8 oder oder oder oder 

6 6 5 5 

4 4 4 4 
oder oder 5 oder oder 

5 5 5 5 

2 
- 3 oder 2 2 

3 

2 2 
- 2 - oder - oder - 3 - 3 -

2 

3 3 

2 2 
- 2 - oder - oder - 3 - 3 

3 3 

2 2 2 2 2 

- - - 2 2 

2 2 2 2 2 
oder oder oder oder oder 

3 3 3 3 3 

0 
oder - - - -

1 

1 
27 

1 
28 

1 
28 29 

1 
29 

1 1 1 

2 6 6 6 6 

Dabei darf jedoch im Stundenausmaß für Kna-
ben und Mädchen (Handarbeit und Leibes-
übungen ausgenommen) kein Unterschied ge-
macht werden. 

In Klassen mit mehreren Schulstufen gilt für 
jede Schulstufe die ihr in der Stundentafel zuge-
messene Anzahl der wöchentlichen Unterrichts-
stunden. 



Auf der ersten bis vierten Schulstufe wird in 
den Unterrichtsgegenständen Deutsch und Lesen 
auch Blindenschrift unterrichtet. 

Das Stundenausmaß der Freigegenstände hat 
der Landesschulrat zu bestimmen, wobei deren 
Gesamtwochenstundenzahl auf der Unterstufe 
zwei und auf der Oberstufe sechs nicht über-
schreiten darf. 

Die therapeutischen und funktionellen Übun-
gen können klassenweise, gruppenweise oder 
einzeln - je nach gegebener Notwendigkeit -
durchgeführt werden. 

DRITTER TEIL. 
ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL, BILDUNGS-
UND LEHRAUFGABEN DER EINZELNEN 

UNTERRICHTSGEGENSTANDE. 

Die Sonderschule für blinde Kinder hat - wie 
alle österreichischen Schulen - im Sinne des § 2 
des Schulorganisationsgesetzes, BGB!. Nr. 242/ 
1962, die Aufgabe, an der Entwicklung der An-
lagen der Jugend nach den sittlichen, religiösen 
und sozialen Werten sowie nach den Werten des 
Wahren, Guten und Schönen durch einen ihrer 
Entwicklungsstufe und ihrem Bildungsweg ent-
sprechenden Unterricht mitzuwirken. Sie hat die 
Jugend mit dem für das Leben und den künfti-
gen Beruf erforderlichen Wissen und Können aus-
zustatten und zum selbsttätigen Bildungserwerb 
zu erziehen. 

Die jungen Menschen sollen zu gesunden, 
arbeitstüchtigen, pflichttreuen und verantwor-
tungsbewußten Gliedern der Gesellschaft und 
Bürgern der demokratischen und bundesstaat· 
liehen Republik Osterreich herangebildet werden. 
Sie sollen zu selbständigem Urteil und sozialem 
Verständnis geführt, dem politischen und welt-
anschaulichen Denken anderer aufgeschlossen 
sowie befähigt werden, am Wirtschafts- und 
Kulturleben Osterreichs, Europas und der Welt 
Anteil zu nehmen und in Freiheits- und Frie-
densliebe an den gemeinsamen Aufgaben der 
Menschheit mitzuwirken. 

Im Sinne des § 22 des Schulorganisations-
gesetzes hat die Sonderschule für blinde Kinder 
im besonderen die Aufgabe, blinde Schüler in 
einer ihrer Behinderungsart entsprechenden 
Weise zu fördern und damit die Hemmungen 
des Blindseins weitgehend abzubauen, ihnen zu-
mindest eine den Volksschulen entsprechende 
Bildung zu vermitteln und ihre Eingliederung 
in das Arbeits- und Berufsleben und in das Zu-
sammenleben mit den sehenden Menschen vor-
zubereiten. 

Sachunterricht. 

In allen Zweigen des Sachunterrichtes sollen 
die Schüler die sachgemäßen Gesichtspunkte für 
die vielseitige Betrachtung der Wirklichkeit 
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kennenlernen. Sie sollen ferner ein Grundwissen 
erwerben, das sie befähigt, sich über das Erlernte 
angemessen auszudrücken. 

H e i m a t- u n d N a t u r k u n d e. 

Der Unterricht in der Heimat- und Natur-
kunde macht als Umweltkunde das blinde Kind 
in möglichst anschaulicher Form mit den Gegen-
ständen, Tieren, Pflanzen und Menschen seiner 
nächsten Umgebung bekannt, führt es allmählich 
zu einem ersten Verständnis des Lebens in 
Familie, Heim und Schule und, behutsam weiter-
schreitend, zu einem grundlegenden konkreten 
Wissen über den Heimatort, die engere und 
weitere Umgebung und das heimatliche Bundes-
land. 

Im engen Zusammenhang damit werden Tiere 
und Pflanzen in ihren natürlichen Lebensgemein-
schaften wie auch einfache naturkundliche Vor-
gänge behandelt oder an guten Modellen ein-
gehend kennengelernt. So werden im blinden 
Kind der Sinn für die Schönheit der Natur und 
für die Heimat und das Verständnis für die 
Schonung und Erhaltung der Natur- und Kunst-
schätze, aber auch des persönlichen Eigentums 
und der Einrichtungen der Schule, der Familie 
und der Offentlichkeit, entwickelt. 

G e s c h i c h t e u n d S o z i a 1 k u n d e. 
Der Unterricht in Geschichte und Sozialkunde 

vermittelt die Bekanntschaft mit großen Leistun-
gen bedeutender Menschen und Völker, Orien-
tierung über das Typische wichtiger historischer 
Zeitabschnitte, Verständnis der gegenwärtigen 
kulturellen und politischen Tatsachen aus ihrem 
Werden und die Bereitschaft, sich in Anschau-
ungen anderer Zeiten, Völker und sozialer Grup-
pen hineinzudenken und sie zu achten. Er 
schafft die geschichtlichen Grundlagen für ein 
österreichisches Staatsbewußtsein und eine demo-
kratische Gesinnung, Interesse für die Vorgänge 
im öffentlichen Leben und Vertrautheit mit des-
sen wichtigsten Einrichtungen. Verkehrserziehung. 

Geographie und Wirtschafts-
kunde. 

Der geographische Unterricht erarbeitet die 
notwendigen Kenntnisse über die bedeutendsten 
Landschaften und Siedlungsräume des Vater-
landes, Europas und der Welt wie auch Kennt-
nisse der wichtigsten wirtschaftlichen Beziehungen 
Österreichs zu fremden Ländern. Übung im Ver-
stehen von Reliefdarstellungen (Landkarten für 
Blinde). Der Unterricht bahnt die Verwurzelung 
in der Heimat und im Vaterland an, festigt das 
Bewußtsein der Verbundenheit der Völker 
Europas und der Welt und weckt das Verständnis 
für fremde Lebensweisen. Er gibt eine Einsicht 
in die wirtschaftlichen Bedingungen von bnd-
wirtschaft, Handwerk, Industrie, Handel und 
Verkehr. 
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N a t u r g e s c h i c h t e u n d N a t u r 1 e h r e. 
a) Naturgeschichte: 

Bekanntschaft mit dem menschlichen Körper 
und der Funktion seiner Organe sowie mit den 
Hauptforderungen der Gesundheitslehre. 

Kenntnis bezeichnender Vertreter von Haupt-
gruppen des Tier- und Pflanzenreiches, be-
sonders in der heimatlichen Umwelt und mit 
Hervorhebung des Verhältnisses zum Menschen. 
Einblick in die Beziehungen zwischen Bau, 
Lebensweise und Umwelt von Tieren und 
Pflanzen. 

Liebe zur Natur, Sinn für Naturschutz und 
für die Pflege von Pflanzen und Tieren, Ehr-
furcht vor der Größe und dem Formenreichtum 
der Natur sowie vor dem Leben, dem Werden 
und Reifen des Menschen. 

b) Naturlehre: 
Verständnis für Geräte und technische Ein-

richtungen. Erster Einblick in chemische Vor-
gänge und Kenntnis einiger heimischer Boden-
schätze. 

Verständnis für die Bedeutung technischer Er-
findungen für die Wohlfahrt des Menschen, aber 
auch für die Gefahren der Technisierung des 
Lebens. 

Deutsch, Lesen. 
Das blinde Kind soll lernen, sich in einer ge-

pflegten Umgangssprache mündlich und schrift-
lich klar und flüssig auszudrücken, alters- und 
entwicklungsgemäßes Lesegut zu verstehen und 
die Schönheiten der Sprache und der Werke der 
Dichtkunst zu werten. 

Für sprachgestörte Kinder ist eine entspre-
chende sprachtherapeutische Betreuung vorzu-
sehen. 

Rechnen und Raumlehre. 
Zahlenmäßige und räumliche Erfassung der 

Umwelt. Sicherheit im Zahlenrechnen und An-
bahnung der grundlegenden Kenntnisse aus der 
Raumlehre. Fähigkeit, einfache Rechenaufgaben 

·des praktischen Lebens mit Verständnis zu er-
fasse·n und zu lösen. W eckung des Sinnes für 
zahlenmäßige Erfassung wirtschaftlicher Zusam-
menhänge nach ihrer erziehlichen Bedeutung. 
Sparerziehung. 

Blindenschrift. 
Auf der Lehrplan-Unter- und -Mittelstufe ist 

im Zusammenhang mit den Unterrichtsgegen-
ständen Deutsch und Lesen die Braille-Punkt-
schrift in Form der Blindenvollschrift einzuführen 
und weitgehend zu festigen. In der Lehrplan-
Oberstufe soll der Schüler die gekürzte Form der 
Braille-Schrift, die Blindenkurzschrift, möglichst 
fehlerlos lesen und schreiben lernen. 

Auf Reinlichkeit und Ordnung bei allen 
schriftlichen Arbeiten ist hinzuzielen. 

Knabenhandarbeit. 
Geschicklichkeit und Freude an werklicher Be-

tätigung. Nach Möglichkeit schöpferische Form-
gestaltung unter Beachtung des Verwendungs-
zweckes sowie materialgemäßer, technisch rich-
tiger und auch handwerklich entsprechender Aus-
führung. 

Sicherheit in der Handhabung der für diese 
Arbeiten gebräuchlichen Werkzeuge. Festigung 
der nötigen Arbeitstugenden (Gewissenhaftigkeit 
und Ausdauer, Ordnung und Sauberkeit, Spar-
samkeit mit Werkstoff und Zeit). Erziehung zu 
Zusammenarbeit und zu Verantwortung. Unfall-
verhütung. 

Mädchenhandarbeit. 
Fähigkeit, einfache Werkstücke m verschie-

denen blindheitsgemäßen Techniken - vor 
allem in den Grundtechniken Stricken, Häkeln, 
Nähen (Hand- und allenfalls Maschinnähen) -
möglichst selbständig anzufertigen und ge-
schmackvoll zu gestalten. 

Handhabung und Pflege der einschlägigen 
Arbeitsbehelfe. Arbeitswille, Sorgfalt und Aus-
dauer bei allen Arbeiten. Einblick in die Zu-
sammenhänge von Mädchenhandarbeit und 
Volkswirtschaft. 

Musikerziehung. 
Weckung, Steigerung und Erhaltung der 

Freude am Singen. Bildung des Gehörs, Pflege 
des Sinnes für gute Musik und Entwicklung der 
dadurch geweckten Gemütskräfte. 

Richtiges und ausdrucksvolles Singen ein- und 
mehrstimmiger Lieder auf Grund planmäßiger 
Erziehung und Pflege des Tonsinnes, des rhyth-
mischen Gefühls und der Stimme. 

Erwerbung eines Schatzes von guten Liedern. 
Einführung in einfache musikalische Formen. 

Maschinschreiben. 
Beherrschung der Schreibmaschine im 

10-F~ger-Blindschreiben (Grundstellung asdf-
jklö); fehlerfreies und sauberes Schreiben ohne 
bestimmte Geschwindigkeit. Nach Möglichkeit 
selbständiges Abfassen von einfachen Schrift-
stücken des täglichen Lebens nach den jeweils 
geltenden Vorschriften. Erziehung zur pfleglichen 
Behandlung der Schreibmaschine. 

Leibesübungen. 
Setzen eines möglichst hohen Maßes an Ent-

wicklungsreizen zur Wahrung der Gesundheit 
und zur Erwerbung optimaler Leistungsfähigkeit. 
Steigerung des Raumempfindens und des Orien-
tierungsvermögens. 

Erarbeiten einer biologisch einwandfreien 
Haltungs- und Bewegungsform als Grundlage für 
gute Haltung und Bewegung iin Alltag und bei 



der Arbeit. Entwicklung des Sinnes für die Schön-
heit der Bewegung. Entfaltung der Freude an 
der Bewegung und Wecken eines gesunden Lei-
stungswillens. 

Erziehen zur Selbstbeherrschung, zur Hilfs-
bereitschaft und zu verantwortungsbewußter Ein-
ordnung in die Gemeinschaft. Wecken des Willens 
zu gesunder Lebensführung. Hinführen zu Natur-
und Heimatverbundenheit. Anbahnen des Ver-
ständnisses für wertvolle außerschulische Leibes-
übungen. 

Nach Möglichkeit ist .auf der Oberstufe für 
Schwimmunterricht vorzusorgen. 

Therapeutische und funktionelle Übungen. 
Gehörs- und Orientierungsübungen (An-

sprechen im Raum, Lenkung durch Zuruf, Orien-
tierung an Gegenständen). Einstellung auf den 
Verkehr. 

VIERTER TEIL. 
LEHRPLÄNE FÜR DEN REUGIONS-
UNTERRICHT AN DER SONDERSCHULE 

FÜR BLINDE KINDER. 
(Bekanntmachung gemäß § 2 Abs. 2 des 

ligionsun terrich tsgesetzes.) 
a) Katholischer Religionsunterricht. 

Lehrplan-V nterstufe. 
fsildungs- und Lehraufgabe: 

Gott Vater schickt uns seinen Sohn, der 
zu ihm führen will. 

E r s t e Sc h u 1 stufe: 

Bildungs- und Lehra~fgabe: 

Re-

uns 

Die Ehrfurcht vor Gott und seinem Werk. 

Lehrstoff: 
Die Grundwahrheiten des katholischen Glau-

bens im Zusammenhang mit dem Kirchenjahr. 
Gott, die Schöpfung, der Sündenfall, die Mensch-
werdung des Sohnes Gottes, die Erlösung, unsere 
Gotteskindschaft durch die Taufe. 

Das Kind soll vertrauensvoll und ehrfürchtig 
mit Gott reden lernen. Die täglichen Gebete, 
kleine Meßgebete und Lieder sollen verständlich 
werden. 

Z w e i t e Sc h u 1 stufe: 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Jesus will uns zum Vater führen. 

Lehrstoff: 
Gott spricht zum Gotteskind im Gewissen, in 

den Zehn Geboten, in den Forderungen der 
Bergpredigt (Erstbeichtunterricht). Eine kurze 
Darlegung des Lebens Jesu aus den Evangelien 
soll zeigen, wie Jesus unser Vorbild und Helfer 
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auf dem Weg zum Vater ist (Erstkommunion-
unterricht). Kurze Einführung in die heilige 
Messe. Einfllhrung und verständnisvolle~ )prechen 
der Grundgebete. 

Lehrplan-Mitttelstufe. 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Jesus lehrt uns durch Wort und Beispiel, mit 
Gott zu leben. 

D ritte Sc h u 1 stufe: 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Unser Glaube beruht auf der Heilsbotschaft 
Christi. 

Lehrstoff: 
Aus dem Alten Testament wird die Heils-

geschichte und die Lehre vom einen Gott dar-
geboten. Aus dem Neuen Testament wird ein 
lebendiges Bild Christi und die Heilsbotschaft 
erarbeitet. 

Die Glaubensschulung und Gebetserziehung 
soll im Zusammenhang mit dem Ablauf des 
Kirchenjahres stehen. 

V i e r t e Sc h u 1 s tu f e: 

1 Bildungs- und Lehraufgabe: 

Das übernatürliche Leben durch Christus. 

Lehrstoff: 
Das Reich Gottes wird im Alten Testament 

(Väter, Richter, Könige, Propheten, das aus-
erwählte Volk) vorbereitet, im Neuen Testament 
(sechster bis zehnter Glaubensartikel, Gnaden-, 
Sakramentenlehre) durchgeführt und am Ende 
der Zeiten (elfter und zwölfter Glaubensartikel) 
vollendet. Besonderer Wert soll auf die ver-
ständnisvolle Mitfeier der heiligen Messe und 
auf die Einführung in das Diözesangebetbuch 
gelegt und das Gebetsleben bereichert werden. 
Der Liederkanon wird erweitert. 

F ü n f t e Sc h u 1 s t u f e: 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Forderung der Nachfolge Christi sind die 
Gesetze des christlichen Lebens. 

Lehrstoff: 
Eine eingehende Kenntnis und inneres Ver-

ständnis der Hauptgebote der Liebe, des Deka-
logs und der Lehre Christi sollen zum Mündig-
werden im Reiche Gottes führen (Firmvorberei-
tung). 

Erziehung zu aktiver Mitarbeit in der Kirche 
und zu einem altersgemäßen persönlichen Beten 
ist anzustreben. 
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Lehrplan-Oberstufe. 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Das Reidi Gottes und unser Leben in ihm. 

S e c h s t e S c h u 1 s t u f e: 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Der Heilsplan Gottes für den Menschen. 

Lehrstoff: 
Die Feste des Kirchenjahres werden in ihrem 

dogmatisdien Gehalt erkannt und miterlebt. 
Altes und Neues Testament und die Apostel-
briefe zeigen das Bild des ganzen Christus (histo-
risdi, verklärt, erhöht). Gebete und Lieder im 
Ablauf des Kirchenjahres. 

S i e b e n t e S c h u 1 s t u f e: 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Unser Leben im Reiche Gottes. 

Lehrstoff: 
Aus dem Alten und Neuen Testament wird an 

ausgewählten Texten erarbeitet, wie Gott sein 
Reidi vorbereitet und in Jesus Christus durch-
geführt hat. Christus nach den Evangelien und 
Apostelbriefen. Das Leben im dreifaltigen Gott. 
In diesem Zusammenhang werden die Sakra-
mente in ihrer Bedeutung, Wirkung und ihre 
Zeremonien erklärt. Die Erkenntnis des Lebens 
im fortlebenden Christus wird durdi die Bespre-
diung der Sakramentalien, diristlicher Bräuche 
und einzelner Heiligenleben vervollständigt. 

Einfache Erklärungen von Meßtexten, Bibel-
lesung, Erlernen von Liedern für das Kirchenjahr 
sowie liturgischer Gesänge zum besseren Mit-
leben mit der ·Kirche. 

A c h t e S c h u 1 s tu f e: 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Ordnung im Reidie Gottes. 

Lehrstoff: 
Die Ordnung im Reidie Gottes durch das Na-

turgesetz, das natürliche Sittengesetz, das Gewis-
sen, den Dekalog und die Forderungen der Berg-
predigt. Die Geschichte der Kirche soll als Ant-
wort auf diese Forderungen Gottes dargestellt 
werden: Lehre und Beispiel für die richtige Nach-
folge Christi durch die Apostel (besonders 
Paulus), die ersten Christen, die Kirchenväter 
und Kirdienlehrer und die verschiedenen Heili-
gen im Laufe der christlidien Jahrhunderte. Be-
sonderer Wert soll auch der Darlegung der Kul-
turleistungen der Kirche beigemessen werden. 
Schwierigkeiten dieser Altersstufe sollen durch 

Beispiele aus dem Leben Heiliger und religiöser 
Persönlichkeiten gelöst werden. 

Der Gebets- und Liederkanon wird gefestigt 
und vervollständigt. 

b) Evangelischer Religionsunterricht. 
Allgemeines Bildungsziel: 

Der Religionsunterricht in der Sonderschule 
für blinde Kinder (Blindeninstitute) hat das Wort 
Gottes den evangelischen Schülern in der ihrer 
Behinderungsart entsprechenden Weise zu ver-
kündigen. Die Verkündigung von Jesus Christus 
als dem Herrn seiner Gemeinde und die Ein-
führung in das Leben der Kirche bilden in allen 
Schulstufen die lebendige Mitte. 

Der evangelische Religionsunterricht soll die 
notwendigen Voraussetzungen für das Hinein-
wachsen der Kinder in ihre Gemeinde geben und 
ihnen helfen, ihr Leben aus dem Geist des 
Evangeliums zu führen. 

Lehrstoff: 
Lehrplan-Unterstufe. 

(Erste und zweite Schulstufe.) 
E r s t e S c h u 1 s t u f e: 

Das blinde Kind und seine Umwelt, blindheits-
gemäße Hinführung zu den einzelnen Umwelts-
elementen und Umweltsphänomenen: Mitschüler, 
Lehrer, Eltern, Gesd1wister, übrige Mitmenschen 
nah und fern, Natur, Kirche, Gott. 
Ausgangsbasis: Ur-Kunde, die Liebe Gottes in der 

Sroöpfung. 
Einbaustoffe: Advent (Johannes der Täufer), 

Weihnacht und Epiphanias (Jesus). 
Katechismus: Das Vaterunser. 
Kirchenkunde: Hauptfeste, Gang durch eine 

Kirche mit akustischen und Tast(Raum)sinn-
Extras, Gottesdienstordnung mit Kindergottes-
dienst. 

Merkstoffe: Sprüche, Gebete, Lieder (Kirchen-
jahr- und altersgemäße Auswahl und erste Ge-
dächtnisübungen). 

Zwei t e Sc h u 1 s tu f e: 
Die Johannesgeschichten (der Täufer als Vor-

läufer), die Kindheit Jesu in Nazareth, die Tauf-
geschichte Jesu, die Versuchung, erste Predigt und 
Lehre, erste Jünger, Berufungsgeschichten, die 
Apostel, Gleichnisauswahl, Passionsgeschichte, 
Auferstehungsberichte, der Missionsbefehl, Him-
melfahrt und Pfingsten. 
Ausgangsbasis: Biblische Geschichten des Neuen 

Testamentes, Gottes Liebe in Jesus Christus. 
Einbaustoffe: das Kirchenjahr. 
Katechismus: Gebote in Auswahl, das Glaubens-

bekenntnis. 
Merkstoffe: Erste Punkt~chriftblätter für Lese-

übungen mit Nacherzählungen, Einübungen 
der Merkstoffe, Gebete, Sprüche und Lieder. 



Lehrplan-Mittelstufe. 

(Dritte und vierte Schulstufe.) 
D r i t t e Sc h u 1 s tu f e: 

Die Ur- und Erzvätergeschichte in Auswahl, 
die Jesusgeschichte erweitert und durchstuft in 
Auswahl. Jesu Geburt, Leiden, Sterben und Auf-
erstehen. 
Katechismus: Die Zehn Gebote Gottes, der erste 

und zweite Glaubensartikel. 
Merkstoffe: Gebete, Sprüche und Lieder. 

V i e r t e Sc h u 1 stufe: 
Die Jesusgeschichte erweitert in Ausvvahlstoffen 

i:.nd weitere Durchstufung der bisher behandelten 
neutestamentlichen Stoffe mit den Festgeschid1ten 
des Kirchenjahres. Übergang zur Kirchen-
geschichte mit Himmelfahrt und Missionsbefehi 
(durchstuft), Urgemeinde und Taufe, Petrus und 
Paulus, Missionsgeschichten im Neuen Testament. 
Katechismus: Gebote mit Erklärungen, Glaubens-
bekenntnis mit Teilstücken der Erklärungen. 
Kirchenkunde: Die Evangelische Kirche in Öster-

reich, das Reformationsfest. 
Merkstoffe im Anschluß an die biblischen 

Geschichten. Gebete, Sprüche und Lieder. 

Lehrplan-Oberstufe. 
(Fünfte bis achte Schulstufe.) 

Fünfte Schulstufe: 
Biblische Geschichte des Alten Testamentes: 

Moses und die Richter (in Auswahl), die Könige 
t'nd die Propheten (in Auswahl), das Exil und die 
Rückführung des Volkes Israel, die Messianischen 
Weissagungen (in Auswahl), Verheißung und 
Erfüllung. 

S e c h s t e b i s a c h t e S c h u 1 s t u f e: 
1. Lesen (Vorlesen) eines Evangeliums in Aus-

wahl (Vertiefungen und Durchstufungen), die 
Apostelgeschichte, die neutestamentliche Brief-
literatur in Auswahl, Anfänge der Kirchen-
geschidlte. 

7 G.laubens- und Lebenskunde im Zusammen-
hang mit der Urgeschichte (Auseinander-
setzungen mit naturwissenschaftlichen Thesen 
und Hypothesen in einfachster Form), das 
Buch Hiob. 

3. Die Bergpredigt, Gleichnisse und Reden Jesu 
(lebenskundliche Themen im Zusammenhang 
mit dem neutestamentlichen Stoff). 

4. Bibelkunde: Die biblischen Bücher, ihre Ent-
stehung (Einleitungsfragen). 

S. Kirchengeschichte in Abschnitten: Urgemeinde, 
Mission, Verfolgung, alte und m1ttelalterliche 
Kirchengeschichte, Luther, die Reformation 
und Gegenreformation. Neuere und neueste 
Kirchengeschichte. 
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6 Die Evangelische Kirche in Österreich, ihre 
Geschichte und Gegenwart, Diasporakunde 
und Reliefkartenstunden. Wachstum und 
Gliederung der Evangelischen Kirche in Öster-
reich. Bilder aus der Kirchengeschichte Öster-
reichs. 
Katechismus: Gesamtwiederholung. 
Kirchenkunde: Umgang mit der Heiligen 

Schrift in Blindendruck, Übungen im Auf-
schlagen von Bibeltexten; Gottesdienst-
ordnung. 

Kirchenjahr: Die Feste des Jahres und ihre 
Beziehung zu Christus. Laufende Ergänzung 
der Punktschriftliteratur. Lieder, Sprüche 
und Gebete: Gesamtwiederholung. 

c) Altkatholischer Religionsunterricht. 
Für die Erteilung des Religionsunterrichtes an 

den Sonderschulen sind unter Bedachtnahme auf 
<lie gegebenen Voraussetzungen die Bildungs-
i.:n d Lehraufgaben der Lehrpläne für die ent-
sprechende Volksschulstufe (Anlage A) in An-
wendung zu bringen. 

FüNFTER T'EIL. 

AUFTEILUNG DES LEHRSTOFFES AUF DIE 
EINZELNEN SCHULSTUFEN. 

Lehrplan-Unterstufe. 

(Erste und zwej.te Schulstufe.) 

Einleitung: 
Die Lehrplan-Unterstufe der Sonderschule für 

blinde Kinder führt die Kinder aus der gewohn-
ten häuslichen Lebensgemeinschaft in die Arbeits-
und Lebensge,meinschaft der Schule ein Neben 
der örtlichen Orientierung in der neuen Umge-
bung ist der Anerziehung der notwendigen All-
tagsroutine (Körperpflege, Kleidung, Essen, Be-
nehmen) große Bedeutung zu geben. An eine 
intensive Pflege und Schulung des Tastsinnes und 
an Übungen zur Förderung der Handgeschick-
lichkeit sind die notwendigen Vorübungen für 
das Lesen und Schreiben der Blindenschrift anzu-
schließen. Durch eine allmähliche Entfaltung der 
körperlichen, seelischen und geistigen Kräfte und 
Heranziehung aller Restsinne und mit Hilfe be-
sonderer Methoden und Hilfsmittel sollen die 
Kinder befähigt werden, die Hemmungen des 
Blindseins zu überwinden. Das durch die Be-
hinderung erschwerte Auffassungsvermögen, die 
großen Unterschiede in der Begabung und die 
häufige Altersstreuung verlangen auf der Unter-
stufe eine sorgsame Auswahl des Biklungsgutes, 
die Anwendung ausschließlich blindheitsgemäßer 
Unterrichtsformen und langsames und behut-
sames Fortschreiten im Unterricht. 
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Sachunterricht. 
Heimat- und Naturkunde. 

Der Sachunterricht beschränkt sich weitgehend 
auf Umweltskunde. Ausgehend von der engsten 
Umgebung des Kindes und unter Bedachtnahme 
auf seine natürlichen Interessen soll das Bildungs-
gut der Volksschule in blindheitsgemäßer Form 
vermittelt werden. 

Zunächst werden Gegenstände im Hand- und 
Armtastraum des Kindes erfaßt. Das Hantieren 
mit den Gegenständen geschieht unter Aus-
nützung aller Restsinne, besonders des Tastsinnes 
und des Gehörs. Durch das Hören von Geschich-
ten, Gedichten und Liedern wird die emotionale 
Entwicklung gefördert und neben individueller 
Beziehung zu den Dingen auch deren Bedeutung 
für andere Kinder und für die Erwachsenen all-
mählich geklärt. So wird das blinde Kind aus 
seiner egozentrischen Stellungnahme zu einer 
sozialen und mehr objektiven Betrachtungsweise 
geführt. 

Als Arbeitsgebiete bieten sich an: 
Ausschnitte aus Spiel und Leben des Kindes im 

Elternhaus, in der Anstalt, in den Ferien, zu den 
verschiedenen Tages- und Jahreszeiten. Feste im 
Kreislauf des Jahres. 

Beziehungen des Kindes zu Menschen, Tieren, 
Pflanzen und Gegenständen seiner Umgebung. 
Interessante Erlebnisse und Ereignisse. 

Hiebei werden die der Altersstufe entsprechen-
den sprachlichen Ausdrucks- und Darstellungs-
formen geübt (Berichten, Erzählen, Spielen, 
Lesen, Schreiben und Singen) wie auch ein zah-
lenmäßiges und räumliches Erfassen durch For-
men, Falten, Bauen, Legen, Sortieren, spielendes 
Hantieren und Darstellen, Zählen, Messen, 
Schätzen und Rechnen gepflegt. 

Deutsch, Lesen. 
a) Sprechen: 

Die Sprechübungen knüpfen an den Sprach-
gebrauch der Schüler an, wobei anfänglich die 
ihnen vertraute Mundart geduldet wird, soweit 
diese die Unbefangenheit und Bereitschaft des 
kindlichen Sprechens fördert. Die Schüler er-
zählen von eigenen Erlebnissen und Erfahrungen 
und sprechen über die Inhalte des Sachunter-
richtes. Das Sprechen in der gepflegten Umgangs-
sprache wird zunächst durch Kinderreim und 
Kinderlied geübt, wobei die Sprache des Lehrers 
Vorbild ist. Durch Erzählen und Nacherzählen, 
Berichten, Fragen und Antworten, Memorieren 
·und Dramatisieren sollen die sprachlichen Aus-
drucksformen geübt und durch Spielen und For-
men verlebendigt werden. Auf richtige Lautbil-
dung, natürlichen Sprechton und auf den Erwerb 
eines entwicklungsechten Wortschatzes ist Wert 
zu legen. Um die Vorstellungsarmut des blin-

den Kindes zu überwinden, ist auf den Erwerb 
von Sachvorstellungen großer Wert zu legen. 

b) Lesen: 
Nach einer umfassenden Einführung und 

Orientierung in der neuen Umgebung, insbe-
sondere nach einer genauen Anleitung zur 
taktilen Erfassung der räumlichen Umwelt und 
einer gründlichen Übung der Restsinne, erfolgt 
die Erarbeitung der Lautzeichen der Braille-
Punktschrift und deren Darstellung (Stecken) auf 
dem Steckbrett, auf der Stecktafel (Braillette) 
und am Setzkasten. Daran schließt sich das Lesen 
einfacher Wörter, Wortgruppen und kurzer 
Sätze. Hiebei ist allmählich von leicht tastbaren 
zu schwierigeren Buchstabengruppen überzu-
gehen. Sobald ein ausreichender Bestand an 
Punktschriftzeichen erarbeitet wurde und die 
Tastfähigkeit entsprechend fortgeschritten ist, 
wird die Fibel als Grundlage des weiteren Lese-
unterrichts verwendet. 

Die Schüler sollen am Ende der ersten Schul-
stufe imstande sein, leichte Sätze nach vorberei-
tender Besprechung selbständig auf der Setz-
tafel darzustellen und zu lesen. 

Auf der zweiten Schulstufe nehmen die Lese-
übungen einen breiten Raum ein, um die indi-
viduellen Tastschwierigkeiten zu überwinden 
und eine ausreichende Lesegeläufigkeit zu er-
zielen. Lautrichtiges und flüssiges Lesen ist anzu-
streben. Als Lesestoff für die zweite Schulstufe 
kommt kindertümliches Lesegut (Sprüche, Er-
zählungen, leichtverständliche Märchen) in Be-
tracht. 

c) Blindenschrift: 
Gegen Ende der ersten Schulstufe beginnen die · 

technischen Vorübungen für das Schreiben auf 
der Punktschrifttafel (Orientierungsübungen, 
Haltung und Handhabung des Griffels) 

Der eigentliche Schreibunterricht auf der 
Punktschrifttafel setzt zu Beginn der zweiten 
Schulstufe ein. Die besondere Schwierigkeit des 
Schreibens liegt darin, daß die Schüler die im 
Leseunterricht erlernte·n Buchstaben in Spiegel-
schrift darstellen müssen. Nach Schwierigkeits-
graden geordnet, werden die Buchstabenformen 
geübt. Am Ende der zweiten Schulstufe sollen 
die Schüler imstande sein, alle Buchstaben, Zif-
fern und Satzzeichen fehlerfrei (punktfehlerfrei) 
und sauber zu schreiben. 

Rechnen und Raumlehre. 
Anschauliches Auffassen, Darstellen, Ordnen, 

Gliedern, Vergleichen und Abzählen von Men-
gen zur Grundlegung des rechnerischen Tuns 
und Denkens. Anschauliche Gewinnung der 
natürlichen Zahlen im Zahlenraum bis zwanzig. 

Es ist darauf Bedacht zu nehmen, daß die 
Zahlvorstellungen des blinden ·Kindes durch eine 



intensive Veranschaulichung gefestigt werden. 
Raumformen und räumliche Bezeichnungen sind 
durch Greifen, Abtasten, Bewegen, Falten und 
Formen zu veranschaulichen. 

Der Ausgangspunkt des Rechenunterrichtes ist 
das Hantieren mit konkreten Dingen. 

Vielfältige und abwechslungsreiche anschau-
liche Übungen im Zu- und Wegzählen ohne Dar-
stellung in Ziffern bieten eine gründliche Orien-
tierung im Zahlenraum. Im geeigneten Zeit-
punkt sind die Ziffern einzuführen und auf der 
Setztafel zu üben. 

Auf der zweiten Schulstufe erfolg·t eine an-
schauliche Erweiterung des Zahlenraumes bis 100 
(Zehnerschritt). 

Anschauliches Oben im Auffassen und Dar-
stellen einschlägiger Mengen. Zu- und Wegzählen 
mit forts·chreitenden Schwierigkeiten. Verviel-
fachen im Rahmen des Einmaleins, Erarbeiten 
der Malreihen 10, 5; 2, 4; allenfalls 3, 6. Messen 
ohne Rest als Umkehrung des kleinen Einmal-
eins. Erfassen und Festigen der lnreihen mit 10, 5; 
2, 4; allenfalls 3, 6. Anbahnung des Zehner-
überschreitens, das bis zum Ende des zweiten 
Schuljahres ausreichend geübt sein muß. 

Das Hauptgewicht des Rechenuntenichtes in 
der Sonderschule für blinde Kinder liegt auf der 
Pflege des mündlichen Rechnens. Auf die Veran-
schaulichung der Rechenvorgänge ist großer 
Wert zu legen. 

Knabenhandarbeit, Mädchenhandarbeit. 
Die Knaben- und Mädchenhandarbeit be-

schränkt sich auf die Ausbildung in den von 
blinden Kindern erfaßbaren Techniken, die nicht 
unbedingt der Kontrolle durch dasAuge bedürfen. 

Einfadiste Flechtmuster, Faltarbeiten, Dar-
stellungen einfadister Formen und Gegenstände 
aus der engsten Umgebung des Kindes in 
Plastilin (Sand, Ton oder ähnlichem). 

Die Mäddien beginnen auf der zweiten 
Schulstufe mit dem Stricken. Der Unterricht in 
Handarbeiten soll auch intensives Hantieren mit 
den Dingen und Gegenständen des Gesamt-
unterrichtes zur Förderung der manuellen Ge-
sdiiddichkeit pflegen. Eine besondere Bedeutung 
ist der intensiven Übung und Festigung der 
Alltagsroutine (Körperpflege, Bekleidung, Essen) 
und den Orientierungsübungen beizumessen. 

Musikerziehung. 
Der Musik- und Gehörbildung in der Sonder-

schule für blinde Kinder ist im Hinblick auf 
ihre emotionalen Bildungswerte und zur 
Kompensierung der ausfallenden optisch-ästhe-
tisdien Werte besondere Bedeutung zuzumessen. 
Lieder und rhythmische Singbewegungsspiele 
sollen lustbetont aus dem Gesamtunterricht er-
wachsen, die Freude am Singen und an der 
Musik und das Gefühl für Rhythmik vertiefen. 
Besondere Bedachtnahme ist auf die Schulung 
des Gehörs und des Tongedäditnisses zu legen. 

129 

Aus dem Bewegungs- und Sprachrhythmus 
erwachsen die ersten rhythmisch-metrischen Be-
griffe. Lustvoll betonte Übungen führen zur 
Sicherheit im Zweier-, Vierer- und Dreiertakt. 
Aus der Sprachrrielodie einfadier Kinderreime 
ergeben sich melodische Erfahrungen; dabei 
können Motive und einfache Melodien von den 
Schülern selbst erfunden werden. Kinderlieder 
im Stimmumfang d1 bis h1 sind durch Improvi-
sation oder durch Vor- und Nachsingen zu er-
werben. Am Ende der zweiten Schulstufe ist ein 
angemessenes Liedgut zu beherrschen. Auf gute 
Lautbildung und richtige Stimmfunktion ist zu 
achten. Allenfalls ist auch der Einzelgesang zu 
pflegen. 

Die Verwendung von Schlag- und Klang-
instrumenten kann die Freude am Musizieren 
erhöhen und das rhythmisch-formale Gefühl 
vertiefen. 

Leibesübungen. 
Auswahl aus nachfolgenden Übungen, soweit 

sie für blinde Kinder in Frage kommen. 
Kräftigungs- und Schmeidigungsübungen, hal-

tungs- und bewegungsformende Übungen. 
Mannigfaltige Übungen in Spiel- und Zweck-

formen als Grundlage der Erziehung zu guter 
Haltung und Bewegung (Gewöhnung). 

Leistungsübungen. 
Laufen in Form von Fangenspielen, Gruppen-

wettläufen und Einzelwettläufen; Laufübungen. 
Springen und Hüpfen in verschiedenen Formen, 
freie Sprünge, Springen mit der Springschnur 
und dem Schwungseil, einfache Stützsprünge 
über niedrige Geräte. Steigen auf schrägen und 
lotrediten festen Geräten. Klettern über brust-
hohe feste Geräte. Hangeln in einfachen Formen 
( viergriffig). 

Schwebegehen auf niedrigen b~eiten Geräten. 
Heben und Tragen von Geräten. Werfen und 

Fangen in mannigfaltigen Formen. Wälzen, 
Purzelbäume. 1 

Spiele und Tänze. 
Einfache Formen von Lauf- und Ballspielen; 

Seherzspiele; Sing- und Tanzspiele. Orientie-
rungsübungen im Raum. 

Wanderungen. 
Kleine Ausflüge mit reichlidier Spielmöglich-

keit. 
Gesundheitspflege. 
Gewöhnung an Reinlichkeit des Körpers und 

der Kleidung. 

Therapeutische und funktionelle Übungen. 
Übungen zur Behebung von Sprachstörungen, 

motorischen Störungen und dergleichen. 
Lehrplan-Mittelstufe. 

(Dritte und vierte Schulstufe.) 
Sachunterricht. 

Heimat- und Naturkunde. 
Im Sachunterricht der Lehrplan-Mittelstufe 

lernen die Kinder das häuslidie, das berufliche 

9 
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und das öffentliche Leben sowie die heimatliche 
Natur in ihren einfachsten Formen kennen. 
Erstes Verständnis für leicht überschaubare Zu-
sammenhänge und Lebensvorgänge. Lehraus-
gänge ergänzen und erweitern die anschaulichen 
Grundlagen des Sachunterrichtes. 

Dr i t t e Sc h u 1 stufe: 
Ausgehend von der Orientierung im Schul-

zimmer und im Schulhaus lernen die Schüler mit 
Hilfe von reliefartigen Darstellungen und Lehr-
ausgängen, sich im Heimatort und seiner Um-
gebung zu orientieren. Auf diese Weise wird auch 
das Verständnis für eine Wechselbeziehung zwi-
schen räumlicher Wirklichkeit und geographismer 
Darstellung angebahnt und vertieft. 

Die Arbeit der Menschen in der nächsten Um-
gebung '1es Kindes und ihre Arbeitsstätten. 
Einige charakteristische Tiere und Pflanzen der 
Heimat. Lehrausgänge. 

Vierte Schulstufe: 
Weitere Übungen im Planlesen an Relief-

darstellungen des Heimatortes und der Um-
gebung. Einführung der Reliefkarte des Heimat-
landes; Anbahnung des Verständnisses für den 
Maßstab. Veranschaulichung einfacher Gelände-
formen und geographistlier Grundbegriffe (Berg, 
Gebirge, Tal, Ebene, Fluß, rechtes und linkes 
Flußufer, See, Straße, Bahn, Dorf, Stadt) mit 
Hilfe des Sandkastens und Aufsuchen der Wirk-
lichkeit. Anbahnung eines echten Verständnisses 
der Landkarte (reliefartige Darstellung). Das 
Heimatland, anschaulime Einblicke in geographi-
sche, wirtschaftliche, kulturelle und soziale Ver-
hältnisse. Die wimtigsten Verkehrswege, Hin-
weise auf richtiges Verhalten im Straßenverkehr. 

Einige für das Heimatland wichtige Tiere, 
Nutz- und Zierpflanzen. Pflege der Pflanzen, 
Naturschutz. Beobachtungen einfacher Natur-
vorgänge, jahr'eszeitlimer Gegebenheiten und 
Witterungserscheinungen. Fortgesetzte Übungen 
im Messen und Wägen. 

Deutsch, Lesen, Schreiben. 
Der Deutschunterricht soll mit dem größeren 

Umfang des Erlebnis- und Beobachtungskreises 
den Sprachschatz der Schüler erweitern und 
klären und das Sprachgefühl schärfen und 
stärken. 

Dr i t t e u n d vierte Sc h u 1 stufe: 
a) Sprechen: 

Sprachliche Bewältigung der alltäglichen Le-
benssituationen (Gruß- und Höflichkeitsformen, 
Gespräche zu Hause und in der Schule). 

Einfache Erzählungen und Berichte aus dem 
Erlebnisbereich der Schüler. Später auch Nach-
erzählungen und Darstellungen von Gehörtem 
und Gelesenem. Namahmungsspiele und Memo-
rieren kurzer und ansprechender Texte. 

b) Schriftlimer Ausdruck: 
Gemeinsame Erlebnisse und Beobamtungen 

werden gemeinsam gegliedert und geformt. 
Langsames Hinführen zu selbständigen schrift-
lichen Darstellungen. Erlebnisberimte führen zu 
Einzelaufsätzen. Auf der vierten Smulstufe wer-
den die gemeinsamen Aufsätze als aufsatztech-
nische Übungen weitergeführt, das Haupt-
ziel liegt im selbständigen Darstellen individueller 
Erlebnisse und Beobachtungen. 
c) Spramlehre: 

Das Hauptwort (Geschlemt, Ein- und Mehr-
zahl). Das Zeitwort in Gegenwart, Vergangenheit, 
Zukunft und Mitvergangenheit. Erkennen der 
Eigenschaftswörter und persönlichen Fürwörter. 
d) Rechtschreiben: 

Wörter aus den Sachgebieten (Häufigkeits-
wörter). Analogiebildungen, Berücksimtigungen 
und Verbesserung häufig fehlerhaft geschriebener 
Wörter, deren Laut- und Schriftbild voneinander 
abweichen oder deren mundartliche und schrift-
sprachliche Formen differieren. Zur Auswertung 
und Ertragssicherung gelegentlich kurze Diktate. 
e) Lesen: 

Die Lesefertigkeit ist zu steigern. Beim Lesen 
ist das Hauptgewicht auf verständnisvolles und 
zusammenhängendes Lesen und auf einen fri-
schen, lebendigen Sprechton zu legen. Allmählich 
sollen die Kinder auch zum Stillesen und selbstän-
digem Lesen geführt werden. Dem Lesen haben 
freie Aussprachen zu folgen. Als Lesestoffe die-
nen Erzählungen aus dem Alltagsleben, Tierge-
schimten, Fabeln, Märchen und Sagen, Kinder-
gedimte, Anekdoten und Rätsel. Schaffung und 
Ausnutzung echter Lesesituationen. 
f) Blindenschrift: 

Schreibsicherheit und Schreibgeläufigkeit in der 
Blinden-Vollsmrift sind zu steigern. Auf mög-
lichst fehlerfreies Schreiben ist zu achten. 

Rechnen und Raumlehre. 
Gewinnen und Lösen lebensnaher Aufgaben 

aus dem Erlebniskreis der Schüler im Ansmluß 
an den Sachunterricht. 
D ritte Sc h u 1 stufe: 

Allmähliche anschauliche Erweiterung des Zah-
lenraumes bis 1000. Übungen im raschen Erfas-
sen, Denken und Darstellen beziehungsweise An-
schreiben drei- und vierstelliger Zahlen. Ein-
führung in den Stellenwert. Beim Erfassen der 
Hunderter und Tausender und der Maß- und 
Gewichtseinheiten ist auf gründliche Veranschau-
lichung durch blindheitsgemäße Lehrmittel Wert 
zu legen. • 

Zur Einführung in das smriftliche Rechnen 
dient der „Wiener Rechenapparat für Blinde". 
Das Zu- und Wegzählen erfolgt meistens im Zah-
lenraum des ersten und zweiten Hunderters und 
zweistelliger Zahlen. Erarbeitung der noch feh-



!enden Malreihen und gründliche Festigung aller 
Malreihen bis 10. Messen als Umkehrung des 
Einmaleins. Einfaches Teilen ohne und mit Rest. 
Sicherheit im Vervielfachen mit einstelligem 
Multiplikator (Rechenapparat). Auffinden. und 
Lösen lebenspraktischer Rechenaufgaben. Be-
kanntmachen mit den gebräuchlichen Münz-
sorten. 

Anschauliche Einführung folgender Maßbezie-
hungen 1000 zu 1: kg, g; m, mm; t, kg; km, m; 
außerdem folgender Maßreihe: m, dm, cm. 

Weiterbildung der Raumanschauung durch an-
schauliches Erfassen, richtiges Bezeichnen und 
wiederholtes Darstellen räumlicher und flächen-
hafter Grundgebilde aus der Umgebung des 
Schülers (also durch Begreifen, Bewegen, Formen, 
Falten, Aufeinanderlegen, Vergleichen, Messen); 
etwa: eckige - runde Körper, eckige - runde 
Flächen (dreieckig, viereckig, mehreckig; Dreieck, 
Viereck, Vieleck; Kreis); im besonderen anschau-
liche Erarbeitung von Rechteck und Quadrat 
(einschließlich der Berechnung des Umfanges -
ohne Formel). Übung im Gebrauch des Lineals 
(Blindenmaßstab). 

V i er t e S c h u 1 s tu f e: 
Erweiterung des Zahlenraumes bis 10000, 

allenfalls bis 100000. Pflege des mündlichen 
Rechnens; im besonderen Festigung des kleinen 
Einmaleins und des kleinen Einsineins als Vor-
aussetzung für das schriftliche Multiplizieren und 
Dividieren. 

Erweiterung des schriftlichen Rechnens am Re-
chenapparat: Zu- und Wegzählen mehrstelliger 
Zahlen; Vervielfachen solcher Zahlen mit ein-
und zweistelligem Multiplikator; Mess·en und 
Teilen solcher Zahlen durch ein- und zweistel-
ligen Divisor. 

Anschauliche Einführung in das Wesen der 
Bruchzahl im Rahmen der Bruchfamilie: Ganze -
Halbe - Viertel - Achtel. 

Anschauliche Einführung folgender Maßein-
heiten und Maßbeziehungen: m2, dm2, cm2; 
m2 - dm2, dm2 - cm2. Außerdem Anwendung 
und Festigung der schon bekannten Maßein-
heiten, Maßbeziehungen und Maßreihen. 

Vertiefung der Raumanschauung im Sinne der 
Lehraufgaben der vorhergegangenen Schulstufen; 
im besonderen Wiederholung von Rechteck und 
Quadrat (Länge, Breite; Seite - Seitengleich-
heit; Berechnung der Fläche - ohne Formel). 
Übung 1m Gebrauch des Lineals (Blindenmaß-
stab). 

Knabenhandarbeit. 
Arbeitstechniken mit erhöhten Schwierigkeiten 

in Papier (Falten, Reißen, Schneiden mit Messer). 
Arbeiten mit Plastilin und ähnlichem. Holz-
arbeiten (Schnitzeln, Schneiden mit dem Messer, 
Schaben). Arbeiten mit Stroh, Bast, Draht und 
ähnlichem. 
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Fortgesetztes üben der Alltagsroutine. Hin-
arbeiten auf Genauigkeit. Meßübungen mit dem 
Maßstab fü:r Blinde. Gewissenhaftigkeit und Aus-
dauer, Ordnung und Sauberkeit, Sparsamkeit 
mit Werkstoff und Zeit wie auch Bereitwilligkeit 
zur Zusammenarbeit sind anzubahnen. 

Die Schüler stellen einfache Gebrauchsgegen-
stände her und werden in das Hantieren mit den 
Werkzeugen und Haushaltsgeräten eingeführt. 

Mädchenhandarbeit. 
Das Hauptgewicht liegt im Stricken. Herstel-

lung von Streifen- und Flächenmustern. Einfüh-
ren in einfache Häkelarbeiten. 

Musikerziehung. 
Zum Kinderlied tritt das ein- und zwei-

stimmige Volks- und volkstümliche Lied. Ein-
stimmige, auf der vierten Schulstufe zweistimmige 
Lieder sind nach Möglichkeit stimmtechnisch 
richtig zu singen. Einüben eines einfachen Lieder-
schatzes. Schwierige rhythmische Motive werden 
den Schülern bewußt gemacht. Der Stimmumfang 
ist nach unten bis zum kleinen a, nach oben 
bis fo zu erweitern. Leichte Kanons zur Vor-
bereitung auf die Mehrstimmigkeit. Der Einzel-
gesang ist zu pflegen, falsche Stimmfunktionen 
sind zu verbessern. Anregungen zum bewußten 
Musikhören. Zur Unterstützung können Rund-
funk, Schallplatte, Magnetophon und musikalische · 
Hörstunden herangezogen werden. Die Schlag-
instrumente dienen dem Improvisieren von 
Rhythmen. Ebenso kann das Spielen von 
Melodieninstrumenten, soweit es die Schüler 
gelernt haben, in den Unterricht eingebaut wer-
den. Auf den Zusammenhang mit den Leibes-
übungen soll geachtet werden. 

Leibesübungen. 
Auswahl aus nachfolgenden Übungen, soweit 

sie für blinde Kinder in Frage kommen. 
Kräftigungs- und Schmeidigungsübungen, 

haltungs- und bewegungsformende Übungen. 
Fortführen der Übungen in Zweck- und Spiel-

formen; soweit notwendig, Einbeziehen von 
Schulformen. Erreichen mad Festigen guter 
Haltungs- und Atmungsgewohnheiten. 

Leistungsübungen (einschließlich Kunststücke). 
Laufen in den bisher geübten Formen mit 

gesteigerten Anforderungen; Wettläufe' bis 30 m. 
Weiterführen der bisher geübten Sprünge; hocke-
und hockwendeartige Sprünge, Grätschsprünge, 
einfache Hang- und Hangstützsprünge, leichte 
Sprungkünste mit der Springschnur. Steigen auf 
schrägen und lotrechten Geräten. Klettern über 
kopfhohe feste Hindernisse, Kletterversuche an 
Tauen und anderen Geräten. Hangeln in ein-
fachen Formen (viergriffig). Schaukeln im Sitzen 
und Stehen. Schwingen. Schwebegehen auf höher-
gestellten breiten und niedrigen schmalen Geräten. 
Heben, Tragen, Ziehen und Schieben, auch als 
Partnerübungen. Werfen und Fangen mii: 
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gesteigerten Anforderungen an die Geschicklich-
keit; Ziel-, Hoch- und Weitwerfen. überdrehen 
an brust- bis schulterhohen Geräten. Purzel-
bäume, auch aneinandergereiht; Versuche im 
Handstehen und Radschlagen. 

Spiele und Tänze. 
Weiterführen der Lauf- u'nd Bafüpie!c, auch 

in kleinen Gruppen als Vorbereitung für die 
Parteispiele. Seherzspiele. Sing- und Tanzspiele 
mit stärkerer Führung durch die Musik; dazu 
auch Gehen, Laufen und Hüpfen nach gegebenen 
Rhythmen. Orientierungsübungen im Raum. 

Wanderungen. 
Gehleistung zwei bis drei Stunden mit ent-

sprechenden Ruhepausen und reichlicher Spiel-
möglichkeit. 

Gesundheitspflege. 
Gewöhnung an Reinlichkeit des Körpers und 

der Kleidung, unterstützt durch gelegentliche 
Belehrungen. 

Therapeutische und funktionelle Übungen. 
Wie auf der Unterstufe. 

Lehrplan-Oberstufe. 
(Fünfte bis achte Schulstufe.) 

Fünfte Sc h u 1 s tu f e: 
Sachunterricht. 

Geschichte und Sozialkunde. 
Die ersten Eindrücke von einst und jetzt, die 

in der Lehrplan-Unter- und -Mittelstufe erwor-
ben wurden, werden durch einzelne Erzählungen 
über bedeutende Ereignisse aus der Geschichte 
des Bundeslandes und Österreichs bereichert. 

Die · sozialkundlichen Einblicke in das Gefüge 
der Gemeinde, des Bezirkes und des Bundeslan-
des werden durch Kenntnisse über die obersten 
Organe des Bundes und über einige Verwaltungs-
aufgaben des Bundes, der Länder, der Bezirke 
und der Gem<;inden ergänzt. Besonders sind die 
staatlichen und nichtstaat!ichen Einrichtungen für 
Behinderte und von Unglücksfällen betroffene 
Mitbürger dem Verständnis der Schüler nahezu-
bringen. Verkehrserziehung. 

Geographie und Wirtschaftskunde. 
Die Kenntnisse über das heimatliche Bundes-

land sind zu festigen. Diese Kenntnisse werden 
auf die Republik Österreich ausgeweitet, und 
zwar auf das Bundesgebiet als Ganzes und auf 
die Besonderheiten der einzelnen Bundesländer. 

Als Unterrichtsstoffe kommen in Betracht: 
Lage und Bedeutung der Landeshauptstädte, 
Hauptverkehrswege und die von ihnen benütz-
ten Täler und Pässe, Verkehrsknotenpunkte; 
die Hauptgebirgszüge und wichtige Gewässer; 
Zentren der großen Wirtschaftszweige, Herstel-
lungsorte der wichtigsten Exportgüter; wichtige 
Gebiete und Stätten des Fremdenverkehrs. 

Übungen im Lesen von reliefartigen Land-
karten. 

.Naturgeschichte und Naturlehre. 
Im Anschluß an die Geographie und Wirt-

schaftskunde sind die wichtigsten Nutztiere und 
Nutzpflanzen Österreichs wie auch die für die 
österreichischen Landschaften charakteristischen 
Tiere und Pflanzen zu besprechen. Dabei stehen 
die wirtschaftlich bedeutsamen Eigenschaften und 
die Gründe für das gehäufte Vorkommen dieser 
Tiere und Pflanzen in bestimmten Gegenden im 
Vordergrund. Auf die Bedeutung des Natur- und 
Landschaftsschutzes ist hinzuweisen. 

Die Besonderheiten einiger Arten von Säuge-
tieren und Vögeln, die gemeinsamen Grundzüge 
ihres Körperbaues wie auch die Funktionen ihrer 
wichtigsten Organe sind hervorzuheben und mit 
deren Aufenthalt und Lebensweise in Verbin-
dung zu bringen. 

Das Wichtigste über Bau und Funktion der 
Organe des menschlichen Körpers. 

Ebenso sind an einigen einfach gebauten 
Blütenpflanzen Grundanschauungen über Bau, 
Entwicklung und Bedeutung einzelner Pflanzen-
teile, namentlich von Blüte und Frucht, zu er-
arbeiten. 

Einige Hinweise auf die Gesundheitspflege. 
Pflege von Zimmer- und Gartenpflanzen, allen-
falls Arbeiten im Sc:}mlgarten. 

Deutsch, Lesen. 
a) Sprechen: 

Die Sprechübungen sollen dahin führen, daß 
sich die Schüler der gepflegten Umgangssprache 
ohne wesentliche Anklänge an die Mundart gern, 
ohne Scheu und mit zunehmender Gewandtheit 
bedienen. Bei Schwierigkeiten im Finden des 
treffenden Ausdrucks kann gelegentlich auf die 
Mundart zurückgegriffen und von ihr aus die 
passende gemeinsprachliche Redewendung ge-
sucht werden. 

Die Übungen haben vorwiegend die Form von 
Berichten und Gesprächen. 
b) Aufsatz: 

In der Regel sind Einzelaufsätze selbständig 
abzufassen. Besonders soll noch immer der Er-
lebnisaufsatz gepflegt werden; daneben sind der 
Bericht, der Brief, allenfalls auch der Phantasie-
aufsatz zu üben. 

Gemeinsame Aufsätze sollen nur noch abge-
faßt werden, um für Einzelaufsätze beispielhafte 
Anregungen zu geben oder Mängel in Einzelauf-
sätzen deutlich zu machen. Solche Aufsatzübun-
gen betreffen vor allem die Richtigstellung unzu-
treffender Redewendungen, die Bereicherung des 
Vorrates an zutreffenden Ausdrucksmöglichkei-
ten, Anfang und Schluß eines Aufsatzes. 
c) Rechtschreiben: 

Die Sicherheit im Rechtsdlfeiben des aktiven 
Wortschatzes der Schüler wird ständig durch 
Übungen gefestigt und durch kurze Diktate über-
prüft. 

Aus der Zusammenstellung gleichartiger For-
men ergeben sich Anhaltspunkte für gleichge-



artete Fälle. Soweit die Schüler dazu imstande 
sind, sollen auch Rechtschreibregeln erarbeitet 
werden. Übungen im Gebrauch des Wörter-
buches. 
d) Lesen: 

Beim Vorlesen sind etwa noch vorhandene 
störende Lesegewohnheiten zu überwinden. Texte 
in einfacher Sprache sollen fehlerfrei vom Blatt 
gelesen werden. Es ist aber auch das Vorlesen von 
Texten in gehobener oder stärker gegliederter 
Sprachform (nach vorherigem orientierendem 
Stillesen) zu üben. 

Daneben ist das Stillesen neuer Lesestoffe wei-
ter zu pflegen. Zur Sicherung der Sinnerfassung 
dient unter anderem das Beantworten von Fra-
gen über das Tatsächliche im Text und die ab-
schnittsweise Wiedergabe in ausführlicher oder 
verkürzter Form. Als Lesestoff (Lesebuch, Lese-
hefte, Zeitschriften) eignen sich Gedichte, Volks-
und Dichtermärchen; Volkssagen; Götter- und 
Heldensagen; Fabeln, Schwänke, Geschichten von 
Tieren und Pflanzen; Erzählungen aus der Ar-
beitswelt. 
e) Sprachlehre: 

Je nach den vorkommenden Fehlern sind für 
einzelne Gruppen oder für die ganze Klasse 
Übungen zur Überwindung von Verstößen gegen 
die Sprachrichtigkeit über das ganze Schuljahr zu 
verteilen. 

Satzlehre: Feststellen der Satzglieder in ihrer 
sinnhaften Beziehung zueinander: Subjekt, Prädi-
kat, Ergänzungen im dritten und vierten Fall, 
Umstände der Zeit, des Ortes, der Art und der 
Begründung, Beifügung (nur Eigenschaftswörter). 
Die Prädikate bestehen aus Zeitwörtern in ver-
schiedenen Zeiten und in passiver Form. 

Wortlehre: Erkennen der Fallformen des 
Hauptwortes (mit und ohne Artikel) und des 
hinweisenden und besitzanzeigenden Fürwortes. 

Neben diesen Grundstoffen kommen allenfalls 
als Erweiterungsstoffe in Betracht: 

Zeitwort: Hilfszeitwort, Mittelwort der Ver-
gangenheit und der Gegenwart, allenfalls starke 
und schwache Biegung, Gebrauch der Vorvergan-
genheit und der Vorzukunft. 

Hauptwort und ·Artikel: Vergleich der Ein-
und Mehrzahlformen, besondere Formen der 
Mehrzahl; 

Eigenschaftswort: regelmäßige und unregel-
mäßige Steigerung; 

Fürwort: das unpersönliche Fürwort „es"; 
Zahlwörter: Grundzahlen, Ordnungszahlen, 

unbestimmtes Zahlwort; Umstandswörter, Vor-
wörter und allenfalls Bindewörter nach ihrer 
Leistung (ohne Untergruppen); Ausrufewörter. 

Für alle Schüler einfache Übungen zur Wort-
bildung und Wortbedeutung. Sie sollen vor allem 
den treffenden Ausdruck und die Rechtschrei-
bung fördern. 
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f) Schriftliche Arbeiten: 
Schul- und Hausübungen nach Bedarf. Vier 

Schularbeiten im Schuljahr. 

Rechnen und Raumlehre. 
Stufenweise Erweiterung des Zahlenraumes bis 

über 100000, allenfalls über die Million hinaus, 
mit besonderer Betonung des Zehneraufbaues 
und des Stellenwertes. Einführung des schrift-
lichen Rechnens auf der Punktschrifttafel. 

Festigung der vier Grundrechnungsarten mit 
ganzen Zahlen. Daneben ständige Pflege des 
mündlichen Rechnens. Einführung in das Wesen 
der Dezimalzahl; anschließend die vier Grund-
rechnungsarten mit diesen Zahlen. 

Vorübungen für das Rechnen mit Bruch-
zahlen, vorwiegend im Rahmen der Bruchfamilie: 
Ganze, Halbe, Viertel, Achtel. Lösen lebensnaher 
Sachaufgaben (mit vorhergehender Schätzung des 
zu erwartenden Ergebnisses, unter Anbahnung des 
einfachen direkten Schlusses). 

Anwendung und Festigung der schon bekann-
ten Maßeinheiten, Maßbeziehungen und Maß-
reihen; zusätzliche Erarbeitung der Maßreihen: 
t-q-kg-dkg-g; km-m-dm-cm; km2-m2-dm2-cm2; 
allenfalls m3-dm3-cm3; Stunde-Minute-Sekunde 
(wobei die Umwandlung von Maßeinheiten - be-
sonders von Flächen- und allenfalls von Raum- . 
maßen - im allgemeinen nur auf benachbarte 
Einheiten beschränkt bleiben soll). - Einfüh-
rung in den Maßstab (Vergrößern und Verklei-
nern). Rechnen mit mehrnamigen Zahlen. Im 
praktischen Leben vorkommende römische Zah-
lenzeichen. 

Weiterbildung der Raumanschauung durch 
Beschreiben, Begreifen, Abmessen und Anferti-
gen des Quaders und des Würfels (Netz). 

Erfassen und Bezeichnen der einzelnen Grund-
gebilde dieser Körper: Fläche, Kante, Ecke; Ebene, 
Strecke, Punkt; Winkel; Rechteck, Quadrat. 

Erkennen und Benennen der wichtigsten Eigen-
schaften dieser Gebilde: Seitengleichheit, Flächen-
gleichheit, Winkelgleichheit; parallel, normal; 
waagrecht (horizontal), lotrecht (vertikal); recht-
winklig. 

Berechnung des Umfangs und des Flächen-
inhalts von Red1teck und Quadrat und allen-
falls des Rauminhalts und der Oberfläche von 
Quader und Würfei (vorwiegend sachgebunden 
und ohne Formel). Anleitung zum richtigen Ge-
brauch der Zeichengeräte. 

Schul- und Hausübungen nach Bedarf. Vier 
Schularbeiten im Schuljahr. 

Blindenschrift. 
Grundzüge des deutschen Blindenkurzschrift-

systems: Laut-, Silben- und Wortkürzungen, An-
wendungsregeln. Ableitungen und einfache Zu-
sammensetzungen. 

Einführung in den Gebrauch der Punktschrift-
schreibmaschine. 
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Knabenhandarbeit. 
Gestalten in verschiedenen Arbeitsweisen 

unter Beachtung der Eigenart des Materials und 
der Möglichkeiten der verwendeten Technik. 
Nach Möglichkeit: Tonarbeiten. 

Papier- und Pappearbeiten: Einfache flächige 
Gegenstände sind nach Anweisung herzustellen 
und zu verzieren. Heften, Schneiden mit Schere 
und Messer. 

Holzbearbeitung: Spalten, Schneiden, Sägen, 
Schaben, Putzen. Allenfalls Arbeit mit Stroh, 
Bast, Draht oder PedJigrohr und ähnlichem. 

Richtige Handhabung der Werkzeuge. Unfali-
verhütung. Pflege von Werkstoff, Werkzeug und 
Arbeitsplatz. 

Mädchenhandarbeit. 
Einfache Strickarbeiten (Herstellung von 

Socken, Fäustlinge und ähnlichem). Weitere Ein-
führung in einfache Häkelarbeiten. Im Nähen 
werden einfache Sticharten geübt. Weiters sind 
einfache Webarbeiten in Bast zu üben. 

Es sind einfache Werkstücke in den genannten 
Techniken möglichst selbständig anzufertigen 
und geschmackvoll zu gestalten, wobei das Ver-
ständnis für materialgerechtes . Arbeiten zu 
wecken und auf Sorgfalt und Ausdauer bei allen 
Arbeiten zu achten ist. 

Musikerziehung. 
Musikpflege: Festigung und Erweiterung des 

Liederschatzes (einstimmige Volkslieder und 
andere Lieder der engeren und weiteren Heimat, 
allenfalls zweistimmige; leichte Kanons). Allen-
falls Musizieren der Schüler im Rahmen des 
Unterrichtes. 

Musikhören: Übungen im Erkennen von Takt, 
Rhythmus und Melodie an dem verwendeten 
Musikgut. Spielart, Tonbildung und Klangwir-
kung einiger Instrumente. 

Musikkunde: Allenfalls Einführung m die 
Musikschrift für Blinde. 

Leibesübungen. 
Auswahl aus nachfolgenden Übungen, soweit 

sie für blinde Kinder in Frage kommen. 
Kräftigungs-, Schmeidigungs- und Lösungs-

übungen. 
Übungen zur Vorbeugung und Bekämp-

fung von Haltungs- und Fußschäden sowie 
zur Leistungsverbesserung bei den Grundubun-
gen und anderen. 

Haltungs- und bewegungformende Übungen. 
Haltungs- und Bewegungsformung durch 

mannigfaltige Bewegungsaufgaben (Tätigkeiten). 
Erziehung zu guten Haltungs- und Atmungs-
gewohnheiten. 

Leistungsübungen (einschließlich Kunststücke). 
Grundübungen: 
Laufen in Form von Hindernisläufen, 

Geländeläufen, Wettläufen, auch als Staffeln 
(bis 60 m). Laufsprünge, Hoch- und Weit-
sprünge aus dem Stand und mit Anlauf; 
Stütz-, Hang- und Hangstützsprünge in Zweck-

formen. Steigen auf lotrechten, schrägen, festen 
und schaukelnden Geräten. Klettern über kopf-
hohe Hindernisse; Klettern an Tauen und ande-
ren Geräten; Kletterschluß. Hangeln, Schaukeln, 
und Schwingen in einfachen Formen, allenfalls 
auch mit Absprung am Ende des Rückschwunges. 
Schwebegehen auf höhergestellten breiten und 
niedrigen schmalen Geräten. Fortführen der 
Übungen im Werfen und Fangen; Schock- und 
Schlagwurf. Stoßen mit Schwerbällen und sonsti-
gen geeigneten Geräten. Heben, Tragen,' Ziehen 
und Schieben, auch in Form kleiner Wettkämpfe, 
Kleine Ringaufgaben (Knaben). . 

Kunststücke: 
Einfache Formen des Bodenturnens (zum 

Beispiel Rolle, Rad, Handstand) und der 
Gerätekünste (zum Beispiel Winden, Ab-, 
Auf- und Unterschwünge, Hock.wende, Hocke, 
Grätsche). Fortführung der Sprung-, Wurf- und 
Fangkünste. Schwebetragen. 

Schwimmen: 
Gewöhnungsübungen 1m schwimm tiefen 

Wasser. 
Winterübungen: 
Allenfalls Rodeln, Lehrgang für Anfänger 1m 

Eislaufen und Schilaufen. 
Spiele und Tänze. 
Spiele: Parteispiele mit einfachen Regeln (zum 

Beispiel Tag und Nacht, Fangball, Völkerball, 
Schnappball). Seherzspiele. Spiele zur Übung der 
Sinne. Orientierungsübungen im Raum. 

Tänze und tänzerisches Gruppenspiel (ein-
schließlich Vorformen): Singspiele und Tänze 
mit lebhafter Bewegung. Gehen, Laufen, Hüpfen 
und Springen nach einfachen Rhythmen und 
auch räumlich geordnet (Mädchen). 

Wanderungen. 
Gehleistung drei bis vier Stunden für eine 

Ganztagswanderung mit entsprechenden Ruhe-
pausen und reichlicher Spielmöglichkeit. 

Gesundheitslehre. 
Belehrung über 'Körperpflege (Haut, Nägel, 

Zähne). Erziehen zur Nasenatmung. Bade- und 
Wanderregeln. Turn- und Badekleidung. 

Therapeutische und funktionelle Übungen. 
(Lehrplan-Oberstufe.) 

Wie auf der Mittelstufe. 
S e c h s t e bis achte Sc h u 1 stufe: 

Sachunterricht. 
Geschidite und Sozialkunde. 

Einige eindrucksvolle Bilder aus der Geschichte 
des Orients, der Griechen und der Römer. 

Einiges aus der Geschichte Osterreichs bis zum 
Ende des Mittelalters: Bilder aus der Vor-
geschichte mit Bezug auf die engere Heimat;' 
Römerzeit; Besiedlung und Christianisierung; 
das bäuerliche Wirtschaftsleben, der Handwer-
kerstand; Klöster. Die Romanik. Das Werden 
Osterreichs im Mittelalter. Das Rittertum; die 
Kreuzzüge; Rudolf von Hab~burg. Dorf und 
Stadt im Mittelalter. Die Gotik. 



Bilder aus der Geschichte Europas vom Beginn 
der Neuzeit bis zum Wiener Kongreß sollen das 
Verständnis für jene gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen, politischen, religiösen und kulturel-
len Wandlungen wecken, die für das Erfassen 
der Gegenwart wichtig sind. 

Erfindungen und Entdeckungen; das wirt-
schaftliche und soziale Leben, Geldwirtschaft und 
Bauernkriege; Glaubensspaltung und Glaubens-
kriege; Absolutismus, Türkenkriege, Barock, 
Aufklärung; Maria Theresia und Joseph II. Die 
Gründung der Vereinigten Staaten von Nord-
amerika; die Französische Revolution; Napoleon 
und die Befreiungskriege; der Wiener Kongreß. 

Der Vor;närz und das Jahr 1848. Die erste 
industrielle Revolution und ihre wirtschaftlichen 
Auswirkungen. Die österreidiisch-ungarische 
Monarchie. Neue Entwicklungen in der Wirt-
schaft und Gesellschaft (die Arbeiterbewegung, 
die Grofü~tadt, das Parlament und die politischen 
Parteien, moderne rechtsstaatliche Verwaltung). 
Imperialismus, Kolonialismus und Welthandel. 
Der Erste Weltkrieg und seine politischen, sozia-
len und wirtschaftlichen Folgen. Die welt-
geschichtlichen Vorgänge nach dem Ersten Welt-
krieg: Völkerbund, europäische Staatenwelt, 
Kommunismus, Faschismus, Weltwirtschaftskrise. 
Die Erste Republik Osterreich. Der National-
sozialismus und die Entfesselung des Zweiten 
Weltkrieges. Der Zweite Weltkrieg. Die welt-
geschichtlichen Vorgänge nach dem Zweiten 
Weltkrieg; die Vereinten Nationen, der Wieder-
aufbau Europas, die Verselbständigung der ehe-
maligen Kolonien, die zweite industrielle Revo-
lution und die Veränderungen in der ländlich-
bäuerlichen Welt; die führenden Weltmächte. 
Die Zweite Republik Osterreich: Wiedereinrich-
tung des demokratischen Lebens, Wiederaufbau; 
der Staatsvertrag von 1955 und die Neutralitäts-
erklärung. 

Jugendschutz, einiges aus dem Jugendstraf-
recht, Verkehrserziehung. Widi-riges aus dem 
Arbeits- und Sozialrecht; einiges über das Geld-
wesen und die Wirtschaftsführung. 

Geographie und Wirtschaftskunde. 
Auf jeder Schulstufe Wiederholung und Festi-

gung der Kenntnisse über Osterreich. 
Die Nadibarländer Osterreichs; das übrige 

Europa einschließlich der außereuropäischen Län-
der um das Mittelmeer und des asiatischen An-
teiles der Sowjetunion. Gewinnung wirtschafts-
kundlicher Kenntnisse über Europa. 

Die außereuropäischen Erdteile; einiges über 
Entdeckungsreisen. Einblicke in die wirtschaft-
lichen Beziehungen dieser Länder untereinander 
und zu Osterreich. Im Zusammenhang damit 
Klärung weiterer wirtschaftskundlicher Grund-
begriffe. 

Die Gestalt der Erde und ihre Darstellung 
durch den Globus (Geographische Länge und 
Breite). 
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Die Abhängigkeit des Klimas vom Sonnen-
stand und anderen Bedingungen. Die .Bedeutung 
des Klimas für die Menschen, für die Tier- und 
Pflanzenwelt. 

Die Erde als Planet. Entstehung der Jahres-
zeiten. Die Erde im Weltraum. 

überblick über die Erdteile und Weltmeere. 
Allenfalls Übungen im Gebrauch von Atlan-

ten, Karten, Plänen und Nachschlagewerken. Zu-
sammenfassung und Festigung der volkswirt-
schaftlichen Grundbegriffe hinsichtlidi der For-
men und Bedingungen der industriellen und 
landwirtschaftlichen Produktion, des Handels 
und Verkehrs sowie der Entwicklung des Lebens-
standards. 

Naturgesdiichte und Naturlehre. 
a) Naturgeschichte: 

Tiere und Pflanzen in ihren natürlichen und 
vom Menschen mitgeformten heimischen Lebens-
räumen (Gebirge, Gewässer, Wald, Wiese, Feld, 
Garten, Bauernhof). 

Von Schädlingen und Schma.rotzern. 
Fremdländische Lebensräume und einige für 

sie charakteristische Tiere und Pflanzen; dabei 
soll ein eindrucksvolles Gesamtbild vom Formen-
reichtum der Natur, von der Anpassung an 
extreme Lebensbedingungen und von besonders · 
auffallenden Verhaltensweisen entstehen. 

Bau und Funktion des menschlichen Körpers; 
Ernährung, Kleidung, gesunde Lebensführung. 

Natur- und Landschaftsschutz, Tier- und 
Pflanzenschutz. Pflege von Zimmer- und Gar-
tenpflanzen. Küchenpflanzen und Heilkräuter. 
Allenfalls Schulgartenarbeit. Anleitung zum 
ständigen Beobachten mit dem Ziel, Naturver-
stehen und Naturliebe zu wecken. 

b) Naturlehre: 
Physikalische Betrachtungen an Werkzeugen, 

Geräten, Maschinen und Fahrzeugen, die den 
Schülern im Alltag begegnen. 

Von Wärmeerscheinungen: natürliche und 
künstliche Wärmequellen. Der Ofen, die Zen-
tralheizung; Ausdehnung der Körper durch 
Wärme (das Thermometer). Vom Schmelzen, 
Erstarren und Gefrieren; Sieden, Verdampfen 
und Verdunsten. Der Dampfdruck und seine 
technische Nutzung. 

Anziehungskraft der Erde, Gewicht der Kör-
per. Absolutes und spezifisches Gewicht. Allerlei 
Waagen. Von der Luft und vom Luftdruck: von 
der Atmosphäre, allenfalls Atmung und Ver-
brennung. Der Luftdruck, das Barometer. Luft-
verdichtung und -verdünnung; Luftpumpe, He-
ber, Wasserpumpen, allenfalls Windkessel, 
Spritzen. Allenfalls einiges vom Schall. 

Vom Wasser und vom Wasserdruck: Grund-
und Quellwasser. Brunnen und Wasserleitung, 
Wasserkraft, Wasserräder und Turbinen. 
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Magnetische Erscheinungen: Magnetische An-
ziehung, natürliche und künstliche Magneten. 
Der Kompaß. 

Von Wind und Wetter: von den Winden. 
Luftfeuchtigkeit, Nebel, Tau und Reif, Wolken 
und Niederschläge, Kreislauf des Wassers. Vom 
Gewitter. Wetterbeobachtung, · Wettervorhersage. 

Von Werkzeugen, mechanischen Einrichtungen 
und Maschinen: Hebel an verschiedenen Werk-
zeugen und Geräten. Feste und bewegliche Rol-
len, Flaschenzug. Allenfalls Wellrad, Seilwinde, 
Kran und Greifer. Schiefe Ebene. Fliehkraft 
(Milchzentrifuge). 

Von Fahrzeugen und vom Verkehr. Allenfalls 
Fahrrad, Motorrad, Auto und Traktor, Benzin-
und D1esel~otoren. Die wichtigsten Verkehrs-
vorschriften. 

Von elektrischen Einrichtungen, Geräten und 
Maschinen: Die Taschenlampenbatterie. Der 
Elektromagnet. Der Dynamo. Das Kraftwerk. 
Die Stromleitung. Spannung, Stromstärke. 
Widerstand. Elektrische Beleuchtungskörper und 
Heizgeräte. Allenfalls der Elektromotor, Tele-
grafie, Telefonie. 

Chemische Grundbegriffe und Grundtatsachen: 
Die Luft .und ihre Zusammensetzung, Oxydation 
und Verbrennung. Das Wasser, Wasserstoff. Von 
Säuren, Laugen und Salzen. Allenfalls Kohlen-
stoff und Kohlenstoffverbindungen, Assimilation. 

Einige chemische Grundbegriffe; Grundstoffe 
und Verbindungen; Moleküle, Atome, Strahlun-
gen. Strahlenschutz und Zivilschutz. Allenfalls 
chemische Zeichen und Formeln. 

Wichtige heimische Bodenschätze, ihre Gewin-
nung und Verwertung: Kalk und Ton, Granit 
und Quarz, Baustoffe; Eisenerz, Magnesit, Kohle, 
Erdöl. . 

Deutsch, Lesen. 
a) Sprechen: 

Die Sprechübungen, durch die der Gebrauch 
der guten Gemeinsprache gesichert werden soll, 
werden fortgesetzt. Zu Berichten und Ausspra-
chen treten kurze Redeübungen, Gedichtvor-
träge, kurze szenische Darstellungen und anderes. 

b) Aufsatz: 
Bei der Pflege des Aufsatzes steht weiterhin 

der Erlebnisaufsatz im Vordergrund. Im Einzel-
aufsatz sollen auch Nacherzählungen, Inhalts-
angaben und stichwortartige Zusammenfassungen 
geübt werden. Lebenspraktischer Schriftverkehr. 

c) Rechtschreiben: 

Die bisher erarbeiteten Rechts·chreibregeln sind 
ständig zu üben und zu festigen. 
d) Lesen: 

Das ausdrucksvolle Lesen ist weiter zu schulen. 
Dazu sind natürliche Lesesituationen zu schaffen 
und auszunutzen. Gelegentlich sollen auch Pro-
ben in heimatlicher Mundart gelesen werden. 

Übungen mit Sach- und Nachschlagewerken. 
Schrifttum: Lyrik und Balladen; Erzählungen, 

Götter- und Heldensagen. Berichte aus dem Le-
ben bedeutender Menschen. Lebensvolle Stoffe 
aus der Geschichte (auch der Zeitgeschichte) und 
der Sozialkunde; aus Naturkunde, Geographie 
und Wirtschaftskunde; Schwänke und einfache 
dramatische Wer kc. 

Im Anschluß an den Lesestoff einige Kennt-
nisse über Dichter und Schriftsteller, über die 
verschiedenen Gattungen der Poesie und der 
dichterischen Prosa. 
e) Sprachlehre: 

Fortgesetzte Übungen zur Bekämpfung von 
Verstößen gegen die Sprachrichtigkeit. Erweiterte 
Übungen im Gliedern des Hauptsatzes. Der zu-
sammengesetzte Satz. Begriff der Satzverbindung. 
Beistrichsetzung. Funktion der Bindewörter. 
übersieht über die wichtigsten Kapitel der Wort-
lehre. Hinweise auf Wortbedeutung und Wort-
bildung. 
f) Schriftliche Arbeiten: 

Sdrnl- und Hausübungen nach Bedarf. 
Vier Schularbeiten je Schulstufe im Schuljahr. 

Rechnen und Raumlehre. 
Erweiterung des Zahlenraumes über die Mil-

lion hinaus (Betonung des Zehneraufbaues und 
des Stellenwertes). Festigung der vi.er Grund-
rechnungsarten mit ganzen und Dezimalzahlen. 
Erarbeitung einfacher Rechenvorteile. Auf- und 
Abrunden und Schätzen. Anwenden häufig auf-
tretender Maßeinheiten. 

Ständige intensive Pflege des Kopfrechnens. 
Einführung in das Rechnen mit Bruchzahlen. 

Beziehungen . zwischen einfachen Bruchzahlen 
und Dezimalzahlen. 

Schlußrechnen bei direkten und indirekten 
Verhältnissen, auch angewandt auf einfache Pro-
zent- und Zinsenberechnungen. 

Lösen lebenspraktischer Aufgaben in Querver-
bindung zu anderen Unterrichtsgegenständen; 
Kaufmannsrechnungen, Versicherungs-, Steuer-
rechnung; Zinsenrechnung, allenfalls auch mit 
Hilfe der Zinseszinstafel (Sparerziehung). Ver-
hältnisrechnung, Durchschnittsrechnung und ähn-
liches. Einfachste Buchführung. 

Als Erweiterungsstoff: Einführung in das We-
sen der allgemeinen Zahl, soweit dies für das 
verständnisvolle Anwenden von Formeln nötig 
ist. 

Weiterbildung der Raumanschauung durch Ab-
tasten, Abmessen, Beschreiben und ähnliches 
und zwar des Prismas, des Zylinders, der Pyra~ 
mide, des Kegels und der Kugel. Erfassen und 
Begreifen der einzelnen Grundgebilde dieser 
Körper: eckig, rund, eben, gekrümmt, gerade, 
krumm. Winkel, Dreieck, Viereck Vieleck 
Kreis; regelmäßige und unregelmäßi~e Figuren: 
insbesondere das regelmäßige ~echseck; Winkel 
von 90, 45, 60 und 30°. 



Berechnung des Umfanges .und der Fläche von 
Rechteck, Quadrat, Dreieck, Viereck und Kreis; 
allenfalls die Raummaße m3, dm3, cm3 ; hl, l. Be-
rechnungen der Oberfläche und des Rauminhaltes 
von Quader, Würfel, Prisma, Zylinder, Pyra-
mide, Kegel und Kugel. Allenfalls sind der 
Zahlenwert :n; und der Rauminhalt von Pyra-
mide, Kegel und Kugel durch Versuche anschau-
lich zu bestimmen. 

Fortgesetzte Übungen im Gebrauch der Zeichen-
geräte und der Meßbehelfe (Blindenmaßstab), 
2.uch des Winkelmessers. 

Vier Schularbeiten je Schulstufe im Schuljahr. 

Blindenschrift. 
Abschluß der Systematik: Schwierige Zusam-

mensetzungen (Bindestrich und W ortpunkt), 
Schreibung von Zahlen, Brüchen und Daten, 
Groß- und Sperrschrift, Abkürzungen für Maße 
t:nd Gewichte. 

Erweiterung der Schreibtechnik, Schreibsicher-
heit und Schreibgeläufigkeit. 

Knabenhandarbeit. 
Papier- und Pappearbeiten: Obergang zum 

räumlichen Gestalten. überziehen und Schmücken. 
Holzbearbeitung: Schneiden, Sägen, Bohren, 

Stemmen, Raspeln, Feilen, Schrauben, Nageln, 
Leimen, Putzen, allenfalls Beizen, Streichen und 
Lackieren. 

Allenfalls Metallbearbeitung: Einführen in das 
Schneiden, Biegen, Feilen, Hämmern, Bohren, 
Nieten und Schrauben. 

Allenfalls Tonarbeiten. 
Hinweise auf handwerkliche Berufe. Berufs-

hygiene und Unfallverhütung. 

Mädchenhandarbeit. 

Einführung in das Rundstricken, Pflege ein-
fachster Kunststrickerei; Häkeln: schwierigere 
Arbeiten mit Wolle und starkem Material. Allen-
falls Einführen in das Maschinnähen. Handweben 
mit erhöhten Anforderungen, einfache Netz-
und Knüpfarbeiten. Einführen in Reparatur-
und Ausbesserungsarbeiten. Richtige Hand-
habung und Pflege der Arbeitsbehelfe. 

Musikerziehung. 
Musikpflege: Festigung des Liedgutes der vor-

angegangenen Schulstufen. Alte und neuere 
Lieder (Volks- und Kunstlieder), ein- und zwei-
stimmig, auch mit Begleitung. Zwei-, allenfalls 
mehrstimmige Kanons. Auf den Zusammenhang 
mit der rhythmischen Erziehung (Leibesübun-
gen) ist zu achten. 

Bei Knaben ist der Stimmwechsel zu berück-
sichtigen. 

Musikhören: Erkennen und Erleben form-
bildender Elemente an Liedern und einfachen 
instrumentalen Formen. Allenfalls Einführung in 
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die Musikschrift für Blinde. Allenfalls ist das 
Smgen nach Noten anzubahnen und zu fördern. 
Allenfalls Hörerziehungsstunden (Schulfunk, 
Schallplatte und Magnetophon), auch unter 
Mitwirkung der Schüler (Instrumentalgruppen). 

Musikkunde: Aus dem Leben großer Meister 
der Musik (im Zusammenhang mit Musikhören 
und Musikpflege). 

Maschinschreiben. 
Richtige Körper- und Handhaltung; metho-

dische Erarbeitung des Griffeides im Zehn-
Finger-Blindschreiben (Grundstellung asdf-jklö) 
e.nschließlich Ziffern und Zeichen. Möglichst 
fehlerfreies und sauberes Schreiben ohne be-
stimmte Geschwindigkeit; Anfertigung von ein-
fachen Schriftstücken der Praxis. Einführung in 
die Maschinenkunde. 

Leibesübungen. 
Wie auf der fünften Schulstufe, dazu nach 

Möglichkeit Erlernen einer Schwimmart. 

SECHSTER TEIL. 
AUFGABEN UND LEHRSTOFF DER 

FREI GEGENSTANDE. 
Englisch, Französisch. 

Übungen zur Einführung in die Lautbildung 
und zur Überwindung der Ausspracheschwierig-
keiten. Schulung des Gehörs und der Sprech-
werkzeuge durch Nachahmung. Inhaltlich ge-
bundene Reihenübungen zum Erkennen einer 
gewissen Gesetzlichkeit in der Aussprache, Be-
achtung des Tonfalls. Beantwortung und Stellung 
einfacher Fragen auch in freier Rede, Einsetz-
übungen, Übungen zur Wortstellung, Aus-
wendiglernen von kurzen Texten, Aufbau eines 
Wort- und Phrasenschatzes. Einfache Lesestücke, 
Zwiegespräche. 

Chorgesang. 
Durch den Chorgesang soll die Freude am 

Smgen sowie das Verständnis und die Liebe zur 
Musik geweckt und gepflegt werden. 

Anknüpfend an den Liedgesang im Pflicht-
gegenstand Musikerziehung ist das einstimmige 
i.nd das mehrstimmige Lied zu üben. Von der 
volkstümlichen Zweistimmigkeit und vom zwei-
l!nd dreistimmigen Kanon schreitet der Unter-
richt zu anspruchsvolleren vokalen Sätzen fort. 

Instrumentalmusik. 
Grundlegende Ausbildung, praktisches Musi-

zieren. 
Hauswirtschaft. 

Fähigkeit, einfache Hausarbeiten durchzu-
führen und einfache Speisen und Speisefolgen zu-
zubereiten. 
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Anlage C 4 

LEHRPLAN DER SONDERSCHULE FÜR SCHWERSTBEHINDERTE KINDER. 

ERSTER TEIL. 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND 
DIDAKTISCHE GRUNDS.i\TZE. 

A. Allgemeine Bestimmungen. 
1. Gliederung des Lehrplanes. 

Entsprechend der Eige~art und den Behinde-
rungen der Kinder werden diese Schulen nach 
Möglichkeit in vier Klassen (vier aufeinander-
folgenden Stufen) geführt, wobei für die Einrei-
hung in die Klassen (Stufen) nicht so sehr das 
Lebensalter des Kindes, als vielmehr seine Reife 
und seine Leistungsfähigkeit in Betracht kom-
men. 

Mit Rücksicht auf die verschiedenen O'rgani-
sationsformen und auf die Verschiedenheit der 
örtlichen Erfordernisse werden die Landesschul-
räte gemäß des § 6 des Schulorganisationsgesetzes, 
BGB!. Nr. 242/ 1962, ermächtigt, im Rahmen 
dieses Lehrplanes schuleigene Lehrstoffverteilun-
gen festzusetzen, die den besonderen örtlichen 
Gegebenheiten Rechnung tragen. 

2. Der Schüler der Sonderschule für schwerstbe-
hinderte Kinder. 
Die Kinder sind in ihrer Gesamtpersönlichkeit 

stark gestört. Vor allem weisen sie in ihrer in-
tellektuellen Entwicklung und Reife schwere Be-
hinderungen auf; daneben zeigen sich häufig auch 
motorische Störungen (Koordinationsstörungen), 
Sprachstörungen und Rückstände in der Sprach-
entwicklung, ein reduziertes Reaktionsver-
mögen und mangelnde soziale Anpassungs-
fähigkeit. Die Entwicklungsstörungen betreffen 
nicht alle Bereiche der Persönlichkeit in gleichem 
Maße. 

Diese Kinder gelangen fast nie zu selbständiger 
Lebensführung und bleiben immer -iuf die Be-
treuung in der Familie oder in Fürsorgeeinrich-
tungen angewiesen. Sie sollen mit Hilfe der heil-
pädagogischen Einrichtungen der Sonderschule so-
weit wie möglich gefördert und in ihrer Verhal-
tensweise dem Leben in der Gemeinschaft ange-
paßt werden. 

B. Didaktische Grundsätze. 
1. Erziehung zur Gemeinschaft. 

Wegen der besonderen Behinderung dieser 
!{.inder steht die Erziehung zur Gemeinschaft im 
Vordergrund. Die Kinder sollen lernen, sich in 
Spiel und Arbeit in die kleine Gemeinschaft der 
Klasse einzufügen, sich richtig zu verhalten und 
das Wollen und Tun des Mitmensdien zü berück-

sichtigen (Spielgemeinschaft, Schulweggemein-
schaft, Arbeitsgemeinschaft, Gottesdienstgemein-
schaft). 

2. Rücksicht auf die Behinderung und auf die 
Eigenart der Schüler. 
Die Behinderungen betreffen verschiedene Be-

reiche der Persönlichkeit. Beim Erwerb der Kul-
turtechniken sollen die Anforderungen der indi-
viduellen Leistungsfähigkeit angepaßt und Über-
forderungen vermieden werden. 

Die therapeutischen und funktionellen Übun-
gen und die heilpädagogischen Maßnahmen ha-
ben die Aufgabe, die besonderen Behinderungen 
der einzelnen Kinder abzubauen und die indivi-
duelle Leistungsfähigkeit zu steigern. 

3. Gesamtunterricht. 
Wegen des geringen Leistungs- und Differen-

zierungsvermögens der Schüler ist der Unterricht 
in allen Klassen (auf allen Stufen) Gesamtunter-
richt. Er umfaßt in der ersten Klasse (Stufe) 
neben dem Sachunterricht ' und Deutsch die the-
rapeutischen und funktionellen Übungen und 
Leibesübungen. In der zweiten bis vierten 
Klasse (Stufe) erstreckt er sich außer auf die be-
reits angeführten Gegenstände auch auf Lesen, 
Schreiben und Rechnen. Besondere Bedeutung 
kommt dem Unterricht in Knaben- und in Mäd-
chenhandarbeit zu. Auch die bildnerische und 
musikalische Erziehung vollzieht sich, soweit sie 
möglich ist, innerhalb des Gesamtunterrichtes. 

4. Lebensnähe und Anschaulichkeit des Unter-
richtes. 
Die beschränkte Aufnahme- und Entwick-

lungsfähigkeit der Schüler macht es notwendig, 
daß der Unterricht von der unmittelbaren Urn-
gebun~ des Kindes ausgeht und nur die lebens-
wichtigsten Stoffgebiete, zu denen das Kind in 
unmittelbarer Beziehung steht, behandelt. Die 
ll!_stbetonte, erlebniserfüllte und wirklichkeits-
verbundene Arbeit fördert den Lernprozeß. 

Wegen der geringen Intelligenz der Kinder ist 
eine wohlüberlegte Auswahl einfacher Anschau-
ungsmittel erforderlich. 

5. Wiederholung und Automatisierung. 
Nur mit Hilfe dauernder Wiederholung und 

weitgehender Automatisierung ist es möglich, 
den schwerstbehinderten Kindern die grund-
legenden Verhaltensformen und das notwen-
digste lebenspraktische Wissen und Können 
anzuerziehen und sie mit den einfachsten Kennt-
mssen im Lesen, Schreiben und Rechnen auszu-
statten. 
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6. Methodenfreiheit und Methodengerechtheit. I richtsabschnittes und durch schulorganisatorische 
wie auch sachliche Voraussetzungen des Unter-

Bei Beachtung der dargelegten Grundsätze richtes bestimmt. 
wird die Methode besonders durch den Entwick- Innerhalb dieser Grenzen ist die Wahl und 
lungs- und LeistungsstaHd der einzelnen Schüler Anwendung der Methode eine freie, schöpferi-
und der Klasse als Ganzes, durch die Struktur des sehe Leistung und eine verantwortungsvolle Auf-
Lehrgutes, durch das Ziel des jeweiligen Unter- gabe des Lehrers. 

ZWEITER TEIL. 

GESAMTSTUNDENZAHL UND STUNDENAUSMASS DER UNTERRICHTSGEGEN-
STANDE. 

(STUNDENT AFEL.) 

Pflichtgegenstand 

Religion 

Sachunterricht 

Deutsch, Lesen, Schreiben 

Rechnen 

Knabenhandarbeit • 

Mädchenhandarbeit 

Hauswirtschaft 

Leibesübungen 

Therapeutische und funktionelle Übungen 

Gesamtwochenstundenzahl . . . 

K=Knaben M=Mädchen 

Die Summe der Stundenausmaße der einzelnen 
Pflichtgegenstände muß mit der in der Rubrik „Ge-
samtwochenstundenzahl" angegebenen Stunden-
zahl übereinstimmen. Im übrigen bleibt es den 
Landesschulräten überlassen, das Stundenausmaß 
für die einzelnen Unterrichtsgegenstände im 
Rahmen der in der Stundentafel angegebenen 
Grenzen den örtlichen Gegebenheiten entspre-
chend festzusetzen. Dabei darf jedoch im Stun-
denausmaß für Knaben und Mädchen (Handar-

' Klassen (Stufen) und Wochenstunden 

1. 2. 3. 4. 

K M K M K M K M 

2 2 2 2 
-

5 5 5 4 
oder oder oder oder 

6 6 6 5 

3 4 5 4 
oder oder oder oder 

4 5 6 5 

- 2 2 2 

6 
- 2 - 4 - bis -

8 

6 
- - 2 - 4 - bis 

8 

- - - -

2 2 2 2 
oder oder oder oder 

3 3 3 3 

7 5 4 4 
bis bis bis oder 
9 7 6 5 

22 24 26 27 

beit und Leibesübungen ausgenommen) kein Un-
terschied gemacht werden. 

In Klassen mit mehreren Schulstufen gilt für 
jede Schulstufe die ihr in der Stundentafel zu-
gemessene Anzahl der wöchentlichen Unterrichts-
stunden. 

Die therapeutischen und funktionellen Übun-
gen können klassenweise, gruppenweise oder ein-
zeln - je nach gegebener Notwendigkeit -
durchgeführt werden. 
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DRITTER TEIL. 
ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL, BILDUNGS-
UND LEHRAUFGABEN DER EINZELNEN 

UNTERRICHTSGEGENSTÄNDE. 
Die Sonderschule für schwerstbehinderte Kin-

der hat die Aufgabe, an der Entwicklung der 
Anlagen der schwerstbehinderten Kinder nach 
den sittlichen, religiösen und sozialen Werten 
durch einen ihrer Entwicklungsstufe und ihrem 
Bildungsweg entsprechenden Unterricht mitzu-
wirken. Im Sinne des § 22 des Schulorganisations-
gesetzes, BGB!. Nr. 242/1962, hat sie im beson-
deren die Aufgabe, schwerstbehinderte Kinder, 
die noch ansprechbar und bildbar sind, in ihrer 
Gesamtentwicklung zu fördern, ihre Behinderun-
gen durch heilpädagogische Maßnahmen nach 
Möglichkeit abzubauen, sie auf die Einordnung 
in kleine Gemeinschaften (Familie oder Heim) 
vorzubereiten, ihnen die elementarsten Ver-
haltensformen zur Bewältigung des Lebens anzu-
erziehen und sie mit einigen für ihr späteres 
Leben grundlegenden Kenntnissen und Fertig-
keiten auszustatten. 

Sachunterricht. 
Der Sachunterricht hat die Aufgabe, die 

schwerstbehinderten Kinder allmählich mit ihrer 
Umwelt vertraut zu machen und ihnen die ein-
fachsten Erfahrungen aus der Alltags·routine zu 
vermitteln, damit sie sich in der Umwelt orien-
tieren lernen und schließlich imstande sind, ein-
fache Lebenssituationen zu bewältigen; außerdem 
sollen die Verhaltensweisen - auch im Straßen-
verkehr - durch beständiges üben automatisiert 
und das wichtigste lebenpraktische Können ver-
mittelt werden. 

Deutsch, Lesen, Schreiben. 
Der muttersprachliche Unterricht hat die Auf-

gabe, die schwerstbehinderten Kinder mit einer 
einfachen und verständlichen Alltagssprache ver-
traut zu machen. Die Schüler sollen lernen, die 
Dinge richtig zu benennen, und die Fähigkeit 
erwerben, sich verständlich auszudrücken und 
auf mündliche Aufforderungen richtig zu rea-
gieren. 

Der Leseunterricht in der dritten und vierten 
Klasse (Stufe) und im Werkkurs verfolgt das 
Ziel, die Schüler so weit zu fördern, daß sie 
gedruckte oder geschriebene Aufschriften, Schil-
der und Hi,nweistafeln wie auch kurze Notizen 
lesen und verstehen können. 

In der dritten und vierten Klasse (Stufe) wird 
das Erlernen einer leserlichen Schrift (zum Bei-
spiel Großantiqua) angestrebt. 

Rechnen. 
Entsprechend dem individuellen Leistungs-

vermögen sollen von der zweiten Klasse (Stufe) 
an die Zahl- und Mengenvorstellungen soweit 

wie möglich entwickelt und gefestigt werden. 
Das Verständnis für einfachste Rechenopera-
tionen (Zu- und Wegzählen an Hand von kon-
kreten Dingen) ist anzubahnen. Die Kinder 
sollen die gebräuchlid1sten Maße (Meter, Kilo-
gramm, Liter) in praktischer Anwendung kennen-
lernen und das Unterscheiden von Münzen und 
Geldscheinen ausgiebig üben. 

Knaben- und Mädchenhandarbeit. 
Der Unterricht in Knaben- und Mädchenhand-

arbeit verfolgt das Ziel, die Kinder zu manueller 
Geschicklichkeit und zu sachgemäßem Umgang 
mit Material und Werkzeug zu führen. Er soll 
die Schüler zu einfachen Arbeiten und Hilfs-
diensten im Hau~halt, in Anstalten und in 
geschützten Werkstätten befähigen. 

Leibesübungen. 
Im Unterrichtsgegenstand Leibesübungen wer-

den die physischen und psychischen Kräfte und 
Funktionen planmäßig und intensiv geübt und 
geschult. Die Leibesübungen fördern die körper-
lidie Entwicklung, stärken das Vertrauen zur 
eigenen Leistungsfähigkeit, bauen Behinderungen 
ab, beseitigen Koordinationsstörungen und 
erwecken in den Kindern Freude an Bewegung 
und Spiel. Sie sollen zu guter Körperhaltung und 
Bewegungsform führen wie auch zu richtiger 
Körper- und Gesundheitspflege anleiten. . 

Therapeutische und funktionelle Obungen. 
Die therapeutischen und funktionellen Übun-

gen entwickeln durch planmäßiges Training die 
Sinnestätigkeiten und die physischen und psychi-
sdien Funktionen und Kräfte; sie verkürzen die 
Reaktionszeiten, helfen Behinderungen abbauen 
und automat1S1eren Verhaltungsweisen und 
Reaktionsforme11. 

VIERTER TEIL. 

LEHRPLÄNE FÜR DEN RELIGIONSUNTER-
RICHT AN DER SONDERSCHULE FÜR 

SCHWERSTBEHINDERTE KINDER. 
(Bekanntmachung gemäß § 2 Abs. 2 des Religions-

unterrichtsgesetzes.) 
a) Katholischer Religionsunterricht. 

Erste K 1 a s s e (Stufe): 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Vermittlung von einfachsten religiösen Vor-
stellungen und Übungen, Unterscheidung zwi-
schen Heiligem und Profanem. 

Lehrstoff: 
Der liebe Jesus, der Vater im Himmel, unser 

Schutzengel, der Stall von Bethlehem, Mari:t und 
Josef, Jesus hat die Menschen l_ieb, Jesus stirbt 
am Kreuz, Ostern, der Himmel, das Gotteshaus. 



Von den Festen des Kird1enjahres sind jene 
einzubeziehen, welche das Kind in seiner Um-
welt erlebnismäßig kennenlernt, zum Beispiel 
Allerseelen, Nikolaus, Weihnachten, Ostern, 
Maiandachten usw. 

Einfache kindliche Tugenden (Beten, Folgen, 
Sichvertragen) sind anschaulich zu gestalten. In 
der Gebetserziehung ist das Händefalten und das 
Kreuzzeichen zu üben. Einfachste Reimgebete 
sind unter Heranziehung von Melodie und 
Rhythmus zu lehren. 

Zweite Klasse (Stufe): 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Angestrebt wird eine Festigung der kindlichen 
Beziehung zu Gott, eine einfache Unterscheidung 
von Gut und Böse und der Erwerb einfacher, 
gewohnheitsmäßiger si tt!icher Verhaltensweisen. 

Lehrstoff: 

In konzentrischen Kreisen wird der Lehr-
stoff der ersten Stufe erweitert: Der Himmel-
vater hat die Welt gemacht, alles Gute ist von 
Gott. Adam und Eva im Paradies. Was Gott will 
und nicht will. Jesus kommt auf die Welt. Die 
Krippe. Die Hirten und Könige besuchen Jesus. 
Das Jesukind in Nazareth. Jesus hat alle Men-
schen lieb. Leiden und Auferstehung Christi. Der 
Himmel. Maria, die Himmelsmutter. Vom 
Gotteshaus. Einfache Kindertugenden. In der 
Gebetserziehung wird neben der Pflege einfacher 
Reimgebete das Nachsprechen des Vaterunser 
versucht. 

Dritte Klasse (Stufe): 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Eine einfadie kindertümliche Vorbereitung auf 
Erstbeichte und Erstkommunion. 

Lehrstoff: 

Kenntnis einer begrenzten Auswahl von bibli-
schen Gleichnissen aus dem Leben Jesu. Der 
Fassungskraft des Kindes entsprechend die wich-
t:gsten Wahrheiten über Taufe, Messe, Eucha-
ristie und Bußsakrament. Einfachste Begriffe von 
Gebot und V erbot, Sünde, Reue, Lohn und 
Strafe, Himmel, Hölle und Fegefeuer. 

Richtiges religiös-sittliches Verhalten des Kindes 
in der Gemeinschaft seines Lebensumkreises und 
beim Gottesdienst. Der Gebetsschatz wird er-
weitert durch ein einfaches Reuegebet und durch 
das Vaterunser und Gegrüßt sei~t du Maria. 
Die Einführung in die Mitfeier der heiligen Messe 
erfolgt durch schlichte und ·auch vertonte Reim-
gebete. Der erste Sakramcntenempfang erfolgt 
im Rahmen einer religiösen Übung. 
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V i er t e Klasse (Stufe): 

Rildungs- und Lehraufgabe: 

Festigung und Vertiefung des Erstkommunion-
unterrich tes, Vorbereitung auf die Firmung. 

Lehrstoff: 

Durch die Kenntnis einer Auswahl von bibli-
schen Berichten aus dem Alten und Neuen Testa-
ment soll das Kind lernen, das Gute Gott zu-
Lebe zu tun und das Böse zu meiden (Schöpfung, 
Sündenfall, Erlösung, Gnadenleben, ewiges Ziel). 
Durch Kenntnis und Übung jener Tugenden. die 
für das Verhalten des Kindes in seiner täglichen 
Umgebu~g wichtig sind, soll das Kind sich in 
seinem religiösen Pflichtenkreis zurechtfinden 
lernen und in frommer Übung und Gewohnheit 
fest verankert sein. 

Der Gang des Unterrichtes wird durch das 
Mitleben mit dem Kirchenjahr bestimmt. 

Der Gebetsschatz soll vor allem durch die 
Pflege einfacher Kirchenlieder vermehrt werden. 

Der gewissenhaften Durchführung der religi-
ösen Übungen ist auf allen Stufen größte Sorg-
falt zu widmen. 

b) Evangelischer Religionsunterricht. 
Entsprechend der Eigenart und den Behinde-

rungen der Kinder sowie der beschränkten Auf-
nahme- und Entwicklungsfähigkeit der Schüler 
werden die Lehrpläne der Allgemeinen Sonder-
schule (Anlage C/1) entsprechend verkürzt und 
vereinfacht werden. 

c) Altkatholischer Religionsunterricht. 

Für die Erteilung des Religionsunterrichtes an 
den Sonderschulen sind mit Bedachtnahme auf 
d1ie gegebenen Voraussetzungen die Bildungs-
und Lehraufgaben der Lehrpläne für die ent-
sprechende Volksschulstufe (Anlage A) m An-
wendung zu bringen. 

FÜNFTER TEIL. 

AUFTEILUNG DES LEHRSTOFFES AUF DIE 
EINZELNEN KLASSEN (STUFEN). 

Erste und zweite Klasse (Stufe): 

Einleitung: 
Die erste Klasse (Stufe) dient der Eingliede-

rung der Kinder in kleine Spiel- und Gruppen-
gemeinschaften. Die Schüler werden an einfache 
Verhaltensweisen gewöhnt und erwerben die 
notwendige Alltagsroutine. Umfassendes heil-
pädagogisches Training stärkt die physischen und 
psychischen Kräfte und Funktionen, schult die 
Motorik und befähigt die Kinder, sich einige 
Zeit mit geeignetem Material zu beschäftigen. 

In der zweiten Klasse lernen die Schüler, sich 
in den Tagesablauf ihrer Gruppe einzufügen, an 
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der Gruppenarbeit teilzunehmen und Spiel- und 
Beschäftigungsmaterial nachahmend zu gebrau-
chen. Sie beherrschen allmählich die grund-
legenden Alltagsverrichtungen und werden be-
hutsam auf das Erlernen der Kulturtechniken 
vorbereitet. 

Lehrstoff: 
Sachunterricht. 

Im Sachunterricht der ersten zwei Klassen 
(Stufen) kommt es zunächst darauf an, die durch 
Gebrauchs- und Gemütsbeziehungen wichtigen 
Objekte aus der undifferenzierten Erlebnisganz-
heit abzuheben. Dabei ist auf die richtige Be-
nennung der Dinge größter Wert zu legen. 

Als Arbeitsgebiete kommen in Betracht: All-
tagsverrichtungen (Körperpflege, Ankleiden, 
Essen, Zusammenleben in der Familie und im 
Haus); Orientierung und Umwelterfassung 
(Wohnung, Schulweg, Schule); freie Betätigung 
am Material (Bauen, Legen, Fädeln, Formen, 
Kritzeln, Ausmalen [Schablone]); Sortieren und 
Zuordnen (Hinführung zur Gruppierung). 

Deutsch, Lesen, Schreiben. 
Der muttersprachliche Unterricht in den ersten 

zwei Klassen (Stufen) soll in lustbetonter und 
erlebnisbezogener Form die Sprechscheu der Kin-
der beseitigen und die Freude am Sprechen för-
dern. Ausgangspunkt ist die Mundart; die Kinder 
sind behutsam an den Gebrauch der Umgangs-
sprache zu gewöhnen. Auf richtige Lautbildung 
und verständliches Sprechen ist zu achten. 

Aus praktischen Lebenssituationen heraus 
sollen die Kinder lernen, Menschen, Tiere und 
Dinge zu benennen, auf sprachliche Aufforde-
rungen sinnvoll zu reagieren, Erlebnisse mitzu-
teilen, Bedürfnisse verständlich auszudrücken 
und gebräuchliche Gruß- und Höflichkeits-
formeln richtig anzuwenden. 

Der Sprachschatz der Kinder ist durch ständiges 
üben allmählich zu erweitern und durch sinn-
Yolles und abwechslungsreiches Wiederholen zu 
sichern. 

Von der zweiten Klasse (Stufe) an sind die 
Kin der durch abwechslungsreiche Vorübungen in 
einfachster Form auf das Lesen vorzubereiten; 
dabei ist besonderer Wert auf die Lautisolierung 
und auf die Simultanerfassung kurzer Wörter 
zu legen. 

Im Zusammenhang mit diesen Übungen sind 
zur Vorbereitung auf das Schreiben abwechslungs-
reiche, kindertümliche graphische Übungen zu 
pflegen, die der Aktivierung und Stärkung der 
Grob- und Feinmotorik dienen. 

Rechnen. 
Der Rechenunterricht in der zweiten Klasse 

(Stufe) soll - ausgehend vom Legen, Setzen, 

Ordnen und Gruppieren geeigneter Gegen-
stände - das Verständnis für einfache Raum-
und Mengenbegriffe wecken. Durch Gliedern und 
Vergleichen sind primitive Vorstellungen von 
mehr und weniger, viel, nichts, größer und · 
kleiner, höher und niedriger usw. zu gewinnen. 
Auf diese Weise werden die Voraussetzungen 

1 für einen behutsamen Übergang zu Zählübungen 
an Gegenständen geschaffen. Erste Orientierung 
im Zahlenraum bis fünf. 

Knabenhandarbeit. 
In der zweiten Klasse (Stufe) soll die Beschäfti-

gung mit verschiedenen Materialien allmählich 
zu nachahmender Betätigung an und mit diesen 
Materialien führen. 

Folgende Arbeitstechniken sind zu üben: Auf-
fädeln und Einfädeln; Schnüren und Flechten; 
Reißen, Schneiden, Formen und ähnliches. 

Mädchenhandarbeit. 
Die Beschäftigung mit verschiedenartigem 

Handarbeitsmaterial führt zu folgenden Tätig-
keiten und Techniken: 

Abwickeln von Wolle; Auffädeln von Kugeln, 
Perlen und ähnlichem mit großen Ösen; Ein-
fädeln; Bilden von Luftmaschen mit den Fingern; 
Flechten auf vorbespanntem Flechtrahmen; 
Nähen mit sehr grobem Material; als Vor-
übungen auf das eigentliche Stricken „Stockerl-
stricken" (Stricken mit einer Nadel); Hand-
habung der Schere. 

Leibesübungen. 
Den Ausgangspunkt der Leibesübungen bilden 

nachahmende. Bewegungen, einfachste Spiele und 
Bewegungsaufgaben. Im Zusammenhang mit dem 
Gesamtunterricbt werden geübt: verschiedene 
Geharten; Laufen in Form von Fangspielen; 
Hindernislauf; Laufübungen im Gelände; 
Hüpfen und Springen in lebensnahen Formen. 

Rhythmische Übungen bauen Behinderungen 
in der Bewegung ab, lösen Spannungen und Ver-
krampfungen und erleichtern das Anpassen an 
die Gruppe. 

Besonderes Augenmerk erfordert die Pflege 
von Geschicküchkeitsübungen in Form von Stei-
gen, Klettern und Tragen. Im Hinblick auf die 
oft vorkommenden Gleidigewidi.tsstörungen sind 
leichte Gleichgewichtsübungen auf niedrigen Ge-
räten zu pflegen. Übung und Gewöhnung an 
richtiges Verhalten im Straßenverkehr. 

Therapeutische und funktionelle Übungen. 
In den ersten zwei Klassen (Stufen) sind beson-

ders zu berücksichtigen: sprach therapeutische 
Übungen (Artikulations- und andere Sprech-
übungen); Spieltherapie und Sinnesübungen; 
funktionelle Übungen zur Förderung der Hand-



geschicklichkeit und der Koordination der Be-
wegungsabläufe; Haltungsübungen und ähnliche. 

Dritte und vierte Klasse (Stufe): 
Einleitung: 

Die Förderung des lebenspraktischen Könnens 
steht im Vordergrund. Die Kinder lernen an 
leicht überschaubaren Beispielen die wichtigsten 
sozialen und wirtschaftlichen Einrichtungen ihrer 
nächsten Umgebung kennen. Sie werden auch 
entsprechend ihrem individuellen Leistungsver-
mögen in die Technik des Lesens, Schreibens und 
Rechnens eingeführt. 

Lehrstoff: 
Sachunterricht. 

Beständiges Wiederholen und Erweitern des 
Stoffes der ersten und zweiten Klasse (Stufe). 

Anbahnung des richtigen Verhaltens zu Men-
schen, Tieren und Pflanzen. 

Erziehen zum Erkennen von Gefahren in 
Verkehrs- und Arbeitssituationen. 

Orientieren in der Zeit an Hand eigener Er-
lebnisse und Erfahrungen (heute, morgen, frü-
her, später). Erkennen der Uhrzeit, wenigstens 
für bestimmte Punkte des Tagesablaufes. 

Vermittlung grundlegender Kenntnisse über 
die für das Kind wichtigsten Einrichtungen des 
öffentlichen Lebens: Verkehrsmittel, Post, Po-
lizei, Gendarmerie; Fürsorgeeinrichtungen, Ar-
beitsamt und Arbeitsstätten; öffentliche Gebäude 
und Anlagen (Kirche, Rathaus, Schule; Spitäler, 
Heime; Parkanlagen und ähnliche). 

Hinweise auf lebenswichtige . Geschäfte: 
Bäckerei, Fleischhauerei, Molkerei, Gemischt-
warenhandlung, Apotheke. Berufe, mit denen 
die Schüler häufig in Berührung kommen. 

Der sichere Schulweg. 

Deutsch, Lesen, Schreiben. 
Durch beständiges Darbieten von Satzmodel-

len und gebräuchlichen Redewendungen wie auch 
durch Analogiebildungen ist die sprachliche Aus-
drucksfähigkeit der Kinder zu fördern, soweit 
es das Verständnis der Kinder zuläßt. Aneignung 
und Anwendung der üblichen Gruß- und Glück-
wunschformen wie auch wichtiger Höflichkeits-
formeln. 
Fü~ die. Sprach- und Sprechübungen sind Le-

benss1tuat1onen zu schaffen beziehungsweise nach-
zubilden (beim Mittagessen, beim Anziehen, 
beim Kaufmann, zu Neujahr usw.). Soweit es die 
Leistungsfähigkeit der Kinder zuläßt, können in 
der vierten Klasse (Stufe) schriftHch-e Übungen 
einfachster Art (Kartengrüße, kurze Mitteilun-
gen, Adressen, Briefanschriften u. dgl.) versucht 
werden. 

In der dritten Klasse (Stufe) setzt ein systema-
tischer Leseunterricht ein, bei dem es besonders 
auf das Erfassen des Sinnes einzelner Wörter 
und kurzer Sätze ankommt. 
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Die im Lesen erreichbare Fertigkeit hängt von 
der individuellen Leistungsfähigkeit der Schüler 
ab. Aus diesem Grunde ist der Leseunterricht in 
der Sonderschule für schwerstbehinderte Kinder 
individuell zu gestalten. 

Im allgemeinen ist als Ziel des Leseunterrichtes 
anzustreben, daß die Schüler Aufschriften, Schil-
der, Hinweistafeln und kurze Mitteilungen in 
einer bestimmten Schrift lesen und verstehen 
können. Von der dritten Klasse (Stufe) an liegt 
das Hauptgewicht auf der systematischen An-
eignung, übung und Pflege einer leserlichen 
Schrift (meist Großantiqua). In der vierten Klasse 
(Stufe) ist unter weitgehender Bedachtnahme auf 
individuelle Behinderungen die Sicherung einer 
bescheidenen Schreibfertigkeit anzustreben. Das 
Erlernen der Lateinschrift ist nur in Einzelfällen 
möglich. 

Rechnen. 
Beständiges Wiederholen und Ausweiten der 

schon in der zweiten Klasse (Stufe) gepflegten 
Übungen etwa bis zehn. Das Verständnis für ein-
fachste Rechenoperationen (Zu- und Wegzählen 
von Dingen) ist behutsam und dem Leistungs-
vermögen der Schüler entsprechend anzubahnen. 

Das Zuordnen der Ziffern wird in der dritten 
Klasse (Stufe) begonnen. 

Das Ausmaß der Erweiterung des Zahlenrau-
mes in der vierten Klasse (Stufe) wird von der 
individuellen Leistungsfähigkeit der Schüler be-
stimmt. In der vierten Klasse (Stufe) sind die 
Kinder durch einfache lebenspraktische Übungen 
mit den gebräuchlichsten Maßen (kg, m, 1) ver-
traut zu machen. Übungen im Erkennen und 
Unterscheiden der gebräuchlichen Münzen und 
Geldscheine. Sparerziehung. 

Kennenlernen einfacher Uhrzeiten. 

Knabenhandarbeit. 
Nad1 gründlichem üben und Wiederholen des 

früher Gelernten werden neu eingeführt: 
Flechten (auch Rundfled1ten) und Vorübungen 
zum Weben; Nähen und Ausnähen; Spulen-
stricken und Vorübungen zum Stricken (Strick-
schemel); Ausschneiden, Kleben, Reißen, Falten, 
Formen, Kneten; Schmirgeln und Schleifen. 

Von der vierten Klasse (Stufe) an werden 
br;euchbare Werkstücke in den erlernten Arbeits-
techniken hergestellt. Auf sorgfältige, gewissen-
hafte Ausführung ist immer mehr Wert zu legen. 

Zu den bisher geübten Techniken kommen 
hinzu: Rohrarbeiten; Weben am Handwebe-
rahmen; Vorübungen für das Knüpfen; Schablo-
nieren, Drucken und Stanzen, einfachste Holz-, 
Draht- und Metallarbeiten. 

Mädchenhandarbeit. 
Der Unterricht in Mädmenhandarbeit wird 

durch Einführung einiger spezieller Techniken 
erweitert. In der dritten Klasse (Stufe) zunächst 
Auffädeln von Kugeln, Perlen und ähnlichem 
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mit kleineren Ösen; Arbeiten aus Bast; 
Übungen im Schneiden mit der Schere 
an verschiedenem Material; Fädenziehen aus 
grobem Gewebe und Grundübungen für das 
Flechten; Nähen der Grundstiche auf groben 
Geweben; Spulenstricken und „Stockerlstricken"; 
Häkeln von Luftmaschen. 

In der vierten Klasse (Stufe) werden besonders 
geübt: Häkeln: feste Maschen und Stäbchen; 
„Stoc.kerlstricken" bei erhöhten Anforderungen; 
Nähen auf gut zählbaren Geweben mit Bedacht-
nahme auf sorgfältiges Arbeiten; Bastarbeiten 
und Weben auf Handweberahmen; Stricken mit 
zwei Nadeln. 

Leibesübungen. 
Übungen wie bisher mit allmählich und maß-

voll gesteigerten Anforderungen, insbesondere zur 
Steigerung der Geschicklichkeit. Einfachste For-
men des Bodenturnens (Wälzen, Rollen). Den 
Kräften und der Behinderung angemessene ein-
fache Steig- und Kletteraufgaben. Heben, Tragen, 
Ziehen und Schieben, auch als Partnerübungen. 
Werfen und Fangen von Bällen in verschiedenen 
Formen. 

Ballspiele mit verschiedenen Spielgedanken und 
einfachsten Regeln. Seherzspiele. 

P. b. b. Wien 1 

Der Leistungsfähigkeit angepaßte Übungen im 
Gehen, Laufen und allenfalls auch Hüpfen nach 
gegebenen Rhythmen. 

Nach Möglichkeit Gewöhnungsübungen in 
knietiefem Wasser, allenfalls auch Nicht-
schwimmerlehrgang sowie Eislaufen und Schi-
laufen. Gewöhnung an Reinlichkeit des Körpers 
und der Kleidung, unterstützt durch gelegent-
liche Belehrung. Erziehen zur Nasenatmung. 

Therapeutische und funktionelle Übungen. 
Das heilpädagogische Training wird in der 

vierten Klasse (Stufe) allmählich eingeschränkt, 
soll jedoch immer wieder einsetzen, um indi-
viduelle Mängel und Behinderungen zu über-
winden und Rückfälle zu vermeiden. Das Kind 
soll die Notwendigkeit dieser Übungen einsehen 
lernen und womöglich selbständig üben. 

Neben sprachtherapeutischen Übungen sind 
notwendig: Lockerungs- und Entspannungs-
übungen zur Gewinnung natürlicher Verhaltens-
weisen und Reaktionsformen; therapeutische und 
funktionelle Übungen zur Verkürzung der 
Reaktionszeiten in lebenswichtigen Situationen 
und weitgehendes Training zur Automatisierung 
von Bewegungsabläufen und Verhaltensweisen. 
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